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I.

20310 

Hinweise zur Anwendung des Tarifvertrages 
für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 

im Land Nordrhein-Westfalen
Gem. RdErl. d. Finanzministeriums –

B 4400 – 1 – IV 1 – u. d. Innenministeriums –
25 – 42.06.02
v. 16. 4. 2007 

Am 1. November 2006 ist für die Beschäftigten des 
Landes der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der 
Länder (TV-L) vom 12. Oktober 2006 (SMBl. NRW. 
20310) in Kraft getreten. Zur Anwendung des Tarifver-
trages weisen wir auf Folgendes hin:

Hinweise zur Anwendung des Tarifvertrages 
für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) 

im Land Nordrhein-Westfalen

I. Zu Abschnitt I – Allgemeine Vorschriften

1 Zu § 1 – Geltungsbereich

1.1 Geltungsbereich (§ 1 Absatz 1)

1.2 Ausnahmen vom Geltungsbereich (§ 1 Absatz 2)

1.3 Geltungsbereich an Hochschulen (§ 1 Absatz 3)

1.4 Sonderregelungen (§ 1 Absatz 4)

2  Zu § 2 – Arbeitsvertrag, Nebenabreden, 
 Probezeit

2.1 Arbeitsvertrag (§ 2 Absatz 1) 

2.2  Mehrere Arbeitsverhältnisse bei demselben 
 Arbeitgeber (§ 2 Absatz 2) 

2.3 Nebenabreden (§ 2 Absatz 3)

2.4 Probezeit (§ 2 Absatz 4) 

2.4.1 Allgemeine Regelungen

2.4.2  Besonderheiten bei befristeten Arbeits-
verträgen im Tarifgebiet West

3 Zu § 3 – Allgemeine Arbeitsbedingungen

3.1 Allgemeine Pflichten (§ 3 Absatz 1) 

3.2 Verschwiegenheitspflicht (§ 3 Absatz 2) 

3.3 Annahme von Vergünstigungen (§ 3 Absatz 3) 

3.4 Nebentätigkeiten (§ 3 Absatz 4) 

3.4.1 Inhalt der Neuregelung

3.4.2 Begriff der Nebentätigkeit

3.4.3 Voraussetzung der Anzeigepflicht

3.4.4 Rechtzeitige Information des Arbeitgebers

3.4.5 Untersagung der Nebentätigkeit/Auflagen

3.4.6  Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst/Auflagen

3.4.7  Untersagung nach Aufnahme der Nebentätigkeit

3.4.8 Unentgeltliche Nebentätigkeit

3.4.9 Besonderheiten im Wissenschaftsbereich

3.4.10 Besonderheiten im ärztlichen Bereich

3.5 Ärztliche Untersuchung (§ 3 Absatz 5) 

3.5.1 Voraussetzung der Untersuchungsanordnung

3.5.2 Einstellungsuntersuchung

3.5.3 Ärztliche Untersuchung bei Jugendlichen

3.5.4 Besonderheiten bei Beschäftigten in Kliniken

3.6 Einsicht in Personalakten (§ 3 Absatz 6) 

3.7 Arbeitnehmerhaftung (§ 3 Absatz 7) 

4  Zu § 4 – Versetzung, Abordnung, Zuweisung, 
 Personalgestellung

4.1 Versetzung und Abordnung (§ 4 Absatz 1) 

4.2 Zuweisung (§ 4 Absatz 2) 

4.2.1  Zuweisung zu einem inländischen Arbeitgeber 
außerhalb des öffentlichen Dienstes

4.2.2 Zustimmung der/des Beschäftigten

4.2.3  Zuweisung zu mindestens gleich vergüteter 
 Tätigkeit

4.3 Personalgestellung (§ 4 Absatz 3) 

4.3.1 Voraussetzungen

4.3.2 Rechtsfolge

5 Zu § 5 – Qualifizierung

5.1 Allgemeines

5.2  Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen bei 
 Beschäftigten im Pflegedienst

5.3 Rückzahlungsverpflichtung

II. Zu Abschnitt II – Arbeitszeit

6 Zu § 6 – Regelmäßige Arbeitszeit

6.1  Regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
(§ 6 Absatz 1) 

6.1.1  Festlegung der Wochenarbeitszeit 
(Absatz 1 Satz 1) 

6.1.2 Auswirkungen bei Teilzeitbeschäftigten

6.1.3 Beschäftigte in Altersteilzeit

6.1.4  Verteilung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit 
(§ 6 Absatz 1 Satz 3) 

6.1.5 Verteilung der Pausen

6.1.6 Gleitzeitregelungen

6.2 Ausgleichszeitraum (§ 6 Absatz 2) 

6.2.1 Allgemeine Regelung

6.2.2  Sonderregelung für Beschäftigte an Hochschu-
len und Forschungseinrichtungen der Länder

6.3  Arbeitszeit an Vorfesttagen und an Feiertagen 
(§ 6 Absatz 3) 

6.3.1 Arbeitszeit an Vorfesttagen

6.3.2  Arbeitszeit an Feiertagen bei dienstplanmä-
ßiger Arbeit

6.4  Öffnungsklauseln des Arbeitszeitgesetzes 
(§ 6 Absatz 4) 

6.5  Verpflichtung zu Sonderformen der Arbeit 
(§ 6 Absatz 5) 

6.6  Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit 
(§ 6 Absatz 6 bis 9) 

6.6.1 Arbeitszeitkorridor (§ 6 Absatz 6) 

6.6.2 Rahmenzeit (§ 6 Absatz 7) 

6.6.3  Einführung von Arbeitszeitkorridor oder Rah-
menzeit durch landesbezirklichen Tarifvertrag 
(§ 6 Absatz 9) 

6.7  Verlängerung der regelmäßigen Arbeitszeit zur 
Erledigung spezieller Aufgaben oder von Sai-
sonarbeit (§ 6 Absatz 10) 

6.8 Arbeitszeit bei Dienstreisen (§ 6 Absatz 11) 

7 Zu § 7 – Sonderformen der Arbeit

7.1  Wechselschicht- und Schichtarbeit 
(§ 7 Absatz 1 und 2) 

7.2 Bereitschaftsdienst (§ 7 Absatz 3) 

7.3 Rufbereitschaft (§ 7 Absatz 4) 

7.4 Nachtarbeit (§ 7 Absatz 5) 

7.5 Mehrarbeit (§ 7 Absatz 6) 

7.6 Überstunden (§ 7 Absatz 7 und 8) 

7.6.1 Anordnung durch den Arbeitgeber

7.6.2  Zeitausgleich bis zum Ende der folgenden 
 Kalenderwoche

7.6.3  Zusätzliche Arbeitsstunden, für die keine 
 Überstundenzeitzuschläge entstehen können
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8 Zu § 8 – Ausgleich für Sonderformen der Arbeit

8.1 Zeitzuschläge (Absatz 1) 

8.1.1 Überstunden (§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a) 

8.1.2 Nachtarbeit (§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b) 

8.1.3 Sonntagsarbeit (§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe c) 

8.1.4  Feiertagsarbeit (§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d)

8.1.5 Arbeitsleistungen am 24. und 31. Dezember

8.1.6 Samstagsarbeit

8.2  Faktorisierung von Zeitzuschlägen 
(§ 8 Absatz 1 Satz 4) 

8.3 Freizeitausgleich für Überstunden (§ 8 Absatz 2) 

8.4  Überstunden bei der Dienststellenleitung und 
in obersten Landesbehörden (§ 8 Absatz 3) 

8.5  Angeordnete Arbeitsstunden außerhalb von 
Überstunden (§ 8 Absatz 4) 

8.5.1 Voraussetzungen

8.5.2 Bezahlung

8.6 Rufbereitschaft (§ 8 Absatz 5) 

8.6.1  Rufbereitschaft von mindestens 12 Stunden 
Dauer (§ 8 Absatz 5 Satz 2 und 3) 

8.6.2  Rufbereitschaft von weniger als 12 Stunden 
(§ 8 Absatz 5 Satz 4) 

8.6.3  Tatsächliche Arbeitsleistung innerhalb der 
 Rufbereitschaft (§ 8 Absatz 5 Satz 5 und 6) 

8.7 Entgelt für Bereitschaftsdienst (§ 8 Absatz 6) 

8.8  Wechselschichtarbeit und Schichtarbeit 
(§ 8 Absatz 7 und 8) 

8.8.1 Wechselschichtarbeit

8.8.2 Schichtarbeit

8.8.3 Ständige Wechselschicht- und Schichtarbeit

8.8.4  Nicht ständige Wechselschicht- und 
Schichtarbeit

8.8.5  Zusatzurlaub für Wechselschicht- oder 
 Schichtarbeit

9 Zu § 9 – Bereitschaftszeiten

9.1  Voraussetzungen für die Anordnungen 
von Bereitschaftszeiten

9.2  Definition der Bereitschaftszeit und weitere 
 Voraussetzungen (§ 9 Absatz 1) 

9.3  Besondere Regelungen zur Bewertung der 
 Bereitschaftszeiten als tarifliche Arbeitszeit 
(§ 9 Absatz 1 Satz 2) 

10 Zu § 10 – Arbeitszeitkonto

10.1 Einleitung

10.2  Einrichtung von Arbeitszeitkonten nach § 10 
durch Betriebs-/Dienstvereinbarung oder 
 Tarifvertrag

10.3  Geltungsbereich der Betriebs-/Dienstverein-
barung zur Einführung von Arbeitszeitkonten

10.4  Sonstiger Inhalt der Betriebs-/Dienstvereinba-
rung zur Einführung von Arbeitszeitkonten

10.5 Buchbare Zeiten

10.5.1 Grundregelung für jedes Arbeitszeitkonto

10.5.2  Freigabe weiterer Kontingente in Betriebs-/
Dienstvereinbarung

10.6  Minderung des Zeitguthabens im Fall von 
 Arbeitsunfähigkeit

10.7 Langzeitkonto

11 Zu § 11 – Teilzeitbeschäftigung

III.  Zu Abschnitt III – Eingruppierung, Entgelt und 
sonstige Leistungen –

12/13  Zu §§ 12, 13 – Eingruppierung, Eingruppierung 
in besonderen Fällen

14  Zu § 14 – Vorübergehende Übertragung einer 
 höherwertigen Tätigkeit

14.1 Anspruchsvoraussetzungen (§ 14 Absatz 1) 

14.2 Höhe der persönlichen Zulage (§ 14 Absatz 3) 

14.2.1 Entgeltgruppen 1 bis 8 (§ 14 Absatz 3 Satz 2) 

14.2.2 Entgeltgruppen 9 bis 15 (§ 14 Absatz 3 Satz 1) 

15 Zu § 15 – Tabellenentgelt

15.1 Grundsatz

15.2 Höhe Tabellenentgelt

15.3 Lehrkräfte

15.4 Höhe Stundenentgelt

15.5 Ärztinnen und Ärzte im Geltungsbereich des § 41

15.6  Abweichungen von der Entgelttabelle in den 
 Entgeltgruppen 1 bis 4

15.7  Entgeltwerte für die Bezahlung des Pflege-
personals

16 Zu § 16 – Stufen der Entgelttabelle

16.1  Anzahl der Stufen (§ 16 Absatz 1 und 4 sowie 
 Anhang zu § 16) 

16.2 Stufenzuordnung bei Einstellung (§ 16 Absatz 2)

16.2.1  Erstmalige Einstellung von Beschäftigten, die 
über keine berücksichtigungsfähige einschlä-
gige Berufserfahrung verfügen

16.2.2  (Wieder-)Einstellung von Beschäftigten, 
die  bereits beim selben Arbeitgeber in einem 
 Arbeitsverhältnis standen

16.2.3  Einstellung von Beschäftigten mit einschlägiger 
Berufserfahrung, die bei einem anderen Arbeit-
geber erworben wurde

16.2.4 Einschlägige Berufserfahrung

16.2.5  Stufenzuordnung bei Berücksichtigung ein-
schlägiger Berufserfahrung; Behandlung von 
„Restzeiten“

16.2.6  Berücksichtigung förderlicher Zeiten bei der 
 Stufenzuordnung

16.3 Stufenlaufzeit (§ 16 Absatz 3) 

16.3.1  Ununterbrochene Tätigkeit innerhalb derselben 
Entgeltgruppe

16.3.2 Leistung

16.4 Entgeltgruppe 1 (§ 16 Absatz 4) 

16.5  Entgeltanreize durch Zahlung einer Zulage 
(Vorweggewährung von Stufen) 

17 Zu § 17 – Allgemeine Regelungen zu den Stufen

17.1  Stufenaufstieg am Beginn eines Monats 
(§ 17 Absatz 1) 

17.2  Leistungsbezogener Stufenaufstieg 
(§ 17 Absatz 2) 

17.2.1  Abgrenzung von leistungsbezogenem Stufen-
aufstieg und Leistungsentgelt nach § 18

17.2.2  Feststellung erheblich überdurchschnittlicher 
 beziehungsweise erheblich unterdurchschnitt-
licher Leistung

17.2.3  Zeitdauer der Verkürzung beziehungsweise des 
Anhaltens in der Stufe

17.2.4 Betriebliche Kommission

17.3  Stufenlaufzeit – Besondere Regelungen 
(§ 17 Absatz 3) 

17.3.1 Anrechenbare Zeiten (§ 17 Absatz 3 Satz 1) 

17.3.2  Unschädliche Unterbrechungszeiten 
(§ 17 Absatz 3 Satz 2) 

17.3.3  Schädliche Unterbrechungszeiten 
(§ 17 Absatz 3 Satz 3) 

17.3.4  Anrechnung Teilzeitbeschäftigung 
(§ 17 Absatz 3 Satz 4) 
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17.4  Stufenzuordnung bei Höhergruppierung/
Herabgruppierung (§ 17 Absatz 4) 

17.4.1 Höhergruppierung (§ 17 Absatz 4 Satz 1 bis 3) 

17.4.2 Herabgruppierung (§ 17 Absatz 4 Satz 4) 

17.4.3 Zahlungsbeginn

18  Zu § 18 – Leistungsentgelt

18.1 Einführung

18.2  Regelungen zur Ausgestaltung des Leistungs-
entgelts
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20.2.1.5 Bemessungsgrundlage

20.2.1.6 Teilzeitbeschäftigte
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ein Zwölftel für Kalendermonate ohne Ent-
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dem 31. Oktober 2006 neu eingestellt werden
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26.2  Unmittelbare Geltung des Bundesurlaubs-
gesetzes
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30.3  Beschäftigte im Anwendungsbereich des § 30 
Absatz 1 Satz 2

30.4 Besonderheiten im Wissenschaftsbereich

30.5  Besonderheiten bei Ärztinnen und Ärzten an 
Universitätskliniken

31 Zu § 31 – Führung auf Probe

31.1 Einführung

31.2 Voraussetzungen

31.3 Externe Bewerberinnen und Bewerber

31.3.1 Befristeter Arbeitsvertrag

31.3.2 Befristungsdauer und Verlängerung

31.3.3 Eingruppierung

31.3.4 Kündigung

31.4 Interne Bewerberinnen und Bewerber

31.4.1 Befristungsdauer

31.4.2 Entgelt

31.5 Fristablauf

31.5.1 Interne Bewerberinnen und Bewerber

31.5.2 Externe Bewerberinnen und Bewerber

32 Zu § 32 – Führung auf Zeit

32.1 Einführung

32.2 Externe Bewerberinnen und Bewerber

32.3 Interne Bewerberinnen und Bewerber

32.4  Besonderheiten bei Ärztinnen und Ärzten an 
Universitätskliniken

33  Zu § 33 – Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
ohne Kündigung

33.1 Einführung

33.2  Beendigung durch Erreichen der Altersgrenze 
oder durch Auflösungsvertrag

33.3 Beendigung wegen Erwerbsminderung

34 Zu § 34 – Kündigung des Arbeitsverhältnisses

34.1 Einführung

34.2 Kündigungsfristen

34.3 Unkündbarkeit

34.4 Beschäftigungszeit

35 Zu § 35 – Zeugnis

VI.  Zu Abschnitt VI – Übergangs- und Schluss-
vorschriften

36 Zu § 36 – Anwendung weiterer Tarifverträge

37 Zu § 37 – Ausschlussfrist

38 Zu § 38 – Begriffsbestimmungen

38.1  Betrieb, betrieblich, Betriebspartei 
(§ 38 Absatz 2) 

38.2  Einvernehmliche Dienstvereinbarung 
(§ 38 Absatz 3) 

39 Zu § 39 – In-Kraft-Treten, Laufzeit

39.1 In-Kraft-Treten

39.2 Laufzeit (§ 39 Absatz 2 und 4) 

I.
Zu Abschnitt I – Allgemeine Vorschriften

Vorbemerkungen:

Die §§ 1 bis 5 treffen grundsätzliche Regelungen über 
das Arbeitsverhältnis. Neben der Bestimmung des Perso-
nenkreises, für den der TV-L gilt, sind die Gestaltung 
des Arbeitsvertrages und die wesentlichen Neben-
pflichten der Beschäftigten geregelt. Der Rahmen des 
Direktionsrechts des Arbeitgebers bei Versetzung, Ab-
ordnung, Zuweisung, Personalgestellung wird ebenso 

festgelegt wie die Grundsätze der Qualifizierung. Im Fol-
genden werden insbesondere die Neuregelungen im Ver-
gleich zum bisherigen Tarifrecht des BAT beziehungs-
weise MTArb dargestellt.

1
Zu § 1 – Geltungsbereich

§ 1 bestimmt anhand des Personenkreises den Geltungs-
bereich des TV-L.

1.1
Geltungsbereich (§ 1 Absatz 1)

Der räumliche Geltungsbereich des TV-L umfasst das 
gesamte Bundesgebiet. Eine Trennung in Tarifgebiet 
West und Ost ist grundsätzlich weggefallen. Eine Diffe-
renzierung erfolgt nur noch in bestimmten Fällen, unter 
anderem
– bei der Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1),
– bei der Höhe des Entgelts (§ 15 Absatz 1),
– bei der Jahressonderzahlung (§ 20),
– bei befristeten Arbeitsverträgen (§ 30 Absatz 1 Satz 2),
–  bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses (§ 34 Ab-

satz 2),
–  bei den Bestimmungen für den Justizvollzugsdienst 

(§ 47).

Der TV-L gilt für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer (nachstehend Beschäftigte genannt), die in einem 
Arbeitsverhältnis (nicht zum Beispiel Ausbildungsver-
hältnis oder freie Mitarbeit) zu einem Arbeitgeber ste-
hen, der Mitglied der Tarifgemeinschaft deutscher Län-
der (TdL) oder eines Mitgliedverbandes der TdL ist (per-
sönlicher Geltungsbereich). Es werden jedoch vom Gel-
tungsbereich nur diejenigen Arbeitsvertragsparteien 
(unmittelbar) erfasst, die beiderseits tarifgebunden sind.

Tarifgebunden sind die Beschäftigten, die Mitglied einer 
Gewerkschaft sind, die den TV-L abgeschlossen hat oder 
die einer am TV-L beteiligten Spitzenorganisation  an-
gehört. Vertragsschließende Gewerkschaften beim TV-L 
sind die
–  Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, zugleich 

handelnd für die
–  Gewerkschaft der Polizei,
–  Industriegewerkschaft Bauen – Agrar – Umwelt,
–  Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft,
und die
–  dbb tarifunion.

Die Tarifbindung der Beschäftigten wird im Landesbe-
reich auch zukünftig kaum praktische Bedeutung erlan-
gen. In der Regel wird wie bisher auch in den einzelnen 
Arbeitsverträgen auf die maßgebenden Tarifverträge Be-
zug genommen, so dass die Tarifnormen auch für nicht 
tarifgebundene Beschäftigte als arbeitsvertragliche Ver-
einbarungen gelten. Auf die als Anlagen beigefügten Ar-
beitsvertragsmuster wird verwiesen.

Auf Seiten der Länder ist nur der unmittelbare Landes-
bereich tarifgebunden. Der TV-L gilt daher für den Be-
reich der Länder und deren Verwaltungen und Betriebe. 

Ferner gilt er unmittelbar auch für diejenigen Arbeitge-
ber, die Mitglied eines (Landes-)Arbeitgeberverbandes 
sind, der seinerseits wiederum Mitglied der TdL ist. Ein 
entsprechender Arbeitgeberverband befindet sich in 
Nordrhein-Westfalen in der Gründungsphase.

Nicht erfasst werden beispielsweise die Einrichtungen, 
die nur der Aufsicht der Länder unterstehen, insbeson-
dere Organe der Selbstverwaltung, voll rechtsfähige be-
ziehungsweise rechtlich selbständige landesunmittelbare 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts. Hier ist aber vielfach in den Errichtungs-
gesetzen oder aufgrund sonstiger Rechtsvorschriften die 
Anwendung des Tarifrechts, das für die Arbeitnehmer 
des Landes gilt, vorgeschrieben.

Darüber hinaus kann der TV-L nur dann Anwendung 
finden, wenn (nicht tarifgebundene) Arbeitgeber ihn zur 
Grundlage arbeitsvertraglicher Vereinbarungen durch 
Inbezugnahme beziehungsweise Verweis machen.
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Die Protokollerklärungen zu § 1 Absatz 1 sind nur für 
die Beschäftigten in Bremen und Bremerhaven von Be-
deutung. 

1.2
Ausnahmen vom Geltungsbereich (§ 1 Absatz 2)

§ 1 Absatz 2 nimmt bestimmte Personengruppen vom 
Geltungsbereich des TV-L aus:

In Buchstabe a ist die bisherige Regelung des § 3 Buch-
stabe i BAT inhaltsgleich neu vereinbart worden; der 
TV-L gilt nicht für leitende Angestellte und für Chef-
ärztinnen/Chefärzte.

Buchstabe b ist angelehnt an die bisherige Regelung des 
§ 3 Buchstabe h BAT. Arbeitsverhältnisse, für die nach 
dem 1. November 2006 ein regelmäßiges Entgelt ober-
halb der Entgeltgruppe 15 beziehungsweise Ä 4 verein-
bart wird, sind außertariflich zu regeln. Das gilt auch für 
Tätigkeiten der ehemaligen Vergütungsgruppe I BAT. 
Bei der Bestimmung des regelmäßigen Entgelts werden 
Leistungsentgelt, Zulagen und Zuschläge (einschließlich 
der Personalgewinnungszulage nach § 16 Absatz 5) nicht 
berücksichtigt. 

Auf Angestellte, die am 31. Oktober 2006 in Vergütungs-
gruppe I BAT eingruppiert waren, findet der TV-L aller-
dings Anwendung (§ 19 Absatz 3 Satz 1 TVÜ-Länder). 
Sie sind in die Entgeltgruppe 15 Ü übergeleitet worden 
(§ 19 Absatz 3 TVÜ-Länder).

Buchstabe c betrifft die Herausnahme des Fleischunter-
suchungspersonals aus dem Geltungsbereich des TV-L 
und entspricht der bisherigen Regelung des § 3 Buch-
stabe r BAT.

Buchstabe d betrifft die Herausnahme der Waldarbeite-
rinnen/Waldarbeiter, auf deren Arbeitsverhältnisse der 
MTW zur Anwendung kommt, aus dem TV-L; die bishe-
rige Regelung in § 3 Absatz 1 Buchstabe a MTArb wurde 
inhaltsgleich übernommen.

Buchstabe e nennt die Auszubildenden, Volontäre und 
Praktikantinnen/Praktikanten, für die der TV-L eben-
falls nicht gilt; die bisherige Regelung des § 3 Buch-
stabe f BAT beziehungsweise § 3 Absatz 1 Buchstabe g 
MTArb wurde inhaltsgleich übernommen.

Buchstabe f betrifft die Empfänger von Eingliederungs-
zuschüssen nach den §§ 217 ff. SGB III. Die schon im 
bisherigen Recht (vgl. § 3 Buchstabe d Doppelbuchstabe 
bb BAT beziehungsweise § 3 Absatz 1 Buchstabe d Dop-
pelbuchstabe bb MTArb) enthaltene Herausnahme aus 
den Manteltarifverträgen wurde erweitert, in dem die 
dort enthaltene Beschränkung auf ältere Arbeitneh-
merinnen/Arbeitnehmer entfallen ist.

Buchstabe g nimmt die Beschäftigten in Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen nach den §§ 260 ff. SGB III vom Gel-
tungsbereich des TV-L aus. Die Regelung entspricht der 
bisherigen Ausnahme in § 3 Buchstabe d Doppelbuch-
stabe aa BAT beziehungsweise § 3 Absatz 1 Buchstabe d 
Doppelbuchstabe aa MTArb.

Buchstabe h ist neu aufgenommen worden. Er betrifft 
Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-
Service-Agenturen. Zu den Aufgaben von Personal-Ser-
vice-Agenturen gehört insbesondere die Arbeitnehmerü-
berlassung zur Vermittlung Arbeitsloser in Arbeit. Wäh-
rend der Arbeitnehmerüberlassung stehen die Arbeit-
nehmerinnen/Arbeitnehmer weiterhin in einem Arbeits-
verhältnis zur Personal-Service-Agentur.

Buchstabe i ist nur in der 2. Fallgestaltung der geringfü-
gigen Beschäftigung nach § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB IV 
(kurzzeitige Beschäftigung) wieder als Ausnahme verein-
bart worden. Die geringfügig beschäftigten Arbeitneh-
merinnen/Arbeitnehmer im Sinne von § 8 SGB IV waren 
bis 31. Dezember 2001 aus dem Geltungsbereich der „al-
ten“ Manteltarifverträge des öffentlichen Dienstes aus-
genommen. Diese Ausnahme war jedoch mit Wirkung 
vom 1. Januar 2002 beseitigt worden.

Von § 8 Absatz 1 Nr. 2 SGB IV erfasst und damit vom 
Geltungsbereich des TV-L ausgenommen sind nur die 
Beschäftigungsverhältnisse, bei denen die Beschäftigung 
innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens zwei Mo-
nate oder 50 Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu 

sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist (zum 
Beispiel Aushilfstätigkeit für den genannten Zeitraum). 
Dies gilt nicht, wenn die Beschäftigung berufsmäßig aus-
geübt wird und ihr Entgelt 400 Euro im Monat über-
steigt. Als nicht berufsmäßig werden zum Beispiel 
grundsätzlich Beschäftigungen zwischen Abitur und 
Studium angesehen.

Bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen nach § 8 
Absatz 1 Nr. 1 SGB IV, also bei Dauerbeschäftigungs-
verhältnissen, bei denen das Arbeitsentgelt aus dieser 
Beschäftigung regelmäßig 400 Euro im Monat nicht 
übersteigt, findet der TV-L hingegen Anwendung.

Buchstabe j schließt das künstlerische Theaterpersonal, 
das technische Theaterpersonal mit überwiegend künst-
lerischer Tätigkeit und die Orchestermusikerinnen/Or-
chestermusiker, für die das Bühnentarifrecht gilt, vom 
TV-L aus. Damit ist die bisherige Ausnahme in § 3 Buch-
stabe c BAT übernommen worden.

Buchstabe k schließt die Beschäftigten in bestimmten 
landwirtschaftlichen Verwaltungen und Betrieben, 
Weinbaubetrieben, Gartenbau- und Obstbaubetrieben 
vom Geltungsbereich des TV-L aus. Inhaltlich sind die 
bisherigen Ausnahmen in § 3 Buchstabe l BAT und in § 3 
Absatz 1 Buchstabe b MTArb weitgehend übernommen 
worden. Die Protokollerklärung zu § 1 Absatz 2 Buch-
stabe k regelt abschließend, für welche Beschäftigten 
 diese Herausnahme aus dem Geltungsbereich des TV-L 
nicht gilt.

Buchstabe l nimmt die Beschäftigten in den Bayerischen 
Spielbanken aus dem Geltungsbereich aus.

Buchstabe m regelt – wie bisher – die Herausnahme der 
bei den deutschen Dienststellen im Ausland eingestellten 
Ortskräfte sowohl deutscher als auch nichtdeutscher 
Staatsangehörigkeit. Es handelt sich um die inhalts-
gleiche Übernahme des § 3 Buchstabe b BAT bezie-
hungsweise des § 3 Absatz 1 Buchstabe h MTArb. Ein-
schlägig ist dies insbesondere für die bei der Landesver-
tretung in Brüssel beschäftigten Ortskräfte.

Buchstabe n betrifft die Herausnahme von Beschäftigten 
der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, 
Gärten und Seen, die bei der Bayerischen Seenschiff-
fahrt GmbH in den Betriebsteilen Ammersee und Starn-
berger See in einer Beschäftigung tätig sind, die vor dem 
1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter un-
terlag.

Buchstabe o betrifft Beschäftigte, die mit der Wartung 
von Wohn-, Geschäfts- und Industriegebäuden in einer 
vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Ar-
beiter unterliegenden Beschäftigung beauftragt sind, wie 
zum Beispiel Hauswarte, Liegenschaftswarte. Damit 
wird die bisherige Ausnahme des § 3 Absatz 1 Buchstabe 
l MTArb fortgeführt. Von Buchstabe o nicht erfasst sind 
demgegenüber Hausmeistertätigkeiten, die vor dem 
1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten 
unterfielen.

1.3
Geltungsbereich an Hochschulen (§ 1 Absatz 3)

Für den Bereich der Hochschulen sind die Ausnahmen 
vom Geltungsbereich des TV-L in einem eigenen Absatz 
normiert worden. Absatz 3 knüpft an die bisherigen Aus-
nahmeregelungen im BAT an (vgl. § 3 Buchstabe g BAT 
und die zusätzlich die Hochschullehrer und wissen-
schaftlichen Assistenten betreffende Ausnahme im 31. 
Änderungstarifvertrag zum BAT vom 18. Oktober 1973). 
Er wurde zugleich an die geänderten einschlägigen Vor-
schriften des Hochschulrahmengesetzes angepasst.

Die Buchstaben a bis d des § 1 Absatz 3 nennen dabei 
diejenigen Personalkategorien, die auch bei künftigen 
Neueinstellungsfällen vom Geltungsbereich des TV-L 
ausgenommen sind. Es sind dies die

–  Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer (Professo-
rinnen/Professoren und Juniorprofessorinnen/Junior-
professoren),

–  wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfskräfte,

–  studentischen Hilfskräfte,
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–  Lehrbeauftragte an Hochschulen, Akademien und wis-
senschaftlichen Forschungseinrichtungen sowie künst-
lerische Lehrkräfte an Kunst- und Musikhochschulen.

Die studentischen Hilfskräfte sind erstmalig ausdrück-
lich benannt worden. Aufbauend auf der Legaldefinition 
in § 57 e Hochschulrahmengesetz (Hilfskräfte, die als 
Studierende an einer deutschen Hochschule eingeschrie-
ben sind) haben die Tarifvertragsparteien den Begriff 
der studentischen Hilfskräfte in einer Niederschriftser-
klärung näher erläutert. Sie gehen davon aus, dass stu-
dentische Hilfskräfte Beschäftigte sind, zu deren Aufga-
ben es gehört, das hauptberufliche wissenschaftliche 
Personal in Forschung und Lehre sowie bei außeruniver-
sitären Forschungseinrichtungen zu unterstützen.

Für die Arbeitsbedingungen der wissenschaftlichen und 
studentischen Hilfskräfte, die vom TV-L ausgenommen 
sind, gelten weiterhin die Richtlinien der TdL vom 
23. April 1986 bzw. entsprechende Landesregelungen mit 
der Maßgabe, dass im Eingangssatz des Abschnitts I die 
Worte „nach § 3 Buchst. g BAT vom Geltungsbereich des 
BAT“ durch die Worte „nach § 1 Absatz 3 TV-L vom 
Geltungsbereich des TV-L“ zu ersetzen sind.

Die Protokollerklärung zu § 1 Absatz 3 nennt weitere Per-
sonalkategorien, die vom Geltungsbereich des TV-L aus-
genommen sind. Hier ist aber zu beachten, dass die Aus-
nahmeregelung nur für Arbeitsverhältnisse gilt, die am 
31. Oktober 2006 bereits bestanden und auch nur für die 
Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsver-
hältnisses. Hiervon betroffen sind wissenschaftliche und 
künstlerische Assistentinnen/Assistenten, Oberassisten-
tinnen/Oberassistenten, Oberingenieurinnen/Oberingeni-
eure und Lektoren beziehungsweise die an ihre Stelle tre-
tenden landesrechtlichen Personalkategorien. Neuver-
träge mit diesem Personenkreis fallen daher künftig unter 
den Geltungsbereich des TV-L. Durch die Beschränkung 
der Ausnahmevorschrift auf die am 31. Oktober 2006 be-
reits bestehenden Arbeitsverhältnisse vermeiden die Ta-
rifvertragsparteien einen Eingriff in bestehende Arbeits-
verträge. Der Begriff des „ununterbrochen fortbestehen-
den Arbeitsverhältnisses“ erfasst auch Verlängerungen 
von befristeten Arbeitsverträgen, sofern die übrigen Ver-
tragsbedingungen nicht geändert werden.

1.4
Sonderregelungen (§ 1 Absatz 4)

Durch § 1 Absatz 4 Buchstaben a bis j geben die Tarif-
vertragsparteien den Hinweis, dass Sonderregelungen 
für die dort aufgeführten Beschäftigtengruppen ergän-
zend oder ersetzend zu den allgemeinen Vorschriften des 
TV-L (§§ 1 bis 39) gelten. Zudem wird verdeutlicht, dass 
die Sonderregelungen, die sich in den §§ 40 bis 49 fin-
den, Bestandteil des TV-L sind.

2
Zu § 2 – Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit

2.1
Arbeitsvertrag (§ 2 Absatz 1)

Die Vorschriften über den Abschluss eines Arbeitsver-
trages haben keine wesentliche inhaltliche Änderung er-
fahren.

Auch der TV-L sieht deklaratorisch die Schriftform von 
Arbeitsverträgen vor (§ 2 Absatz 1). Allerdings wäre 
auch ein nur mündlich abgeschlossener Vertrag gültig. 
Für befristete Arbeitsverträge verlangt § 620 Absatz 3 
BGB in Verbindung mit § 14 Absatz 4 Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz (TzBfG) die Schriftform als zwingende 
Wirksamkeitsvoraussetzung für die Befristung. Die 
Schriftform ist auch für die Niederschrift nach dem 
Nachweisgesetz vorgeschrieben (§ 2 Absatz 1 Nachweis-
gesetz) sowie für die Wirksamkeit von Nebenabreden 
(siehe Ziffer 2.3).

Auf die als Anlagen beigefügten Arbeitsvertragsmuster 
wird hingewiesen.

2.2
Mehrere Arbeitsverhältnisse bei demselben Arbeitgeber 
(§ 2 Absatz 2)

§ 2 Absatz 2 übernimmt inhaltsgleich die bisherigen Re-
gelungen aus § 4 Absatz 1 Unterabsatz 2 BAT und 
MTArb.

Mehrere rechtlich-selbstständige Arbeitsverhältnisse zu 
demselben Arbeitgeber sind weiterhin möglich, wenn die 
jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem unmit-
telbaren Sachzusammenhang stehen. Ein solcher unmit-
telbarer Sachzusammenhang ist zum Beispiel nicht gege-
ben, wenn

–  die Beschäftigungen bei mehreren organisatorisch ge-
trennten Dienststellen desselben Arbeitgebers beste-
hen oder

–  in einer Dienststelle desselben Arbeitgebers zwei un-
terschiedliche, organisatorisch getrennte Tätigkeiten 
ausgeübt werden.

Die Regelung in § 2 Absatz 2 kann auch in Anspruch ge-
nommen werden, um die bisherigen Mischlohnvereinba-
rungen bei Arbeiterinnen/Arbeitern (siehe § 2 Absatz 5 
des Tarifvertrages vom 11. Juli 1966 über das Lohngrup-
penverzeichnis der Länder zum MTArb – TV-Lohngrup-
pen-TdL) abzulösen. Die vorbezeichnete Vorschrift des 
TV-Lohngruppen-TdL ist nämlich von der Fortgeltungs-
regelung des § 17 Absatz 1 TVÜ-Länder nicht erfasst.

Steuer- und sozialversicherungsrechtlich ist allerdings 
ohne Rücksicht auf die arbeitsvertragliche Gestaltung 
immer von einem einheitlichen Beschäftigungsverhältnis 
auszugehen, wenn eine Arbeitnehmerin/ein Arbeitneh-
mer bei einem Arbeitgeber gleichzeitig mehrere Beschäf-
tigungen ausübt.

2.3
Nebenabreden (§ 2 Absatz 3)

Wie im bisherigen Recht müssen etwaige Nebenabreden 
schriftlich vereinbart werden; andernfalls sind sie nich-
tig. Eine gesonderte Kündigung von Nebenabreden (an-
stelle einer Kündigung des gesamten Arbeitsvertrages) 
ist nur möglich, wenn dies einzelvertraglich besonders 
vereinbart ist oder sich unmittelbar aus einer Tarifnorm 
(zum Beispiel für die Zuweisung zu den Bereitschafts-
dienststufen bei Ärztinnen/Ärzten aufgrund des § 8 Ab-
satz 6 Satz 9 in der Fassung des § 41 Nr. 5) ergibt.

Die Kündigungsfrist für die Nebenabrede sollte ebenfalls 
arbeitsvertraglich vereinbart werden. Andernfalls 
könnte die Nebenabrede nur mit der für den Arbeitsver-
trag insgesamt geltenden Kündigungsfrist gekündigt 
werden.

2.4
Probezeit (§ 2 Absatz 4)

2.4.1
Allgemeine Regelungen

Die bisher für Angestellte und Arbeiterinnen/Arbeiter 
unterschiedlich lange Dauer der Probezeit wurde verein-
heitlicht. Nunmehr gelten für alle Beschäftigten die ers-
ten sechs Monate eines Arbeitsverhältnisses als Probezeit, 
ohne dass es hierfür einer ausdrücklichen arbeitsvertrag-
lichen Vereinbarung bedarf. Im Arbeitsvertrag kann al-
lerdings eine kürzere Probezeit vereinbart werden.

Keine Probezeit gilt bei der Übernahme von Auszubil-
denden in ein Arbeitsverhältnis, wenn das Arbeitsver-
hältnis in unmittelbarem Anschluss an das Ausbildungs-
verhältnis begründet wird. Der Begriff des Auszubilden-
den/der Auszubildenden erfasst nur Auszubildende nach 
dem TVA-L BBiG oder dem TVA-L Pflege, nicht aber 
zum Beispiel Praktikantinnen/Praktikanten.

Nicht mehr tarifiert wurde die Regelung, wonach sich 
bei mehr als zehn Fehltagen die Probezeit automatisch 
verlängert (§ 5 Satz 2 BAT beziehungsweise MTArb). Al-
lerdings ist eine einzelvertragliche Verlängerung der 
Probezeit aus sachlichen Gründen (zum Beispiel bei län-
gerer Erkrankung oder bei Gewährung von Sonderur-
laub ohne Bezüge) in beiderseitigem Einverständnis 
möglich, zum Beispiel um die Kündigung des Arbeitsver-
hältnisses gemäß § 34 zu vermeiden. Eine Verlängerung 
der Probezeit über sechs Monate hinaus schiebt aber we-
der den Eintritt des gesetzlichen Kündigungsschutzes 
(§ 1 Absatz 1 Kündigungsschutzgesetz) hinaus, noch hält 
sie die Verlängerung der Kündigungsfrist (§ 34 Absatz 1) 
auf.

Im TV-L sind keine gesonderten Kündigungsfristen wäh-
rend der Probezeit vereinbart worden. In § 34 Absatz 1 
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Satz 1 ist allerdings festgelegt worden, dass die Kündi-
gungsfrist bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn 
des Arbeitsverhältnisses zwei Wochen zum Monats-
schluss beträgt. Dies gilt auch dann, wenn – wie bei der 
Übernahme von Auszubildenden – eine Probezeit nicht 
vereinbart ist.

Die Vereinbarung eines befristeten Probearbeitsverhält-
nisses (Befristung mit Sachgrund nach § 14 Absatz 1 
Satz 2 Nr. 5 Teilzeit- und Befristungsgesetz) wird durch 
§ 2 Absatz 4 nicht eingeschränkt. Von § 2 Absatz 4 unbe-
rührt bleibt auch die Möglichkeit, Führungspositionen 
als befristetes Arbeitsverhältnis auf Probe (§ 31) verein-
baren zu können.

2.4.2
Besonderheiten bei befristeten Arbeitsverträgen im Ta-
rifgebiet West

Bei befristeten Arbeitsverträgen nur im Tarifgebiet West 
mit Beschäftigten,

–  deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenver-
sicherung der Angestellten unterlegen hätte und

–  die nicht unter die Regelungen der §§ 57 a ff. Hoch-
schulrahmengesetz beziehungsweise gesetzlicher 
Nachfolgeregelungen fallen,

sind für die Probezeit zusätzlich die Vorschriften des 
§ 30 Absatz 4 und 5 zu beachten.

Danach verkürzt sich die Probezeit bei befristeten Ar-
beitsverträgen ohne sachlichen Grund auf sechs Wochen. 
(Für befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund 
gilt die übliche Sechs-Monats-Frist.) Keine Besonderheit 
besteht für die Kündigung des befristeten Arbeitsver-
hältnisses während der Probezeit (zwei Wochen zum Mo-
natsschluss; siehe § 30 Absatz 4 Satz 2).

Allerdings ist nach Ablauf der Probezeit von sechs Wo-
chen beziehungsweise sechs Monaten eine Kündigung 
nur noch möglich, wenn die Vertragsdauer des befriste-
ten Arbeitsvertrages mindestens 12 Monate beträgt (§ 30 
Absatz 5).

3
Zu § 3 – Allgemeine Arbeitsbedingungen

§ 3 enthält Festlegungen zu den allgemeinen Arbeitsbe-
dingungen, die bisher in den §§ 7 bis 11, 13 und 14 BAT 
sowie den entsprechenden Vorschriften des MTArb gere-
gelt waren. Aufgeführt sind die für den öffentlichen 
Dienst besonders bedeutsamen allgemeinen Arbeitsbe-
dingungen. 

Eine abschließende Auflistung ist damit nicht erfolgt. 
Auch wenn bestimmte, bisher ausdrücklich erwähnte 
Pflichten (zum Beispiel den dienstlichen Anordnungen 
nachzukommen oder sich so zu verhalten, wie es von An-
gehörigen des öffentlichen Dienstes erwartet wird; vgl. 
§ 8 BAT) nicht mehr erwähnt werden, so bedeutet dies 
nicht, dass sie im Geltungsbereich des TV-L entfallen 
wären. Der Tariftext ist vielmehr insgesamt gestrafft 
und auf das Wesentliche reduziert worden. Im Einzelnen 
gilt Folgendes:

3.1
Allgemeine Pflichten (§ 3 Absatz 1)

§ 3 Absatz 1 Satz 1 verpflichtet die Beschäftigten, die ar-
beitsvertraglich geschuldete Leistung gewissenhaft und 
ordnungsgemäß auszuführen. Einzelheiten hierzu be-
stimmt der Arbeitgeber im Rahmen seines Direktions-
rechts. § 106 der Gewerbeordnung, der auch im öffent-
lichen Dienst gilt, gibt dem Arbeitgeber das Recht, In-
halt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Er-
messen näher zu bestimmen, soweit diese Arbeitsbedin-
gungen nicht durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen 
einer Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarif-
vertrages oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind. 
Verstöße gegen diese Verpflichtungen können durch Vor-
haltungen, Ermahnungen, Missbilligungen, Abmah-
nungen und letztlich durch die Kündigung des Arbeits-
verhältnisses geahndet werden.

Die für Beschäftigte an Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen maßgebende Fassung des § 3 Absatz 1 
Satz 1 bestimmt überdies, dass die Arbeitsleistungen ge-
wissenhaft und ordnungsgemäß in Übereinstimmung mit 

der Zielsetzung der Einrichtung, insbesondere der spezi-
fischen Aufgaben in Forschung, Lehre und Weiterbil-
dung auszuführen sind (vgl. § 40 Nr. 2 Ziffer 1). Das 
gleiche gilt auch für Ärztinnen/Ärzte an Universitätskli-
niken (vgl. § 41 Nr. 2 TV-L und § 3 Absatz 1 TV-Ärzte).

§ 3 Absatz 1 Satz 2 verpflichtet die Beschäftigten, sich 
durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich demokra-
tischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu 
bekennen.

Die Teilnahme an Bestrebungen, die sich gegen die frei-
heitliche demokratische Grundordnung richten, ist un-
vereinbar mit den Pflichten der Beschäftigten des öffent-
lichen Dienstes. Dabei ist es ohne Bedeutung, ob diese 
Bestrebungen im Rahmen einer Organisation oder außer-
halb einer solchen verfolgt werden. Bewerberinnen/Be-
werber für den öffentlichen Dienst, die an verfassungs-
feindlichen Bestrebungen teilnehmen oder sie unterstüt-
zen, dürfen nicht eingestellt werden.

Beschäftigte, die gegen diese Grundsätze verstoßen, müs-
sen in diesen Fällen mit arbeitsrechtlichen Sanktionen, 
von der Abmahnung bis zur außerordentlichen Kündi-
gung, rechnen.

3.2
Verschwiegenheitspflicht (§ 3 Absatz 2)

Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes haben über 
Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetz-
liche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber an-
geordnet ist, Verschwiegenheit zu wahren und zwar auch 
über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus (§ 3 
Absatz 2). Die Regelung ist inhaltsgleich mit § 9 Absatz 1 
und 4 BAT sowie § 11 Absatz 1 und 4 MTArb.

Um die herausgehobene Bedeutung der Schweigepflicht 
für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes hervorzu-
heben, enthält der TV-L diese Verpflichtung erneut, ob-
gleich sich aus der allgemeinen arbeitsrechtlichen Treue-
pflicht grundsätzlich auch eine Verschwiegenheitspflicht 
für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes ergibt. 
Das bisherige tarifliche Verbot der Beschaffung dienst-
licher Schriftstücke für außerdienstliche Zwecke usw. 
und die Herausgabepflicht für diese nach § 9 Absatz 2 
und 3 BAT, § 11 Absatz 2 und 3 MTArb sind nicht mehr 
ausdrücklich geregelt. Sie lassen sich jedoch über allge-
meine Grundsätze herleiten und bleiben damit weiterhin 
inhaltlich anwendbar.

Das Gesetz über die förmliche Verpflichtung nicht be-
amteter Personen vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469) und 
die Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Ver-
pflichtungsgesetz vom 28. Januar 1975 (GV. NRW. 
S. 158) werden durch den TV-L nicht berührt. Auf das 
als Anlage 10 beigefügte Muster für die Niederschrift 
über die förmliche Verpflichtung nicht beamteter Per-
sonen wird hingewiesen.

3.3
Annahme von Vergünstigungen (§ 3 Absatz 3)

Beschäftigte dürfen von Dritten Belohnungen, Ge-
schenke, Provisionen oder sonstige Vergünstigungen in 
Bezug auf ihre Tätigkeit auch weiterhin nicht annehmen 
(§ 3 Absatz 3). Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des 
Arbeitgebers möglich. Werden den Beschäftigten derar-
tige Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Ar-
beitgeber unverzüglich anzuzeigen. Mit dieser Regelung 
zur Annahme von Vergünstigungen wurde die bisherige 
Regelung über „Belohnungen und Geschenke“ nach § 10 
BAT beziehungsweise § 12 MTArb inhaltsgleich über-
nommen.

Neu aufgeführt sind hier zwar die Begriffe „Provisi-
onen“ und „sonstige Vergünstigungen“, jedoch wird 
durch sie der sachliche Umfang der Regelung nicht er-
weitert. Dritter im Sinne der Vorschrift ist hier jeder, der 
auf die/den Beschäftigten Einfluss nehmen kann – au-
ßerhalb oder innerhalb der Verwaltung. Dies können 
also auch Kolleginnen/Kollegen oder Vorgesetzte sein.

Auf den Wert der Vergünstigung kommt es nicht an. Ins-
besondere ist keine Bagatellgrenze vereinbart. Dies gilt 
uneingeschränkt auch für Ärztinnen/Ärzte und den ge-
samten Wissenschaftsbereich.

Anlage 10
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3.4
Nebentätigkeiten (§ 3 Absatz 4)

Im TV-L wurde für die große Mehrheit der Arbeitneh-
merinnen/Arbeitnehmer in Bezug auf die Ausübung von 
Nebentätigkeiten bewusst eine Abkehr vom beamten-
rechtlichen Nebentätigkeitsrecht vollzogen. Lediglich 
für den ärztlichen Bereich (§§ 41, 42), in dem Nebentä-
tigkeiten typischerweise eine besondere Bedeutung ha-
ben, ist wegen der weit reichenden Regelungen in den 
Nebentätigkeitsverordnungen der Länder (einschließlich 
der ergänzenden Bestimmungen) ein tariflicher Verweis 
auf die beamtenrechtlichen Bestimmungen beibehalten 
worden.

Im übrigen Bereich hingegen sollen auch für die Be-
schäftigten des öffentlichen Dienstes – ebenso wie für 
alle übrigen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer – grund-
sätzlich allgemeine arbeitsrechtliche Kriterien zum Tra-
gen kommen. Dass die Ausübung einer Nebentätigkeit 
nicht mehr unter Genehmigungsvorbehalt steht, ist ein 
wesentlicher Beitrag zur Verwaltungsvereinfachung.

Andererseits ist es durch die Tarifvorschrift nicht ausge-
schlossen, die sinngemäße Geltung von beamtenrecht-
lichen Bestimmungen ganz oder teilweise (zum Beispiel 
hinsichtlich der Regelungen zur Inanspruchnahme von 
Einrichtungen, Personal oder Material des Dienstherrn) 
zum Gegenstand einer arbeitsvertraglichen Nebenabrede 
zu machen.

Im Einzelnen gilt Folgendes:

3.4.1
Inhalt der Neuregelung

Nach der Tarifvorschrift haben die Beschäftigten ihrem 
Arbeitgeber Nebentätigkeiten gegen Entgelt lediglich 
rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen (§ 3 Absatz 4). 
Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen 
oder mit Auflagen versehen. Voraussetzung hierfür ist 
aber, dass die Möglichkeit besteht, arbeitsvertragliche 
Pflichten der Beschäftigten oder berechtigte Interessen 
des Arbeitgebers könnten durch die Nebentätigkeit be-
einträchtigt werden. Damit stehen Nebentätigkeiten au-
ßerhalb der Arbeitszeit tarifrechtlich grundsätzlich nicht 
mehr unter einem Erlaubnisvorbehalt; eine Auflagener-
teilung beziehungsweise eine Untersagung aus allgemei-
nen arbeitsrechtlichen Grundsätzen bleibt aber unbe-
nommen. Lediglich bei Nebentätigkeiten gegen Entgelt 
sind die Beschäftigten verpflichtet, den Arbeitgeber 
rechtzeitig schriftlich zu informieren.

3.4.2
Begriff der Nebentätigkeit

Da jede außerhalb des Hauptberufes wahrgenommene 
Tätigkeit faktische oder rechtliche Auswirkungen auf 
das Arbeitsverhältnis haben kann, ist der Begriff Neben-
tätigkeit weit auszulegen. So kann auch eine extensive 
Beschäftigung bei einem Verein oder gar Nachbar-
schaftshilfe bei einem Hausbau Einfluss auf die Arbeits-
leistung und Arbeitsqualität haben.

Die beamtenrechtliche Unterteilung der Nebentätigkeit 
in Nebenamt und Nebenbeschäftigung findet – wie bis-
her – auch im TV-L keine Anwendung. Inhalt und Um-
fang der von den Beschäftigten auszuübenden Tätig-
keiten richten sich alleine nach den arbeitsvertraglichen 
Verpflichtungen; hierzu können im Einzelfall auch Tä-
tigkeiten gehören, die auf Wunsch des Arbeitgebers bei 
einem Dritten wahrgenommen werden sollen, zum Bei-
spiel im Vorstand, Aufsichtsrat oder in sonstigen Or-
ganen einer Gesellschaft oder einer in anderer Rechts-
form betriebenen Organisation. Innerhalb dieses Rah-
mens kann der Arbeitgeber von seinem Direktionsrecht 
Gebrauch machen und der/dem Beschäftigten andere 
Tätigkeiten zuweisen. Fällt eine Beschäftigung in den 
arbeitsvertraglichen Rahmen, besteht hierfür kein ge-
sonderter Entgeltanspruch.

Zur Übernahme einer außerhalb der vertraglichen Ver-
pflichtung stehenden Nebentätigkeit kann die/der Be-
schäftigte nicht verpflichtet werden. Notwendig ist in 
diesem Fall eine Änderung/Ergänzung des Arbeitsver-
trages.

3.4.3

Voraussetzung der Anzeigepflicht

Anzeigen müssen Beschäftigte die Tätigkeit aber nur, 
wenn sie gegen Entgelt geleistet wird (wegen der Beson-
derheiten im Wissenschaftsbereich siehe Ziffer 3.4.8). 
Entgeltlich ist die Tätigkeit nicht nur bei einer Geldleis-
tung, sondern bei jeglicher Gewährung eines geldwerten 
Vorteils (zum Beispiel Abgabe von Eintrittskarten zu 
Sport- oder Musikveranstaltungen, Einladung zu Rei-
sen).

Ersatz für entstandene Aufwendungen (Reisekosten, 
Spesengelder) fallen hingegen nicht darunter. Unentgelt-
lich sind zum Beispiel rein ehrenamtliche Tätigkeiten. 
Die Verpflichtung der Beschäftigten aus § 3 Absatz 3 
(Verbot der Annahme von Belohnungen, Geschenken, 
Provisionen oder sonstigen Vergünstigungen) bleibt un-
berührt.

Bei der Mitteilung haben die Beschäftigten Angaben zu 
machen über Art, Inhalt und Umfang der Nebentätig-
keit.

3.4.4
Rechtzeitige Information des Arbeitgebers

Vor Aufnahme einer entgeltlichen Nebentätigkeit ist der 
Arbeitgeber rechtzeitig zu informieren. Es muss genü-
gend Zeit für Nachfragen, die Prüfung eventueller Aufla-
gen oder auch für eine Untersagung bleiben. Was recht-
zeitig ist, beurteilt sich nach den Umständen des Einzel-
falles. Anhaltspunkte können Art, Zeitdauer und Umfang 
der Nebentätigkeit sein sowie die sich daraus ergebenden 
Belastungen. Gegebenenfalls ist auch zu berücksichtigen, 
wie lange die/der Beschäftigte von der Aufnahme der Tä-
tigkeit Kenntnis hatte. Bei einfachen Nebentätigkeiten 
wie etwa das Austragen von Zeitungen kann ein zeit-
licher Vorlauf von mehreren Tagen ausreichen.

3.4.5
Untersagung der Nebentätigkeit/Auflagen

Die Nebentätigkeit kann untersagt oder mit Auflagen 
versehen werden, wenn sie geeignet ist, die Erfüllung der 
arbeitsvertraglichen Pflichten der/des Beschäftigten 
oder (andere) berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu 
beeinträchtigen.

Beispiele:
 –  Aufnahme einer der Haupttätigkeit gleichartigen 

Nebentätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber.

 –  Überschreitung der nach dem Arbeitszeitgesetz zu-
lässigen Höchstarbeitszeit durch Nebentätigkeit, 
die in einem Arbeitsverhältnis ausgeübt wird.

 –  Erstellung von Steuererklärungen durch Beschäf-
tigte des Finanzamtes.

Arbeitszeiten bei mehreren Arbeitgebern sind zusam-
menzurechnen (§ 2 Absatz 1 zweiter Halbsatz Arbeits-
zeitgesetz). In diesem Fall dürfen die Arbeitszeiten we-
der einzeln noch zusammen genommen die nach § 3 Ar-
beitszeitgesetz zulässige Höchstarbeitszeit überschreiten. 
Ob mehrere Arbeitsverhältnisse vorliegen, ist bei Neu-
einstellungen in der Regel der Lohnsteuerkarte zu ent-
nehmen. Wird keine Lohnsteuerkarte vorgelegt, hat der 
Arbeitgeber die Pflicht zu klären, ob wegen des Beste-
hens eines anderen Arbeitsverhältnisses der einzustel-
lenden Arbeitnehmerin/des einzustellenden Arbeitneh-
mers die Gefahr einer Arbeitszeitüberschreitung besteht.

Hier könnte beispielsweise eine Auflage erteilt werden, 
dass die zeitliche Belastung aus der Nebentätigkeit 
durchschnittlich 8 Wochenstunden nicht überschreitet 
und dass die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes auch bei 
möglicher Anordnung von Überstunden/Mehrarbeit 
durch eine entsprechend flexible Gestaltung der Neben-
tätigkeit sichergestellt sein müssen. Zu beachten ist, dass 
dann für den Hauptarbeitgeber keine Möglichkeit mehr 
verbleibt, etwa Überstunden anzuordnen.

Wird eine Arbeitnehmerin/ein Arbeitnehmer für einen 
Dritten nicht auf Grund eines Arbeitsvertrages, sondern 
im Rahmen eines sonstigen Vertrages (zum Beispiel 
Werkvertrag) tätig, sind diese Zeiten nicht zu berück-
sichtigen. Eine analoge Anwendung auf andere Rechts-
verhältnisse scheidet aus.
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Die Prognose, dass die anfallenden Arbeiten im Haupt-
beruf aufgrund einer belastenden Nebentätigkeit gar 
nicht oder nur schlecht erbracht werden können, ist aus-
reichend, um die Eignung der Nebentätigkeit zur Beein-
trächtigung der Erfüllung der arbeitsvertraglichen 
Pflichten oder (anderer) berechtigter Interessen des Ar-
beitgebers anzunehmen. Damit sind die Prüfkriterien für 
Beschäftigte andere als bisher. Die für die Beamtinnen 
und Beamten geltenden Grundsätze für die Prüfung der 
Zulässigkeit einer Nebentätigkeit können als Ausle-
gungshilfe herangezogen werden.

3.4.6
Nebentätigkeit im öffentlichen Dienst/Auflagen

Gemäß § 3 Absatz 4 Satz 3 der Vorschrift kann bei Ne-
bentätigkeiten im öffentlichen Dienst eine Ablieferungs-
pflicht nach den Bestimmungen, die beim Arbeitgeber 
gelten, zur Auflage gemacht werden. Die beim Arbeitge-
ber geltenden Bestimmungen im Sinne dieser Vorschrift 
sind die beamtenrechtlichen Regelungen des Nebentätig-
keitsrechts. Von der Möglichkeit des Satzes 3 ist Ge-
brauch zu machen. 

3.4.7
Untersagung nach Aufnahme der Nebentätigkeit

Hat die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber die beabsich-
tigte Nebentätigkeit vorab mitgeteilt, und ist eine Unter-
sagung beziehungsweise Auflagenerteilung bis zum an-
gezeigten Aufnahmezeitpunkt trotz rechtzeitiger Anzeige 
(noch) nicht erfolgt, kann die/der Beschäftigte die Ne-
bentätigkeit (zunächst) ausüben. Ob eine Untersagung 
oder Auflagenerteilung nach Aufnahme der Nebentätig-
keit noch erfolgen kann, ist nach den Umständen des 
Einzelfalles zu beurteilen, gegebenenfalls ist ein ausrei-
chend großer Zeitraum für die Beendigung der Nebentä-
tigkeit einzuräumen.

3.4.8
Unentgeltliche Nebentätigkeit

Eine unentgeltliche Nebentätigkeit darf nicht aufgenom-
men werden, wenn sie nach allgemeinen arbeitsrecht-
lichen Grundsätzen unzulässig ist. Unzulässig ist eine 
Nebentätigkeit beispielsweise, wenn sie Beschäftigte 
daran hindert, ihren Arbeitspflichten aus dem Hauptar-
beitsverhältnis nachzukommen, bei entgegenstehenden 
Wettbewerbsinteressen oder einem sonstigen Konflikt 
mit den Interessen des Arbeitgebers. Die Interessen des 
Arbeitgebers können auch beeinträchtigt sein bei Ausü-
bung der Nebentätigkeit während des Urlaubs oder bei 
einer Erkrankung, wenn dadurch die Genesung verzö-
gert wird oder die Grenzen des Arbeitszeitgesetzes bei 
Beschäftigung in einem Arbeitsverhältnis nicht beachtet 
werden.

Mit den Interessen des Arbeitgebers nicht vereinbar sind 
auch Nebentätigkeiten in Angelegenheiten, die zu dem 
Aufgabenbereich der Beschäftigungsdienststelle des Be-
schäftigten gehören (zum Beispiel Erstellung von Bau-
zeichnungen durch Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des 
Bauamtes, von Anträgen in Schwerbehindertenangele-
genheiten durch Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Ver-
sorgungsamtes oder von Steuererklärungen durch Mitar-
beiterinnen/Mitarbeiter des Finanzamtes).

3.4.9
Besonderheiten im Wissenschaftsbereich

Die für den Bereich der Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen im Sinne des § 40 maßgebende Fassung 
des § 3 Absatz 4 weist als Besonderheit auf, dass alle Ne-
bentätigkeiten, auch diejenigen, die nicht gegen Entgelt 
ausgeübt werden, dem Arbeitgeber rechtzeitig vorher 
schriftlich anzuzeigen sind. Damit wird auch hier der 
besonderen Bedeutung des Nebentätigkeitsrechts im 
Wissenschaftsbereich Rechnung getragen. 

3.4.10
Besonderheiten im ärztlichen Bereich

Für die Ärztinnen/Ärzte an Universitätskliniken, die un-
ter § 41 TV-L fallen, ist in § 3 Absatz 12 bis 14 in der 
Fassung des § 41 Nr. 2 das bisher geltende Nebentätig-
keitsrecht neu vereinbart worden. Dieselben Vorschriften 

wurden auch in § 5 TV-Ärzte vereinbart. Für die Neben-
tätigkeiten dieser Ärztinnen/Ärzte finden die Bestim-
mungen, die für die Beamten des jeweiligen Landes je-
weils gelten, sinngemäß Anwendung. Auch die übrigen 
in der SR 2 c BAT geregelten Vorschriften zur Nebentä-
tigkeit einschließlich der Vorschriften über die Inan-
spruchnahme von Räumen, Einrichtungen, Personal oder 
Material des Arbeitgebers sind wieder neu vereinbart 
worden. Dasselbe gilt für die Ärzte an anderen Kranken-
häusern aufgrund des § 42 Nr. 2 TV-L.

3.5
Ärztliche Untersuchung (§ 3 Absatz 5)

Der Arbeitgeber kann bei begründetem Anlass die/den 
Beschäftigte/n verpflichten, durch ärztliche Bescheini-
gung nachzuweisen, ob sie/er zur Leistung der arbeits-
vertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage ist (§ 3 
Absatz 5). Die Kosten der Untersuchung sind vom Ar-
beitgeber zu tragen. Die Untersuchung kann zum Bei-
spiel von einer Amtsärztin/von einem Amtsarzt oder ei-
ner anderen Ärztin/einem anderen Arzt, auf den sich die 
Betriebsparteien geeinigt haben, durchgeführt werden. 
Nicht ausreichend ist eine ärztliche Bescheinigung der 
Hausärztin/des Hausarztes.

3.5.1
Voraussetzung der Untersuchungsanordnung

Eine begründete Veranlassung besteht, wenn ein sach-
licher Grund für die Anordnung der Untersuchung so-
wohl in der Fürsorgepflicht für die Beschäftigten selbst 
und für die mit ihnen arbeitenden Beschäftigten, als 
auch im sonstigen Pflichtenkreis der Verwaltung liegt. 
Inhaltlich liegen die Voraussetzungen nicht über denen 
des „gegebenen Anlasses“ nach § 7 Absatz 2 BAT bezie-
hungsweise § 10 Absatz 2 MTArb. Auch nach diesen Re-
gelungen durfte eine Untersuchung nicht willkürlich, 
sondern nur bei einem sachlichen Grund angeordnet 
werden. Die Formulierung „zur Leistung der arbeitsver-
traglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage“ ist dem Be-
griff „dienstfähig“ in § 7 BAT beziehungsweise § 10 
MTArb gleichzusetzen. Die bisherige Untersuchungs-
möglichkeit auf „ansteckende Krankheiten“ ist nicht 
mehr tarifiert, jedoch durch Gesetz, zum Beispiel Infek-
tionsschutzgesetz oder bei Berührung der Leistungs-
pflicht, weiterhin möglich. Zu den Besonderheiten bei 
Beschäftigten in Kliniken siehe Ziffer 3.5.4.

3.5.2
Einstellungsuntersuchung

Die Einstellungsuntersuchung ist nicht mehr tarifiert. Es 
ist jedoch weiterhin zulässig und geboten, eine ärztliche 
Untersuchung zur Bedingung für den Abschluss eines 
Arbeitsvertrages zu machen. Der Arbeitgeber kann die 
Ärztin/den Arzt bestimmen, die/der die Einstellungsun-
tersuchung vornehmen soll. Die Kosten dieser Einstel-
lungsuntersuchung trägt gemäß § 675 in Verbindung mit 
§ 670 BGB der Arbeitgeber.

3.5.3
Ärztliche Untersuchung bei Jugendlichen

Gemäß § 32 Jugendarbeitsschutzgesetz dürfen Jugendli-
che nur beschäftigt werden, wenn sie eine ärztliche Be-
scheinigung vorlegen.

3.5.4
Besonderheiten bei Beschäftigten in Kliniken

Für die Beschäftigten in Kliniken (ärztliches und nicht-
ärztliches Personal) gilt § 3 Absatz 5 in der durch § 41 
Nr. 3, durch § 42 Nr. 2 und durch § 43 Nr. 2 festgelegten 
Fassung. Ergänzend ist hier bestimmt, dass

–  der Arbeitgeber die Beschäftigten auch bei Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses untersuchen lassen kann 
und auf deren Verlangen er hierzu verpflichtet ist und 

–  Beschäftigte, die besonderen Ansteckungsgefahren 
ausgesetzt oder in gesundheitsgefährdenden Bereichen 
beschäftigt sind, in regelmäßigen Zeitabständen ärzt-
lich zu untersuchen sind.

Diese Verpflichtungen ergaben sich auch schon aus dem 
bisherigen Recht (vgl. § 7 Absatz 3 BAT sowie Nr. 2 SR 
2 a und Nr. 2 SR 2 c BAT).
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3.6
Einsicht in Personalakten (§ 3 Absatz 6)

§ 3 Absatz 6 regelt in den Sätzen 1 und 2 das Recht der 
Beschäftigten auf Einsicht in ihre vollständigen Perso-
nalakten (bisher § 13 Absatz 1 Satz 1 BAT beziehungs-
weise § 13 a Absatz 1 Satz 1 MTArb).

Die Vollmacht der/des schriftlich Bevollmächtigten nach 
§ 3 Absatz 6 Satz 2 sollte – wenn hier auch nicht mehr 
ausdrücklich aufgeführt – weiterhin zur Personalakte 
genommen werden. Auch ohne ausdrückliche Regelung 
ist der Arbeitgeber weiterhin befugt, aus zwingenden 
dienstlichen oder betrieblichen Gründen Bevollmäch-
tigte abzulehnen (bisher § 13 Absatz 1 Satz 3 BAT bezie-
hungsweise § 13 a Absatz 1 Satz 3 MTArb). Aus Perso-
nalakten können sich etwa geheimhaltungsbedürftige 
Tatsachen oder sonstige Tatsachen ergeben, bei denen 
eine Kenntnis durch Dritte dem Wohl oder Interesse der 
Verwaltung widersprechen kann.

In den Sätzen 4 und 5 des § 3 Absatz 6 ist aus § 13 Ab-
satz 2 BAT beziehungsweise § 13 a Absatz 2 MTArb der 
Anspruch der Beschäftigten übernommen worden, dass 
sie über Beschwerden und Behauptungen tatsächlicher 
Art, die für sie ungünstig sind oder ihnen nachteilig wer-
den können (zum Beispiel Abmahnung), vor Aufnahme 
in die Personalakten gehört werden müssen. Ihre Äuße-
rung ist zu den Personalakten zu nehmen.

3.7
Arbeitnehmerhaftung (§ 3 Absatz 7)

Die bisher in § 14 BAT beziehungsweise § 11 a MTArb 
geregelte Schadenshaftung wurde inhaltsgleich in den 
TV-L übernommen. Im Interesse einer Gleichbehandlung 
von Beamtinnen/Beamten und Arbeitnehmerinnen/Ar-
beitnehmern wird auch für die Arbeitnehmerhaftung 
weiterhin auf die für die Beamtinnen/Beamten des je-
weiligen Landes geltenden Bestimmungen in ihrer jewei-
ligen Fassung verwiesen. Der Begriff „Bestimmungen“ 
ist weitergehend als der Begriff „Vorschriften“ und er-
fasst deshalb auch Dienstanweisungen, Runderlasse 
usw.

4
Zu § 4 – Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personal-
gestellung

4.1
Versetzung und Abordnung (§ 4 Absatz 1)

Die bisherigen Regelungen zu Versetzung und Abord-
nung (§ 12 Absatz 1 BAT sowie § 8 Absatz 6 Unterab-
satz 1 MTArb) sind in § 4 Absatz 1 TV-L übernommen 
worden. Anders als bisher können die Beschäftigten 
nunmehr auch während der Probezeit ohne ihre Zustim-
mung versetzt oder abgeordnet werden.

Dabei sind die Begriffe „Versetzung und Abordnung“ 
nunmehr entsprechend dem bisherigen Verständnis ta-
riflich definiert worden (siehe Protokollerklärungen 1 
und 2 zu § 4 Absatz 1). Unverändert gilt, dass eine Ver-
setzung – anders als die Abordnung – nicht zu einem an-
deren Arbeitgeber möglich ist. Will die/der Beschäftigte 
auf Dauer eine Tätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber 
ausüben, kommt nur die Beendigung des bisherigen Ar-
beitsverhältnisses und eine Neubegründung bei dem 
neuen Arbeitgeber in Betracht.

4.2
Zuweisung (§ 4 Absatz 2)

In Absatz 2 ist das Institut der Zuweisung aus § 12 Ab-
satz 2 BAT beziehungsweise § 8 Absatz 6 Unterabsatz 2 
MTArb übernommen worden. Wie schon im bisherigen 
Recht kann den Beschäftigten im dienstlichen oder öf-
fentlichen Interesse mit ihrer Zustimmung vorüberge-
hend eine mindestens gleich vergütete Tätigkeit bei 
einem anderen Arbeitgeber zugewiesen werden. Neu ist, 
dass die Zuweisung auch zu einem inländischen Arbeit-
geber außerhalb des öffentlichen Dienstes erfolgen darf, 
und dass die Zustimmung nur aus einem wichtigen 
Grund verweigert werden kann. Wie bisher werden die 
Bezüge aus der Verwendung bei dem anderen Arbeitge-
ber auf das Entgelt angerechnet. Im Einzelnen gilt Fol-
gendes:

4.2.1
Zuweisung zu einem inländischen Arbeitgeber außerhalb 
des öffentlichen Dienstes

Die Protokollerklärung zu § 4 Absatz 2 eröffnet die Mög-
lichkeit, Beschäftigte auch im Inland Arbeitgebern au-
ßerhalb des öffentlichen Dienstes zuzuweisen. Dritter ist 
nach der Protokollerklärung zu § 4 Absatz 2 derjenige 
im Inland und Ausland, bei dem der TV-L – gleichgültig 
aus welchen Gründen – nicht zur Anwendung kommt. 
Zudem beinhaltet der Begriff „Dritter“ nicht notwendi-
gerweise eine gewisse Institutionalisierung als „Einrich-
tung“ wie im alten Tarifrecht. Dritter kann jede juristi-
sche Person (zum Beispiel Aktiengesellschaft, GmbH 
u. ä.), ein Teil hiervon, eine natürliche Person (zum Bei-
spiel Einzelarbeitgeber) oder ein Zusammenschluss von 
Personen (zum Beispiel Gesellschaft des bürgerlichen 
Rechts) sein.

4.2.2
Zustimmung der/des Beschäftigten

Wie auch im alten Recht ist die Zustimmung der/des Be-
schäftigten Voraussetzung für eine wirksame Zuweisung. 
Neu ist jedoch, dass eine Verweigerung der Zustimmung 
nur aus wichtigem Grund möglich ist. Diese Einschrän-
kung der Zustimmungsverweigerung spiegelt den im al-
ten Recht geltenden Grundsatz wider, wonach die Zu-
stimmung nicht rechtsmissbräuchlich verweigert werden 
darf. Ein unzulässiger Rechtsgebrauch ist bei Verweige-
rung der Zustimmung ohne wichtigen Grund anzuneh-
men. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn Tatsachen ge-
geben sind, aufgrund derer der/dem Beschäftigten unter 
Berücksichtigung aller Umstände und Abwägung der In-
teressen die Zuweisung unzumutbar ist.

Beispiel:
  Zuweisung zu einem Arbeitgeber außerhalb des bishe-

rigen Arbeitsortes, wenn dadurch die Personensorge 
für ein Kind oder einen behinderten Menschen nicht 
mehr gewährleistet ist.

Verweigern Beschäftigte ihre Zustimmung ohne wich-
tigen Grund, darf eine Zuweisung nicht erfolgen. Aller-
dings kann die Zustimmungsverweigerung eine arbeits-
vertragliche Pflichtverletzung sein, die arbeitsrechtliche 
Konsequenzen (Abmahnung, Kündigung) nach sich zie-
hen kann.

4.2.3
Zuweisung zu mindestens gleich vergüteter Tätigkeit

Der/Dem Beschäftigten kann nur eine mindestens gleich 
vergütete Tätigkeit zugewiesen werden. Die Arbeitsstelle 
bei dem Dritten muss mit mindestens dem gleichen Ar-
beitsentgelt hinterlegt sein wie die bisherige Arbeits-
stelle. Maßstab ist hierbei das bislang erhaltene Tabel-
lenentgelt zuzüglich der sonstigen ständigen Entgeltbe-
standteile. Erhalten Beschäftigte bei dem Dritten „Be-
züge“, werden diese zwingend auf die Bezüge, die der 
Arbeitgeber zahlt, angerechnet. Die im bisherigen Recht 
angelegte Möglichkeit, mit Zustimmung der für das Ta-
rifrecht zuständigen Stelle des Arbeitgebers ganz oder 
teilweise von der Anrechnung abzusehen, ist aus Grün-
den der einheitlichen Handhabung entfallen.

4.3
Personalgestellung (§ 4 Absatz 3)

4.3.1
Voraussetzungen

Das Instrument der Personalgestellung ist neu in den 
TV-L aufgenommen worden. Voraussetzung der Perso-
nalgestellung ist die Verlagerung der Aufgaben der Be-
schäftigten auf einen Dritten und das Verlangen des Ar-
beitgebers, die geschuldete Arbeitsleistung auf Dauer 
dort zu erbringen.

Eine Aufgabenverlagerung setzt dabei eine Organisa-
tionsentscheidung des Arbeitgebers voraus, bestimmte 
Aufgaben nicht mehr oder nicht mehr alleine zu erbrin-
gen, sondern von einem Dritten erbringen zu lassen. Auf-
gaben sind dabei alle dem Verwaltungsauftrag unmittel-
bar oder mittelbar dienende beziehungsweise damit zu-
sammenhängende Obliegenheiten, Pflichten und Funkti-
onen. Allerdings reicht es nicht aus, dass überhaupt Auf-
gaben des Arbeitgebers auf einen Dritten übertragen 
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werden. Es müssen Aufgaben sein, die den betroffenen 
Beschäftigten übertragen worden sind, die also mit der 
Funktion des jeweiligen Arbeitsplatzes zusammenhän-
gen. Wird beispielsweise eine bisher öffentlich-rechtlich 
betriebene Instandsetzung von behördlichen Fahrzeugen 
privatisiert, so können die in der Werkstatt Beschäf-
tigten dem Dritten zur Arbeitsleistung zugewiesen wer-
den, nicht aber innerhalb derselben Behörde arbeitende 
Beschäftigte der Personalstelle.

Personalgestellung erfordert weiterhin ein Verlangen des 
bisherigen Arbeitgebers, also ein Abfordern der geschul-
deten Arbeitsleistung bei einem Dritten. Die Tarifnorm 
erweitert das dem Arbeitgeber aus § 106 Gewerbeord-
nung zustehende Direktions- und Weisungsrecht. Ge-
schuldet ist bei der Personalgestellung freilich nur die 
arbeitsvertragliche Arbeitsleistung. Eine Heranziehung 
zu einer anderen als der aus dem Arbeitsvertrag geschul-
deten Leistung ist ohne Einverständnis der Beschäftigten 
nicht erlaubt.

Eine Zustimmung der/des betroffenen Beschäftigten ist 
nicht notwendig. 

 Hinweise:
  § 613 a BGB – Betriebsübergang – und die gesetz-

lichen Kündigungsrechte bleiben unberührt. Es muss 
eine Abgrenzung zwischen Personalgestellung und 
dem Übergang eines Arbeitsverhältnisses im Rahmen 
eines Betriebsüberganges nach § 613a BGB erfolgen:

  Im Falle des § 613 a BGB tritt der neue Inhaber des 
durch Rechtsgeschäft übertragenen Betriebes oder 
Betriebsteils automatisch in die Arbeitsverhältnisse 
ein, es sei denn, die/der Beschäftigte widerspricht 
dem Übergang des Arbeitsverhältnisses innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Benachrichtigung 
durch den Arbeitgeber (§ 613 a Absatz 1, 5, 6 BGB). 
Bei einem Widerspruch ist dann jedoch eine Perso-
nalgestellung durch den Arbeitgeber möglich.

  Nach § 4 Absatz 3 Satz 2 bleiben Kündigungsrechte 
unbenommen. Hierdurch soll vor allem sichergestellt 
werden, dass kein „Recht auf Personalgestellung“ vor 
Kündigung besteht. Widerspricht die/der Beschäftigte 
im Falle eines Betriebsübergangs dem Übergang des 
Arbeitsverhältnisses, kann das Arbeitsverhältnis – bei 
Vorliegen der Voraussetzungen – gekündigt werden.

4.3.2
Rechtsfolge

Rechtsfolge der Personalgestellung ist die Verpflichtung 
der/des Beschäftigten zur dauerhaften Erbringung der 
Arbeitsleistung bei einem Dritten, wobei das bisherige 
Arbeitsverhältnis mit allen Rechten und Pflichten weiter 
besteht, aber nur noch einen Rahmen für die Arbeitsleis-
tung bei dem Dritten bildet. Die sich aus der Personalge-
stellung ergebenden Modalitäten (zum Beispiel Aus-
übung des Direktionsrechts, Verfahren bei Arbeits-
pflichtverletzungen, Entgeltregelungen, Rückkehrop-
tionen u. ä.) müssen in einer Vereinbarung zwischen dem 
Arbeitgeber und dem Dritten präzisiert werden.

5
Zu § 5 – Qualifizierung

5.1
Allgemeines

Der TV-L führt in § 5 erstmals Regelungen über die Qua-
lifizierung, also die berufliche Fort- und Weiterentwick-
lung im weiteren Sinne, ein. Zukünftig haben Beschäf-
tigte einen Anspruch auf ein regelmäßiges Gespräch mit 
ihrer Führungskraft (§ 5 Absatz 4). Ziel ist es, festzustel-
len, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. Der 
so ermittelte Bedarf wird je nach örtlichen Gegeben-
heiten den Fortbildungsstellen in den einzelnen Verwal-
tungen gemeldet. Ein individueller Anspruch der Be-
schäftigten auf eine bestimmte Weiterbildungsmaß-
nahme besteht nicht.

Qualifizierungsmaßnahmen können dem Erhalt und der 
Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozi-
alen Kompetenzen für die jeweils übertragene Tätigkeit, 
dem Erwerb zusätzlicher Kompetenzen und dem Wie-
dereinstieg nach längerer Abwesenheit dienen (§ 5 Ab-
satz 3).

Veranlasst der Arbeitgeber die Qualifizierungsmaß-
nahme, sind die Kosten – einschließlich der Reisekosten 
– grundsätzlich von ihm zu tragen, falls nicht Dritte 
hierfür aufkommen. Von diesem Grundsatz kann nach 
näherer Maßgabe des Absatzes 6 der Vorschrift abgewi-
chen werden. In Nordrhein-Westfalen ist von dieser 
Möglichkeit, die Beschäftigten zu einem Eigenbeitrag 
heranzuziehen, Gebrauch zu machen, wenn und soweit 
nicht nur der Arbeitgeber, sondern auch die/der Be-
schäftigte einen Nutzen durch die Qualifizierungsmaß-
nahme hat. Dabei ist auf eine gerechte Kostenteilung zu 
achten. Möglich ist beispielsweise ein Beitrag der Be-
schäftigten in Geld oder durch den Einsatz von Freizeit 
(Urlaub, Arbeitszeitguthaben). Inhalt und Umfang eines 
Eigenbeitrages – Geld und/oder Freizeit – sind in einer 
Qualifizierungsvereinbarung festzulegen. 

Zeiten vereinbarter Qualifizierungsmaßnahme gelten 
grundsätzlich als Arbeitszeit (§ 5 Absatz 5), sofern kein 
Eigenbeitrag in Zeit eingebracht wird. Im Falle eines Ei-
genbeitrages in Zeit wird dieser mit dem durch die Qua-
lifizierungsmaßnahme entstehenden Arbeitszeitguthaben 
verrechnet (saldiert). Das bedeutet, dass im Umfang des 
Eigenbeitrages in Zeit keine Anrechnung auf die regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 er-
folgt. Der Eigenbeitrag in Zeit kann auch nicht zu Über-
stunden führen.

Beispiel:
  Arbeitgeber und Beschäftigte vereinbaren eine nicht 

für den Arbeitsplatz notwendige Fremdsprachenaus-
bildung in der englischen Sprache als Qualifizie-
rungsmaßnahme. Der Kurs läuft über ein halbes Jahr 
freitags nachmittags über jeweils 1,5 Stunden. Der 
Arbeitgeber übernimmt die Kosten der Fremdspra-
chenausbildung. Der Eigenbeitrag der Beschäftigten 
erfolgt darin, dass der Kurs „in der Freizeit“ stattfin-
den soll.

  Nach § 5 Absatz 5 gelten Zeiten vereinbarter Qualifi-
zierungsmaßnahmen als Arbeitszeit. Jede Woche fal-
len dann in der Folge 1,5 Stunden als Arbeitszeit an, 
von denen der Eigenbeitrag in Zeit, hier 1,5 Stunden 
wieder abzuziehen ist. Auf die regelmäßige wöchent-
liche Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 wird damit keine 
Qualifizierungszeit angerechnet.

Für Ärztinnen/Ärzte gilt § 5 nur dann, wenn auf das Ar-
beitsverhältnis der TV-L Anwendung findet. Im TV-
Ärzte ist eine vergleichbare Vorschrift nicht vereinbart.

5.2
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen bei Beschäftigten 
im Pflegedienst

Für Beschäftigte im Pflegedienst enthielt bisher die Nr. 7 
SR 2 a BAT besondere Regelungen über die Freistellung 
für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Diese Tarif-
vorschrift einschließlich der dort enthaltenen Rückzah-
lungsverpflichtung gilt übergangsweise nur noch für 
Maßnahmen, die vor dem 1. November 2006 bewilligt 
worden sind (siehe § 25 Absatz 1 TVÜ-Länder).

Künftig gilt auch für Fort- und Weiterbildungsmaß-
nahmen im Pflegedienst ausschließlich § 5 TV-L. Derar-
tige Maßnahmen fallen in der Regel unter § 5 Absatz 3 
Satz 1 Buchstabe b oder c. Die Rückzahlungsverpflich-
tung bestimmt sich dann nach § 5 Absatz 7 (siehe hierzu 
Ziffer 5.3).

5.3
Rückzahlungsverpflichtung

Absatz 7 des § 5 erlaubt bei den eher langfristig ange-
legten Qualifizierungsmaßnahmen des Absatzes 3 Buch-
stabe b und c die Vereinbarung einer Rückzahlungsver-
pflichtung für die Arbeitgeberaufwendungen, wenn das 
Arbeitsverhältnis innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
auf Veranlassung der/des Beschäftigten endet. In Nord-
rhein-Westfalen ist von dieser Möglichkeit Gebrauch zu 
machen.

Als Beendigungsgründe kommen sowohl eine Kündigung 
als auch der Abschluss eines von der/dem Beschäftigen 
initiierten Auflösungsvertrages in Betracht.

Unschädlich ist allerdings eine Beendigung des Arbeits-
verhältnisses aus Anlass von Schwangerschaft oder Nie-
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derkunft. Ebenso unschädlich ist es, wenn die/der Be-
schäftigte ausscheidet, weil sie/er nicht innerhalb von 
sechs Monaten nach Beendigung der Qualifizierungs-
maßnahme entsprechend der erworbenen Qualifikation 
beschäftigt wird. Ein nach Ablauf dieser 6-Monats-Frist 
bestehender „Anspruch“, ohne Rückzahlungsverpflich-
tung ausscheiden zu können, ist allerdings verwirkt, so-
bald eine der Qualifizierungsmaßnahme entsprechende 
Beschäftigung angeboten wird.

Die Tarifvorschrift enthält keine festen Vorgaben zur 
Staffelung des Rückzahlungsbetrages. Satz 4 des Ab-
satzes 7 legt lediglich fest, dass die Höhe des Rückzah-
lungsbetrages und die Dauer der Bindung an den Arbeit-
geber in einem angemessenen Verhältnis stehen müssen. 
Die bisherige Regelung in Nr. 7 Absatz 2 SR 2 a BAT 
kann aber hier als Anhalt dienen. Dort war vereinbart, 
dass bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses im ersten 
Jahr nach Abschluss der Fort- oder Weiterbildung die 
vollen Aufwendungen, im zweiten Jahr 2/3 und im drit-
ten Jahr 1/3 der Aufwendungen zurückzuzahlen sind. Zu 
den Aufwendungen gehören sowohl das fortgezahlte 
Entgelt als auch die Kosten der Fort- oder Weiterbil-
dung, wenn sie vom Arbeitgeber getragen worden sind.

II.
Zu Abschnitt II – Arbeitszeit

Vorbemerkung:
Die §§ 6 bis 11 TV-L enthalten die arbeitszeitrechtlichen 
Regelungen des neuen Tarifrechts der Länder. Abwei-
chende und ergänzende Regelungen finden sich – bezo-
gen auf einzelne Beschäftigtengruppen – in den §§ 40 bis 
49 TV-L.

Eine Sonderstellung nehmen bestehende und zukünftige 
Dienst- beziehungsweise Betriebsvereinbarungen zur 
Gleitzeit ein. Die in § 10 vereinbarten besonderen Rege-
lungen zum Arbeitszeitkonto finden auf Gleitzeitverein-
barungen grundsätzlich keine Anwendung. Kontenrege-
lungen in Dienst- und Betriebsvereinbarungen zur Gleit-
zeit müssen den Vorgaben des § 10 nicht entsprechen 
(vgl. Satz 2 der Protokollerklärung zu Abschnitt II TV-L, 
abgedruckt nach § 11). Die besonderen Regelungen in 
§ 10 müssen nur beachtet werden, wenn eine Rahmen-
zeit/ein Arbeitszeitkorridor vereinbart oder von der 
Möglichkeit der Faktorisierung Gebrauch gemacht wer-
den soll. Am 31. Oktober 2006 bereits bestehende Gleit-
zeitregelungen bleiben durch das In-Kraft-Treten des 
TV-L ohnehin unberührt (Satz 3 der Protokollerklärung 
zu Abschnitt II TV-L). Zur Gleitzeit siehe auch Ziffer 
6.1.6.

6
Zu § 6 – Regelmäßige Arbeitszeit

6.1
Regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1)

6.1.1
Festlegung der Wochenarbeitszeit (Absatz 1 Satz 1)

Zur Bestimmung der durchschnittlichen regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit unterscheidet § 6 Absatz 1 
Satz 1 in den Buchstaben a bis d zwischen vier Beschäf-
tigtengruppen:

(1) Für die unter Buchstabe d genannten Ärzte an Uni-
versitätskliniken beträgt die Wochenarbeitszeit in bei-
den Tarifgebieten einheitlich 42 Stunden ausschließlich 
der Pausen. Dies wird auch in § 41 Nr. 3 TV-L in Über-
einstimmung mit dem TV-Ärzte nochmals wiederholt.

(2) Für die unter Buchstabe c fallenden Beschäftigten im 
Tarifgebiet Ost beträgt die Wochenarbeitszeit – wie bis-
her – 40 Stunden ausschließlich der Pausen.

(3) In Buchstabe b, der nur für das Tarifgebiet West gilt, 
haben die Tarifvertragsparteien durch abschließende 
Aufzählung diejenigen Personengruppen bestimmt, für 
die die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ar-
beitszeit 38,5 Stunden (ausschließlich der Pausen) be-
trägt. Diese abschließende Aufzählung ist auf Landes-
ebene durch eine Vereinbarung der bezirklichen Tarif-
vertragsparteien erweiterbar. Eine Wochenarbeitszeit 
von 38,5 Stunden gilt aufgrund der Festlegungen der 
 Tarifvertragsparteien des TV-L unter anderem für

–  Beschäftigte, die ständig Wechselschicht oder Schicht-
arbeit leisten; das sind diejenigen Beschäftigten, die 
auch die Wechselschicht- oder Schichtzulage nach § 8 
Absatz 7 Satz 1 oder § 8 Absatz 8 Satz 1 für ständige 
Wechselschicht- oder Schichtarbeit erhalten.

–  Nichtärztliche Beschäftigte an Universitätskliniken, 
Landeskrankenhäusern, sonstigen Krankenhäusern 
und Psychiatrischen Einrichtungen; hier kommt es auf 
die organisatorische Zuordnung zu den genannten 
Einrichtungen an. Erfasst ist auch das Verwaltungs-
personal an diesen Einrichtungen.

–  Beschäftigte in Straßenmeistereien, Autobahnmeiste-
reien, Kfz-Werkstätten, Theatern und Bühnen, Hafen-
betrieben, Schleusen und im Küstenschutz; auch hier 
kommt es auf die organisatorische Zuordnung zu die-
sen Einrichtungen an.

–  Beschäftigte in Einrichtungen für schwerbehinderte 
Menschen und in heilpädagogischen Einrichtungen; 
als Einrichtungen für schwerbehinderte Menschen 
kommen nach dem tariflichen Klammerzusatz Schu-
len und Heime in Betracht. Die Worte „Einrichtungen 
für …..“ verdeutlichen, dass die Einrichtung aufgrund 
ihrer Aufgabenstellung speziell für die Aufnahme von 
schwerbehinderten Menschen bestimmt sein muss 
(zum Beispiel Behindertenwerkstätten, betreutes 
Wohnen). Den Einrichtungen für schwerbehinderte 
Menschen tariflich gleichgestellt sind heilpädago-
gische Einrichtungen. Aufgabe der heilpädagogischen 
Einrichtungen ist es, Menschen mit Behinderung, 
Störung und Verhaltensauffälligkeiten heilpädago-
gisch zu fördern. Es muss sich dabei nicht immer um 
schwerbehinderte Menschen im Sinne des SGB IX 
handeln.

–  Beschäftigte, für die bisher der TVöD galt; hierunter 
fallen zum Beispiel Arbeitnehmer in Bereichen, deren 
Aufgaben die Länder von den Kommunen übernom-
men haben und für die das kommunale Tarifrecht wei-
terhin gilt (zum Beispiel bestimmte Beschäftigte des 
Landesbetriebs Straßenbau).

(4) Bei den übrigen Beschäftigten im Tarifgebiet West, 
die von Buchstabe a des § 6 Absatz 1 Satz 1 erfasst wer-
den, errechnet sich die durchschnittliche regelmäßige 
wöchentliche Arbeitszeit für jedes Bundesland eigen-
ständig nach den im Anhang zu § 6 niedergelegten 
Grundsätzen: Grundlage ist die für den Monat Februar 
2006 von den Tarifvertragsparteien einvernehmlich fest-
gestellte tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit (ohne 
Überstunden und Mehrarbeitsstunden). Die Differenz 
dieser Arbeitszeit zu der bisherigen tariflichen Arbeits-
zeit von 38,5 Stunden wird verdoppelt, wobei für den 
zweiten Teil eine Kappung auf 0,4 Stunden erfolgt. Die 
so berechnete Gesamtdifferenz wird der bisherigen tarif-
lichen Arbeitszeit von 38,5 Stunden zugerechnet. Ferner 
wird das Arbeitszeitvolumen umgeschichtet, dass durch 
die Arbeitszeitbegrenzung auf 38,5 Stunden für die unter 
Buchstabe b fallenden Personengruppen (siehe vorste-
henden Absatz 3) ausfällt. Zur Umsetzung der Berech-
nungen haben die Tarifvertragsparteien auf Bundese-
bene für jedes Bundesland einen Faktor ermittelt, mit 
dem die Gesamtdifferenz multipliziert wird. Der Faktor 
ist im Absatz 2 Satz 6 des Anhangs zu § 6 für jedes Bun-
desland niedergelegt. Aus ihm ergibt sich die durch-
schnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit in dem 
jeweiligen Bundesland.

Für Nordrhein-Westfalen ergeben sich die folgenden 
Werte:

Gesamtdifferenz 1,10 x Faktor 36,21 = 39,83 als neue 
 regelmäßige Arbeitszeit; das entspricht einer Wochen-
arbeitszeit von 39 Stunden und 50 Minuten.

Um die praktische Umsetzung in den einzelnen Bun-
desländern zu erleichtern, haben die Tarifvertragspar-
teien einvernehmlich die Ergebnisse der Berechnungen 
nach § 6 Absatz 1 und dem Anhang zu § 6 als „Hin-
weis“ bekannt gegeben. Danach besteht zwischen den 
Tarifvertragsparteien Einvernehmen, dass diese Be-
rechnungen zu folgenden durchschnittlichen regelmä-
ßigen wöchentlichen Arbeitszeiten (ausschließlich der 
Pausen) für die einzelnen Bundesländer im Tarifgebiet 
West führen:
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Baden-Württemberg 39 Stunden, 30 Minuten
Bayern 40 Stunden, 06 Minuten
Bremen 39 Stunden, 12 Minuten
Hamburg 39 Stunden, 00 Minuten
Niedersachsen 39 Stunden, 48 Minuten
Nordrhein-Westfalen 39 Stunden, 50 Minuten
Rheinland-Pfalz 39 Stunden, 00 Minuten
Saarland 39 Stunden, 30 Minuten
Schleswig-Holstein 38 Stunden, 42 Minuten.

Die unterschiedliche Höhe der durchschnittlichen regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit in den Ländern für 
die unter § 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a einerseits und 
Buchstabe b andererseits fallenden Beschäftigten bleibt 
ohne Auswirkung auf das Tabellenentgelt und die in Mo-
natsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile (§ 6 Ab-
satz 1 Satz 4).

6.1.2
Auswirkungen bei Teilzeitbeschäftigten

Ob sich die Arbeitszeit Teilzeitbeschäftigter verändert, 
hängt von der Gestaltung der Teilzeitvereinbarung ab:

Ist die Teilzeitbestimmung über Bruchteile oder in einem 
Vomhundertsatz der regelmäßigen Wochenarbeitszeit 
getroffen worden (zum Beispiel „mit der Hälfte der 
durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit einer/eines Vollbeschäftigten“, „mit 75 v. H. der 
durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-
zeit einer/eines Vollbeschäftigten“), wird der Umfang 
der Teilzeitbeschäftigung im Verhältnis zur regelmä-
ßigen wöchentlichen Arbeitszeit im jeweiligen Bundes-
land neu berechnet, am Entgelt ändert sich nichts. Eine 
arbeitsvertragliche Anpassung ist nicht erforderlich.

Ist eine feste Stundenzahl vereinbart worden (zum Bei-
spiel „mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit von 19,25 Stunden“), bleibt diese 
von der veränderten tariflichen Wochenarbeitszeit 
grundsätzlich unberührt. Gemäß § 24 Absatz 2 muss das 
Entgelt angepasst werden. Allerdings können diese Teil-
zeitbeschäftigten eine Erhöhung ihrer Stundenzahl in 
dem Umfang verlangen, der der Höhe ihres bisherigen 
regelmäßigen Bruttoentgelts entspricht; dieser Antrag ist 
bis zum 31. Januar 2007 zu stellen (vgl. § 28 Absatz 1 
Satz 1 und 2 TVÜ-Länder). Das Recht zur Erhöhung der 
Wochenarbeitszeit gilt nicht für Beschäftigte in Alters-
teilzeit (siehe hierzu Ziffer 6.1.3).

Bei Abschluss des Änderungsvertrags sollte geprüft wer-
den, die bisherige Angabe der festen Stundenzahl durch 
Angabe eines Bruchteils beziehungsweise Vomhundert-
satzes (gemessen an der festgesetzten Vollarbeit) zu er-
setzen.

Ärztinnen und Ärzte, die den Sonderregelungen des § 41 
unterfallen und deren Arbeitszeit bisher im Tarifgebiet 
West 38,5 Stunden betrug, können verlangen, dass diese 
Arbeitszeit beibehalten wird und keine Erhöhung auf 42 
Wochenstunden stattfindet. In diesem Fall wird aller-
dings nur das entsprechende zeitanteilige Entgelt gezahlt 
(§ 28 Absatz 2 TVÜ-Länder).

6.1.3
Beschäftigte in Altersteilzeit

Bei Beschäftigten in Altersteilzeit ist zu beachten, dass 
die sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften keine 
Änderung der Arbeitszeit während des Laufs der Alters-
teilzeitarbeit erlauben. Beschäftigte in Altersteilzeit sind 
daher von einer allgemeinen Arbeitszeitverlängerung 
ausgenommen; dementsprechend reduzieren sich bei ih-
nen Entgelt und Aufstockungsbeträge. Sofern die Alters-
teilzeit im Blockmodell abgeleistet wird, ist jedoch der-
jenige Zeitraum der Altersteilzeit, der bereits vor der 
Arbeitszeitverlängerung zurückgelegt wurde, festzustel-
len, weil für einen gleichlangen Zeitraum in der Freistel-
lungsphase eine Bezügereduzierung ausgeschlossen ist 
(vgl. Urteil des BAG vom 11. April 2006 – 9 AZR 369/
05 – ). 

Weitere Hinweise zu diesem Urteil wurden bereits in 
dem Rundschreiben vom 5. Juli 2006 – B 4000 – 1.133 – 
IV 1 – gegeben.

6.1.4
Verteilung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit (§ 6 Ab-
satz 1 Satz 3)

Für die Verteilung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit 
sieht der TV-L als Regelfall die Fünftagewoche vor (§ 6 
Absatz 1 Satz 3). Eine Festlegung auf Arbeits- oder Werk-
tage gibt es nicht, so dass die individuelle Fünftagewoche 
– unter Wahrung der Vorgaben der §§ 9 ff. Arbeitszeitge-
setz – auch den Zeitraum von Dienstag bis Samstag oder 
Donnerstag bis Dienstag abdecken kann. Bei notwendigen 
dienstlichen Gründen kann die Arbeitszeit auch auf sechs 
Tage in der Woche verteilt werden. Die Notwendigkeit ist 
dabei nicht mit dem Begriff des „dringenden dienstlichen 
Grundes“ gleichzusetzen. Die Anforderungen sind gerin-
ger und bereits bei einer sachdienlichen Arbeitszeitgestal-
tung, die nicht willkürlich ist und die Beschäftigteninter-
essen angemessen berücksichtigt, erfüllt.

In Verwaltungen, in denen auf Grund spezieller Aufga-
ben (zum Beispiel Ausgrabungen, Expeditionen, Schiff-
fahrt) oder saisonbedingt erheblich verstärkt Tätigkeiten 
anfallen, kann die regelmäßige Arbeitszeit gemäß § 6 
Absatz 10 auf bis zu 60 Stunden in einem Zeitraum von 
bis zu sieben Tagen verlängert werden („Freischaltung“ 
des siebten Tages). Innerhalb des allgemeinen Ausgleich-
zeitraums (vgl. § 6 Absatz 2) muss ein Zeitausgleich 
durchgeführt werden.

6.1.5
Verteilung der Pausen

Pausen gehören – wie bisher – nicht zur Arbeitszeit. Dies 
gilt auch bei Wechselschichtarbeit in den Universitäts-
kliniken und sonstigen Krankenhäusern (vgl. § 6 Absatz 
1 in der Fassung der §§ 41 bis 43). Nur außerhalb der 
Unikliniken und sonstigen Krankenhäuser zählen die ge-
setzlich vorgeschriebenen Pausen bei der Wechsel-
schichtarbeit zur Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1 Satz 2). Das 
bedeutet, dass die Pausenzeiten in die regelmäßige Wo-
chenarbeitszeit eingerechnet werden; das Entgelt verän-
dert sich hierdurch nicht.

Beispiel:
  Bei einem Wechselschichtdienst (z. B. Hafenbetrieb) 

in einer Fünftagewoche müssen mindestens 2,5 Stun-
den Pause in die regelmäßige Wochenarbeitszeit ein-
gerechnet werden (§ 4 Arbeitszeitgesetz schreibt 30 
Minuten Ruhepause bei einer Arbeitszeit von mehr als 
sechs bis zu neun Stunden vor).

Zur Definition der Wechselschicht vgl. § 7 Absatz 1. Bei 
Schichtarbeit gehören Pausen in keinem Fall zur Ar-
beitszeit.

6.1.6
Gleitzeitregelungen

Gleitzeitregelungen werden im TV-L in der Protokoller-
klärung zum Abschnitt II (abgedruckt nach § 11) er-
wähnt, ohne dass für diese Arbeitszeitform im Einzelnen 
Regeln tarifiert sind. Die Tarifvertragsparteien haben 
insoweit die Gestaltungsfreiheit respektiert, im Rahmen 
derer schon bisher solche Arbeitszeitmodelle entwickelt 
und in aller Regel zur beiderseitigen Zufriedenheit prak-
tisch umgesetzt worden sind.

Die Protokollerklärung betrifft bisher bestehende Gleit-
zeitregelungen ebenso wie solche, die auf der Grundlage 
des TV-L künftig eingeführt werden. Ebenso erlaubt sie 
die Änderung bestehender Gleitzeitregelungen.

Unter Gleitzeitregelungen sind dabei alle Arbeitszeitmo-
delle zu verstehen, bei denen es grundsätzlich keinen fest 
vorgegebenen Anfang und kein fest vorgegebenes Ende 
der täglichen Arbeitszeit gibt. Der Begriff ist sehr weit 
auszulegen. Er umfasst insbesondere auch diejenigen 
Modelle, bei denen keine festen Anwesenheitszeiten 
(Kernzeiten) vorgeschrieben sind, sondern die Arbeits-
zeiten zum Beispiel auf der Grundlage von so genannten 
Servicezeiten oder Mindestbesetzungsstärken in Verbin-
dung mit Teamabsprachen geregelt werden.

Gleitzeitregelungen sind unabhängig von den im TV-L 
geregelten Arbeitszeitmodellen der täglichen Rahmen-
zeit oder des wöchentlichen Arbeitszeitkorridors mög-
lich. Sie werden durch diese Arbeitszeitmodelle in keiner 
Weise eingeschränkt.
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Auch die in § 10 enthaltenen Regelungen zum Arbeits-
zeitkonto gelten nicht für Gleitzeitvereinbarungen. 
Gleitzeitkonten sind streng von einem etwaigen Arbeits-
zeitkonto nach § 10 zu trennen. Sie unterfallen nicht den 
Einschränkungen des § 10. So ist zum Beispiel in Gleit-
zeitregelungen eine Kappungsgrenze weiterhin zulässig 
und geboten (beim Arbeitszeitkonto nach § 10 käme sie 
nicht in Betracht).

Satz 3 der Protokollerklärung, wonach Gleitzeitrege-
lungen keine Regelungen nach § 6 Absatz 4 enthalten 
dürfen, besagt lediglich, dass eine Koppelung beider Re-
gelungsgegenstände unterbleiben soll. Sind Arbeitgeber 
und Beschäftigte der Auffassung, dass dringende be-
triebliche/dienstliche Gründe Öffnungen von den Be-
schränkungen des Arbeitszeitgesetzes erfordern, so kön-
nen entsprechende Vereinbarungen außerhalb von Gleit-
zeitregelungen in eigenständigen Betriebs-/Dienstver-
einbarungen getroffen werden.

6.2
Ausgleichszeitraum (§ 6 Absatz 2)

6.2.1
Allgemeine Regelung

Der Ausgleichszeitraum für die Berechnung des Durch-
schnitts der regelmäßigen Wochenarbeitszeit ist von „in 
der Regel 26 Wochen“ (vgl. zum Beispiel § 15 Absatz 1 
Satz 2 BAT) auf bis zu einem Jahr verlängert worden (§ 6 
Absatz 2 Satz 1). Der Ausgleichszeitraum ist nicht auf 
das Kalenderjahr festgelegt, sondern kann frei gewählt 
werden.

Wie bisher ist bei ständiger Wechselschicht- oder 
Schichtarbeit ein längerer Ausgleichszeitraum zulässig. 
Damit muss die Dienstplangestaltung nicht auf das Ende 
eines für die Dienststelle festgelegten Ausgleichzeitraums 
abgestimmt werden. Hinzu gekommen ist, dass die Ver-
längerung des Ausgleichszeitraums auch für die Durch-
führung so genannter Sabbatjahrmodelle erfolgen kann.

6.2.2
Sonderregelung für Beschäftigte an Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen der Länder

Für Beschäftigte an Hochschulen und Forschungsein-
richtungen der Länder legt § 40 den Ausgleichszeitraum 
bereits tariflich auf „ein Jahr“ fest (siehe § 6 Absatz 2 in 
der Fassung des § 40 Nr. 3 Ziffer 1). Ein Entscheidungs-
spielraum besteht hier nicht. Somit entfällt auch eine 
Beteiligung der Personalvertretung.

Für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken gilt 
dasselbe aufgrund des § 6 Absatz 2 in der Fassung des 
§ 41 Nr. 3 Ziffer 1 TV-L sowie aufgrund des § 6 Absatz 2 
TV-Ärzte.

6.3
Arbeitszeit an Vorfesttagen und an Feiertagen (§ 6 Ab-
satz 3)

6.3.1
Arbeitszeit an Vorfesttagen

Am 24. und 31. Dezember sollen die Beschäftigten, so-
weit es die dienstlichen Verhältnisse zulassen – wie nach 
bisherigen Tarifrecht –, von der Arbeit freigestellt wer-
den. Das Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monats-
beträgen festgelegten Entgeltbestandteile werden für die 
Dauer der Freistellung fortgezahlt. Ist eine Freistellung 
nicht möglich, muss ein entsprechender Freizeitausgleich 
binnen drei Monaten – Fristbeginn ist jeweils der 24. und 
31. Dezember – gewährt werden (§ 6 Absatz 3). Die halb-
tägige Freistellung am Oster- und Pfingstsamstag ab 12 
Uhr ist weggefallen.

Zur Verminderung der Wochenarbeitszeit um die am 24. 
und 31. Dezember dienstplanmäßig ausgefallenen Stun-
den siehe Ziffer 6.3.2.

6.3.2
Arbeitszeit an Feiertagen bei dienstplanmäßiger Arbeit

Für Beschäftigte, die nach einem Dienstplan arbeiten, 
vermindert sich die regelmäßige Wochenarbeitszeit für 
jeden gesetzlichen Feiertag, sowie für den 24. und 31. 
Dezember, sofern sie auf einen Werktag fallen, um die 
dienstplanmäßig ausgefallenen Stunden (§ 6 Absatz 3 

Satz 3). Nach der Protokollerklärung hierzu gilt dies nur 
für diejenigen Beschäftigten, die wegen des Dienstplans 
am Feiertag frei haben und deshalb ohne diese Regelung 
nacharbeiten müssten. In dem Betrieb muss also nach 
einem Dienstplan gearbeitet werden und der Arbeitneh-
mer muss an wechselnden Tagen in der Woche arbeiten.

Die Gruppe der Beschäftigten, die an dem Feiertag ar-
beiten, ist vom Soll-Abzug nicht betroffen. Der Aus-
gleich erfolgt hier nach § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d 
durch einen Zeitzuschlag, der 35 v. H. bei Gewährung 
von Freizeitausgleich und 135 v. H. ohne Freizeitaus-
gleich beträgt. Ebenso wenig betroffen sind Beschäftigte, 
die an dem Feiertag wegen der ausgedünnten Dienste 
nicht arbeiten, der Dienstplan für sie aber an sich Arbeit 
vorgesehen hat. Wegen der Entgeltfortzahlung nach dem 
Entgeltfortzahlungsgesetz bedarf es einer mit dem Soll-
Abzug der Arbeitszeit stattfindenden Zeitgutschrift in 
diesem Fall nicht.

Die Voraussetzung, dass die Verminderung nur eintritt, 
wenn die Arbeitnehmer „ohne diese Regelung nacharbei-
ten müssten“, beruht auf folgender Überlegung:

Arbeitnehmer, bei denen die Arbeit am Feiertag eben 
wegen dieses Feiertages ausfällt (zum Beispiel wegen des 
Verbots der Feiertagsarbeit oder wegen ausgedünnter 
Dienste), erhalten für die ausgefallene Arbeitszeit Ent-
geltfortzahlung nach § 2 Absatz 1 des Entgeltfortzah-
lungsgesetzes. Hätte die Arbeitnehmerin/der Arbeitneh-
mer aber an dem Wochentag, auf den der Feiertag fällt, 
dienstplanmäßig ohnehin frei gehabt (zum Beispiel we-
gen eines rollierenden Dienstplans, der die arbeitsfreien 
Tage Woche für Woche fortlaufend festlegt), fällt die Ar-
beit nicht infolge des Feiertages aus. Weil sie/er keine 
Entgeltfortzahlung erhält und den Feiertag ansonsten 
nacharbeiten müsste, vermindert sich für sie/ihn die re-
gelmäßige Arbeitszeit.

Die Verminderung erfolgt „um die dienstplanmäßig aus-
gefallenen Stunden“. Hierfür ist festzustellen, wie viele 
Stunden die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer an dem 
Feiertag hätte arbeiten müssen, wenn er zur Arbeit ein-
geteilt gewesen wäre.

Beispiel 1:
  Eine Teilzeitkraft, mit der arbeitsvertraglich eine Wo-

chenarbeitszeit von durchschnittlich 20 Stunden ver-
einbart ist, arbeitet wochenweise wechselnd in Woche 
1 von Montag bis Mittwoch jeweils acht Stunden und 
in Woche 2 am Donnerstag und Freitag jeweils acht 
Stunden. Im Kalenderjahr 2007 fällt der Karfreitag in 
die Woche 1 und der Ostermontag in die Woche 2.

  Es kommt nicht zur Verminderung der Wochenar-
beitszeit, weil in dem Tätigkeitsbereich der Beschäf-
tigten nicht an sieben Tagen in der Woche gearbeitet 
wird. Die Beschäftigte erfüllt deshalb nicht die Vor-
aussetzung, dass sie „ohne diese Regelung nacharbei-
ten müsste“.

Beispiel 2:
  Eine Arbeitnehmerin/ Arbeitnehmer, deren/dessen re-

gelmäßige Wochenarbeitszeit 38,5 Stunden beträgt, 
ist im Schichtdienst tätig und hat ihre/seine Arbeit in 
der Woche 3 seines Schichtplans regelmäßig an den 
Tagen Mittwoch bis Sonntag jeweils im Umfang von 
acht Stunden, zu erbringen. Der Feiertag fällt in der 
Woche 3 auf den Montag, also auf den für die Arbeit-
nehmerin/den Arbeitnehmer in dieser Woche arbeits-
freien Tag. Ihre/seine regelmäßige Arbeitszeit vermin-
dert sich um acht Stunden, die sie/er üblicherweise 
sonst montags zu leisten hat.

6.4
Öffnungsklauseln des Arbeitszeitgesetzes (§ 6 Absatz 4)

Als wesentliche Neuregelung eröffnet § 6 Absatz 4 die 
Möglichkeit, durch Dienst-/Betriebsvereinbarung von 
den Öffnungsklauseln des Arbeitszeitgesetzes Gebrauch 
zu machen. Das Arbeitszeitgesetz regelt u.a. die Höchst-
grenzen der Arbeitszeit, Mindestdauer der Pausen und 
Ruhezeiten sowie die Beschäftigung an Sonn- und Feier-
tagen. In den § 7 und § 12 Arbeitszeitgesetz sind Abwei-
chungen von den Grundregelungen zugelassen, deren In-
anspruchnahme aber entweder durch einen Tarifvertrag 
unmittelbar oder auch durch Dienst-/Betriebsvereinba-
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rung, zu der die Betriebsparteien in einem Tarifvertrag 
ermächtigt wurden, ermöglicht sein muss.
Der TV-L macht teilweise von der unmittelbaren Rege-
lungskompetenz Gebrauch (zum Beispiel bei der Verlän-
gerung des Ausgleichszeitraums in § 6 Absatz 2 oder bei 
der Ermöglichung von 12-Stunden-Schichten an Sonn- 
und Feiertagen in der Protokollerklärung zu § 6 Ab-
satz 4), teilweise weist er die Regelungskompetenz auch 
den Betriebsparteien zu (zum Beispiel bei der täglichen 
Höchstarbeitszeit von bis zu 24 Stunden im Zusammen-
hang mit Bereitschaftsdienst des nichtärztlichen Perso-
nals im Krankenhaus; vgl. § 7 Absatz 10 in der Fassung 
des § 43 Nr. 4 Ziffer 3).
Da nicht alle Lebenssachverhalte tarifvertraglich gere-
gelt werden können, enthält § 6 Absatz 4 die Ermächti-
gungsnorm für die Betriebsparteien, über die tariflich 
geregelten Fälle hinaus von den Vorschriften des Ar-
beitszeitgesetzes im Rahmen des § 7 Absatz 1, 2 und des 
§ 12 Arbeitszeitgesetz abweichen zu können.

Beispiel:
  In einem Rechenzentrum wird regelmäßig nach 

Dienstende Rufbereitschaft angeordnet. Zwar ist eine 
Inanspruchnahme selten, wenn sie aber erfolgt, wird 
dabei häufig – unter Einrechnung von acht Stunden 
Vollarbeit – die von § 3 Arbeitszeitgesetz vorgegebene 
Zehn-Stunden-Grenze für die tägliche Höchstarbeits-
zeit überschritten. Hier kann mit einer Dienstverein-
barung für diese Fälle die tägliche Höchstarbeitszeit 
auf mehr als zehn Stunden ausgedehnt werden.

Voraussetzung für eine Dienstvereinbarung nach § 6 Ab-
satz 4 sind „dringende dienstliche Gründe“. Dringende 
„dienstliche Gründe“ können daher unvorhergesehene 
Ereignisse sein, die einen besonderen Arbeitsaufwand 
erfordern, ohne die Dringlichkeit des § 14 Arbeitszeitge-
setz zu erreichen (§ 14 Arbeitszeitgesetz: außergewöhn-
liche Fälle). Es können aber auch unabweisbare organi-
satorische Notwendigkeiten sein, die einer sinnvollen 
Arbeitszeitgestaltung ohne Inanspruchnahme der Öff-
nungsklausel entgegenstehen.

 Hinweise:
  Von der Öffnungsklausel des § 7 Absatz 2 a Arbeits-

zeitgesetz (Verlängerung der regelmäßigen Arbeitszeit 
ohne Ausgleich über 48 Wochenstunden; so genanntes 
opt-out) kann durch § 6 Absatz 4 nicht Gebrauch ge-
macht werden. § 6 Absatz 4 ist auf § 7 Absätze 1 und 
2 Arbeitszeitgesetz beschränkt. In den Hauptanwen-
dungsfällen des § 7 Absatz 2 a Arbeitszeitgesetz (Kli-
niken, Pkw-Fahrer) ist die Inanspruchnahme dieser 
Ausnahmebestimmung unmittelbar in den entspre-
chenden Tarifvorschriften zugelassen worden (vgl. 
zum Beispiel § 7 Absatz 10 in der Fassung des § 41 
Nr. 4 Ziffer 3).

  In der Protokollerklärung zu Absatz 4 ist die Öff-
nungsklausel des § 12 Nr. 4 Arbeitszeitgesetz bereits 
durch Tarifvertrag ausgefüllt worden. Um in vollkon-
tinuierlichen Schichtbetrieben die Arbeitszeit an 
Sonn- und Feiertagen auf bis zu zwölf Stunden ver-
längern zu können (wenn dadurch zusätzliche freie 
Schichten an Sonn- und Feiertagen erreicht werden), 
bedarf es keiner Umsetzung durch Dienstvereinba-
rung mehr. Ein entsprechender Schichtplan unter-
liegt nach den allgemeinen Regelungen der Mitbe-
stimmung.

6.5
Verpflichtung zu Sonderformen der Arbeit (§ 6 Absatz 5)

Die in § 15 Absatz 6, 6 a und 6 b sowie § 17 BAT bezie-
hungsweise den entsprechenden Vorschriften für Arbei-
terinnen und Arbeiter enthaltene Verpflichtung zur Leis-
tung von Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit, Bereit-
schaftsdienst, Überstunden usw. (zu den Definitionen 
vgl. § 7) ist im TV-L in § 6 Absatz 5 zusammengefasst 
worden. Im Unterschied zum BAT beziehungsweise 
MTArb wird im TV-L zwischen Voll- und Teilzeitbe-
schäftigten differenziert.

Vollzeitbeschäftigte sind verpflichtet, im Rahmen be-
gründeter dienstlicher Notwendigkeiten Sonn- und Fei-
ertags-, Nacht-, Wechselschicht- und Schichtarbeit so-
wie Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft und Überstun-
den zu leisten.

Die Anordnungsbefugnis des Arbeitgebers ist auf be-
gründete dienstliche Notwendigkeiten beschränkt. Diese 
werden bereits dann vorliegen, wenn die Organisation 
der Dienststelle derartige Sonderformen der Arbeit er-
fordert.

Auch für die Überstundenanordnung reichen begründete 
dienstliche Notwendigkeiten.

Bei Teilzeitbeschäftigten besteht für die Anordnung von 
Sonn- und Feiertags-, Nacht-, Wechselschicht- und 
Schichtarbeit keine Besonderheit. Eine Verpflichtung 
zur Leistung von Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, 
Mehrarbeit und Überstunden besteht aber nur bei ar-
beitsvertraglicher Vereinbarung oder individueller Zu-
stimmung. 

 Hinweis:
  Zur arbeitsvertraglichen Verpflichtung siehe die als 

Anlage beigefügten Arbeitsvertragsmuster.

Für die Zustimmung ist eine besondere Form nicht vor-
gesehen. Sie kann auch konkludent, zum Beispiel durch 
Ableisten der im Dienstplan vorgegebenen Mehrarbeit 
erfolgen.

Die Regelung für Teilzeitbeschäftigte (Zustimmungser-
fordernis) ist nicht auf Neueinstellungen beschränkt. 
Enthalten Arbeitsverträge keine Verpflichtung, ist die 
einseitige Anordnung von Rufbereitschaft, Bereitschafts-
dienst, Überstunden und Mehrarbeit nicht vom Direkti-
onsrecht des Arbeitgebers gedeckt. Für eine eventuelle 
Vertragsanpassung siehe das Arbeitsvertragsmuster zum 
Änderungsvertrag.

6.6

Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit (§ 6 Absatz 6 bis 9)

Arbeitszeitkorridor und Rahmenzeit sind neue Arbeits-
zeitinstrumente des TV-L, die ein zusätzliches Arbeits-
zeitvolumen ohne Zeitzuschläge für Überstunden eröff-
nen. Voraussetzung ist der Abschluss entsprechender 
Dienst- oder Betriebsvereinbarungen. Wird durch eine 
Dienstvereinbarung eine Rahmenzeit oder ein Arbeits-
zeitkorridor eingeführt, muss auch ein Arbeitszeitkonto 
gemäß den engen Vorgaben des § 10 eingerichtet werden 
(zum Arbeitszeitkonto vgl. Ziffer 10).

 Hinweis:
  Die Rahmenzeit im Sinne des TV-L ist nicht mit 

einem Gleitzeitrahmen als Bestandteil eines Arbeits-
zeitmodells über gleitende Arbeitszeiten gleichzuset-
zen (vgl. Ziffer 6.1.6).

Innerhalb einer Dienststelle können beide Modelle ein-
gerichtet werden, auf das einzelne Arbeitsverhältnis 
kann jedoch nur jeweils ein Modell zur Anwendung 
kommen. Bei Schicht- und Wechselschichtarbeit ist die 
Vereinbarung eines Arbeitszeitkorridors beziehungs-
weise einer Rahmenzeit nicht zulässig.

6.6.1
Arbeitszeitkorridor (§ 6 Absatz 6)

Nach Absatz 6 kann durch Dienst- oder Betriebsverein-
barung ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor von bis zu 
45 Stunden eingerichtet werden. Im Bereich der Wissen-
schaft sowie bei den früheren Angestellten im forstlichen 
Außendienst ist die Grenze des Arbeitszeitkorridors auf 
bis zu 48 Stunden erweitert worden (vgl. § 40 Nr. 3 Zif-
fer 2 und § 48 Nr. 2).

Der Arbeitszeitkorridor darf nicht mit einer höchstzu-
lässigen Arbeitszeit verwechselt werden. Es ist rechtlich 
zulässig, mehr als 45 Stunden und in einzelnen Wochen 
auch mehr als 48 Stunden Arbeitsleistungen zu verlan-
gen. Allerdings entstehen dann Überstunden (§ 7 Ab-
satz 8 Buchstabe a). Außerdem müssen diejenigen Stun-
den, die in der einzelnen Woche über 48 Stunden liegen, 
aufgrund des Arbeitszeitgesetzes so ausgeglichen wer-
den, dass ein Durchschnitt von 48 Wochenstunden nicht 
überschritten wird.

Der Arbeitszeitkorridor ist ein Arbeitszeitraum, inner-
halb dessen keine Überstunden entstehen. Die durch-
schnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit des 
§ 6 Absatz 1 ändert sich durch den Arbeitszeitkorridor 
nicht. Sie wird insbesondere durch den Korridor nicht 
verlängert. Die zwar innerhalb des Korridors, aber über 
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die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeits-
zeit des § 6 Absatz 1 hinaus geleisteten Arbeitsstunden 
müssen innerhalb des allgemeinen Ausgleichszeitraums 
(§ 6 Absatz 2), d. h. in der Regel innerhalb eines Jahres, 
durch Freizeit ausgeglichen werden.

Beispiel:
  Es besteht eine Dienstvereinbarung über die Einrich-

tung eines wöchentlichen Arbeitszeitkorridors von 45 
Stunden. Der Arbeitgeber ordnet Arbeitsstunden an, 
die über die für die Woche festgesetzten Arbeitsstun-
den (§ 6 Absatz 1) hinausgehen und nicht bis zum 
Ende der folgenden Kalenderwoche ausgeglichen 
werden.

  Die zusätzlich angeordneten Arbeitsstunden stellen 
keine Überstunden dar, soweit die Grenze des Ar-
beitszeitkorridors von 45 Stunden nicht überschritten 
wird.

Nur die Arbeitsstunden, die über die vereinbarte Ober-
grenze des Arbeitszeitkorridors hinaus angeordnet wer-
den, sind Überstunden, sofern sie nicht bis zum Ende der 
folgenden Kalenderwoche bereits durch Freizeit ausge-
glichen sind (§ 7 Absatz 7).

Der Vorteil des Arbeitgebers bei der Einrichtung eines 
Arbeitszeitkorridors besteht darin, dass er die tägliche 
Arbeitszeit innerhalb des Arbeitszeitkorridors kraft sei-
nes Direktionsrechts flexibel festlegen kann. Für die Be-
schäftigten ist der Arbeitszeitkorridor mit einem gewis-
sen Maß an Arbeitszeitsouveränität verbunden. Aus die-
sem Grunde scheidet der Korridor bei Wechselschicht- 
und Schichtarbeit auch aus.

6.6.2
Rahmenzeit (§ 6 Absatz 7)

Die Rahmenzeit stellt im Gegensatz zum Arbeitszeitkor-
ridor nicht auf die Festlegung eines wöchentlichen, son-
dern eines täglichen Arbeitszeitraums ab. Der Tarifver-
trag bestimmt die Zeitspanne von 6 Uhr bis 20 Uhr und 
gibt damit eine Spanne von 14 Stunden vor, innerhalb 
derer sich die Betriebsparteien auf einen Block von 
höchstens 12 Stunden (zum Beispiel 7 Uhr bis 19 Uhr) 
verständigen müssen (Rahmenzeit). Für die einzelnen 
Arbeitnehmer sind dabei die Höchstgrenzen des Arbeits-
zeitgesetzes (täglich 10 Stunden ausschließlich der Pau-
sen) zu beachten. In der Festlegung der individuellen Ar-
beitszeit innerhalb der Rahmenzeit sind die Arbeitsver-
tragsparteien jedoch frei.

Alle in der Rahmenzeit geleisteten Arbeitsstunden kön-
nen keine Überstunden werden. Überstunden können 
damit nur außerhalb der Rahmenzeit anfallen. Bei einer 
Rahmenzeit zum Beispiel von 7 Uhr bis 19 Uhr ist also 
bereits die Stunde von 19 bis 20 Uhr eine Überstunde, 
sofern sie nicht bis zum Ende der folgenden Kalender-
woche bereits durch Freizeit ausgeglichen wird (§ 7 Ab-
satz 7).

Auch durch die Rahmenzeit ändert sich die durchschnitt-
liche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit des § 6 Absatz 
1 nicht; und insbesondere auch nicht die höchstzulässige 
Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes. Die zwar in-
nerhalb der Rahmenzeit, aber über die durchschnittliche 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit des § 6 Absatz 1 
hinaus geleisteten Arbeitsstunden müssen innerhalb des 
allgemeinen Ausgleichszeitraums (§ 6 Absatz 2), d. h. in 
der Regel innerhalb eines Jahres, durch Freizeit ausgegli-
chen werden. Für den Fall, dass ein Freizeitausgleich aus-
nahmsweise nicht möglich sein sollte, enthält § 8 Absatz 4 
eine Bezahlungsvorschrift. In diesem Fall werden für jede 
nicht ausgeglichene Stunde 100 v. H. des auf eine Stunde 
entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen 
Entgeltgruppe und Stufe gezahlt.

6.6.3
Einführung von Arbeitszeitkorridor oder Rahmenzeit 
durch landesbezirklichen Tarifvertrag (§ 6 Absatz 9)

Wenn eine Dienstvereinbarung über die Einrichtung 
eines Arbeitszeitkorridors oder einer täglichen Rahmen-
zeit einvernehmlich nicht zustande kommt und der Ar-
beitgeber ein Letztentscheidungsrecht hat, kann in Ver-
waltungen und Betrieben, in denen ein Personalvertre-
tungsgesetz Anwendung findet, eine Regelung auch in 
einem landesbezirklichen Tarifvertrag getroffen werden. 

Eine einvernehmliche Dienstvereinbarung im Sinne des 
Absatzes 9 liegt nur vor, wenn sie ohne Entscheidung der 
Einigungsstelle und somit ohne Durchführung eines Stu-
fenverfahrens zustande gekommen ist (§ 38 Absatz 3). In 
Nordrhein-Westfalen ist ein Letztentscheidungsrecht des 
Arbeitgebers nicht gegeben (siehe § 68 i.V.m. 66 Absatz 7 
Satz 4 LPVG).

6.7
Verlängerung der regelmäßigen Arbeitszeit zur Erledi-
gung spezieller Aufgaben oder von Saisonarbeit (§ 6 Ab-
satz 10)

Die schon in § 15 Absatz 4 BAT enthaltene Möglichkeit, 
bei jahreszeitlich oder saisonbedingt anfallendem Ar-
beitskräftebedarf die regelmäßige Arbeitszeit zeitlich 
begrenzt zu verlängern, ist als § 6 Absatz 10 in den TV-L 
übernommen worden. Beschäftigte in Kliniken werden 
von dieser Möglichkeit ausgenommen. Wird die regelmä-
ßige Arbeitszeit auf bis zu 60 Stunden in einem 7-Tage-
Zeitraum verlängert, muss ein entsprechender Zeitaus-
gleich bis zum Ende des Ausgleichszeitraums (§ 6 Ab-
satz 2) herbeigeführt werden.

6.8
Arbeitszeit bei Dienstreisen (§ 6 Absatz 11)

Wie bisher gilt bei Dienstreisen nur die Zeit der dienst-
lichen Inanspruchnahme am auswärtigen Geschäftsort 
als Arbeitszeit. Es wird jedoch mindestens die auf den 
einzelnen Tag entfallende regelmäßige durchschnittliche 
oder dienstplanmäßige Arbeitszeit berücksichtigt, wenn 
diese ohne Anrechnung der Reisezeit nicht erreicht 
würde. Dies gilt auch für die Reisetage.

Tariflich erstmals vereinbart wird der in einigen Lan-
desreisekostengesetzen für Fälle umfangreicher Reisetä-
tigkeit bereits enthaltene Teilausgleich von Reisezeiten, 
der an folgende Voraussetzungen geknüpft ist:

–  In die Betrachtung dürfen nur Reisezeiten einbezogen 
werden, nicht aber Zeiten der dienstlichen Inan-
spruchnahme am auswärtigen Geschäftsort.

–  Die Reisezeiten werden nur insoweit berücksichtigt, 
als sie nicht nach Absatz 11 Satz 2 bereits in die regel-
mäßige Arbeitszeit fallen.

–  Die außerhalb der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit 
liegenden Reisezeiten finden bis zu einer Bagatell-
grenze von 15 Stunden im Monat keine Berücksichti-
gung.

–  Nur die die Bagatellgrenze übersteigenden Reisezeiten 
werden für einen Ausgleich herangezogen.

–  Der Ausgleich wird im Umfang von 25 v. H. der Stun-
den, die die Bagatellgrenze übersteigen, gewährt, und 
zwar bei fester Arbeitszeit als Freizeitausgleich und bei 
gleitender Arbeitszeit im Rahmen der jeweils geltenden 
Vorschriften durch Anrechnung auf die Arbeitszeit.

7
Zu § 7 – Sonderformen der Arbeit

§ 7 enthält die Definitionen der Sonderformen der Ar-
beit. Im Folgenden werden die Abweichungen zum bis-
herigen Tarifrecht dargestellt:

7.1
Wechselschicht- und Schichtarbeit (§ 7 Absatz 1 und 2)

Die Definition der Wechselschichtarbeit ist unverändert 
(vgl. zum Beispiel § 15 Absatz 8 Unterabsatz 6 BAT). 
Während nach § 33 a Absatz 1 BAT beziehungsweise 
§ 29 a Absatz 1 MTArb weitere Voraussetzungen für den 
Anspruch auf die Wechselschichtzulage bestanden (es 
mussten mindestens 40 Stunden in der dienstplanmä-
ßigen oder betriebsüblichen Nachtschicht geleistet wer-
den), erhalten jetzt Beschäftigte, die Wechselschicht 
nach der allgemeinen Definition des § 7 Absatz 1 leisten, 
die in § 8 Absatz 7 festgelegten Wechselschichtzulagen.

Die Definition der Schichtarbeit ist eine Zusammenfas-
sung von § 15 Absatz 8 Unterabsatz 7 und § 33 a Absatz 2 
Buchstabe b Doppelbuchstabe bb BAT beziehungsweise 
den entsprechenden Bestimmungen des MTArb. Sofern 
die Schichtarbeit innerhalb einer Zeitspanne von mindes-
tens 13 Stunden geleistet wird, entsteht der Anspruch auf 
Schichtzulage gemäß § 8 Absatz 8.
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7.2
Bereitschaftsdienst (§ 7 Absatz 3)

Die Definition des Bereitschaftsdienstes ist unverändert 
(vgl. zum Beispiel § 15 Absatz 6a BAT, § 18 MTArb). Die 
Einschränkung der Anordnungsbefugnis („Der Arbeitge-
ber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu er-
warten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß 
aber die Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt.“) ist im 
allgemeinen Teil zwar weggefallen. Sie findet sich aber 
noch in den Sonderregelungen für die Beschäftigten in 
Kliniken und Krankenhäusern (vgl. § 41 Nr. 4 Ziffer 2, 
§ 42 Nr. 5 Ziffer 2 und § 43 Nr. 4 Ziffer 2).

Sofern nicht von der Öffnungsklausel des § 6 Absatz 4 
Gebrauch gemacht wird, darf die Dauer des Bereit-
schaftsdienstes (unter Einrechnung einer eventuell vor-
hergehenden Vollarbeit) 10 Stunden nicht überschreiten 
(§ 3 Satz 2 Arbeitszeitgesetz). Lediglich für die Beschäf-
tigten in Kliniken und Krankenhäusern sind in den §§ 41 
bis 43 bereits die Abweichungen vom Arbeitszeitgesetz 
tariflich verankert beziehungsweise für ausfüllende Be-
triebs-/Dienstvereinbarungen eröffnet.

Die Vergütung der Bereitschaftsdienste ist in § 8 Ab-
satz 6 (zunächst durch Weitergeltung der bisherigen Be-
stimmungen) geregelt; für die Beschäftigten in den Kli-
niken und Krankenhäusern gelten die Sonderregelungen 
in den §§ 41 bis 43.

Teilzeitbeschäftigte sind nur bei arbeitsvertraglicher 
Verpflichtung oder mit ihrer Zustimmung zur Leistung 
von Bereitschaftsdienst verpflichtet.

7.3
Rufbereitschaft (§ 7 Absatz 4)

Die Definition ist unverändert. Auch hier ist die Ein-
schränkung der Anordnungsbefugnis („Der Arbeitgeber 
darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsge-
mäß lediglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt.“) im all-
gemeinen Teil zwar weggefallen. Sie findet sich aber 
noch in den Sonderregelungen für die Beschäftigten in 
den Kliniken und Krankenhäusern (vgl. § 41 Nr. 4 Zif-
fer 2, § 42 Nr. 5 Ziffer 2 und § 43 Nr. 4 Ziffer 2).

Die Benutzung eines Mobiltelefons oder vergleichbarer 
technischer Hilfsmittel steht der Annahme der Rufbereit-
schaft nicht entgegen („Handyrufbereitschaft“, vgl. 
BAG, Urteil vom 29. Juni 2000 – 6 AZR 900/98 –).

Sofern nicht von der Öffnungsklausel des § 6 Absatz 4 
Gebrauch gemacht wird, darf die Summe von Vollarbeit 
und Inanspruchnahme aus der Rufbereitschaft 10 Stun-
den nicht überschreiten (§ 3 Satz 1 Arbeitszeitgesetz). 
Lediglich für die Beschäftigten in Kliniken und Kran-
kenhäusern enthält die hier maßgebende Fassung des § 7 
Absatz 4 noch einen Satz 4, der bereits festlegt, dass die 
tägliche Höchstarbeitszeit von 10 Stunden durch tat-
sächliche Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft 
überschritten werden kann (vgl. § 41 Nr. 4 Ziffer 2, § 42 
Nr. 5 Ziffer 2 und § 43 Nr. 4 Ziffer 2).

Die Vergütung der Rufbereitschaft ist in § 8 Absatz 5 ge-
regelt. Die dortige Regelung gilt auch für die unter den 
TV-L fallenden Beschäftigten in Kliniken und Kranken-
häusern, da die §§ 41 bis 43 hiervon keine Abweichungen 
vorsehen. (Für Ärzte, die unter den TV-Ärzte fallen, 
siehe zur Vergütung der Rufbereitschaft aber § 9 Ab-
satz 1 TV-Ärzte.)

Teilzeitbeschäftigte sind nur bei arbeitsvertraglicher 
Verpflichtung oder mit ihrer Zustimmung zur Leistung 
von Rufbereitschaft verpflichtet.

7.4
Nachtarbeit (§ 7 Absatz 5)

Nachtarbeit ist die Zeit zwischen 21 und 6 Uhr. Sie 
 beginnt damit eine Stunde später als nach bisherigem 
Tarifrecht.

7.5
Mehrarbeit (§ 7 Absatz 6)

Der Begriff Mehrarbeit bezeichnet ausschließlich die Ar-
beitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte auf Anordnung des 
Arbeitgebers über ihre individuelle Arbeitszeit hinaus 
leisten. Übersteigt die Mehrleistung auch die Arbeitszeit 

Vollbeschäftigter, handelt es sich um Überstunden. 
Mehrarbeit darf der Arbeitgeber nur bei arbeitsvertrag-
licher Verpflichtung/Zustimmung der Teilzeitbeschäf-
tigten anordnen (§ 6 Absatz 5).
Die Mehrarbeit wird mit dem individuellen Entgelt ver-
gütet. Ein Zuschlag wird nicht gezahlt. Für Teilzeitbe-
schäftigte bei obersten Landesbehörden in den Entgelt-
gruppen 13 bis 15 Ü gelten die Besonderheiten des § 8 
Absatz 3.

7.6
Überstunden (§ 7 Absatz 7 und 8)

Die Überstundendefinition des TV-L entspricht im 
Grundsatz § 17 Absatz 1 BAT beziehungsweise § 19 Ab-
satz 2 MTArb. Von Bedeutung ist jedoch, dass
–  der Tarifvertrag jetzt generell die Anordnung des Ar-

beitgebers vorschreibt,
–  begrifflich eine Überstunde erst entsteht, wenn ein 

Zeitausgleich nicht bis zum Ende der folgenden Ka-
lenderwoche vorgenommen werden kann,

–  Besonderheiten bei der Einrichtung von Arbeitszeit-
korridor oder Rahmenzeit sowie für Beschäftigte in 
Wechselschicht- und Schichtarbeit gelten.

Im Einzelnen gilt Folgendes:

7.6.1
Anordnung durch den Arbeitgeber

Überstunden müssen durch den Arbeitgeber angeordnet 
sein. Freiwillig geleistete Arbeitsstunden sind damit 
grundsätzlich keine Überstunden.

Wer auf Arbeitgeberseite Überstunden anordnen darf, 
ist im TV-L nicht geregelt; eine dem § 17 Absatz 4 BAT 
vergleichbare Regelung (danach konnten gelegentliche 
Überstunden auch vom unmittelbaren Vorgesetzten an-
geordnet werden) gibt es nicht. Die organisatorische 
Entscheidung, wer in der Dienststelle Überstunden an-
ordnen darf, unterliegt nicht der Mitbestimmung.
Die Festlegung der zeitlichen Lage angeordneter Über-
stunden (Anordnung und Festlegung der zeitlichen Lage 
werden in der Praxis regelmäßig zusammenfallen) ist 
grundsätzlich mitbestimmungspflichtig. Um in der Regel 
eine schnelle Reaktion auf Mehrbedarf zu ermöglichen, 
werden häufig generelle Dienstvereinbarungen abge-
schlossen, die einen Rahmen festlegen, innerhalb dessen 
Überstunden im Einzelfall mitbestimmungsfrei angeord-
net werden können. Die Gültigkeit dieser Dienstverein-
barungen wird vom TV-L nicht berührt.
Aus Gründen der Rechtssicherheit sollten Überstunden – 
auch wenn dies rechtlich nicht erforderlich ist – grund-
sätzlich schriftlich angeordnet werden. Nach der Recht-
sprechung kann die Anordnung einer Überstunde auch 
durch stillschweigende (konkludente) Vereinbarung zu-
stande kommen. Die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer 
muss dann darlegen, ob die Überstunde vom Arbeitgeber 
angeordnet oder zur Erledigung der ihm obliegenden Ar-
beit notwendig und vom Arbeitgeber gebilligt oder ge-
duldet worden ist (Urteil des BAG vom 25. November 
1993 – 2 AZR 517/93 – AP Nr. 3 zu § 14 KSchG 1969).

7.6.2
Zeitausgleich bis zum Ende der folgenden Kalenderwo-
che

Der Zeitraum, in dem durch Zeitausgleich der auf An-
ordnung zusätzlich geleisteten Arbeitsstunden die Ent-
stehung von Überstunden und damit auch die Entste-
hung des Überstundenzuschlags vermieden werden kann, 
ist von maximal einer Kalenderwoche auf maximal zwei 
Kalenderwochen ausgedehnt worden (§ 7 Absatz 7). Bis-
lang war der Ausgleichszeitraum auf die laufende Ka-
lenderwoche beschränkt (vgl. § 17 Absatz 1 Unterab-
satz 1 BAT beziehungsweise § 19 Absatz 2 Unterabsatz 1 
MTArb). Nunmehr kann der Ausgleich noch bis zum 
Ende der folgenden Kalenderwoche erfolgen, ohne dass 
dadurch Überstunden entstehen.

Beispiel 1:
  Für den Dienstag der 13. Kalenderwoche ordnet der 

Arbeitgeber zwei zusätzliche Arbeitsstunden an (es ist 
keine Rahmenzeit/kein Arbeitszeitkorridor verein-
bart). Erfolgt ein Freizeitausgleich bis zum Ende der 
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14. Kalenderwoche, entstehen keine Überstunden und 
mithin auch keine Ansprüche auf den Zeitzuschlag 
für Überstunden.

Der Ausgleichszeitraum endet für jede zusätzlich geleis-
tete Stunde jeweils am Sonntag der folgenden Kalender-
woche. Die Kalenderwoche dauert von Montag 0.00 Uhr 
bis zum darauf folgenden Sonntag 24.00 Uhr.

Beispiel 2:
  Für den Freitag der 13. Kalenderwoche ordnet der 

Arbeitgeber zwei zusätzliche Arbeitsstunden an (es ist 
keine Rahmenzeit/kein Arbeitszeitkorridor verein-
bart). Wenn bis Ende der 14. Kalenderwoche kein 
Ausgleich erfolgt, hat die/der Beschäftigte Anspruch 
auf Zeitzuschläge für zwei Überstunden.

Abweichend von der Grundregel des § 7 Absatz 7 kann 
bei Wechselschicht- und Schichtarbeit ein Ausgleich 
noch bis zum Ende des Schichtplanturnus erfolgen, ohne 
dass Überstunden entstehen (siehe Ziffer 7.6.3).

Vom Ausgleichzeitraum zu unterscheiden ist die Frage, 
innerhalb welchen Zeitraums die Feststellung zu treffen 
ist, ob überhaupt die regelmäßige Arbeitszeit für die Wo-
che überschritten wurde. Da im Gegensatz zum Aus-
gleichszeitraum nicht von Kalenderwoche, sondern nur 
von der Woche die Rede ist (vgl. § 7 Absatz 7), kann für 
die Feststellung ein variabler Sieben-Tageszeitraum zu-
grunde gelegt werden.

Beispiel 3:
  Wird der Dienstplan von Dienstag zu Dienstag ge-

schrieben, ist für die Feststellung der Überschreitung 
der regelmäßigen Arbeitszeit auf diesen Zeitraum ab-
zustellen.

Bei der Feststellung, ob die regelmäßige Arbeitszeit für 
die Woche überschritten wurde, sind abgefeierte Über-
stunden aus Überstundenguthaben in diesem Zeitraum 
nicht zu berücksichtigen.

Beispiel 4:
  Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 39 

Stunden und 50 Minuten, die Woche für Woche gleich 
bleibend zu leisten sind. Betrachtungszeitraum ist 
Montag bis Freitag (Annahme: 5-Tage-Woche). Eine 
Beschäftigte/ein Beschäftigter feiert am Montag zwei 
Überstunden aus ihrem/seinem Überstundenguthaben 
ab. Da die abgefeierten Überstunden als Zeitäquiva-
lent für bereits geleistete Arbeit unberücksichtigt blei-
ben, sind somit 37 Stunden und 50 Minuten (= 39 
Stunden und 50 Minuten minus 2 abgefeierte Über-
stunden) die maßgebliche regelmäßige Arbeitszeit für 
die Woche. Leistet die/der Beschäftigte in derselben 
Woche am Donnerstag auf Anordnung zwei zusätz-
liche Arbeitsstunden, können diese mit den am Mon-
tag abgefeierten Überstunden nicht verrechnet wer-
den. Die regelmäßige Arbeitszeit für die Woche wird 
somit durch die am Donnerstag auf Anordnung zu-
sätzlich geleisteten Arbeitsstunden überschritten, so-
weit die/der Beschäftigte dadurch mehr als 37 Stun-
den und 50 Minuten arbeitet.

Beispiel 5:
  Wie Beispiel 4. In der folgenden Kalenderwoche 

nimmt die/der Beschäftigte einen Tag Freizeitaus-
gleich (8 Stunden) für entstandene Überstunden. Es 
sind zunächst die zwei am Donnerstag der Vorwoche 
zusätzlich geleisteten Stunden auszugleichen, so dass 
für diese Stunden kein Überstundenzeitzuschlag mehr 
entstehen kann (Vorrang des Zeitausgleichs innerhalb 
des 2-Wochen-Zeitraums). Für den Abbau vom Über-
stundenguthaben verbleiben noch 6 Stunden.

7.6.3
Zusätzliche Arbeitsstunden, für die keine Überstunden-
zeitzuschläge entstehen können

Folgende auf Anordnung des Arbeitgebers zusätzlich ge-
leistete Arbeitsstunden sind nach dem TV-L keine Über-
stunden, so dass ein Anspruch auf Überstundenzeitzu-
schlag nicht entstehen kann:
–  Innerhalb einer Rahmenzeit/eines Arbeitszeitkorridors 

auf Anordnung des Arbeitgebers geleistete zusätzliche 
Arbeitsstunden (vgl. § 7 Absatz 8 Buchstabe a und b in 
Verbindung mit § 8 Absatz 4),

–  Mehrarbeit im Sinne des § 7 Absatz 6,

–  bei Schicht- und Wechselschichtarbeit die über die im 
Schichtplan festgelegten täglichen Arbeitsstunden an-
geordneten zusätzlichen Arbeitsstunden, die bezogen 
auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im 
Schicht-/Dienstplanturnus ausgeglichen werden (Ver-
längerung des Ausgleichzeitraums vom Ende der Fol-
gewoche auf die Laufzeit des Dienstplans, § 7 Absatz 8 
Buchstabe c).

Die Regelung für Wechselschicht- und Schichtarbeit in 
§ 7 Absatz 8 Buchstabe c beinhaltet zwei Abweichungen 
von der Grundregel des § 7 Absatz 7: Einerseits kann 
eine Überstunde bereits entstehen, wenn die im Schicht-
plan festgelegten täglichen Arbeitsstunden überschritten 
werden. Andererseits wird der Ausgleichszeitraum, der 
zur Vermeidung der Überstunde zur Verfügung steht, auf 
den gesamten Schichtplanturnus ausgedehnt. Schicht-
planturnus ist der Zeitraum, für den der Schichtplan 
oder Dienstplan im Vorhinein festgelegt ist. Um eine fle-
xible Arbeitszeitgestaltung zu ermöglichen, empfiehlt es 
sich, den Schichtplanturnus möglichst lange im Voraus 
festzulegen.

Beispiel:
  Ein Schichtplan deckt vier Wochen ab. Im Rahmen 

dieses Schichtplans ist eine Beschäftigte/ein Beschäf-
tigter wie folgt eingeteilt:

 Woche 1 an 5 Tagen 9 Stunden =   45 Stunden

 Woche 2 an 5 Tagen 8 Stunden =   40 Stunden

 Woche 3 an 4 Tagen 9 Stunden =   36 Stunden

 Woche 4 an 5 Tagen 8 Stunden =   40 Stunden

    161 Stunden =
     wöchentlich 

durchschnittlich 
40,25 Stunden

  In der Woche 1 leistet die/der Beschäftigte am 2. Ar-
beitstag auf Anordnung des Arbeitgebers zwei Zusatz-
stunden. Als Ausgleich wird sie/er in der Woche 4 am 
3. Arbeitstag für zwei Stunden freigestellt. Es ist 
keine Überstunde entstanden, da die im Schichtplan 
vorgesehenen Stunden insgesamt nicht überschritten 
werden. (Die Differenz zwischen der durchschnitt-
lichen wöchentlichen Arbeitszeit von 40,25 Stunden 
und der Arbeitszeit nach § 6  Absatz 1 wird innerhalb 
des Ausgleichszeitraums [§ 6 Absatz 2] ausgeglichen).

Fallvariante:
  Wären die Zusatzstunden erst in der 4. Woche ange-

ordnet worden und in der 1. Woche des darauf fol-
genden Schichtplanturnus wieder ausgeglichen wor-
den, wären ebenfalls keine Überstunden angefallen, da 
§ 7 Absatz 7 mit der Möglichkeit des Zeitausgleichs bis 
zum Ende der folgenden Kalenderwoche durch Absatz 
8 nicht außer Kraft gesetzt ist. Auch für die unter § 7 
Absatz 8 Buchstabe a und b fallenden Stunden besteht 
noch die Möglichkeit des zuschlagfreien Zeitausgleichs 
bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche aufgrund 
des § 7 Absatz 7; Gleiches muss auch in den Fällen des 
Buchstaben c gelten.

8
Zu § 8 – Ausgleich für Sonderformen der Arbeit

8.1
Zeitzuschläge (Absatz 1)

§ 8 Absatz 1 regelt die Höhe der Zeitzuschläge, die für 
geleistete Sonderformen der Arbeit (zum Beispiel Über-
stunden, Sonntagsarbeit und Arbeit an Feiertagen) ne-
ben dem individuellen Stundenentgelt gezahlt werden. 
Diese Zeitzuschläge werden für die tatsächlich geleistete 
Arbeit je Stunde gewährt.

Abweichend vom bisherigen Tarifrecht sind die Zu-
schläge für Nachtarbeit und für Samstagsarbeit jetzt 
auch nach Vomhundertsätzen bemessen. Nur für die Be-
schäftigten mit so genannten Angestelltentätigkeiten in 
den Kliniken und Krankenhäusern sind die Zeitzu-
schläge für Nachtarbeit und für Samstagsarbeit weiter-
hin in Höhe der bisherigen Festbeträge ausgebracht.
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Auch Teilzeitbeschäftigte erhalten den vollen Stunden-
satz. Berechnungsgrundlage für die Zeitzuschläge in 
Vomhundertsätzen ist das Stundenentgelt der jeweiligen 
Stufe 3 des Tabellenentgelts. Auf die tatsächliche Stu-
fenzuordnung des Beschäftigten kommt es nicht an. 
Auch für Beschäftigte in der individuellen Zwischen-
stufe oder individuellen Endstufe bemisst sich die Höhe 
ihrer Zeitzuschläge nach der Stufe 3 ihrer Entgelt-
gruppe. Die Berechnung des Stundenentgelts richtet sich 
nach § 24 Absatz 3 Sätze 2 und 3; vgl. dazu Ziffer 15.5 
und 24.5.2 der Hinweise zu § 15 und § 24 TV-L.

Sofern die tatsächliche Arbeitsleistung geringer als eine 
volle Zeitstunde ist, wird der Zeitzuschlag anteilig ge-
zahlt.

Beispiel:
  Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter leistet eine halbe 

Stunde Nachtarbeit zwischen 21.00 und 21.30 Uhr. 
Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit von 20 v. H. (§ 8 Ab-
satz 1 Satz 1 Buchstabe b) ist nur für die halbe Stunde 
zu zahlen. Bemessungsgrundlage für die 20 v. H. ist 
das Stundenentgelt für ½ Stunde der Stufe 3 ihrer in-
dividuellen Entgeltgruppe.

Wird vorübergehend eine höherwertige Tätigkeit ausge-
übt (zum Beispiel in den Fällen des § 14 TV-L), so be-
rechnen sich die Zeitzuschläge unverändert nach Stufe 3 
der Entgeltgruppe, in die die/der Beschäftigte eingrup-
piert ist – nicht der Entgeltgruppe, die der vorüberge-
hend übertragenen Tätigkeit entspricht.

8.1.1
Überstunden (§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a)

Die Bemessungssätze der Zeitzuschläge für die Über-
stunden sind nach Entgeltgruppen gestaffelt: Sie betra-
gen in

Entgeltgruppen 1 – 9  30 v. H.
Entgeltgruppen 10 – 15 15 v. H.

des Stundenentgelts der jeweiligen Stufe 3 des Tabel-
lenentgelts (§ 8 Absatz 1 Satz 2).

Der Berechnung des Stundenentgelts für die geleistete 
Überstunde wird hingegen die individuelle Entgelt-
gruppe und Stufe zu Grunde gelegt; dabei wird die Höhe 
des Stundenentgelts auf den Betrag der Stufe 4 begrenzt 
(Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1).

Befindet sich die/der Beschäftigte in einer individuellen 
Zwischenstufe, so ist diese maßgebend, sofern sie unter 
der Stufe 4 liegt (also maximal bis zur individuellen 
Zwischenstufe zwischen den Stufen 3 und 4).

Beispiel 1:
  Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter ist am 1. Novem-

ber 2006 in die Entgeltgruppe 10 übergeleitet worden. 
Ihr/sein Vergleichsentgelt betrug 3.097,79 Euro, so 
dass er der individuellen Zwischenstufe 4+ zugeord-
net wurde.

  Für die Berechnung des Überstundenentgelts ist her-
anzuziehen

 –  für den Zeitzuschlag von 15 v. H. das Tabellenent-
gelt der Stufe 3 (= 2.800,00 Euro)

 –  für das Stundenentgelt von 100 v. H. das Tabel-
lenentgelt der Stufe 4 (= 3.000,00 Euro).

  Beide Beträge sind zur Ermittlung des auf eine 
Stunde entfallenden Anteils durch das 4,348fache der 
durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit zu teilen.

Beispiel 2:
  Wie Beispiel 1, jedoch betrug das Vergleichsentgelt 

2.612,49 Euro und es erfolgte eine Zuordnung zur in-
dividuellen Zwischenstufe 2+.

  Für die Berechnung des Überstundenentgelts ist her-
anzuziehen

 –  für den Zeitzuschlag von 15 v. H. das Tabellenent-
gelt der Stufe 3 (= 2.800,00 Euro)

 –  für das Stundenentgelt von 100 v. H. das Entgelt 
der individuellen Zwischenstufe (= 2.612,49 Euro).

  Beide Beträge sind zur Ermittlung des auf eine 
Stunde entfallenden Anteils durch das 4,348fache der 
durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit zu teilen.

8.1.2
Nachtarbeit (§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b)

Der Zeitzuschlag für Nachtarbeit beträgt 20 v. H. des Ta-
bellenentgelts der Stufe 3 der Entgeltgruppe der/des Be-
schäftigten. Lediglich für die Beschäftigten in Kliniken 
und Krankenhäusern gilt weiterhin der bisherige Satz 
von 1,28 Euro, wenn sie Tätigkeiten ausüben, die bisher 
der Rentenversicherung der Angestellten unterfielen.

Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21.00 und 6.00 Uhr 
(§ 7 Absatz 5). Die Definition der Nachtschicht (§ 7 Ab-
satz 1 Satz 3) ist für den Anspruch auf den Nachtarbeits-
zuschlag unerheblich. Sie ist lediglich eine Vorausset-
zung für das Vorliegen von Wechselschichtarbeit.

8.1.3
Sonntagsarbeit (§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe c)

Der Zeitzuschlag für Sonntagsarbeit beträgt 25 v. H. des 
auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenent-
gelts der Stufe 3 der Entgeltgruppe des Beschäftigten. 
Sonntagsarbeit ist die Arbeit an einem Sonntag zwischen 
0 Uhr und 24 Uhr. Fällt der Sonntag mit einem gesetz-
lichen Feiertag oder mit dem 24. oder 31. Dezember zu-
sammen, wird nur der höchste Zeitzuschlag gezahlt (§ 8 
Absatz 1 Satz 3).

8.1.4
Feiertagsarbeit (§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d)

a) Allgemeine Regelung

  Feiertagsarbeit ist die Arbeit an einem gesetzlichen 
Feiertag von 0 Uhr bis 24 Uhr. Wird Freizeitausgleich 
für die Feiertagsarbeit gewährt, beträgt der Zeitzu-
schlag 35 %, andernfalls 135 % des auf eine Stunde 
entfallenden Anteils des Entgelts der Stufe 3 der Ent-
geltgruppe des Beschäftigten.

  Die Protokollerklärung hierzu legt fest, dass der Frei-
zeitausgleich im Dienstplan besonders ausgewiesen 
und bezeichnet werden muss. Ferner bestimmt die 
Protokollerklärung, dass unter Einbeziehung des oh-
nehin zustehenden Tabellenentgelts für den Feiertag 
höchstens 235 v. H. gezahlt werden können, falls kein 
Freizeitausgleich gewährt wird. Damit wird sowohl 
klar gestellt, dass im TV-L von der Möglichkeit des 
§ 12 Nr. 2 Arbeitszeitgesetz (Wegfall des Ersatzruhe-
tages für auf Werktage fallende Feiertage) nicht Ge-
brauch gemacht worden ist, als auch ausgeschlossen, 
das Missverständnisse wegen eines bereits aus ande-
ren Gründen gewährten Freizeitausgleichs (zum Bei-
spiel Überstundenfreizeitausgleich) auftreten. Die 
Feiertagsarbeit kann somit nicht auch noch zusätz-
lich als Überstunde bezahlt werden.

b)  Besondere Regelung für Beschäftigte in Kliniken und 
Krankenhäusern

  Die Zahlung eines Zeitzuschlags von 135 v. H., wenn 
kein Freizeitausgleich gewährt wird, gilt grundsätz-
lich auch für Beschäftigte in Kliniken und Kranken-
häusern. Die dort geltende Fassung des § 6 Absatz 3 
(siehe § 41 Nr. 3 Ziffer 1, § 42 Nr. 4 Ziffer 2, § 43 Nr. 3 
Ziffer 2) behandelt in den Sätzen 4 bis 7 die Arbeits-
leistung an gesetzlichen Feiertagen. Dabei genießt der 
Freizeitausgleich für Feiertagsarbeit Vorrang vor der 
Bezahlung (Satz 4 a.a.O.). Wenn aber ein Freizeitaus-
gleich nicht möglich ist, erhält der Beschäftigte nach 
Satz 5 a.a.O. anstelle eines Freizeitausgleichs je 
Stunde 100 v. H. des Stundenentgelts. Nach Satz 7 a.
a.O. steht auch der Zeitzuschlag von 35 v. H. zu. In der 
Summe ergäbe dies 135 v. H., wenn kein Freizeitaus-
gleich für die Feiertagsarbeit erteilt wird.

  Die Abweichung gegenüber den Beschäftigten, die 
nicht unter die §§ 41 bis 43 fallen, besteht darin, dass 
für die Bemessung des Stundenentgelts im Sinne des 
Satzes 5 a.a.O. der „auf eine Stunde entfallende An-
teil des monatlichen Entgelts der jeweiligen Entgelt-
gruppe und Stufe nach der Entgelttabelle“ heranzu-
ziehen ist. Damit ist in sofern keine Festlegung auf 
das Stundenentgelt der Stufe 3 vorgenommen.
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Beispiel:
  Erhält eine Pflegekraft Entgelt aus der Stufe 6, wird 

das Stundenentgelt aus der Stufe 6 ermittelt; erhält 
sie Entgelt aus der Stufe 2, wird das Stundenentgelt 
aus der Stufe 2 ermittelt. Bei Beschäftigten mit indi-
viduellen Zwischen- oder Endstufen ist diese Stufe 
maßgebend. Der Zeitzuschlag von 35 v. H. wird jedoch 
immer aus der Stufe 3 berechnet.

8.1.5
Arbeitsleistungen am 24. und 31. Dezember

Für Arbeitsleistungen am 24. und 31. Dezember sieht der 
Tarifvertrag jetzt bereits ab 6 Uhr (bisher 12 Uhr) die 
Zahlung eines Zeitzuschlags in Höhe von 35 v. H. des auf 
eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Ent-
gelts der Stufe 3 der Entgeltgruppe des Beschäftigten 
vor. Daneben ist für Arbeitsleistungen am 24. und 31. 
Dezember entsprechender Freizeitausgleich innerhalb 
von drei Monaten unter Fortzahlung des Tabellenent-
gelts und der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten 
Entgeltbestandteile zu gewähren (§ 6 Absatz 3 Satz 2).

Ein Zeitzuschlag für Arbeitsleistungen am Ostersamstag 
und am Pfingstsamstag sieht der TV-L nicht mehr vor.

8.1.6
Samstagsarbeit

a) Allgemeine Regelung
  Für Arbeit an Samstagen von 13 Uhr bis 21 Uhr wird 

ein Zeitzuschlag von 20 v. H. des Entgelts der Stufe 3 
der jeweiligen Entgeltgruppe des Beschäftigten gezahlt. 
Fällt die Samstagsarbeit jedoch im Rahmen von Wech-
selschicht- oder Schichtarbeit an, steht dieser Zeitzu-
schlag – anders als im bisherigen Recht – nicht zu.

b)  Besonderheiten bei Beschäftigten in Kliniken und 
Krankenhäusern

  Für Beschäftigte in Kliniken und Krankenhäusern, 
soweit ihre Tätigkeit bisher der Rentenversicherung 
der Angestellten unterlegen hätte, steht für Sams-
tagsarbeit in der Zeit von 13 Uhr bis 21 Uhr weiter-
hin der Festbetrag von 0,64 Euro zu (vgl. § 8 Absatz 1 
Satz 2 Buchstabe f in der Fassung des § 41 Nr. 5 
 Ziffer 1, des § 42 Nr. 6 Ziffer 1 und des § 43 Nr. 5 
 Ziffer 1).

8.2
Faktorisierung von Zeitzuschlägen (§ 8 Absatz 1 Satz 4)

§ 8 Absatz 1 Satz 4 eröffnet – soweit ein Arbeitszeitkonto 
im Sinne des § 10 eingerichtet ist – die Möglichkeit, das 
Entgelt für Zeitzuschläge sowie das Stundenentgelt für 
Überstunden in Zeit umzuwandeln und auf dem Arbeits-
zeitkonto (§ 10) gutzuschreiben (Faktorisierung). Dies 
gilt nicht für Gleitzeitkonten. Die Einrichtung eines Ar-
beitszeitkontos gemäß § 10 ist freiwillig (§ 10 Absatz 1 
Satz 1). Existiert ein entsprechendes Arbeitszeitkonto, 
erfolgt die Gutschrift entsprechend dem jeweiligen Vom-
hundertsatz:

Zeitzuschlag von 35 v. H. = 21 min. (= 60 min x 35 v. H.)
Zeitzuschlag von 30 v. H. = 18 min.
Zeitzuschlag von 25 v. H. = 15 min.
Zeitzuschlag von 20 v. H. = 12 min.
Zeitzuschlag von 15 v. H. =  9 min.

Beispiel:
  Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter in der Entgelt-

gruppe 6 Stufe 6 leistet Sonntagsarbeit und möchte 
den Zeitzuschlag faktorisieren. Da der Zeitzuschlag 
für Sonntagsarbeit 25 v. H. beträgt, bekommt sie/er für 
jede Stunde Sonntagsarbeit ihrem/seinem Arbeitszeit-
konto 15 Minuten gutgeschrieben. Dass das Entgelt für 
den Zeitzuschlag nicht der Arbeitsleistung für 15 Mi-
nuten entspricht (Berechnungsgrundlage des Zeitzu-
schlags ist Stufe 3 der Entgeltgruppe 6 nicht die indi-
viduelle Stufe 6!), bleibt unberücksichtigt. Beim Frei-
zeitausgleich wird das jeweilige Entgelt der/des Be-
schäftigten fortgezahlt; hier also das Entgelt der Stufe 
6 anstatt der für die Bezahlung maßgeblichen Stufe 3.

Die Faktorisierung erfolgt jedoch nur, wenn die/der Be-
schäftigte dies ausdrücklich wünscht. Der Arbeitgeber 
kann den Wunsch zurückweisen, wenn die betrieblichen/

dienstlichen Verhältnisse in absehbarer Zeit einen ent-
sprechenden Zeitausgleich nicht erlauben.

8.3
Freizeitausgleich für Überstunden (§ 8 Absatz 2)

§ 8 Absatz 2 TV-L sieht – wie bisher § 17 Absatz 5 BAT 
beziehungsweise § 19 Absatz 4 MTArb – vor, dass Über-
stunden vorrangig durch entsprechende Freizeit auszu-
gleichen sind. Eine Bezahlung der Überstunden kommt 
also nur in Betracht, wenn ein Freizeitausgleich unmög-
lich ist. Die Freizeit ist möglichst schon bis zum Ende 
des nächsten Kalendermonats, spätestens bis zum Ende 
des dritten Kalendermonats nach dem Entstehen der 
Überstunden zu erteilen. Für die Zeit des Freizeitaus-
gleichs werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen 
in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile wei-
tergezahlt.

Der Arbeitgeber kann im Rahmen seines Direktions-
rechts den Freizeitausgleich anordnen. Die/Der Beschäf-
tigte kann das Abfeiern der Überstunden nicht verwei-
gern und stattdessen die Bezahlung der Überstunden 
verlangen. Die noch zur Vorgängerregelung ergangene 
Rechtsprechung bleibt maßgebend (vgl. BAG vom 
20. Juli 1989 – 6 AZR 774/87 –).

Beispiel:
  Für den 28. Januar ist zusätzliche Arbeit angeordnet. 

Da sie bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche 
nicht durch Freizeit ausgeglichen worden ist, entste-
hen im Februar zuschlagspflichtige Überstunden (§ 7 
Absatz 7). Der Zeitzuschlag für Überstunden ist in je-
dem Fall zu zahlen. Die Überstunden selbst können 
gemäß § 8 Absatz 2 bis zum Ende des dritten Kalen-
dermonats nach deren Entstehung – also hier bis 
Ende Mai – in Freizeit ausgeglichen werden. Ist bis 
dahin ein Freizeitausgleich nicht erfolgt, sind sie je 
Stunde mit 100 v. H. des Stundenentgelts der jewei-
ligen Entgeltgruppe und Stufe, höchstens jedoch der 
Stufe 4 zu bezahlen. Bemessungsgrundlage sind die 
Bezüge im Monat der Arbeitsleistung (hier: im Monat 
Januar).

8.4
Überstunden bei der Dienststellenleitung und in obers-
ten Landesbehörden (§ 8 Absatz 3)

Leiterinnen/Leiter von Dienststellen und deren ständige 
Vertreterinnen/Vertreter erhalten, sofern sie in die Ent-
geltgruppen 14, 15 oder 15 Ü eingruppiert sind, kein 
Überstundenentgelt und auch keinen Freizeitausgleich.

Das gleiche gilt bei obersten Landesbehörden für Be-
schäftigte der Entgeltgruppen 15 und 15 Ü, deren Mehr-
arbeit und Überstunden ebenfalls durch das Tabel-
lenentgelt abgegolten sind.

Beschäftigte der Entgeltgruppen 13, 13Ü und 14 bei 
obersten Landesbehörden erhalten ein Überstundenent-
gelt beziehungsweise einen Freizeitausgleich nur bei ei-
ner Anordnung der zusätzlichen Arbeit für alle Beschäf-
tigten der Behörde; andernfalls ist über die regelmäßige 
Arbeitszeit hinaus geleistete Arbeit auch dieser Beschäf-
tigten durch das Tabellenentgelt abgegolten.

8.5
Angeordnete Arbeitsstunden außerhalb von Überstun-
den (§ 8 Absatz 4)

8.5.1
Voraussetzungen

Angeordnete „Arbeitsstunden, die keine Überstunden 
sind“, und die im Ausgleichszeitraum (§ 6 Absatz 2) auf-
grund dienstlicher oder betrieblicher Gründe nicht mit 
Freizeit ausgeglichen werden, sind mit dem individuellen 
Stundenentgelt (tatsächliche Entgeltgruppe und Stufe) 
abzugelten.

Folgende Arbeitszeiten fallen unter die Regelung:

–  Mehrarbeit Teilzeitbeschäftigter (vgl. § 7 Absatz 6) 
und

–  innerhalb eines Arbeitszeitkorridors oder einer täg-
lichen Rahmenarbeitszeit angeordnete Arbeitsstunden 
über die regelmäßige Wochenarbeitszeit hinaus.
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8.5.2
Bezahlung

Nach dem Tarifwortlaut sind die am Ende des verein-
barten Ausgleichszeitraums noch bestehenden Arbeits-
stunden im Sinne des § 8 Absatz 4, die aus dienstlichen 
oder betrieblichen Gründen nicht durch Freizeit ausge-
glichen wurden, mit dem individuellen Entgelt (auch aus 
einer individuellen Zwischen- beziehungsweise End-
stufe) im Zeitpunkt ihrer Ableistung zu bezahlen. Eine 
Zuordnung der auszuzahlenden Arbeitsstunden zu dem 
individuellen Tabellenentgelt im jeweiligen Leistungs-
monat würde zu einem erheblichen Verwaltungsaufwand 
führen. Daher bestehen keine Bedenken, wenn die Be-
zahlung in diesen Fällen mit dem individuellen Stunden-
satz des jeweiligen Tabellenentgelts, das am Ende des 
Ausgleichszeitraums zusteht, erfolgt.

Unbeschadet dessen ist das gemeinsame Rundschreiben 
der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung zur 
sozialrechtlichen Absicherung flexibler Arbeitszeitrege-
lungen vom 29. August 2003 zu beachten (insbesondere 
Nr. 3.1.4 „Gleitzeitvereinbarungen bis zu 250 Stunden“).

 Hinweis:
  Diese Regelung gilt nicht für Arbeitsstunden, die im 

Rahmen von Gleitzeitregelungen anfallen, soweit sie 
nicht angeordnet worden sind (Protokollerklärung zu 
§ 8 Absatz 4).

8.6
Rufbereitschaft (§ 8 Absatz 5)

Zu den Voraussetzungen für die Anordnung von Rufbe-
reitschaft wird auf § 7 Absatz 4 und die Hinweise hierzu 
unter Ziffer 7.3 verwiesen.

Bei der Bezahlung der Rufbereitschaft ist zu unterschei-
den zwischen

–  dem Entgelt für die Bereitschaft als solche während 
der Zeit der Rufbereitschaft (siehe Ziffer 8.6.1 und 
8.6.2) und

–  dem Entgelt für die Inanspruchnahme während der 
Rufbereitschaft (siehe Ziffer 8.6.3).

8.6.1
Rufbereitschaft von mindestens 12 Stunden Dauer (§ 8 
Absatz 5 Satz 2 und 3)

Für Rufbereitschaften von mindestens 12 Stunden Dauer 
werden auf der Basis der jeweiligen Entgeltgruppen täg-
liche Pauschalen gezahlt. Unterschieden wird dabei nach 
Rufbereitschaften

a) von Montag bis Freitag und

b) an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.

Für die Rufbereitschaften (nicht für die tatsächliche Ar-
beitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft) von Montag 
bis Freitag wird das Zweifache des individuellen tarif-
lichen Stundenentgelts, für Rufbereitschaften an Sams-
tagen, Sonntagen und Feiertagen das Vierfache gezahlt. 
Soweit Beschäftigte einer individuellen Zwischen- oder 
Endstufe zugeordnet sind, ist der entsprechende Betrag 
zugrunde zu legen. Maßgebend für die Anzahl der Pau-
schalen (zwei oder vier) ist der Tag des Beginns der Ruf-
bereitschaft (Protokollerklärung zu § 8 Absatz 5). Das 
bedeutet, dass für angebrochene Folgetage grundsätzlich 
keine Rufbereitschaftspauschale gezahlt wird.

Beispiel 1:
 –  Rufbereitschaft von Montag 18 Uhr bis Dienstag 7 

Uhr: eine Pauschale in Höhe von 2 Stundenentgelten.

 –  Rufbereitschaft von Montag 18 Uhr bis Dienstag 22 
Uhr: eine Pauschale in Höhe von 2 Stundenentgelten.

 –  Rufbereitschaft von Samstag 8 Uhr bis Sonntag 8 Uhr: 
eine Pauschale in Höhe von 4 Stundenentgelten.

Überschreitet eine Rufbereitschaft allerdings auch den 
Folgetag (typischer Fall: Wochenend-Rufbereitschaften), 
so wird für jeden vollen Kalendertag, der dem Tag des 
Beginns der Rufbereitschaft folgt, die entsprechende 
Pauschale gezahlt. Lediglich der letzte Tag der Rufbereit-
schaft wird – sofern er „angebrochen“ ist – nicht berück-
sichtigt.

Beispiel 2: (vgl. Niederschriftserklärung zu § 8 Absatz 5)

  Durchgehende Rufbereitschaft von Freitag 15 Uhr bis 
Montag 7 Uhr:

 –  eine Pauschale für Freitag (2 Stundenentgelte),

 –  eine Pauschale für Samstag (4 Stundenentgelte),

 –  eine Pauschale für Sonntag (4 Stundenentgelte),

  keine Pauschale für Montag (Montag ist der Folgetag 
des Beginns der einheitlichen Rufbereitschaft am 
Freitag).

  Insgesamt werden 10 Stundenentgelte für die Zeit der 
Rufbereitschaft gezahlt.

Eine ratierliche Bezahlung für die Zeit von Montag 0 
Uhr bis 7 Uhr kommt ebenfalls nicht in Betracht, da eine 
ununterbrochene Rufbereitschaft seit Freitag vorliegt. 
Es handelt sich bei der Rufbereitschaft am Montag bis 7 
Uhr nicht um einen Fall des § 8 Absatz 5 Satz 4 (siehe 
Ziffer 8.6.2).

8.6.2
Rufbereitschaft von weniger als 12 Stunden (§ 8 Absatz 
5 Satz 4)

Wird eine Rufbereitschaft für insgesamt weniger als 12 
Stunden angeordnet, wird sie ratierlich bezahlt. Die ra-
tierliche Bezahlung erfolgt stundenweise und zwar mit 
12,5 v. H. des individuellen tariflichen Stundenentgelts 
(§ 8 Absatz 5 Satz 4); gegebenenfalls ermittelt aus der in-
dividuellen Zwischen- oder Endstufe.

Beispiel:
  Rufbereitschaft erfolgt von Sonntag 22 Uhr bis Mon-

tag 7 Uhr (insgesamt 9 Stunden).

  Es besteht Anspruch auf 12,5 v. H. des individuellen 
tariflichen Stundenentgelts x 9 Stunden. Eine Diffe-
renzierung nach Werktagen, Sonn- oder Feiertagen 
erfolgt hier nicht.

Wird eine Rufbereitschaft mit Unterbrechung angeord-
net, zählen nur die jeweils ununterbrochen zu leistenden 
Teile.

Beispiel:
  Rufbereitschaft ist angeordnet an einem Sonntag von 

6.00 Uhr bis 9.00 Uhr und von 13.00 Uhr bis 22.00 
Uhr. Dazwischen leistet die/der Beschäftigte Vollar-
beit in der Dienststelle. Weder die Rufbereitschaft am 
Morgen (3 Stun den) noch die Rufbereitschaft am 
Nachmittag (9 Stunden) erfüllen für sich genommen 
die Voraussetzungen einer mindestens 12stündigen 
Rufbereitschaft. Es besteht Anspruch auf 12,5 v. H. 
des individuellen tariflichen Stundenentgelts x 12 
Stunden.

Für die Zeit der Rufbereitschaft als solche stehen Zeit-
zuschläge nach § 8 Absatz 1 nicht zu.

8.6.3
Tatsächliche Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereit-
schaft (§ 8 Absatz 5 Satz 5 und 6)

Neben den Pauschalen nach Satz 2 oder der ratierlichen 
Bezahlung nach Satz 4 werden für die Zeit der tatsäch-
lichen Inanspruchnahme einschließlich der dafür erfor-
derlichen Wegezeiten das Überstundenentgelt sowie ge-
gebenenfalls anfallende Zeitzuschläge nach § 8 Absatz 1 
gezahlt.

Bei einem Tätigwerden außerhalb des Aufenthaltsortes 
werden die Zeit der tatsächlichen Inanspruchnahme und 
die Wegezeiten addiert und danach bei Vorliegen von 
Bruchteilen auf eine volle Stunde aufgerundet (§ 8 Ab-
satz 5 Satz 5). Dabei wird jeder einzelne Einsatz außer-
halb des Aufenthaltsortes für sich betrachtet.

Beispiel 1:
  Wochenendrufbereitschaft mit folgenden Inanspruch-

nahmen in der Dienststelle: Freitag von 21 Uhr bis 
23.15 Uhr + Wegezeit 30 Minuten (jeweils 15 Minuten 
hin und zurück), Samstag von 12.30 Uhr bis 13.15 + 
Wegezeit 30 Minuten.

  Die Inanspruchnahme am Freitag im Umfang von 
2:45 Stunden wird auf 3 Stunden, die Inanspruch-
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nahme am Samstag im Umfang von 1:15 Stunden 
wird auf 2 Stunden aufgerundet. Das Überstunden-
entgelt wird für 5 Stunden gezahlt. Die Drei-Stun-
den-Garantie (§ 15 Absatz 6b Unterabsatz 3 Satz 2 
BAT /MTArb) gibt es nicht mehr. Die Zeitzuschläge 
für Nacht- (Inanspruchnahme + Wegezeiten am Frei-
tag) und Samstagsarbeit werden „spitz“ für 2:45 
Stunden beziehungsweise 30 Minuten gezahlt.

Da nach Satz 5 die aufgerundete Zeitstunde mit dem 
Überstundenentgelt zu bezahlen ist, wird auch der Über-
stundenzeitzuschlag entgegen der allgemeinen Rege-
lungen unabhängig von der tatsächlichen Arbeitsleistung 
für die volle Stunde gezahlt. Das gilt nicht für zugleich 
anfallende weitere Zeitzuschläge. Diese werden der tat-
sächlichen Arbeitsleistung entsprechend – anteilig – be-
zahlt.

Wird die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft 
am Aufenthaltsort im Sinne des § 7 Absatz 4 (zum Bei-
spiel in der Wohnung) telefonisch, zum Beispiel in Form 
einer Auskunft, oder mittels technischer Einrichtungen 
(E-Mail) erbracht, wird abweichend von Satz 5 die 
Summe dieser Arbeitsleistungen am Ende des Rufbereit-
schaftsdienstes auf die nächsten vollen 30 oder 60 Minu-
ten gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden so-
wie etwaiger Zeitzuschläge nach Absatz 1 bezahlt; dau-
ert der Rufbereitschaftsdienst länger als 24 Stunden 
(zum Beispiel an Wochenenden), erfolgt die Aufrundung 
nach jeweils 24 Stunden.

Beispiel 2: (vgl. Niederschriftserklärung zu § 8 Absatz 5)

  Während eines Rufbereitschaftsdienstes von Freitag 
16 Uhr bis Montag 8 Uhr werden Arbeitsleistungen in 
Form telefonischer Anweisungen von der Wohnung 
aus in folgendem Umfang geleistet:

 –  Freitag 21.00 Uhr bis 21.08 Uhr (8 Minuten),

 –  Samstag 8.00 Uhr bis 8.15 Uhr (15 Minuten) sowie 
15.50 Uhr bis 16.18 Uhr (28 Minuten),

 –  Sonntag 9.00 Uhr bis 9.35 Uhr (35 Minuten) sowie 
22.00 Uhr bis 22.40 Uhr (40 Minuten).

 Es werden aufgerundet:

 –  8 und 15 Minuten = 23 Minuten auf 30 Minuten,

 –  28 und 35 Minuten = 63 Minuten auf 1 Stunde 30 
Minuten,

 –  40 Minuten auf 60 Minuten (1 Stunde).

 Hinweis:
  Für Ärztinnen und Ärzte, auf deren Arbeitsverhältnis 

der TV-Ärzte vom 30. Oktober 2006 kraft Tarifbin-
dung (wegen Mitgliedschaft im Marburger Bund) oder 
einzelvertraglich zur Anwendung kommt, ist eine Ab-
geltung von Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereit-
schaft am Aufenthaltsort nicht vereinbart! Und daher 
nicht zu zahlen!

Arbeitsleistungen, die sich ohne Unterbrechung an die 
Vollarbeit anschließen oder ihr unmittelbar vorhergehen, 
unterliegen nicht der Aufrundung. Es wäre auch nicht 
sachgerecht, die Wegezeit als Arbeitszeit zu behandeln, 
wenn der Weg als Heimweg von der (Voll-)Arbeit bezie-
hungsweise als Hinweg zur (Voll-)Arbeit anzusehen ist.

Beispiel:
  Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter, deren/dessen re-

gelmäßige Arbeitszeit auf 8 Uhr bis 17 Uhr festgelegt 
ist und für die/den ab 17 Uhr bis 8 Uhr des Folgetages 
Rufbereitschaft angeordnet ist, tritt nach Erledigung 
von Restarbeiten den Heimweg um 17.15 Uhr an und 
begibt sich am Folgetag – aufgrund eines Anrufs um 
7.15 Uhr – sofort zu ihrer/seiner Arbeitsstelle.

  Die Erledigung der Restarbeiten am Nachmittag und 
der anschließende Heimweg stellen keine entgelt-
pflichtige Inanspruchnahme innerhalb der Rufbereit-
schaft dar, da die/der Beschäftigte nicht „auf Abruf“ 
tätig geworden ist. Gegebenenfalls kommt die An-
nahme von Überstunden in Betracht. Die vorgezogene 
Arbeitsaufnahme am Folgetag kann zwar eine Inan-
spruchnahme in der Rufbereitschaft darstellen. Eine 
Aufrundung scheidet aber aus, da die Zeit ab 8 Uhr 
ohnehin als Arbeitszeit gilt. Es wäre auch nicht sach-

gerecht, den Weg als Arbeitszeit zu werten, da der 
Weg am Morgen ohnehin hätte zurückgelegt werden 
müssen und es sich insoweit nicht um eine Einschrän-
kung der Freizeit handelt.

Auf Wunsch der/des Beschäftigten können die Rufbereit-
schaftsentgelte entsprechend dem jeweiligen Vomhun-
dertsatz einer Stunde in Zeit umgewandelt (faktorisiert) 
und ausgeglichen werden. Voraussetzung hierfür ist, 
dass

–  ein Arbeitszeitkonto eingerichtet ist,

–  die Buchung der Rufbereitschaftsentgelte auf dem Ar-
beitszeitkonto freigegeben ist (§ 10 Absatz 3 Satz 2) 
und

–  die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse einen Frei-
zeitausgleich zulassen (§ 8 Absatz 1 Satz 4 in Verbin-
dung mit Absatz 5 Satz 7).

8.7
Entgelt für Bereitschaftsdienst (§ 8 Absatz 6)

Nur für Beschäftigte in Kliniken und Krankenhäusern 
(ärztliches und nichtärztliches Personal) ist die Höhe des 
Bereitschaftsdienstentgelts in den §§ 41 bis 43 konkret 
festgelegt.

Für die übrigen Beschäftigten bestimmt § 8 Absatz 6, 
dass bis zum In-Kraft-Treten eines besonderen Tarifver-
trages über das Bereitschaftsdienstentgelt die in dem je-
weiligen Betrieb/der jeweiligen Verwaltung/Dienststelle 
am 31. Oktober 2006 jeweils geltenden Bestimmungen 
fortgelten. Insoweit wird auf § 15 Absatz 6 a Unterab-
satz 2 und 3 BAT und § 18 MTArb verwiesen. Es sind 
mithin nach wie vor diejenigen Beträge zu zahlen, die 
auch am 31. Oktober 2006 zustanden.

Soweit das Entgelt für den Bereitschaftsdienst nach Ver-
gütungs- oder Lohngruppen differenziert war und für 
die umgewertete Bereitschaftsdienstzeit die Überstun-
denvergütung oder der Überstundenlohn gezahlt wurde, 
kann zur Anwendung des § 8 Absatz 6 die Regelung, die 
in § 43 Nr. 5 Ziffer 2 unter Buchstabe e vereinbart ist, 
sinngemäß herangezogen werden. Danach bestimmt sich 
das Entgelt für die gewertete Bereitschaftsdienstzeit bei 
übergeleiteten Beschäftigten auf der Basis ihrer Ein-
gruppierung am 31. Oktober 2006 nach der Anlage E 
zum TV-L. Für Beschäftigte, die nach dem 31. Oktober 
2006 eingestellt werden sowie in den Fällen der Übertra-
gung einer höher oder niedriger bewerteten Tätigkeit ist 
die Vergütungs- beziehungsweise Lohngruppe maßge-
bend, die sich zum Zeitpunkt der Einstellung bezie-
hungsweise der Höher- oder Herabgruppierung bei Fort-
geltung des bisherigen Tarifrechts ergeben hätte.

Auch das Bereitschaftsdienstentgelt kann auf Wunsch 
der/des Beschäftigten entsprechend dem jeweiligen 
Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit umgewandelt (fak-
torisiert) und ausgeglichen werden. Voraussetzung hier-
für ist, dass

–  ein Arbeitszeitkonto eingerichtet ist,

–  die Buchung des Bereitschaftsdienstentgelts auf dem 
Arbeitszeitkonto freigegeben ist (§ 10 Absatz 3 Satz 2) 
und

–  die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse einen Frei-
zeitausgleich zulassen (§ 8 Absatz 1 Satz 4 in Verbin-
dung mit Absatz 6 Satz 3).

8.8
Wechselschichtarbeit und Schichtarbeit (§ 8 Absatz 7 
und 8)

§ 8 Absatz 7 und 8 regelt die Bezahlung für Wechsel-
schicht und Schichtarbeit. Zur Definition der Wechsel-
schicht- und Schichtarbeit wird auf § 7 Absatz 1 und 2 
und die Hinweise hierzu unter Ziffer 7.1 verwiesen.

Für die ständige Ausübung von Wechselschicht- oder 
Schichtarbeit ist die Zulage in einem Monatsbetrag ver-
einbart, der in Absatz 7 Satz 1 und in Absatz 8 Satz 1 
ausgewiesen ist. Teilzeitbeschäftigte erhalten diese Be-
träge anteilig (§ 24 Absatz 2).

Neu ist die Gewährung eines Stundenbetrages für Be-
schäftigte, die nicht ständig Wechselschichtarbeit oder 
Schichtarbeit leisten. Im Einzelnen gilt Folgendes:
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8.8.1
Wechselschichtarbeit

Wechselschichtarbeit im Sinne des § 8 Absatz 7 liegt vor, 
wenn

–  die Arbeit nach einem Schichtplan/Dienstplan geregelt 
ist und im regelmäßigen Wechsel ununterbrochen an 
allen Kalendertagen in wechselnden Schichten bei Tag 
und Nacht, werktags, sonntags und feiertags gearbei-
tet wird, und

–  die/der Beschäftigte durchschnittlich längstens nach 
Ablauf eines Monats erneut zur Nachtschicht herange-
zogen wird. Für Beschäftigte in Kliniken und Kran-
kenhäusern ist Voraussetzung, dass sie durchschnitt-
lich längstens nach Ablauf eines Monats erneut zu 
mindestens zwei Nachtschichten herangezogen werden 
(§ 41 Nr. 4 Ziffer 1, § 42 Nr. 5 Ziffer 1, § 43 Nr. 4 Zif-
fer 1).

Die/Der Beschäftigte wird durchschnittlich längstens 
nach Ablauf eines Monats erneut zur Nachtschicht her-
angezogen, wenn für die Dauer des Dienstplans die Mo-
natsfrist im Durchschnitt nicht überschritten wird (BAG, 
Urteil vom 5. Juni 1996, 10 AZR 610/95 – AP Nr. 10 zu 
§ 33 a BAT). In entsprechender Anwendung des § 24 Ab-
satz 3 ist der Monat dabei mit 4,348 Wochen anzusetzen. 
Das schließt nicht aus, dass eine Nachtschicht auch ein-
mal früher oder später als nach Ablauf eines Monats ge-
leistet werden kann.

Im Gegensatz zum alten Recht tarifiert der TV-L den Be-
griff der Nachtschicht. Bisher waren mindestens 40 Ar-
beitsstunden in der dienstplanmäßigen oder betriebsüb-
lichen Nachtschicht zu leisten. Diese 40 Arbeitsstunden 
mussten nicht zwangsläufig ausschließlich Nachtarbeit 
im Sinne des BAT sein; sie waren lediglich in der dienst-
planmäßigen oder betriebsüblichen Nachtschicht als Ar-
beitsstunden zu leisten. Nunmehr liegt eine Nachtschicht 
vor, wenn eine Arbeitsschicht mindestens zwei Stunden 
Nachtarbeit umfasst. Nachtarbeit (§ 7 Absatz 5) ist die 
Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr. Damit kann bereits 
eine Nachtschicht vorliegen, wenn eine Spätschicht um 
23 Uhr endet.

Beispiel:
  Die dienstplanmäßige Organisation sieht folgende 

Wechselschichtabfolge vor:

 Frühschicht    7.00 Uhr – 15.00 Uhr
 Spätschicht  15.00 Uhr – 23.00 Uhr
 Nachtschicht  23.00 Uhr –   7.00 Uhr

  Hier endet die Spätschicht um 23.00 Uhr. Innerhalb 
dieser Schicht liegen zwei Stunden Nachtarbeit (21.00 
Uhr – 23.00 Uhr). Ohne eine weitere Nachtschicht ab 
23.00 Uhr anzutreten, kann mit Beendigung der Spät-
schicht um 23.00 Uhr bereits das Erfordernis des § 7 
Absatz 1 Satz 1 „(…) nach Ablauf eines Monats erneut 
zur Nachtschicht herangezogen werden“ vorliegen.

8.8.2
Schichtarbeit

Schichtarbeit im Sinne des § 8 Absatz 8 liegt vor, wenn

–  die Arbeit nach einem Schichtplan geregelt ist und ein 
regelmäßiger Wechsel des Beginns der täglichen Ar-
beitszeit um mindestens zwei Stunden, längstens für 
einen Monat vereinbart ist,

und

–  die Schichtarbeit einen Zeitraum von mindestens 13 
Stunden umfasst, der vom Beginn der ersten Schicht 
bis zum Ende der letzten Schicht gerechnet wird.

Im Gegensatz zum alten Recht verlangt der TV-L als 
Voraussetzung für die Schichtzulage nur noch eine ein-
zige Zeitspanne (mindestens 13 Stunden).

8.8.3
Ständige Wechselschicht- und Schichtarbeit

Beschäftigte üben ständig Wechselschicht-/Schichtarbeit 
aus (§ 8 Absatz 7 Satz 1 und Absatz 8 Satz 1), wenn ih-
nen ein Arbeitsplatz zugewiesen ist, der aufgrund orga-
nisatorischer Gegebenheiten die Arbeitsabläufe auf 
Dauer nach einem Schichtplan regelt. Liegt nach diesen 

Kriterien ständige Wechselschicht- oder Schichtarbeit 
vor, so ist eine Unterbrechung durch Arbeitsbefreiung, 
Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfä-
higkeit in den Grenzen des § 22 – d. h. längstens bis zum 
Ende der 39. Woche seit Beginn der Arbeitsunfähigkeit – 
unschädlich (vgl. Satz 2 der Protokollerklärung zu § 27 
Absatz 2 und 3).

8.8.4
Nicht ständige Wechselschicht- und Schichtarbeit

Ist die am zugewiesenen Arbeitsplatz zu erbringende Ar-
beitsleistung nicht nach einem Schichtplan organisiert, 
sondern arbeitet die/der Beschäftigte nur vertretungs-
weise oder vorübergehend auf einem Arbeitsplatz in 
Schicht oder Wechselschicht, so kann ein Anspruch auf 
eine stundenweise Wechselschicht- oder Schichtzulage 
entstehen. Der Anspruch entsteht allerdings nur dann, 
wenn auch für die stundenweise Wechselschicht- oder 
Schichtarbeit in der Person der/des Beschäftigten die 
Voraussetzungen des § 7 Absatz 1 oder 2 erfüllt sind.

Beispiel 1:
  Vertretung für die Dauer von sieben Wochen auf 

einem Arbeitsplatz, der in Wechselschichtarbeit orga-
nisiert ist. In der ersten und sechsten Woche wird die 
Vertreterin/der Vertreter zu jeweils einer Nacht-
schicht gemäß § 7 Absatz 1 herangezogen. Auch die 
weiteren Voraussetzungen der Wechselschichtarbeit 
sind durchgehend erfüllt. 

  Die Vertreterin/der Vertreter erhält für alle geleiste-
ten Stunden jeweils 0,63 Euro, obwohl der Vierwo-
chenzeitraum in der fünften bis siebten Woche nicht 
erfüllt ist. Ausreichend ist hier das Ableisten der 
Nachtschicht.

Beispiel 2:
  Vertretung für die Dauer von drei Wochen. Die Ver-

treterin/der Vertreter wird in der ersten Woche zu 
drei Nachtschichten herangezogen. Eine nicht stän-
dige Wechselschichtzulage steht nicht zu, da zumin-
dest einmal der Monatszeitraum des § 7 Absatz 1 
Satz 1 erfüllt sein muss. Für die Arbeit zu ungünsti-
gen Zeiten werden Zeitzuschläge (zum Beispiel für 
Nachtarbeit) gezahlt.

8.8.5
Zusatzurlaub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit

Beschäftigte, die eine der Zulagen nach § 8 Absatz 7 oder 
8 erhalten, haben unter den Voraussetzungen des § 27 
gegebenenfalls einen Anspruch auf Zusatzurlaub.

9
Zu § 9 – Bereitschaftszeiten

Der in § 9 neu geschaffene Begriff der „Bereitschafts-
zeiten“ darf nicht mit dem Begriff des „Bereitschafts-
dienstes“ (§ 7 Absatz 3) verwechselt werden. Bereit-
schaftsdienst findet immer außerhalb der regelmäßigen 
Arbeitszeit statt. Die Bereitschaftszeiten treten demge-
genüber an die Stelle der Arbeitsbereitschaft im Sinne 
des § 15 Absatz 2 BAT.

Die Bereitschaftszeiten sind nicht mit einer gesonderten 
Regelung für das Entgelt versehen. Ihre einzige Funktion 
ist die Ausweitung der regelmäßigen Arbeitszeit durch 
Zeiten mit weniger Arbeitsanfall. Die Bereitschaftszeiten 
werden somit zusammen mit der Vollarbeit und dem Ent-
gelt für die Arbeit im Rahmen der regelmäßigen Arbeits-
zeit eines Vollbeschäftigten abgegolten. Im Ergebnis sind 
die früheren Regelungen zur Verlängerung der Arbeitszeit 
bei Arbeitsbereitschaft damit im TV-L abgebildet worden.

Auf die Übergangsregelung in § 23 TVÜ-Länder, wonach 
die Nr. 3 SR 2 r BAT und entsprechende Tarifregelungen 
für Beschäftigtengruppen mit Bereitschaftszeiten inner-
halb ihrer regelmäßigen Arbeitszeit fortgelten, wird hin-
gewiesen.

9.1
Voraussetzungen für die Anordnungen von Bereit-
schaftszeiten

Grundsätzlich müssen Bereitschaftszeiten durch betrieb-
liche Vereinbarung zwischen Personalrat und Arbeitge-
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ber für die Dienststelle einvernehmlich eingeführt wer-
den (§ 9 Absatz 2). Wenn der Arbeitgeber ein Letztent-
scheidungsrecht hat und eine Dienstvereinbarung nicht 
einvernehmlich zustande kommt, kann die Einführung 
von Bereitschaftszeiten auch durch landesbezirklichen 
Tarifvertrag erfolgen (§ 6 Absatz 9 in Verbindung mit § 9 
Absatz 2 Satz 2).

Für Hausmeisterinnen/Hausmeister und für Beschäftigte 
im Rettungsdienst und in Rettungsdienstleitstellen sieht 
der Tarifvertrag zwar nicht zwingend als Regelungsins-
trument die Dienstvereinbarung vor (§ 9 Absatz 3 Satz 1 
2. Halbsatz), regelmäßig werden aber Beginn und Ende 
der täglichen Arbeitszeit durch Dienst- oder Betriebs-
vereinbarung festgelegt. In einer solchen Dienst- oder 
Betriebsvereinbarung kann zugleich die Einführung von 
Bereitschaftszeiten für bestimmte Beschäftigtengruppen 
der Dienststelle vereinbart werden. Auf der Basis der 
Dienstvereinbarung liegt die Einführung und Ausgestal-
tung dann im Direktionsrecht des Arbeitgebers (ver-
gleichbar der Arbeitsbereitschaft im bisherigen Tarif-
recht). In Ausübung des Direktionsrechts legt der Ar-
beitgeber das Verhältnis zwischen Vollarbeits- und Be-
reitschaftszeiten fest.

9.2
Definition der Bereitschaftszeit und weitere Vorausset-
zungen (§ 9 Absatz 1)

Bei Schicht- und Wechselschichtarbeit dürfen Bereit-
schaftszeiten grundsätzlich nicht eingeführt werden. Le-
diglich bei Hausmeisterinnen/Hausmeistern und bei Be-
schäftigten im Rettungsdienst und in Rettungsdienstleit-
stellen können Bereitschaftszeiten auch mit Wechsel-
schicht- und Schichtarbeit kombiniert werden (Proto-
kollerklärung zu § 9 Absatz 1 und 2).

Bereitschaftszeiten sind definiert als „Zeiten, in denen 
sich die/der Beschäftigte am Arbeitsplatz oder einer an-
deren vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur Verfügung 
halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbstständig, 
gegebenenfalls auch auf Anordnung, aufzunehmen; in 
ihnen überwiegen die Zeiten ohne Arbeitsleistung“ (§ 9 
Absatz 1 Satz 1). Die „andere(n) vom Arbeitgeber 
bestimmte(n) Stelle“ kann auch der nahe gelegene 
Wohnsitz der/des Beschäftigten sein.

Bei der Feststellung, ob die Zeiten ohne Arbeitsleistung 
überwiegen, kann auf Erfahrungswerte (vgl. Bereit-
schaftsdienst/Rufbereitschaft) abgestellt werden. Der er-
fahrungsgemäße Anfall von Arbeit darf 49 v. H. der Be-
reitschaftszeit nicht überschreiten.

Bereitschaftszeiten dürfen nur vereinbart werden, wenn 
die Organisation der Dienststelle sie erfordert (§ 9 Ab-
satz 1 Satz 3).

9.3
Besondere Regelungen zur Bewertung der Bereitschafts-
zeiten als tarifliche Arbeitszeit (§ 9 Absatz 1 Satz 2)

Bereitschaftszeiten fallen typischerweise so an, dass sie 
nicht sinnvoll von der Vollarbeitszeit getrennt werden 
können. Sie müssen deshalb nicht gesondert ausgewiesen 
werden (§ 9 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b).

Beispiel 1:
  Nachtschicht einer Pförtnerin/eines Pförtners mit ge-

ringer Inanspruchnahme, die aber im Einzelfall nicht 
vorhersehbar ist.

Bereitschaftszeiten sind arbeitsschutzrechtlich – wie Ar-
beitsbereitschaft – Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeit-
gesetzes und daher in vollem Umfang auf die zulässige 
Höchstarbeitszeitgrenze nach § 7 Absatz 8 Arbeitszeitge-
setz anzurechnen. Dem trägt § 9 Absatz 1 Satz 2 Buch-
stabe d Rechnung. Danach darf die Summe aus Vollar-
beitszeit und Bereitschaftszeit im Jahresausgleichszeit-
raum (§ 6 Absatz 2) durchschnittlich 48 Wochenstunden 
nicht überschreiten.

Bereitschaftszeiten werden aber nur zur Hälfte als regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit gewertet (faktorisiert): 
1 Stunde Bereitschaftszeit gilt als 0,5 Stunden tarifliche 
Arbeitszeit (§ 9 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a). Die 
Summe aus faktorisierten Bereitschaftszeiten und Voll-
arbeitszeit darf die regelmäßige tarifliche Arbeitszeit 

nach § 6 Absatz 1 nicht überschreiten (§ 9 Absatz 1 
Satz 2 Buchstabe c).

Beispiel 2:
  Der Arbeitgeber legt bei einer Pförtnerin/einem Pfört-

ner, für die/den nach § 6 Absatz 1 eine durchschnitt-
liche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 39 
Stunden und 50 Minuten gilt, folgende Arbeitszeit fest 
(eine Dienstvereinbarung zur Einführung der Bereit-
schaftszeiten ist bereits abgeschlossen worden):

  Die Arbeitszeit setzt sich aus 30 Stunden und 50 Mi-
nuten Vollarbeit und 18 Stunden Bereitschaftszeit 
(entspricht 9 Stunden faktorisierter Bereitschaftszeit) 
zusammen.

10
Zu § 10 – Arbeitszeitkonto

10.1
Einleitung

Der TV-L enthält einige wenige Vorgaben für die Ein-
richtung von Arbeitszeitkonten, wobei Arbeitszeitkonten 
aber nur einen Baustein des TV-L darstellen, um die Ar-
beitszeit der Beschäftigten zu regeln. § 10 Absatz 1 sieht 
vor, dass Arbeitszeitkonten eingerichtet werden können. 
Nur für den Fall, dass eine tägliche Rahmenzeit oder ein 
wöchentlicher Arbeitszeitkorridor vereinbart werden, 
sind Arbeitszeitkonten zwingend einzurichten. Dies ent-
spricht einem Ausgleich zwischen dem Bedürfnis des Ar-
beitgebers nach Arbeitszeitflexibilität einerseits und 
dem Interesse der Beschäftigten nach Arbeitszeitsouve-
ränität andererseits. Nur dann, wenn dem Arbeitgeber 
eine erhöhte Arbeitszeitflexibilität durch Rahmenzeit 
oder Arbeitszeitkorridor eingeräumt wird, haben die Ar-
beitnehmer einen Anspruch darauf, dass ihre Arbeitszeit 
über Arbeitszeitkonten im Sinne des § 10 geregelt wird.

Auf Gleitzeitvereinbarungen findet § 10 keine Anwen-
dung. Gleitzeitkonten sind von Arbeitszeitkonten nach 
§ 10 streng zu trennen (siehe Ziffer 6.1.6).

10.2
Einrichtung von Arbeitszeitkonten nach § 10 durch Be-
triebs-/Dienstvereinbarung oder Tarifvertrag

Arbeitszeitkonten nach § 10 können durch Betriebs- 
oder Dienstvereinbarung sowie unter bestimmten Vor-
aussetzungen auch durch landesbezirklichen Tarifver-
trag eingerichtet werden (§ 10 Absatz 1 Satz 1 und 2).

Dies bedeutet, dass ein Arbeitgeber ein Arbeitszeitkonto 
im Sinne des § 10 nicht gegen den Willen der Mitarbei-
tervertretung durch ein Einigungsstellenverfahren 
durchsetzen kann. Lehnt nämlich die Personalvertretung 
eine entsprechende Dienstvereinbarung ab, so lässt sich 
diese auch nicht nach einem Einigungsstellenverfahren 
gegen den Willen des Personalrats durchsetzen.

Dem Arbeitgeber steht es in diesen Fällen aber frei, ein 
Arbeitszeitkonto einzurichten, das nicht den Regeln des 
§ 10, sondern eigenen Regeln folgt.

10.3
Geltungsbereich der Betriebs-/Dienstvereinbarung zur 
Einführung von Arbeitszeitkonten

Ein Arbeitszeitkonto muss nicht zwingend für den 
ganzen Betrieb, die ganze Verwaltung eingerichtet wer-
den. Deswegen regelt § 10 Absatz 2, dass in der Betriebs-/
Dienstvereinbarung festzulegen ist, ob das Arbeitszeit-
konto im ganzen Betrieb, in der ganzen Verwaltung oder 
Teilen davon eingerichtet wird.

Allerdings sollte eine Zersplitterung vermieden werden, 
die zu unterschiedlichen Regelungen für einzelne Be-
schäftigte in einem Betriebs-/Verwaltungsteil führen 
würde. Deswegen bestimmt § 10 Absatz 2 Satz 2, dass 
alle Beschäftigten der Betriebs-/Verwaltungsteile, für 
die ein Arbeitszeitkonto eingerichtet wird, von den Re-
gelungen des Arbeitszeitkontos erfasst werden.

10.4
Sonstiger Inhalt der Betriebs-/Dienstvereinbarung zur 
Einführung von Arbeitszeitkonten
In der Betriebs-/Dienstvereinbarung zur Einrichtung 
eines Arbeitszeitkontos ist zunächst der Zeitraum fest-
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zulegen, für den die/der Beschäftigte entscheidet, wel-
che der auf diesem Konto buchbaren Zeiten tatsächlich 
auf das Arbeitskonto gebucht werden sollen (§ 10 Ab-
satz 3). Diese Regelung besagt zum einen, dass die/der 
Beschäftigte, nicht der Arbeitgeber darüber entschei-
det, ob buchbare Zeiten tatsächlich gebucht werden 
sollen. Zum anderen kann die/der Beschäftigte ihre/
seine Entscheidung später nicht von Fall zu Fall tref-
fen. Sie/er ist an ihre/seine Entscheidung für die Dauer 
des in der Betriebs-/Dienstvereinbarung geregelten 
Zeitraums gebunden. Sinn der Regelung ist es, den or-
ganisatorischen Aufwand für den Arbeitgeber über-
schaubar zu halten.

Weitere Vorgaben für den Mindest-Regelungsgehalt ei-
ner Betriebs-/Dienstvereinbarung sind in § 10 Absatz 5 
geregelt. So ist zum Beispiel die höchstmögliche Zeit-
schuld auf 40 Stunden begrenzt worden. Das höchst-
mögliche Zeitguthaben kann hingegen flexibel festge-
setzt werden. Ein Vielfaches von 40 Stunden ist nicht 
auf 80, 120 usw. Stunden beschränkt; es können auch 
dazwischen liegende Grenzen vereinbart werden.

Im Übrigen sind die Betriebsparteien frei, weitere Rege-
lungen zu treffen oder es bei den Mindestinhalten zu be-
lassen. 

10.5
Buchbare Zeiten

Das Arbeitszeitkonto des § 10 ist für die Buchung von 
Zeiten, nicht von Geld vorgesehen. Die Frage, welche 
Arten von Zeiten auf dem Arbeitszeitkonto gebucht wer-
den können, regelt § 10 Absatz 3.

Es gibt eine Grundregelung, die für alle Arbeitszeitkon-
ten gilt sowie weitergehende Buchungsmöglichkeiten, 
die erst durch Betriebs-/Dienstvereinbarung freigegeben 
werden müssen.

10.5.1
Grundregelung für jedes Arbeitszeitkonto

Bei jedem Arbeitzeitkonto können folgende Zeiten ge-
bucht werden:

Zeiten Erläuterung/Anmerkung

Zeitguthaben oder Zeit-
schulden, die bei Anwen-
dung des nach § 6 Absatz 
2 festgelegten Zeitraums 
bestehen bleiben (§ 10 
Absatz 3 Satz 1, 1. Alter-
native).

Geringe Bedeutung wegen 
der Länge des Ausgleichs-
zeitraums bis zu einem 
Jahr; nur die nicht inner-
halb dieses Zeitraums 
ausgeglichenen Zeiten 
können gebucht werden.

Nicht durch Freizeit aus-
geglichene Zeiten nach § 8 
Absatz 1 Satz 5 und Ab-
satz 4 (§ 10 Absatz 3 Satz 
1, 2. Alternative).

Überstunden als solche 
(nicht: Zeitzuschläge für 
Überstunden); Arbeits-
stunden, die keine Über-
stunden sind und die nicht 
innerhalb des Ausgleichs-
zeitraums nach § 6 Absatz 
2 Satz 1 oder 2 mit Frei-
zeit ausgeglichen werden.

Im Verhältnis 1:1 umge-
wandelte Zeitzuschläge 
nach § 8 Absatz 1 Satz 4 
(§ 10 Absatz 3 Satz 1, 3. 
Alternative).

Die Zeitzuschläge nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 für 
Überstunden, Nachtar-
beit, Sonntagsarbeit, Fei-
ertagsarbeit, Arbeit am 
24. Dezember und am 31. 
Dezember, Arbeit an 
Samstagen (soweit diese 
nicht im Rahmen von 
Wechselschicht- oder 
Schichtarbeit anfällt) 
können unter den in § 8 
Absatz 1 Satz 4 genannten 
Voraussetzungen im Ver-
hältnis 1:1 in Zeit umge-
wandelt und dem Arbeits-
zeitkonto gutgeschrieben 
werden.

10.5.2
Freigabe weiterer Kontingente in Betriebs-/Dienstver-
einbarung

Nur unter der Voraussetzung, dass dies durch Betriebs-/
Dienstvereinbarung „freigegeben wurde“, können wei-
tere Kontingente auf das Arbeitszeitkonto gebucht wer-
den. Ausdrücklich genannt werden Rufbereitschafts- 
und Bereitschaftsdienstentgelte, ohne dass hierin eine 
Beschränkung liegt. Jegliche andere Kontingente können 
buchbar gestellt werden.

Der Grund für die Beschränkung der buchbaren Zeiten 
in der Grundregelung, die für alle Arbeitszeitkonten des 
§ 10 gilt, liegt darin, dass die Regelung für den Arbeitge-
ber beherrschbar bleiben muss. Würden zum Beispiel 
Bereitschaftsdienstentgelte generell buchbar gestellt, so 
könnte dies in Bereichen, in denen solche Entgelte einen 
erheblichen Umfang einnehmen, zu einer erheblichen 
Reduzierung der tatsächlich zu leistenden Arbeitszeit 
führen. Dies kann im Interesse des Arbeitgebers liegen, 
zum Beispiel wenn die Arbeit insgesamt erledigt werden 
kann und sich durch die Faktorisierung der Bereit-
schaftsdienstentgelte die Personalkosten reduzieren. 
Problematisch wäre eine solche Regelung aber, wenn es 
durch die Arbeitszeitreduzierung zu Engpässen bei der 
Aufgabenerledigung käme.

10.6
Minderung des Zeitguthabens im Fall von Arbeitsunfä-
higkeit

Anders als im Fall der Erkrankung während des Erho-
lungsurlaubs tragen während eines beantragten und ge-
währten Zeitausgleichs von einem Arbeitszeitkonto nach 
allgemein herrschender Auffassung grundsätzlich die 
Beschäftigten das Risiko der Erkrankung.

In § 10 Absatz 4 haben die Tarifvertragsparteien aber 
eine eng begrenzte Ausnahme von diesem Grundsatz ge-
regelt. Bei einem gewährten Zeitausgleich vom Arbeits-
zeitkonto tritt eine Minderung des Zeitguthabens nicht 
ein, wenn die Arbeitsunfähigkeit während des Zeitaus-
gleichs unverzüglich angezeigt und sie durch ärztliches 
Attest nachgewiesen wird.

10.7
Langzeitkonto

Der TV-L ermöglicht die Einrichtung eines Langzeitkon-
tos (§ 10 Absatz 6).

Der sehr offenen Regelung zur Zulässigkeit eines Lang-
zeitkontos liegt die Erwägung der Tarifvertragsparteien 
zugrunde, dass die Einrichtung eines Langzeitkontos für 
den Einzelfall zwar im Tarifvertrag ermöglicht werden 
soll. Kollektivrechtliche Regelungen für die Einrichtung 
eines Langzeitkontos haben die Tarifvertragsparteien 
hingegen nicht für erforderlich gehalten.

11
Zu § 11 – Teilzeitbeschäftigung

§ 11 entspricht inhaltlich dem § 15 b BAT / MTArb. So-
fern weitergehende gesetzliche Ansprüche bestehen, sind 
diese maßgebend.

In Betracht kommt zum Beispiel der Rechtsanspruch auf 
unbefristete Teilzeitbeschäftigung gemäß § 8 Teilzeit- 
und Befristungsgesetz (bei mindestens 15 Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern im Betrieb).

III.
Zu Abschnitt III – Eingruppierung, Entgelt und sonstige 
Leistungen –

Vorbemerkungen:
Das Entgeltsystem für Tarifbeschäftigte im Bereich der 
Tarifgemeinschaft deutscher Länder ist vollkommen neu 
strukturiert worden. An die Stelle der bisherigen Vergü-
tung für Angestellte und des bisherigen Lohnes für Ar-
beiterinnen und Arbeiter tritt einheitlich das Tabel-
lenentgelt nach TV-L.

Familienstand, Kinderzahl und Lebensalter sind als be-
zahlungsrelevante Faktoren im neuen Recht abgeschafft, 
gleiches gilt für Bewährungs- und Zeitaufstiege. Das 
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Entgelt nach TV-L orientiert sich nicht mehr an beam-
tenrechtlichen Bezahlungselementen, sondern richtet 
sich nur noch nach tätigkeitsbezogener Berufserfahrung 
und Leistung. Dementsprechend sind erstmalig Leis-
tungselemente tariflich vereinbart worden.

Für alle in den TV-L übergeleiteten Beschäftigten (Ar-
beiterinnen/Arbeiter und Angestellte) und für die Neu-
einstellungen bestimmt sich das Entgelt ab dem 1. No-
vember 2006 nach dem TV-L. Die Entgelttabellen des 
TV-L, geregelt als Anlagen A bis D, haben die Vergü-
tungs- und Monatslohntabellen des bisherigen Rechts 
abgelöst.

Tarifliche Erschwerniszuschläge und viele Zulagen wer-
den dagegen bis zu einer Neuregelung der Erschwernis-
zuschläge beziehungsweise bis zum In-Kraft-Treten ei-
ner neuen Entgeltordnung nach bisherigem Recht weiter 
gezahlt; für Vergütungsgruppenzulagen und Meister-, 
Techniker- und Programmiererzulagen gelten die jewei-
ligen Sonderregelungen des TVÜ-Länder. 

12/13
Zu §§ 12, 13 – Eingruppierung, Eingruppierung in be-
sonderen Fällen

Die §§ 12 und 13 TV-L sind noch nicht ausgefüllt, weil 
nach § 17 Absatz 1 TVÜ-Länder die bisherigen Rege-
lungen für die Eingruppierungen über den 31. Oktober 
2006 überwiegend fortgelten.

Es sind dies: §§ 22 und 23 BAT einschließlich der Vergü-
tungsordnung, ferner § 1, § 2 Absatz 1 und § 5 des Tarif-
vertrages über das Lohngruppenverzeichnis der Länder 
zum MTArb (TV-Lohngruppen TdL) einschließlich des 
Lohngruppenverzeichnisses mit Anlagen 1 und 2. 

Diese Regelungen finden auch auf Beschäftigte Anwen-
dung, die ab dem 1. November 2006 neu eingestellt wer-
den.

Für die nachstehend aufgeführten Beschäftigtengruppen 
gelten die bisherigen Eingruppierungsregelungen aller-
dings nicht weiter:

a)  Für Beschäftigte, die ab dem 1. November 2006 in 
Entgeltgruppe 1 TV-L neu eingestellt werden (siehe 
hierzu Anlage 4 Teil A zum TVÜ-Länder), gelten die 
Vergütungsordnung und das Lohngruppenverzeichnis 
nicht mehr.

b)   Die bisherige Vergütungsgruppe I gilt nicht fort; die 
Ausgestaltung entsprechender Arbeitsverhältnisse er-
folgt außertariflich. Für übergeleitete Beschäftigte 
siehe aber § 19 Absatz 3 TVÜ.

c)   Für Ärzte im Geltungsbereich des § 41 TV-L (das sind 
insbesondere Ärzte, die an Universitätskliniken über-
wiegend in der Patientenversorgung tätig sind) gilt 
eine besondere Entgeltordnung (siehe § 12 TV-L in 
der Fassung des § 41 Nr. 7 TV-L).

14
Zu § 14 – Vorübergehende Übertragung einer höherwer-
tigen Tätigkeit

Bei den Fällen der vorübergehenden Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit ist vorläufig noch zwischen drei 
Beschäftigtengruppen zu unterscheiden:

a)  Übergeleitete Beschäftigte, denen am 31. Oktober 
2006 bereits eine höherwertige Tätigkeit vorüberge-
hend übertragen war, und die diese Tätigkeit auch 
nach dem 1. November 2006 noch ausüben,

b)   Übergeleitete Beschäftigte, denen nach dem 31. Okto-
ber 2006 eine höherwertige Tätigkeit vorübergehend 
übertragen wird,

c)   Nach dem 31. Oktober 2006 neu eingestellten Be-
schäftigten, denen künftig eine höherwertige Tätig-
keit vorübergehend übertragen wird.

Für die vorstehend unter Buchstabe a bezeichneten Be-
schäftigten gilt § 10 TVÜ-Länder. Sie erhalten die bisher 
bereits gezahlte Zulage als Besitzstandszulage weiter, 
solange sie die anspruchsbegründende Tätigkeit weiter-
hin ausüben und die Zulage nach bisherigem Recht zu 
zahlen wäre. 

Nur wenn die anspruchsbegründende Tätigkeit über den 
31. Oktober 2008 hinaus ausgeübt wird, finden mit Wir-

kung ab dem 1. November 2008 die Regelungen des § 14 
Anwendung. § 10 findet auch dann Anwendung, wenn 
am 31. Oktober 2006 die höherwertige Tätigkeit zwar 
schon vorübergehend übertragen war, aber wegen der 
zeitlichen Voraussetzungen noch keine Zulage zustand. 
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Durchfüh-
rungshinweise zu § 10 TVÜ-Länder  verwiesen.

Für den unter Buchstabe b bezeichneten Personenkreis 
der übergeleiteten Beschäftigten, denen nach dem 31. 
Oktober 2008 eine höherwertige Tätigkeit vorüberge-
hend übertragen wird, findet § 14 TV-L mit den Maßga-
ben des § 18 TVÜ-Länder Anwendung. Danach ist die 
Prüfung, ob es sich um eine höherwertige Tätigkeit han-
delt, bis zum In-Kraft-Treten von Eingruppierungsvor-
schriften des TV-L noch nach § 22 Absatz 2 BAT bezie-
hungsweise den entsprechenden Regelungen für Arbeiter 
vorzunehmen. 

Als Besonderheit ist zu beachten, dass sich bei Beschäf-
tigten, die mit einer individuellen Zwischenstufe in eine 
der Entgeltgruppen 2 bis 8 übergeleitet worden sind, die 
persönliche Zulage abweichend von § 14 Absatz 3 Satz 2 
TV-L nicht prozentual bestimmt. Sie errechnet sich in 
diesen Fällen vielmehr nach dem Unterschiedsbetrag 
zwischen dem Vergleichsentgelt und dem Betrag, der 
sich für die/den Beschäftigten bei dauerhafter Übertra-
gung der höherwertigen Tätigkeit nach § 17 Absatz 4 
Satz 1 und 2 TV-L ergeben würde. Gegebenenfalls 
kommt der Garantiebetrag von 25 Euro zum Tragen. Auf 
die Ausführungen zu § 18 TVÜ-Länder in den Durchfüh-
rungshinweisen wird verwiesen.

Für den unter Buchstabe c bezeichneten Personenkreis, 
also für Beschäftigte, die ab dem 1. November 2006 neu 
eingestellt werden, gilt bei vorübergehender Übertra-
gung einer höherwertigen Tätigkeit für die Höhe der Zu-
lage ausschließlich § 14 TV-L. 

Ob es sich begrifflich um eine höherwertige Tätigkeit 
handelt, ist bis zum In-Kraft-Treten neuer Eingruppie-
rungsvorschriften des TV-L noch nach den fortgeltenden 
Regelungen des § 22 Absatz 2 BAT beziehungsweise den 
entsprechenden Regelungen für Arbeiterinnen und Ar-
beiter zu bestimmen (§ 18 Absatz 3 TVÜ-Länder). Im 
Anschluss daran ist anhand der Anlage 4 zum TVÜ-Län-
der zu ermitteln, ob es sich um eine einer höheren Ent-
geltgruppe zugewiesene und damit um eine höherwertige 
Tätigkeit im Sinne des neuen Rechts handelt.

Mit den vorbezeichneten, für die einzelnen Personen-
gruppen geltenden Maßgaben, wird zur Anwendung des 
§ 14 TV-L auf Folgendes hingewiesen:

14.1
Anspruchsvoraussetzungen (§ 14 Absatz 1)

Anders als im bisherigen Recht wird in § 14 TV-L nicht 
mehr zwischen der vertretungsweisen und der vorüberge-
henden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit un-
terschieden. In der Niederschriftserklärung zu § 14 Ab-
satz 1 TV-L haben die Tarifvertragsparteien klargestellt, 
dass die vertretungsweise Übertragung einer höherwer-
tigen Tätigkeit ein Unterfall der vorübergehenden Über-
tragung einer höherwertigen Tätigkeit ist. Dementspre-
chend sind beide Fallgestaltungen einheitlich geregelt.

Wie bisher wird die vom Arbeitgeber kraft Direktions-
rechts angeordnete vorübergehende Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit durch eine persönliche Zulage 
vergütet (§ 14 Absatz 1 TV-L); Eingruppierung und In-
halt des Arbeitsvertrages bleiben unverändert.

Der Anspruch auf die Zahlung der Zulage entsteht, wenn 
die/der Beschäftigte die höherwertige Tätigkeit mindes-
tens einen Monat ausgeübt hat. Anders als nach § 24 
BAT, aber entsprechend den bislang für den Arbeiterbe-
reich geltenden Regelungen wird die Zulage rückwir-
kend ab dem ersten Tag der Übertragung für die gesamte 
Dauer der Ausübung gezahlt.

Durch landesbezirklichen Tarifvertrag kann für be-
stimmte Tätigkeiten zwar festgelegt werden, dass eine 
persönliche Zulage bereits gezahlt werden kann, wenn 
die vorübergehend übertragene Tätigkeit mindestens 
drei Arbeitstage angedauert hat (§ 14 Absatz 2 Satz 1 
TV-L). Solange dieser landesbezirkliche Tarifvertrag je-
doch nicht vereinbart ist, bleibt es bei der Monatsfrist 
des § 14 Absatz 1 TV-L.
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Wird eine abgeschlossene höherwertige Tätigkeit zu 
einem späteren Zeitpunkt erneut vorübergehend über-
tragen, muss die geforderte Mindestdauer von einem Mo-
nat wieder erfüllt werden, bevor der Anspruch auf die 
persönliche Zulage für den neuen Übertragungsfall ent-
steht.

14.2
Höhe der persönlichen Zulage (§ 14 Absatz 3)

Die Höhe der persönlichen Zulage wird für Beschäftigte 
in den Entgeltgruppen 1 bis 8 einerseits und 9 bis 15 an-
dererseits unterschiedlich bemessen.

14.2.1
Entgeltgruppen 1 bis 8 (§ 14 Absatz 3 Satz 2)

Für Beschäftigte der Entgeltgruppen 1 bis 8 beträgt die 
persönliche Zulage 4,5 v. H. ihres individuellen Tabel-
lenentgelts, sofern die höherwertige Tätigkeit der 
nächsthöheren Entgeltgruppe zugeordnet ist. Ist die hö-
herwertige Tätigkeit nicht der nächsthöheren, sondern 
einer darüber liegenden Entgeltgruppe zugeordnet, be-
stimmt sich die Höhe der persönlichen Zulage wie bei 
den Beschäftigten der Entgeltgruppen 9 bis 15 nach dem 
Unterschiedsbetrag zwischen dem bisherigen Tabel-
lenentgelt und dem Tabellenentgelt, das sich bei dauer-
hafter Übertragung der Tätigkeit nach § 17 Absatz 4 
Satz 1 und 2 TV-L ergeben würde (siehe hierzu Ziffer 
14.2.2).

Besteht nur für Teile eines Kalendermonats Anspruch 
auf die persönliche Zulage, steht dieser Betrag auch nur 
zeitanteilig zu. Die Berechnung erfolgt in diesen Fällen 
entsprechend der allgemeinen Regelung in § 24 Absatz 3 
Satz 1 TV-L auf kalendertäglicher Basis. Dazu wird der 
Monatsbetrag der nach § 14 Absatz 3 Satz 2 TV-L zuste-
henden persönlichen Zulage durch die Anzahl der Ka-
lendertage des betreffenden Kalendermonats geteilt und 
dann mit den Anspruchstagen multipliziert. Die Zwi-
schenrechnungen sind dabei gemäß § 24 Absatz 4 Satz 2 
TV-L jeweils auf zwei Dezimalstellen durchzuführen 
(siehe hierzu auch Ziffern 24.5 und 24.6).

Die Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit beginnt 
und endet jeweils an einem Arbeitstag. Soweit be-
triebsüblich beziehungsweise dienstplanmäßig an Wo-
chenenden und gesetzlichen Feiertagen nicht gearbeitet 
wird, werden daher die vor Beginn und nach Ende der 
Übertragung liegenden arbeitsfreien Tage nicht berück-
sichtigt.

In den Fällen eines Stufenanstiegs, also wenn die/der 
Beschäftigte während der Ausübung einer höherwertigen 
Tätigkeit die nächsthöhere Stufe der Entgeltgruppe er-
reicht, ist die persönliche Zulage auf der Grundlage des 
Tabellenentgelts der höheren Stufe neu zu berechnen. 
Sie beträgt dann 4,5 v. H. des Tabellenentgelts aus der 
neuen Stufe.

14.2.2
Entgeltgruppen 9 bis 15 (§ 14 Absatz 3 Satz 1)

Für Beschäftigte der Entgeltgruppen 9 bis 15 entspricht 
die persönliche Zulage dem Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem bisherigen Tabellenentgelt und dem Tabel-
lenentgelt, dass sich für die Beschäftigte/den Beschäf-
tigten bei dauerhafter Übertragung der Tätigkeit nach 
§ 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 TV-L, also bei Höhergruppie-
rung ergeben hätte. Im Falle der Höhergruppierung wer-
den Beschäftigte derjenigen Stufe zugeordnet, in der sie 
mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt erhalten, die 
Stufenzuordnung erfolgt also betragsmäßig und nicht 
stufengleich. Allerdings ist den Beschäftigten in diesen 
Entgeltgruppen ein Höhergruppierungsgewinn von min-
destens 50 Euro garantiert (Garantiebetrag).

Erreicht die/der Beschäftigte während der Ausübung ei-
ner höherwertigen Tätigkeit die nächsthöhere Stufe der 
Entgeltgruppe, bemisst sich die persönliche Zulage nach 
dem höheren Tabellenentgelt.

Beispiel:
  Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter erhält ein monat-

liches Tabellenentgelt aus der Entgeltgruppe 11 Stufe 
4 von 3.200 Euro. Ihr/ihm werden vorübergehend hö-
herwertige Tätigkeiten übertragen, die der Entgelt-
gruppe 12 zuzuordnen sind. Die betragsmäßige Zu-

ordnung in deren Stufe 3 führt (fiktiv) zu einem Ta-
bellenwert von gleichfalls 3.200 Euro. Als monatliche 
persönliche Zulage steht ihr/ihm deshalb der Garan-
tiebetrag von 50 Euro zu.

  Nach Erreichen der nächsthöheren Stufe 5 in der Ent-
geltgruppe 11 beträgt ihr/sein Tabellenentgelt 3.635 
Euro. Die persönliche Zulage ist neu zu bemessen. 
Auf der Grundlage des neuen Tabellenentgelts er-
hielte die/der Beschäftigte bei dauerhafter Übertra-
gung der höherwertigen Tätigkeit in der Entgelt-
gruppe 12 ein Entgelt nach Stufe 5 mit einem Tabel-
lenwert von 4.000 Euro; die monatliche persönliche 
Zulage beträgt daher ab dem Zeitpunkt des Stufen-
aufstiegs 365 Euro.

Besteht nur für Teile eines Kalendermonats Anspruch 
auf die persönliche Zulage, steht der Unterschiedsbetrag 
(gegebenenfalls einschließlich Garantiebetrag) entspre-
chend anteilig zu (siehe hierzu auch Ziffern 24.5 und 
24.6).

15
Zu § 15 – Tabellenentgelt

15.1
Grundsatz

Die/Der Beschäftigte erhält gemäß § 15 Absatz 1 Satz 1 
monatlich ein Tabellenentgelt. Der neue Begriff des Ta-
bellenentgelts kennzeichnet damit die Monatsbezüge 
nach den Anlagen A bis D. Die Höhe bestimmt sich nach 
der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und 
nach der für sie/ihn geltenden Stufe.

Niederschriftlich haben die Tarifvertragsparteien zu § 15 
erklärt, dass als Tabellenentgelt auch das Entgelt aus der 
individuellen Zwischenstufe und der individuellen End-
stufe gilt.

Zur Eingruppierung in eine Entgeltgruppe gilt vorerst 
noch § 17 TVÜ-Länder (siehe oben Nr. 12./13.). Auf die 
Ausführungen in den Durchführungshinweisen zum 
TVÜ-Länder in den Ziffern 17 ff. wird verwiesen.

Die Stufenzuordnung bei Einstellung sowie das Errei-
chen der nächst höheren Stufen richten sich nach § 16 
und § 17.

15.2
Höhe Tabellenentgelt

Beschäftigte, auf welche die Regelungen des Tarifgebiets 
West Anwendung finden, erhalten Entgelt nach den Anla-
gen A 1 und A 2. Beschäftigte, auf welche die Regelungen 
des Tarifgebiets Ost Anwendung finden, erhalten Entgelt 
nach den Anlagen B 1 bis B 3. Die Entgelte für Ärztinnen 
und Ärzte, die an Universitätskliniken überwiegend Auf-
gaben in der Patientenversorgung wahrnehmen und unter 
§ 41 fallen, sind in den Anlagen C und D festgelegt. Die 
Entgelte für Beschäftigte im Pflegedienst, die unter § 43 
fallen, ergeben sich für die Zeit bis zum 31. Dezember 
2007 aus den Anlagen 5 A und 5 B zum TVÜ-Länder 
(siehe zur Herleitung dieser Beträge Ziffer 15.8).

15.3
Lehrkräfte

Für Lehrkräfte, die gemäß Nr. 5 der Vorbemerkungen zu 
allen Vergütungsgruppen nicht unter die Anlage 1 a zum 
BAT fallen, gelten die Entgelttabellen zum TV-L (Anla-
gen A 1 und B 1) mit der Maßgabe, dass sich die Tabel-
lenwerte um folgende Beträge vermindern:

Entgeltgruppen Tarifgebiet West

5 bis 8 64 Euro

9 bis 13 72 Euro

Die Verminderung gilt nicht

–  für Lehrkräfte, welche die fachlichen und pädago-
gischen Voraussetzungen für die Einstellung als Studi-
enrat nach der Besoldungsgruppe A 13 BBesG erfüllen, 
und 

–  für übergeleitete Lehrkräfte, die einen arbeitsvertrag-
lichen Anspruch auf Zahlung einer allgemeinen Zulage 
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wie die unter die Anlage 1 a zum BAT fallenden Ange-
stellten haben (§ 20 Absatz 1 TVÜ-Länder).

Der Verminderungsbetrag reduziert sich bei künftigen 
allgemeinen Entgeltanpassungen, also im Tarifgebiet 
West erstmals am 1. Januar 2008 jeweils um ein Zehntel 
seines Ausgangswertes. Dadurch werden die Lehrkräfte 
nach zehn Anpassungsschritten an die Tabellenwerte für 
die übrigen Beschäftigten herangeführt. Es gelten hierfür 
die Festlegungen in § 20 Absatz 2 und 3 TVÜ-Länder.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Durchfüh-
rungshinweise der Geschäftsstelle zu § 20 TVÜ-Länder 
verwiesen.

15.4
Höhe Stundenentgelt

Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden Anteils 
des Tabellenentgelts beziehungsweise des Entgelts aus 
einer individuellen Zwischen- oder Endstufe ist der Mo-
natsbetrag durch das 4,348-fache der regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1 und entsprechende 
Sonderregelung) zu teilen (vgl. § 24 Absatz 3 Satz 3). Die 
Divisoren für die in Nordrhein-Westfalen in Betracht 
kommenden Arbeitszeiten ergeben sich aus der nachste-
henden Tabelle:

Wochenarbeitszeit Divisor

38 Stunden 30 Minuten 167,40

39 Stunden 50 Minuten 173,18

42 Stunden 00 Minuten 182,62

Beispiel:
  Für eine Beschäftigte/einen Beschäftigten, bei der/

dem ab 1. November 2006 eine durchschnittliche re-
gelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 39 Stunden 
und 50 Minuten gilt und die/der mit einem Ver-
gleichsentgelt von 2.300 Euro in eine individuelle 
Zwischenstufe der neuen Entgelttabelle übergeleitet 
wurde, errechnet sich das Stundenentgelt wie folgt:

 2.300 Euro : (39,83 x 4,348 =) 173,18 = 13,28 Euro.

Sind Bereitschaftszeiten im Sinne von § 9 TV-L Bestand-
teil der regelmäßigen Arbeitszeit, ist der Divisor entspre-
chend abweichend von der obigen Tabelle zu bestimmen.

15.5
Ärztinnen und Ärzte im Geltungsbereich des § 41

Ärztinnen und Ärzte im Geltungsbereich des § 41 TV-L, 
auf welche die Regelungen des Tarifgebiets West Anwen-
dung finden, erhalten Entgelt nach Anlagen C 1 bezie-
hungsweise C 2. 

15.6
Abweichungen von der Entgelttabelle in den Entgelt-
gruppen 1 bis 4

Mit der Möglichkeit der Abweichung von der Entgeltta-
belle in den Entgeltgruppen 1 bis 4 für an- und unge-
lernte Tätigkeiten in von Outsourcing und/oder Privati-
sierung bedrohten Bereichen soll die Grundlage dafür 
geschaffen werden, dass auch weniger qualifizierte Tä-
tigkeiten von Beschäftigten des öffentlichen Dienstes er-
bracht werden können. Die Einzelheiten sind ggf. in 
einem landesbezirklichen Tarifvertrag festzulegen. Für 
die Anwendung auf einzelne Bereiche bedarf es dann ei-
ner Anwendungsvereinbarung (§ 15 Absatz 3 TV-L). Bis 
zum Abschluss eines landesbezirklichen Tarifvertrages 
gelten die Tabellenwerte des TV-L.

15.7
Entgeltwerte für die Bezahlung des Pflegepersonals

Die Entgeltwerte für die Bezahlung des Pflegepersonals 
sind zwar aus der TV-L-Tabelle entwickelt, weichen 
aber sowohl hinsichtlich einzelner Werte als auch hin-
sichtlich des Verlaufs in den Stufen und der Aufenthalts-
dauer in den Stufen zum Teil erheblich von der TV-L-
Tabelle ab. Diese Abweichungen sind im TV-L an drei 
Stellen dargestellt:

–  Fußnoten zu den Anlagen A und B zum TV-L. Hierbei 
handelt es sich um die abweichend von der TV-L-Ta-

belle für den Pflegebereich gefundenen besonderen 
Entgeltwerte.

–  Im Anhang zu den Anlagen A und B ist darüber hinaus 
dargestellt, in welchen Fällen abweichend von den all-
gemeinen Regelungen des § 15 Absatz 2 TV-L in Ver-
bindung mit den Anlagen A und B den Entgeltgruppen 
andere Tabellenwerte aus anderen Entgeltgruppen be-
ziehungsweise Stufen zugeordnet worden sind, jeweils 
bezogen auf den aus der Anlage 1 b zum BAT entnom-
menen Aufstiegsverlauf.

–  Im Abschnitt II des Anhangs zu § 16 sind die Abwei-
chungen von § 16 TV-L dargestellt: Abschnitt II Ab-
satz 1 enthält die Fälle, in denen abweichend von § 16 
Absatz 1 eine andere Stufe als Eingangsstufe gilt. Ab-
schnitt II Absatz 2 enthält die Fälle, in denen abwei-
chend von § 16 Absatz 1 TV-L nicht die Stufe 6, son-
dern die Stufe 5 als Endstufe gilt. Abschnitt II Ab-
satz 3 enthält die Fälle, in denen die Stufenlaufzeiten 
von § 16 Absatz 3 Satz 1 TV-L abweichen.

Aus diesen drei Komponenten ergibt sich die Kr.-An-
wendungstabelle, die als Anlage 5A und 5B zum TVÜ-
Länder vereinbart ist und gleichzeitig die Zuordnung der 
Verläufe aus der Anlage 1 b zum BAT für die Überlei-
tung und für Neueinstellungen enthält.

Für die Praxis empfiehlt es sich, die Ermittlung des Ent-
gelts der Pflegekräfte nicht aus dem Anhang zu § 16 TV-
L, den Fußnoten der Anlage A und B und dem Anhang 
zu den Anlagen A und B vorzunehmen, sondern sich aus-
schließlich auf die Kr.-Anwendungstabelle zu stützen. 
Die Anwendungstabelle gilt sowohl für die Zuordnung 
der neu eingestellten Beschäftigten als auch für die 
Überleitung zum 1. November 2006. 

Zur Erläuterung der Kr.-Anwendungstabelle wird auf 
Folgendes hingewiesen:

–  Die erste Spalte von links enthält die Entgeltgruppen, 
aus denen die Werte für die Kr.-Anwendungstabelle in 
der jeweiligen Zeile entnommen wurden. Diese Spalte 
hat für die praktische Anwendung keine Bedeutung, 
sondern nur nachrichtlichen Wert über die Entwick-
lung der Tabelle.

–  Die zweite Spalte von links enthält die Bezeichnung 
der „Entgeltgruppe Kr.“. Auf diese Bezeichnung ha-
ben sich die Tarifvertragsparteien geeinigt; sie kann in 
der Praxis als Bezeichnung der Entgeltgruppe, in die 
die Beschäftigten jeweils eingruppiert sind, in vollem 
Umfang verwendet werden. Übergeleitete und neu ein-
gestellte Beschäftigte werden anhand ihrer Eingrup-
pierung nach der Anlage 1 b zum BAT einer dieser 
Entgeltgruppen Kr. zugeordnet.

–  Die dritte Spalte von links enthält die Zuordnung der 
Kr.-Vergütungsgruppen aus der Anlage 1 b zum BAT, 
und zwar abgestellt auf die jeweiligen Aufstiegsverläufe. 
Da es im Rahmen des TV-L weder Bewährungs- noch 
Tätigkeitsaufstiege gibt, wurden die bisherigen Auf-
stiegsverläufe in den jeweiligen zugeordneten Kr.-Ent-
geltgruppen abgebildet. Bei Neueinstellungen werden die 
Beschäftigten im Rahmen des § 17 Absatz 1 TVÜ-Länder 
zunächst in eine Vergütungsgruppe der Anlage 1 b zum 
BAT eingruppiert und sodann anhand der Kr.-Anwen-
dungstabelle einer Kr.-Entgeltgruppe zugeordnet.

Beispiel:
  Eine Krankenpflegekraft mit staatlicher Anerken-

nung und vierjähriger Berufserfahrung wird zum 1. 
Februar 2007 neu eingestellt. Nach der Anlage 1 b 
zum BAT ist sie in VergGr. Kr. IV Fallgruppe 1 mit 
zweijährigem Tätigkeitsaufstieg in die VergGr. Kr. V 
Fallgruppe 1 und weiteren vierjährigem Bewährungs-
aufstieg in die VergGr. Kr. V a Fallgruppe 7 eingrup-
piert. Dieser ihr zugeordnete Verlauf findet sich in 
der Kr.-Anwendungstabelle, dritte Spalte von links in 
der Entgeltgruppe Kr. 7 a (IV mit Aufstieg nach V 
und V a). Die Beschäftigte wird also der Entgelt-
gruppe Kr. 7 a zugeordnet. Da sie bereits über mehr 
als ein Jahr Berufserfahrung verfügt, wird sie in die 
Stufe 2 der Entgeltgruppe Kr. 7 a eingestuft (§ 16 Ab-
satz 2 Satz 2 TV-L).

–  Die weiteren Spalten der Kr.-Anwendungstabelle ent-
halten die Grundentgeltstufen (Stufen 1 und 2) und die 
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Entwicklungsstufen (Stufen 3 bis 6) entsprechend der 
Struktur der TV-L-Tabelle. Allerdings beginnen für 
einige Verläufe der Anlage 1 b zum BAT die Stufen 
erst ab der Stufe 2 oder, ab der Entgeltgruppe Kr. 9 
die Regel, ab der Stufe 3. Hierbei gingen die Tarifver-
tragsparteien davon aus, dass Tätigkeiten, die der Ver-
gütungsgruppe Kr. VI BAT oder höher zugeordnet 
sind, in aller Regel eine längere Berufserfahrung vor-
aussetzen. Soweit die Aufenthaltsdauer in den Stufen 
von den allgemeinen Regeln des § 16 Absatz 3 TV-L 
abweicht, ist dies in der Kr.-Anwendungstabelle in der 
jeweiligen Aufstiegsstufe vermerkt. Enthält die Stufe 
6 keine Werte, ist die Stufe 5 der jeweiligen Entgelt-
gruppe Kr. die Endstufe für die Beschäftigten.

16
Zu § 16 – Stufen der Entgelttabelle

16.1
Anzahl der Stufen (§ 16 Absatz 1 und 4 sowie Anhang zu 
§ 16)

Die Stufenanzahl ist in den Entgeltgruppen unterschied-
lich ausgestaltet:

Entgeltgruppe/n Stufenfolge Stufenanzahl

1 2 bis 6 5 Stufen

2 bis 8 1 bis 6 6 Stufen

9 bis 15 1 bis 5 5 Stufen

Für einzelne Beschäftigtengruppen der Entgeltgruppen 
2, 3 und 9 gilt eine vorgezogene Endstufe, diese Abwei-
chungen sind in Satz 1 des Anhangs zu § 16 geregelt. So 
ist zum Beispiel für Beschäftigte der Entgeltgruppe 9 bei 
Tätigkeiten entsprechend Lohngruppe 9 MTArb die 
Stufe 4 statt der Stufe 5 die Endstufe. Die Abweichungen 
gelten sowohl für neu eingestellte als auch für in den TV-
L übergeleitete Beschäftigte.

Die Stufen 1 und 2 sind Grundentgeltstufen, die Stufen 3 
bis 6 demgegenüber Entwicklungsstufen. Das Erreichen 
der Stufen 4, 5 und 6 erfolgt leistungsabhängig. Keine 
Bedeutung für Einstellung und Aufstieg in den Stufen 
hat die Vollendung eines bestimmten Lebensalters.

16.2
Stufenzuordnung bei Einstellung (§ 16 Absatz 2)

Deutlich zu unterscheiden ist zwischen

(1) Neueinstellungen nach dem TV-L einerseits und

(2) ununterbrochen fortbestehendem Arbeitsverhältnis 
nach § 1 Absatz 1 TVÜ-Länder anderseits:

Die im Folgenden unter Ziffern 16.2.1 und 16.2.2 näher 
dargestellten Regelungen gelten nicht für Beschäftigte, 
die zum 1. November 2006 gemäß § 1 Absatz 1 Satz 1 
TVÜ-Länder in den TV-L übergeleitet worden sind. Das 
gilt auch dann, wenn mit ihnen – etwa nach Auslaufen 
eines befristeten Arbeitsverhältnisses – ein neuer Ar-
beitsvertrag geschlossen wird, sofern die Vorausset-
zungen der Protokollerklärung zu § 1 Absatz 1 Satz 1 
TVÜ-Länder für die Fortgeltung des Überleitungsrechts 
vorliegen (siehe dazu Ziffer II.1 der Durchführungshin-
weise zum TVÜ-Länder).

Sind die Voraussetzungen des § 1 Absatz 1 Satz 1 TVÜ-
Länder erfüllt, behalten die übergeleiteten Beschäf-
tigten, auch wenn sie formal neu eingestellt werden, die 
nach Maßgabe des TVÜ-Länder erworbene Entgelt-
gruppe und Stufe. § 16 Absatz 2 ist aber wieder anzu-
wenden, sofern mit der Neueinstellung ein Eingruppie-
rungsvorgang im Sinne des § 17 Absatz 7 TVÜ-Länder 
verbunden ist.

Beispiel:
  Eine Angestellte/ein Angestellter ist seit dem 1. Mai 

2004 beim Land (VergGr. IIa BAT mit noch nicht 
vollzogenem 11-jährigem Aufstieg nach VergGr. Ib 
BAT) beschäftigt, am 1. November 2006 in die Ent-
geltgruppe 13 Ü übergeleitet und einer individuellen 
Zwischenstufe zwischen den Stufen 3 und 4 zugeord-
net worden. Sie/er erhält für ihre/seine beiden Kinder 
eine Besitzstandszulage gemäß § 11 TVÜ-Länder und 

erfüllt die Voraussetzungen für den Erhalt eines dau-
erhaften Strukturausgleichs (§ 12 TVÜ-Länder in 
Verbindung mit Anlage 3 TVÜ-Länder) ab 1. Novem-
ber 2008. Ihr/sein zeitlich befristeter Arbeitsvertrag 
endet am 30. April 2007. Im unmittelbaren Anschluss 
daran erhält sie/er einen neuen Arbeitsvertrag bei 
demselben Arbeitgeber mit identischer Tätigkeit.

  Die/der Beschäftigte erhält weiterhin Tabellenentgelt 
aus der Entgeltgeltgruppe 13 Ü und der bisherigen in-
dividuellen Zwischenstufe zwischen den Stufen 3 und 
4 sowie die Besitzstandszulage gemäß § 11 TVÜ-Län-
der. Ab dem 1. November 2008 erhält sie/er für die 
Dauer ihres/seines Arbeitsverhältnisses zudem den 
monatlichen Strukturausgleich.

Fallvariante 1:
  Voraussetzungen wie oben. Nicht im unmittelbaren 

Anschluss, sondern nach einer zweiwöchigen Unter-
brechung am 15. Mai 2007 erhält sie/er einen weiteren 
Arbeitsvertrag bei demselben Arbeitgeber.

  In der Zeit bis zum 31. Oktober 2008 sind Unterbre-
chungen von bis zu einem Monat unschädlich (Proto-
kollerklärung zu § 1 Absatz 1 Satz 1 TVÜ-Länder). Es 
liegt daher auch in diesem Fall ein ununterbrochen 
fortbestehendes Arbeitsverhältnis im Sinne des § 1 
Absatz 1 TVÜ-Länder vor; die Rechtslage entspricht 
der oben dargestellten.

Fallvariante 2:
  Voraussetzungen wie oben. Nicht im unmittelbaren 

Anschluss, sondern nach zweimonatiger Unterbre-
chung am 1. Juli 2007 erhält sie/er einen zeitlich un-
befristeten Arbeitsvertrag bei demselben Arbeitgeber.

  Die Unterbrechung beträgt länger als einen Monat, so 
dass kein ununterbrochen fortbestehendes Arbeitsver-
hältnis im Sinne des § 1 Absatz 1 TVÜ-Länder vor-
liegt. Die/der Beschäftigte wird am 1. Juli 2007 neu 
eingestellt und erhält Tabellenentgelt aus Entgelt-
gruppe 13. Zwar können die vorherigen Zeiten beim 
Land unter den Voraussetzungen des § 16 Absatz 2 
als einschlägige Berufserfahrung bei der Stufenzuord-
nung berücksichtigt werden (vgl. dazu die Ausfüh-
rungen in Ziffer 16.2.2), kinderbezogene Entgeltbe-
standteile oder Strukturausgleichszahlungen erhält 
die/der Beschäftigte dagegen nicht mehr.

16.2.1
Erstmalige Einstellung von Beschäftigten, die über keine 
berücksichtigungsfähige einschlägige Berufserfahrung 
verfügen

Beschäftigte, die erstmals ein Arbeitsverhältnis beim jet-
zigen Arbeitgeber begründen und über keine einschlä-
gige Berufserfahrung verfügen, werden bei der Einstel-
lung grundsätzlich der Stufe 1 ihrer Entgeltgruppe zuge-
ordnet (§ 16 Absatz 2 Satz 1 TV-L). Lediglich in der Ent-
geltgruppe 1 ist die Stufe 2 die Eingangsstufe.

Zu dem Begriff der „einschlägigen Berufserfahrung“ 
wird auf die Ausführungen unter Ziffer 16.2.4 verwie-
sen.

Eine höhere Einstufung schon bei Einstellung ist bei die-
sen Beschäftigten nur aufgrund der „Kann-Regelung“ 
des § 16 Absatz 2 Satz 4 TV-L denkbar, wenn frühere 
Tätigkeiten für die jetzt vorgesehene Tätigkeit „förder-
lich“ sind und die Anrechnung erforderlich ist, um den 
Personalbedarf zu decken. Ein Rechtsanspruch auf An-
rechnung besteht jedoch nicht. Im Einzelnen wird hierzu 
auf die Ausführungen unter Ziffer 16.2.6 verwiesen.

16.2.2
(Wieder-)Einstellung von Beschäftigten, die bereits beim 
selben Arbeitgeber in einem Arbeitsverhältnis standen

Bei Beschäftigten, die vor ihrer Einstellung bereits in 
einem Arbeitsverhältnis zum selben Arbeitgeber stan-
den, werden die früheren Zeiten unter den nachstehend 
im Einzelnen erläuterten Voraussetzungen des Satzes 2 
des § 16 Absatz 2 TV-L bei der Stufenzuordnung berück-
sichtigt. Die Berücksichtigung dieser Zeiten kann – bei 
Vorliegen aller Voraussetzungen und entsprechend lan-
ger Vorbeschäftigungszeiten – auch dazu führen, dass 
eine Einstellung sofort in die Endstufe der Entgeltgruppe 
erfolgt.
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Voraussetzung für die Anrechnung der früheren Zeiten 
ist zunächst, dass zwischen der „vorherigen“ Beschäfti-
gung und der Neueinstellung allenfalls ein unschädlicher 
Unterbrechungszeitraum liegt. Die Protokollerklärung 
Nr. 3 zu § 16 Absatz 2 TV-L definiert die Dauer des un-
schädlichen Unterbrechungszeitraums. Danach darf zwi-
schen den beiden Arbeitsverhältnissen höchstens ein 
Zeitraum von 6 Monaten liegen. Lediglich bei Wissen-
schaftlerinnen/Wissenschaftlern ab der Entgeltgruppe 
13 beträgt der unschädliche Zeitraum ein Jahr. Für die 
Berechnung dieser Fristen gelten § 187 Absatz 1 und 
§ 188 BGB. 

Bei längeren Unterbrechungen als 6 beziehungsweise 12 
Monate unterfallen die Beschäftigten den Regelungen 
des Satzes 3 des § 16 Absatz 2 TV-L (siehe Ziffer 16.2.3). 
Ob das vorherige Arbeitsverhältnis ein befristetes oder 
unbefristetes Arbeitsverhältnis war, ist für die Stufenzu-
ordnung nicht entscheidend. Der Begriff des Arbeitsver-
hältnisses entspricht dem des allgemeinen Arbeitsrechts. 
Dementsprechend eröffnen vorangehende Ausbildungs- 
oder Volontariatszeiten nicht die Möglichkeit einer An-
rechnung. Gleiches gilt für Praktikumszeiten, sofern es 
sich nicht um ein Berufspraktikum nach dem Tarifver-
trag über die vorläufige Weitergeltung der Regelungen 
für die Praktikantinnen/Praktikanten (bisher: TV Prakt) 
handelt.

Weitere Voraussetzung (neben der unschädlichen Unter-
brechungszeit) ist, dass in dem vorherigen Arbeitsver-
hältnis eine einschlägige Berufserfahrung erlangt wer-
den konnte. Zu dem Begriff der „einschlägigen Berufser-
fahrung“ wird auf die Ausführungen unter Ziffer 16.2.4 
verwiesen.

Liegen zeitlich mehrere, nacheinander liegende Arbeits-
verhältnisse vor, so kann nach dem Wortlaut der Vor-
schrift nur das letzte Arbeitsverhältnis zum selben Ar-
beitgeber Berücksichtigung finden. Bei einer zeitlich un-
mittelbar anschließenden Kette mehrerer befristeter Ar-
beitsverhältnisse sollten diese jedoch als ein vorheriges 
Arbeitsverhältnis angesehen werden.

Wegen der Berücksichtigung so genannter „Restzeiten“ 
beim weiteren Stufenaufstieg wird auf die Ausführungen 
unter Ziffer 16.2.5 verwiesen.

16.2.3
Einstellung von Beschäftigten mit einschlägiger Berufs-
erfahrung, die bei einem anderen Arbeitgeber erworben 
wurde

Unter den nachstehend beschriebenen Voraussetzungen 
des Satzes 3 des § 16 Absatz 2 TV-L kann bei Neuein-
stellungen bis zum 31. Januar 2010 eine Zuordnung so-
fort zur Stufe 2 und bei Neueinstellungen nach diesem 
Stichtag eine Zuordnung sofort zur Stufe 3 erfolgen. 
Eine noch höhere Einstufung schon bei Einstellung ist 
nur unter der Heranziehung der „Kann-Regelung“ des 
Satzes 4 des § 16 Absatz 2 bei Vorliegen „förderlicher 
Zeiten“ möglich (siehe hierzu Ziffer 16.2.6).

Die Anwendung des Satzes 3 setzt voraus, dass die/der 
Beschäftigte bei der Einstellung über eine einschlägige 
Berufserfahrung von mindestens einem Jahr verfügt, um 
sofort der Stufe 2 zugeordnet zu werden. Eine sofortige 
Zuordnung zur Stufe 3 – bei Einstellung nach dem 31. 
Januar 2010 – verlangt demgemäß eine einschlägige Be-
rufserfahrung von mindestens 3 Jahren.

Die einschlägige Berufserfahrung muss nicht zwingend 
im öffentlichen Dienst oder gar im Geltungsbereich des 
TV-L erworben worden sein. Die Anrechnung von Zeiten 
in der Privatwirtschaft oder im Ausland ist nicht ausge-
schlossen.

Zeiten beim selben Arbeitgeber, deren Berücksichtigung 
nach Satz 2 des § 16 Absatz 2 TV-L alleine wegen der 
Dauer der schädlichen Unterbrechung von mehr als 6 
beziehungsweise 12 Monaten (Protokollerklärung Nr. 3 
zu § 16 Absatz 2 TV-L) ausgeschlossen ist, sollten nicht 
schlechter behandelt werden, als Zeiten bei anderen Ar-
beitgebern, und deshalb ebenfalls der Anrechnungsmög-
lichkeit nach Satz 3 unterliegen.

Zum Begriff der einschlägigen Berufserfahrung wird auf 
die Ausführungen unter Ziffer 16.2.4 und zur Berücksich-
tigung etwaiger „Restzeiten“ beim weiteren Stufenver-
lauf auf die Ausführungen unter Ziffer 16.2.5 verwiesen.

16.2.4
Einschlägige Berufserfahrung

Ob einschlägige Berufserfahrung vorliegt, hat die jewei-
lige Dienststelle nach Maßgabe des § 16 Absatz 2 Satz 2 
und 3 einschließlich der zugehörigen Protokollerklä-
rungen in eigener Zuständigkeit festzustellen.

Nach der Protokollerklärung Nr. 1 zu § 16 Absatz 2 ist 
einschlägige Berufserfahrung eine berufliche Erfahrung 
in der übertragenen oder einer auf die Aufgabe bezogen 
entsprechenden Tätigkeit. Sie liegt vor, wenn die frühere 
Tätigkeit im Wesentlichen unverändert fortgesetzt wird. 
Ausreichend kann aber auch eine gleiche oder gleichar-
tige Tätigkeit sein, vorausgesetzt, sie entspricht in der 
Wertigkeit der Eingruppierung. Maßgeblich ist, ob das 
für die frühere Tätigkeit nötige Wissen und Können und 
die dort erworbenen Kenntnisse und Erfahrungen typi-
scherweise konkret auch für die neue Tätigkeit erforder-
lich sind und diese prägen; beide Tätigkeiten müssen 
nach Aufgabenzuschnitt und Niveau zumindest gleichar-
tig sein. Maßstab ist die mit der neuen Tätigkeit konkret 
verbundene Aufgabe. 

Frühere Tätigkeiten, die nur eine niedrigere Eingruppie-
rung als die jetzt in Rede stehende rechtfertigt hätten, 
können keinesfalls das Merkmal der einschlägigen Be-
rufserfahrung erfüllen. Es ist zu bedenken, dass auch bei 
Höhergruppierung im bestehenden Arbeitsverhältnis 
vielfach das neue Tabellenentgelt aus einer niedrigeren 
als der bisher maßgebenden Tabellenstufe gezahlt wird 
(vgl. § 17 Absatz 4 Satz 1), so dass die Stufenzuordnung 
in der Regel nicht die Jahre der Berufstätigkeit wider-
spiegelt. Die einschlägige Berufserfahrung muss tatsäch-
lich und nicht nur nach der Papierform vorliegen.

Ausbildungszeiten können das Erfordernis der „ein-
schlägigen Berufserfahrung“ nicht erfüllen. Als einzige 
Ausnahme von diesem Grundsatz haben die Tarifver-
tragsparteien ein Berufspraktikum nach dem Tarifver-
trag über die vorläufige Weitergeltung der Regelungen 
für die Praktikantinnen/Praktikanten vom 12. Oktober 
2006 als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung aner-
kannt (vgl. Protokollerklärung Nr. 2 zu § 16 Absatz 2). 
Dies betrifft allerdings nur ein Praktikum in dem kon-
kreten Aufgabenbereich der neuen Tätigkeit.

Die Berufserfahrung muss aus dem vorherigen Arbeits-
verhältnis resultieren. So können zum Beispiel Zeiten 
der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen 
Tätigkeit oder auf Grund einer Abordnung oder Zuwei-
sung bei einem Dritten anzurechnen sein, wenn die in 
dieser Phase ausgeübte Tätigkeit ihrerseits einschlägige 
Berufserfahrung im oben dargestellten Sinne vermittelt 
hat.

Wegen des Zusammenhangs mit den Stufenlaufzeiten 
(vgl. § 16 Absatz 3) muss die erforderliche Berufserfah-
rungszeit grundsätzlich ununterbrochen zurückgelegt 
worden sein, Unterbrechungen nach § 17 Absatz 3 Satz 1 
und 2 (vgl. hierzu Ziffer 17.3) sind unschädlich. Voraus-
setzung für eine von § 16 Absatz 2 Satz 1 abweichende 
Stufenzuordnung ist zudem, dass die einschlägige Vortä-
tigkeit selbst mindestens ein Jahr innerhalb des voran-
gegangenen Arbeitsverhältnisses wahrgenommen wor-
den ist. Geringere Zeitanteile reichen nicht aus; andere 
Vortätigkeiten sind irrelevant.

Für die Beurteilung des Vorliegens einschlägiger Berufs-
erfahrung kommt es auf den Grund für die Beendigung 
des vorherigen Arbeitsverhältnisses nicht an; es gibt in-
soweit keine „schädlichen“ Beendigungstatbestände.

Die Prüfung, ob einschlägige Berufserfahrung vorliegt, 
kann zu dem Ergebnis führen, dass die frühere Tätigkeit 
nur in Teilen der auszuübenden Tätigkeit entspricht. 
Deckt diese einschlägige Berufserfahrung den maßgeb-
lichen Tätigkeitsanteil gemäß § 22 Absatz 2 BAT bezie-
hungsweise § 2 Absatz 1 TVLohnGrV/TdL in vollem 
Umfang ab, handelt es sich noch um einschlägige Berufs-
erfahrung im Sinne des § 16 Absatz 2.

16.2.5
Stufenzuordnung bei Berücksichtigung einschlägiger 
Berufserfahrung; Behandlung von „Restzeiten“

Liegt mindestens einjährige einschlägige Berufserfah-
rung vor, sind die entsprechenden Zeiten aus dem 
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früheren Arbeitsverhältnis bei der Stufenzuordnung zu 
berücksichtigen, allerdings auch nur diese Zeiten. Diese 
Stufenzuordnung ist kein Tatbestand der Mitbestim-
mung nach den Personalvertretungsgesetzen. Die kon-
krete Stufenzuordnung richtet sich nach den Stufenlauf-
zeiten gemäß § 16 Absatz 3; § 17 Absatz 3 ist gegebenen-
falls zu beachten.

Zugrunde zu legen ist die regelmäßige Stufenlaufzeit; 
die Leistungskomponente des § 17 Absatz 2 bleibt unbe-
rücksichtigt.

Zumeist wird nach Zuordnung zu der Stufe eine „Rest-
zeit“ verbleiben. Ein tariflicher Anspruch auf Berück-
sichtigung dieser Restzeit besteht nicht. Das Finanzmi-
nisterium ist aber in Anwendung des § 40 Absatz 1 LHO 
damit einverstanden, dass diese Zeiten einschlägiger Be-
rufserfahrung als außertarifliche Maßnahme ebenfalls 
angerechnet werden.

Beispiel 1:
  Einstellung einer/eines Beschäftigten bei einer Uni-

versität am 1. Dezember 2006 mit Forschungstätig-
keiten nach VergGr. IIa BAT und Eingruppierung 
nach Entgeltgruppe 13. Die/der Beschäftigte war in 
der Zeit vom 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2005 
(somit 3 Jahre) bei einem anderen Land mit – im Ver-
hältnis zur neuen Tätigkeit – identischen Forschungs-
aufgaben in VergGr. IIa BAT befristet beschäftigt. 
Damit sind die Voraussetzungen für die Anerkennung 
als einschlägige Berufserfahrung erfüllt.

  Da eine einschlägige Vortätigkeit länger als ein Jahr 
ausgeübt wurde und die Unterbrechungszeit weniger 
als ein Jahr beträgt, sind die Voraussetzungen einer 
Anerkennung der vorherigen dreijährigen Tätigkeit 
für die Stufenzuordnung erfüllt. Die/der Beschäftigte 
wird zum Zeitpunkt ihrer/seiner Einstellung am 1. 
Dezember 2006 unter Anerkennung der drei Jahre 
Berufserfahrung der Stufe 3 zugeordnet. Nach Vollen-
dung von weiteren drei Jahren ununterbrochener Tä-
tigkeit in Entgeltgruppe 13 – und entsprechender 
Leistung – kann sie/er am 1. Dezember 2009 die 
Stufe 4 erreichen.

Beispiel 2:
  Einstellung einer/eines Beschäftigten am 1. Dezember 

2006 mit Tätigkeiten als Personalsachbearbeiterin/
Personalsachbearbeiter nach VergGr. V b BAT und 
Eingruppierung in Entgeltgruppe 9. Die/der Beschäf-
tigte war bereits in der Zeit vom 1. Juli 2001 bis 30. 
Juni 2006 (somit 5 Jahre) als Personalsachbearbeite-
rin/Personalsachbearbeiter beim selben Land in 
VergGr. V b BAT beschäftigt. Die frühere Tätigkeit in 
der VergGr. V b BAT erfüllt die Voraussetzungen zur 
Anerkennung als einschlägige Berufserfahrung.

  Die einschlägige Vortätigkeit wurde länger als ein 
Jahr ausgeübt und die Unterbrechungszeit beträgt 
weniger als 6 Monate. Vorliegend sind deshalb die 
Voraussetzungen einer Anerkennung der vorherigen 
Tätigkeit für die Stufenzuordnung erfüllt. Die/der Be-
schäftigte wird zum Zeitpunkt seiner/ihrer Einstel-
lung am 1. Dezember 2006 unter Anerkennung der 5 
Jahre Berufserfahrung der Stufe 3 zugeordnet. Es ver-
bleibt eine „Restzeit“ von zwei Jahren, die aufgrund 
einer außertariflichen Maßnahme für die Stufenzu-
ordnung zu Gunsten der/des Beschäftigten berück-
sichtigt werden können. Wird die „Restzeit“ aner-
kannt, kann die/der Beschäftigte nach Vollendung 
von einem weiteren Jahr ununterbrochener Tätigkeit 
in Entgeltgruppe 9 Stufe 3 – und entsprechender Leis-
tung – übertariflich bereits am 1. Dezember 2007 die 
Stufe 4 erreichen. 

Beispiel 3:
  Einstellung einer/eines Beschäftigten am 1. Januar 

2007 mit Tätigkeiten in VergGr. IIa BAT und Ein-
gruppierung nach Entgeltgruppe 13. Die/der Beschäf-
tigte war in der Zeit vom 1. Januar 2002 bis 31. De-
zember 2003 und vom 1. Januar 2004 bis 31. Dezem-
ber 2006 (zusammen somit 5 Jahre) als Angestellte/
Angestellter mit identischen Tätigkeiten in VergGr. 
IIa BAT befristet beschäftigt, die Voraussetzungen für 
die Anerkennung als einschlägige Berufserfahrung 
sind danach erfüllt.

  Die sich zeitlich unmittelbar anschließenden befriste-
ten Arbeitsverträge werden als ein Arbeitsverhältnis 
angesehen. Die sich dann ergebende fünfjährige Tä-
tigkeit erfüllt entsprechend dem Sachverhalt die Vor-
aussetzungen zur Anerkennung als einschlägige min-
destens einjährige Berufserfahrung für die Stufenzu-
ordnung. Die/der Beschäftigte kann damit zum Zeit-
punkt ihrer/seiner Einstellung am 1. Januar 2007 un-
ter Anerkennung der fünf Jahre Berufserfahrung der 
Stufe 3 zugeordnet werden. Es verbleibt eine „Rest-
zeit“ von zwei Jahren, die außertariflich ebenfalls an-
gerechnet werden kann (s.o.). Für den Fall, dass die 
„Restzeit“ angerechnet wird, kann die/der Beschäf-
tigte nach Vollendung von einem weiteren Jahr unun-
terbrochener Tätigkeit in Entgeltgruppe 13 – und ent-
sprechender Leistung – übertariflich bereits am 1. Ja-
nuar 2008 die Stufe 4 erreichen.

Beispiel 4:
  Sachverhalt wie Beispiel Nr. 2, die/der Beschäftigte 

war von den 5 Jahren der vorherigen Tätigkeit ein Jahr 
in Elternzeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz.

  Grundsätzlich muss die erforderliche Berufserfah-
rungszeit zwar ununterbrochen zurückgelegt worden 
sein. Allerdings gilt hier auch § 17 Absatz 3, wonach 
die einjährige Elternzeit für die Stufenlaufzeit un-
schädlich ist, aber nicht auf die Stufenlaufzeit ange-
rechnet wird. Die vorherige Berufserfahrung führt so-
mit wie bei der Stufenzuordnung in Beispiel Nr. 2 zur 
Stufe 3. Wegen des Elternzeit-Jahres beträgt die auf 
die Stufenlaufzeit übertariflich anrechenbare „Rest-
zeit“ hier allerdings nicht zwei Jahre, sondern nur ein 
Jahr.

16.2.6
Berücksichtigung förderlicher Zeiten bei der Stufenzu-
ordnung

Zur Deckung des Personalbedarfs kann der Arbeitgeber 
bei neueingestellten Beschäftigten Zeiten einer vorhe-
rigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die 
Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit 
für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist (§ 16 Absatz 
2 Satz 4). Im Ergebnis können neueingestellte Beschäf-
tigte auf diesem Wege auch der Stufe 3 oder einer hö-
heren Stufe zugeordnet werden. Erfasst sind nur Neu-
einstellungen; die Möglichkeit, höhere Stufen bei vor-
handenen Beschäftigten zuzuerkennen, besteht nur nach 
Maßgabe des § 16 Absatz 5 und des § 17 Absatz 2 Satz 1.

Voraussetzung für die Berücksichtigung förderlicher 
Zeiten bei der Stufenzuordnung ist das Erfordernis der 
Personalgewinnung, d. h. der Personalbedarf kann an-
dernfalls quantitativ oder qualitativ nicht hinreichend 
abgedeckt werden. Die Regelung soll es den Dienststel-
len erleichtern, etwaigen Personalgewinnungsschwierig-
keiten flexibel zu begegnen. Derartige Schwierigkeiten 
können arbeitsmarktbedingt in bestimmten Tätigkeits-
bereichen oder Fachrichtungen, aber auch bei örtlich be-
sonders schwieriger Bewerberlage für bestimmte Aufga-
ben auftreten.

Inhaltlich kommen als förderliche Zeiten in erster Linie 
gleichartige und gleichwertige Tätigkeiten, die von der 
Bewerberin/dem Bewerber bei einem anderen öffent-
lichen oder privaten Arbeitgeber ausgeübt wurden, in 
Betracht. Sie können insbesondere vorliegen, wenn die 
frühere Tätigkeit mit der auszuübenden Tätigkeit in 
sachlichem Zusammenhang steht und Kenntnisse, Fer-
tigkeiten und Erfahrungen für die Erfüllung der auszuü-
benden Tätigkeit offenkundig von Nutzen sind. In Ver-
bindung mit dem Merkmal der Deckung des Personalbe-
darfs müssen diese Zeiten letztlich Voraussetzung für die 
Entscheidung zur Einstellung der des Beschäftigten ge-
wesen sein.

Ausbildungszeiten sind keine Zeiten beruflicher Tätig-
keit und können deshalb nicht als förderliche Zeiten an-
gerechnet werden.

Die „vorherige berufliche Tätigkeit“ muss nicht unmit-
telbar vor der Einstellung liegen; die Protokollerklärung 
Nr. 3 zu § 16 Absatz 2 gilt nur für die Anwendung des 
Satzes 2, nicht aber auch des Satzes 4 des § 16 Absatz 2.

Auch bei Vorliegen förderlicher Zeiten haben die Be-
schäftigten keinen tarifvertraglichen Anspruch darauf, 
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dass diese Zeiten bei der Stufenzuordnung zu ihren 
Gunsten berücksichtigt werden. Die Anerkennung ist 
vielmehr eine einzelfallbezogene Entscheidung des Ar-
beitgebers und unterliegt nicht der Mitbestimmung des 
Personalrates. Dies gilt auch für die Frage, ob förder-
liche Zeiten in vollem Umfang oder teilweise auf die 
Stufenlaufzeit angerechnet werden.

Ist der Umfang der anrechenbaren förderlichen Zeiten 
bestimmt, richtet sich die konkrete Stufenzuordnung 
nach den Stufenlaufzeiten (§ 16 Absatz 3; gegebenenfalls 
ist § 17 Absatz 3 zu beachten). Dabei ist die regelmäßige 
Stufenlaufzeit zugrunde zu legen; die Leistungskompo-
nente des § 17 Absatz 2 bleibt unberücksichtigt.

Da die Vorzeiten nur bei der Stufenzuordnung zu be-
rücksichtigen sind, werden etwaige nach Zuordnung zu 
der Stufe verbleibende „Restzeiten“ nicht weitergeführt. 
Insoweit verbleibt es bei dem Grundsatz des § 17 Ab-
satz 3, wonach es für das Erreichen der jeweils nächsten 
Stufe auf die ununterbrochene Tätigkeit innerhalb der-
selben Entgeltgruppe ankommt.

Auch bei Anrechnung förderlicher Zeiten kann es sich 
aus personal- oder haushaltswirtschaftlichen Gründen 
empfehlen, die Laufzeit der zuerkannten Stufe ganz oder 
teilweise um die Laufzeit der übersprungenen Stufe zu 
verlängern, zum Beispiel damit vorhandene Beschäftigte 
bei Erreichen der nächsten Stufe nicht durch den Neu-
eingestellten „überholt“ werden oder bei gleichzeitiger 
Einstellung mehrerer Bewerber alle Beschäftigten eine 
bestimmte Stufe zu demselben Zeitpunkt erreichen. 
Wird von der Möglichkeit der Verlängerung der Stufen-
laufzeit Gebrauch gemacht, ist sie in einer arbeitsver-
traglichen Nebenabrede festzuhalten.

16.3
Stufenlaufzeit (§ 16 Absatz 3)

Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe – 
von Stufe 3 an in Abhängigkeit von ihrer Leistung ge-
mäß § 17 Absatz 2 – nach folgenden Zeiten einer unun-
terbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgelt-
gruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit):

Stufe 2  nach einem Jahr  in Stufe 1,
Stufe 3  nach zwei Jahren  in Stufe 2,
Stufe 4  nach drei Jahren  in Stufe 3,
Stufe 5  nach vier Jahren  in Stufe 4 und 
Stufe 6  nach fünf Jahren  in Stufe 5 
   (nur Entgeltgruppen 2 bis 8).

Die Stufenlaufzeit setzt sich zusammen aus den beiden 
Komponenten

–  Dauer der ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb der-
selben Entgeltgruppe bei dem Arbeitgeber (Ziffer 
16.3.1) und

–  Leistung (Ziffer 16.3.2).

Bei reiner Addition der Stufenlaufzeiten würden Be-
schäftigte in den Entgeltgruppen 2 bis 8 bei durch-
schnittlicher Leistung die letzte Stufe (Endstufe) ihrer 
Entgeltgruppe nach spätestens 15 Jahren und Beschäf-
tigte in den Entgeltgruppen 9 bis 15 nach spätestens 10 
Jahren erreichen. Dies gilt jedoch nur, wenn die Beschäf-
tigten ihre Entgeltgruppe nicht wechseln. Anders als im 
bisherigen Recht wird die einmal erreichte Entgeltstufe 
bei dem Wechsel in eine höhere Entgeltgruppe nicht mit-
genommen, die Stufenzuordnung in der höheren Entgelt-
gruppe erfolgt vielmehr betragsmäßig anhand des bishe-
rigen Tabellenentgelts.

Die Abweichungen von den regelmäßigen Stufenlauf-
zeiten des § 16 Absatz 3 Satz 1 sind in Satz 2 des An-
hangs zu § 16 geregelt; dies betrifft einzelne Beschäftig-
tengruppen in der Entgeltgruppe 9. Sonderregelungen 
gelten zudem gemäß Abschnitt II des Anhangs zu § 16 
für Pflegekräfte (siehe Ziffer 15.8) sowie gemäß § 16 Ab-
satz 4 für Entgeltgruppe 1 (siehe Ziffer 16.4).

Der Satz 2 des Anhangs zu § 16, der sowohl für vorhan-
dene als auch für neu eingestellte Beschäftigte gilt, lau-
tet wie folgt:

„In der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 3 nach fünf Jah-
ren in Stufe 2 und die Stufe 4 nach neun Jahren in 
Stufe 3 bei Tätigkeiten entsprechend der

–  Vergütungsgruppe Va ohne Aufstieg nach IVb BAT/ 
BAT-O,

–  Vergütungsgruppe Vb ohne Aufstieg nach IVb BAT/ 
BAT-O (einschließlich in Vergütungsgruppe Vb vorhan-
dener Aufsteiger aus Vergütungsgruppe Vc BAT/BAT-O)

erreicht; bei Tätigkeiten entsprechend der Lohngruppe 9 
MTArb/MTArb-O wird die Stufe 3 nach zwei Jahren in 
Stufe 2 und die Stufe 4 nach sieben Jahren in Stufe 3 er-
reicht.“

16.3.1
Ununterbrochene Tätigkeit innerhalb derselben Entgelt-
gruppe

Die Stufenlaufzeit ist nach § 16 Absatz 3 Satz 1 definiert 
als Zeit einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb der-
selben Entgeltgruppe bei dem betreffenden Arbeitgeber. 
Es reicht nicht, wenn das Arbeitsverhältnis nur rechtlich 
besteht, sondern die/der Beschäftigte muss auch tatsäch-
lich arbeiten.

In § 17 Absatz 3 wird in Ergänzung hierzu geregelt,

–  welche Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit 
gleichstehen (Satz 1, vgl. Ziffer 17.3.1),

–  welche Unterbrechungszeiten zwar nicht auf die Stufen-
laufzeit angerechnet werden, jedoch für die weitere Stu-
fenlaufzeit unschädlich sind (Satz 2, vgl. Ziffer 17.3.2),

–  welche Unterbrechungszeiten zum Verlust der zuvor 
erreichten Stufe führen und welcher Stufe die/der Be-
schäftigte stattdessen zugeordnet wird (Satz 3, vgl. 
Ziffer 17.3.3),

–  dass Zeiten als Teilzeitbeschäftigte/r in vollem Um-
gang angerechnet werden (Satz 4).

16.3.2
Leistung

Der Leistungsbezug kann für das Erreichen der Stufen 4, 
5 und 6 zum Tragen kommen. Zu den weiteren Einzel-
heiten wird auf die Ausführungen in Ziffer 17.2 verwiesen.

Für das Aufrücken der in den TV-L übergeleiteten Be-
schäftigten aus der individuellen Zwischenstufe in die 
nächsthöhere Stufe – bei übergeleiteten Angestellten in 
der Regel am 1. November 2008 – hat der Leistungsbezug 
noch keine Bedeutung. Erst nach der Zuordnung zu ei-
ner regulären Stufe der TV-L-Tabelle kann die Leistung 
für das Erreichen der Stufen 4, 5 oder 6 zum Tragen 
kommen.

16.4
Entgeltgruppe 1 (§ 16 Absatz 4)

Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen, allerdings be-
ginnend mit der Stufe 2. Demzufolge werden hier die neu 
eingestellten Beschäftigten zwingend der Stufe 2 (Ein-
gangsstufe) zugeordnet. Die jeweils nächste Stufe wird 
nach vier Jahren in der vorangegangenen Stufe erreicht. 
Im zweiten Halbsatz des Satzes 3 haben die Tarifver-
tragsparteien zur Klarstellung auf die uneingeschränkte 
Geltung der Regelungen über eine leistungsbezogene 
Verkürzung oder Verlängerung der Stufen (§ 17 Ab-
satz 2) hingewiesen. Unabhängig davon gelten aber auch 
die anderen Entgeltregelungen des Abschnitts III für die 
Beschäftigten der Entgeltgruppe 1, soweit § 16 Absatz 4 
dem nicht entgegensteht.

Die Entgeltgruppe 1 gilt für „Beschäftigte mit einfachs-
ten Tätigkeiten“ (vgl. Anlage 4 TVÜ-Länder). Die Tarif-
vertragsparteien haben sich zusätzlich auf einen Bei-
spielskatalog von bestimmten Berufen oder Tätigkeiten 
verständigt, die in Entgeltgruppe 1 einzugruppieren 
sind. Dazu gehören u. a. Botinnen/Boten ohne Aufsichts-
funktion, Hausarbeiter, Hausgehilfinnen/-gehilfen, Rei-
niger in Außenbereichen wie Höfen und Wegen sowie 
Serviererinnen/Servierer beziehungsweise bestimmte 
Tätigkeiten, u. a. Spülen und Gemüseputzen und sonstige 
Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich. Als Katalog 
bestimmter Beispiele für die Entgeltgruppe 1 ist diese 
Liste nicht abschließend. Sie dient als Auflistung ty-
pischer Beispiele zugleich der Orientierung. Dement-
sprechend sind auch andere einfachste Tätigkeiten, die 
den gegebenen Beispielen in ihrer Wertigkeit entspre-
chen, in Entgeltgruppe 1 einzugruppieren. Unerheblich 
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ist dabei, welchen Vergütungs- beziehungsweise Lohn-
gruppen diese Tätigkeiten bislang tariflich zugewiesen 
waren und in welche Entgeltgruppe übergeleitete Be-
schäftigte mit entsprechenden Berufen beziehungsweise 
Tätigkeiten eingruppiert sind.

Die Tarifvertragsparteien haben zudem vereinbart, dass 
das Tätigkeitsmerkmal „einfachste Tätigkeiten“ über 
den bislang gezogenen Rahmen hinaus mit weiteren Bei-
spielen durch landesbezirklichen Tarifvertrag ergänzt 
und ausgeweitet werden kann.

16.5
Entgeltanreize durch Zahlung einer Zulage (Vorweg-
gewährung von Stufen)

§ 16 Absatz 5 eröffnet die Möglichkeit, sowohl den vor-
handenen als auch den neueingestellten Beschäftigten 
abweichend von der tarifvertraglichen oder arbeitsver-
traglichen Einstufung ein höheres Entgelt zu zahlen, 
wenn dies

–  aus Gründen der regionalen Differenzierung, 

–  zur Deckung des Personalbedarfs,

–  zur Bindung von qualifizierten Fachkräften oder

–  zum Ausgleich höherer Lebenshaltungskosten

erforderlich ist.

Die Zulage kann auch bereits bei der Einstellung ge-
währt werden und ist unabhängig von der Anerkennung 
von beruflichen Vorzeiten bei der Stufenzuordnung. Ein 
Rechtsanspruch auf die Zulage besteht nicht. Die Ge-
währung kann in Einzelfällen erfolgen, sie kann aber 
auch auf bestimmte Tätigkeitsgruppen erstreckt werden. 
Die Bindung qualifizierter Fachkräfte kann in der Qua-
lifikation (Mangelbereich), aber auch in der einzelnen 
Person (Leistungsträger) wurzeln.

Die Höhe der Zulage ist begrenzt auf den Unterschieds-
betrag zur übernächsten Stufe beziehungsweise – für Be-
schäftigte in der vorletzten Stufe – auf den Unterschieds-
betrag zur letzten Stufe (Höchstbetrag). 

Anders als im bisherigen Recht (zum Beispiel nach § 27 
Abschnitt C BAT) kann der Unterschiedsbetrag auch 
teilweise zur Auszahlung gelangen; der Arbeitgeber kann 
die Differenz zur nächsthöheren Stufe, die Differenz zur 
übernächsten Stufe, aber auch jeden anderen beliebigen 
Betrag bis zum Höchstbetrag als Zulage vorsehen. Er ist 
nicht an die Höhe der Stufensprünge gebunden. In der 
Praxis kann damit der individuell als sinnvoll erschei-
nende Betrag gewählt werden.

Für Beschäftigte in der Endstufe können bis zu 20 v. H. 
der Stufe 2 der jeweiligen Entgeltgruppe als Zulage ge-
zahlt werden. Bei Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern mit einem Entgelt der Endstufe ist diese Mög-
lichkeit auf bis zu 25 v. H. der Stufe 2 ihrer Entgelt-
gruppe erweitert worden (§ 16 Absatz 5 Satz 3 in der 
Fassung des § 40 Nr. 5 Ziffer 2).

Die Zulage (auch in der Form der vollen oder teilweisen 
Vorweggewährung einer Stufe) kann befristet werden. 
Sie ist auch als befristete Zulage widerruflich. Durch die 
Zahlung der Zulage ändert sich die Stufenzuordnung des 
Beschäftigten nicht. Der Aufstieg in die nächsthöhere re-
guläre Stufe vollzieht sich unabhängig von der Zulagen-
zahlung. Die Zulage geht nicht in die Berechnung des in-
dividuellen Stundenentgelts (zum Beispiel für die Be-
rechnung des Überstundenentgelts) ein. Es handelt sich 
bei der Zulage aber um einen „in Monatsbeträgen fest-
gelegten Entgeltbestandteil“ im Sinne des § 21 Satz 1, 
der auch in die Bemessungsgrundlage für die Jahresson-
derzahlung (§ 20 Absatz 3) eingeht.

17
Zu § 17 – Allgemeine Regelungen zu den Stufen

17.1
Stufenaufstieg am Beginn eines Monats (§ 17 Absatz 1)

Das Erreichen der nächsthöheren Stufe während eines 
laufenden Kalendermonats wirkt auf den Beginn dieses 
Monats zurück, d. h. das höhere Tabellenentgelt steht 
der/dem Beschäftigten vom Beginn des entsprechenden 
Monats an zu.

17.2
Leistungsbezogener Stufenaufstieg (§ 17 Absatz 2)

Das Erreichen der Stufen 4, 5 und 6 ist leistungsabhän-
gig. Für das Aufrücken nach der regelmäßigen Stufen-
laufzeit nach § 16 Absatz 3 wird eine als durchschnitt-
lich zu wertende Leistung vorausgesetzt. Bei Leistungen, 
die erheblich über dem Durchschnitt liegen, kann die re-
guläre Stufenlaufzeit jeweils verkürzt werden. Bei Leis-
tungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, ist 
eine Verlängerung der in § 16 Absatz 3 vorgesehenen 
Laufzeiten möglich. Wird die Stufenlaufzeit verlängert, 
muss der Arbeitgeber jährlich prüfen, ob die Vorausset-
zungen für die Verlängerung noch vorliegen.

17.2.1
Abgrenzung von leistungsbezogenem Stufenaufstieg und 
Leistungsentgelt nach § 18

Die leistungsbezogenen Stufenaufstiege und das Leis-
tungsentgelt nach § 18 mit seinen durch landesbezirk-
lichen Tarifvertrag noch zu regelnden materiellen Leis-
tungsanreizen bestehen unabhängig voneinander und 
dienen unterschiedlichen Zielen.

Die leistungsbezogenen Stufenaufstiege unterstützen 
insbesondere die Anliegen der Personalentwicklung 
(Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2) und nehmen damit 
längere Zeiträume, Entwicklungslinien und über die 
Leistungsbewertung im Rahmen des § 18 hinausgehende 
Aspekte in den Blick. Dies wird auch in der Rechtsfolge 
deutlich. Während im Rahmen der Leistungsbezahlung 
nach § 18 einmalige oder zeitlich befristete wiederkeh-
rende Zahlungen erfolgen sollen, führt der beschleunigte 
Stufenaufstieg nach § 17 Absatz 2 Satz 1 durch das 
schnellere Erreichen der höheren Entgeltstufen zu dau-
erhaften finanziellen Vorteilen. Damit unterscheidet sich 
die Regelung in § 17 auch von der Zulagenzahlung nach 
§ 16 Absatz 5.

17.2.2
Feststellung erheblich überdurchschnittlicher bezie-
hungsweise erheblich unterdurchschnittlicher Leistung

Ob „erheblich überdurchschnittliche“ oder „erheblich 
unterdurchschnittliche“ Leistungen im Sinne des § 17 
Absatz 2 vorliegen, kann weder schematisch an der Leis-
tungsbewertung im Rahmen des § 18 noch an dienstli-
chen (Regel-)Beurteilungen oder an diese Bewertungen 
anknüpfenden Durchschnittsbetrachtungen festgestellt 
werden. Erforderlich ist vielmehr eine Gesamtbetrach-
tung des Einzelfalles, die neben den erbrachten Leistun-
gen und den verschiedenen Leistungsprofilen auch an-
dere Aspekte der beruflichen Entwicklung wie zum Bei-
spiel die Bewährung in unterschiedlichen Aufgabenge-
bieten oder die regelmäßige Übernahme von Sonderauf-
gaben einbeziehen kann. In diese Feststellung sind aller-
dings nur die Zeiten seit Beginn der Stufenlaufzeit ein-
zubeziehen. Deshalb wird eine Entscheidung über die 
Verkürzung der Stufenlaufzeit kaum schon zu Beginn 
der Stufenlaufzeit getroffen werden können. Im Hinblick 
auf die mit einem beschleunigten Stufenaufstieg verbun-
dene dauerhafte finanzielle Besserstellung sollte zudem 
auch die weitere Entwicklungsprognose der/des Beschäf-
tigten positiv sein.

Bei der Feststellung „erheblich unterdurchschnittlicher 
Leistungen“ wird es gleichfalls eindeutiger Tatsachen 
bedürfen, die die finanzielle Schlechterstellung rechtfer-
tigen. Im Hinblick auf mögliche arbeitsgerichtliche 
Streitigkeiten sollten diese regelmäßig aktenkundig sein 
und sich über einen längeren Zeitraum abzeichnen. Be-
zugspunkt der Prüfung ist jeweils die Tätigkeit in der 
aktuell maßgeblichen Entgeltgruppe. Leistungsminde-
rungen aufgrund eines anerkannten Arbeitsunfalls oder 
einer Berufskrankheit gemäß §§ 8 und 9 SGB VII sind in 
geeigneter Weise zu berücksichtigen (vgl. Protokoller-
klärung zu § 17 Absatz 2 Satz 2). 

Eine regelmäßige Überprüfung, ob und für welche Be-
schäftige Maßnahmen nach § 17 Absatz 2 in Betracht 
kommen, ist möglich, aber nicht zwingend. Zudem eröff-
net § 17 Absatz 2 den Beschäftigten keinen Anspruch auf 
einen schnelleren Stufenaufstieg.

Es handelt sich um ein Personalentwicklungselement, 
über das die jeweilige Behörde im individuellen Fall in 
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eigener Zuständigkeit entscheidet. Auch wenn Aspekte 
der Leistungsbewertung oder der dienstlichen Beurtei-
lungen in die Feststellung nach § 17 Absatz 2 einfließen 
können, ist eine doppelte „Belohnung“ derselben Leis-
tung durch Leistungsbezahlung und vorgezogenem Stu-
fenaufstieg zu vermeiden. 

Insgesamt werden Verkürzung und Verlängerung der 
Stufenlaufzeit nicht die Regel sein, sondern in sachlich 
begründete Einzelfällen zum Tragen kommen. Die/Der 
„Normalleister/in“ wird demgegenüber in der durch-
schnittlichen Stufenlaufzeit des § 16 Absatz 3 aufrücken. 
Daraus folgt zugleich, dass das Vorliegen der hierfür er-
forderlichen durchschnittlichen Leistung nicht von kon-
kreten Bewertungen im Rahmen der Leistungsbewer-
tung, (Regel-)Beurteilung oder entsprechenden Systemen 
abhängt.

17.2.3
Zeitdauer der Verkürzung beziehungsweise des Anhal-
tens in der Stufe

§ 17 Absatz 2 lässt das Überspringen von Stufen nicht 
zu, enthält im Übrigen aber keine Vorgaben, in welchem 
Umfang Stufenaufstiege verkürzt oder für welchen Zeit-
raum sie ausgesetzt werden können. Damit ist nach dem 
Tarifvertrag nicht ausgeschlossen, dass ein/e Beschäf-
tigte/r bei Vorliegen der entsprechenden Vorausset-
zungen dauerhaft in einer Stufe angehalten wird. Aller-
dings dürfte sich bei einem Leistungsbild, das längerfris-
tig erheblich unter dem Durchschnitt liegt, die Frage 
nach dem Fortbestand des Arbeitsverhältnisses stellen. 
Im Fall der Verkürzung der Stufenlaufzeit wird neben 
der finanziellen Dauerwirkung der Maßnahme auch die 
weitere Personalentwicklungsperspektive zu beachten 
sein, wenn ein/e Beschäftigte/r sehr früh die Endstufe 
ihrer/seiner Entgeltgruppe erreicht. Vor diesem Hinter-
grund dürften Verkürzungen der Stufenlaufzeit um mehr 
als die Hälfte der regulären Laufzeit (vgl. § 16 Absatz 3) 
die Ausnahme bleiben. Alternativ bleibt die Möglichkeit, 
auf die Regelung in § 16 Absatz 5 zurückzugreifen.

17.2.4
Betriebliche Kommission

Für die Beratung von schriftlich begründeten Beschwer-
den von Beschäftigten gegen eine Verlängerung der Stu-
fenlaufzeit ist eine sog. Betriebliche Kommission, die pa-
ritätisch besetzt wird, zuständig. Sie entscheidet jedoch 
nicht selbst, sondern hat eine beratende Funktion (vgl. 
Protokollerklärung zu § 17 Absatz 2 Satz 6). Sie unter-
breitet dazu dem Arbeitgeber einen Vorschlag, ob und 
gegebenenfalls in welchem Umfang der Beschwerde ab-
geholfen werden sollte. Der Arbeitgeber entscheidet so-
dann über die leistungsbezogene Stufenzuordnung, d. h. 
ob und gegebenenfalls in welchem Umfang es bei dem 
Festhalten in der Stufe verbleibt. Die Mitglieder der pa-
ritätischen Kommission werden je zur Hälfte vom Ar-
beitgeber und vom Betriebs-/Personalrat benannt (pari-
tätische Besetzung). Die Mitglieder müssen der Dienst-
stelle beziehungsweise dem Betrieb angehören. Beschäf-
tigte anderer Dienststellen/Betriebe oder sonstige Dritte 
können nicht in die Kommission berufen werden.

Vor Bildung der paritätischen Kommission nach § 17 
Absatz 2 sollte abgewartet werden, inwieweit der lan-
desbezirkliche Tarifvertrag nach § 18 Absatz 4 eine ent-
sprechende Mitwirkung der Beschäftigten vorsieht. Im 
Bedarfsfalle ist – wie bisher – auf die einschlägigen all-
gemeinen arbeitsrechtlichen Instrumente zurückzugrei-
fen, die ohnehin neben der Verlängerung der Stufenlauf-
zeit nach § 17 Absatz 2 Satz 2 stehen.

17.3
Stufenlaufzeit – Besondere Regelungen (§ 17 Absatz 3)

Gemäß § 16 Absatz 3 setzt der Aufstieg in die nächsthöhere 
Stufe bestimmte Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit 
innerhalb derselben Entgeltgruppe bei demselben Arbeit-
geber voraus. In § 17 Absatz 3 wird der Einfluss von Un-
terbrechungszeiten auf den Stufenaufstieg geregelt.

17.3.1
Anrechenbare Zeiten (§ 17 Absatz 3 Satz 1)

Die in § 17 Absatz 3 Satz 1 Buchstabe a bis f genannten 
Zeiten wie zum Beispiel bezahlter Urlaub und krank-
heitsbedingte Arbeitsunfähigkeit bis zu 39 Wochen ste-

hen den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im 
Sinne des § 16 Absatz 3 Satz 1 gleich. Sie unterbrechen 
die Stufenlaufzeit daher nicht, sondern werden im vollen 
Umfang auf die Stufenlaufzeit angerechnet.

17.3.2
Unschädliche Unterbrechungszeiten (§ 17 Absatz 3 
Satz 2)

Nicht in § 17 Absatz 3 Satz 1 erwähnte Unterbrechungen 
bis zu jeweils 3 Jahren werden zwar nicht auf die Stu-
fenlaufzeit angerechnet, sind aber im Übrigen für die 
Stufenentwicklung unschädlich. Die vor der Unterbre-
chung erreichte Stufe wird währenddessen angehalten 
und läuft bei Wiederaufnahme der Beschäftigung naht-
los dort weiter, wo die/der Beschäftigte innerhalb der 
Stufe aufgehört hat.

Beispiel:
  Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter erhält Tabel-

lenentgelt aus Entgeltgruppe 9 Stufe 3; ihre/seine ver-
bleibende Stufenlaufzeit zum Erreichen der Stufe 4 – 
durchschnittliche Leistung vorausgesetzt – beträgt 
noch 12 Monate. Die/derer Beschäftigte nimmt Son-
derurlaub unter Verzicht auf die Fortzahlung des Ent-
gelts (§ 28) von zwei Jahren. Weil die Unterbrechung 
nicht mehr als drei Jahre andauerte, beginnt nach 
Wiederaufnahme der Beschäftigung die Stufenlaufzeit 
nicht von neuem. Vielmehr bleibt die vor Antritt des 
Sonderurlaubs erreichte Stufenlaufzeit erhalten und 
die Stufe 4 kann nach einer Tätigkeit von 12 Monaten 
erreicht werden.

Der Tarifvertrag eröffnet die unschädliche Unterbre-
chung für „jeweils“ drei Jahre. Aus dem Zusatz „jeweils“ 
folgt, dass auf den einzelnen Unterbrechungsvorgang 
abzustellen ist. Darauf, wie viel Zeit zwischen mehreren 
unschädlichen Unterbrechungen liegt, kommt es grund-
sätzlich nicht an.

Nach dem Tariftext sind zudem unschädlich:

–  Zeiten einer Unterbrechung wegen Elternzeit. Hier gilt 
die Begrenzung auf drei Jahre nicht, so dass auch eine 
mehr als drei Jahre umfassende Elternzeit (zum Bei-
spiel bei Betreuung mehrerer Kinder) die bisher zu-
rückgelegte Stufenlaufzeit nicht untergehen lässt. Der 
Begriff „Elternzeit“ bezieht sich auf die Elternzeit 
nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz beziehungs-
weise – ab 1. Januar 2007 – nach dem Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz. Zeiten einer sonstigen Kin-
derbetreuung fallen nicht hierunter.

–  Zeiten einer Unterbrechung bei Beschäftigten, die für 
eine jahreszeitlich begrenzte regelmäßig wiederkeh-
rende Tätigkeit in einem Beschäftigungsverhältnis ste-
hen (Saisonbeschäftigte).

In beiden Fällen wird die vor der Unterbrechung er-
reichte Stufe angehalten und läuft nach Wiederauf-
nahme der Arbeit weiter. Schließt sich hingegen an eine 
Elternzeit ein Sonderurlaub zur Kinderbetreuung von 
mehr als drei Jahren an, erfolgt bei Wiederaufnahme der 
Arbeit eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der Un-
terbrechung erreichte Stufe vorangeht (siehe Ziffer 
17.3.3).

17.3.3
Schädliche Unterbrechungszeiten (§ 17 Absatz 3 Satz 3)

Bei einer Unterbrechung von mehr als 3 Jahren erfolgt 
eine Rückstufung, sofern es sich nicht um eine Unterbre-
chung wegen Elternzeit handelt. Bei Wiederaufnahme 
der Beschäftigung werden die Rückkehrer der nächst-
niedrigeren Stufe zugeordnet, also der Stufe, die der vor 
der Unterbrechung erreichten Stufe vorausgeht. Unter-
grenze ist die Stufe, der die/der jeweilige Beschäftigte im 
Falle einer Neueinstellung bei unterstellter Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses zuzuordnen wäre. Die Laufzeit 
der neuen Stufe beginnt mit dem Tag der Arbeitsauf-
nahme.

Beispiel:
  Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter mit Verwaltungs-

aufgaben, Entgeltgruppe 9 Stufe 3, die/der nach 
einem Jahr ununterbrochener Tätigkeit die Stufe 4 er-
reichen würde, nimmt einen fünfjährigen Sonderur-
laub nach § 28. Nach 5 Jahren nimmt sie/er ihre/seine 
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vorherige Tätigkeit in der Entgeltgruppe 9 wieder 
auf. Gemäß § 17 Absatz 3 Satz 3 erfolgt eine Rückstu-
fung, sie/er wird der nächst niedrigeren Stufe, hier 
der Stufe 2, zugeordnet. Die zweijährige Stufenlauf-
zeit für den Aufstieg in die Stufe 3 beginnt mit dem 
Tag der Arbeitsaufnahme.

17.3.4
Anrechnung Teilzeitbeschäftigung (§ 17 Absatz 3 Satz 4)

§ 17 Absatz 3 Satz 4 verdeutlicht, dass es für die Stufen-
laufzeit unerheblich ist, ob Beschäftigte in Vollzeit oder 
Teilzeit beschäftigt sind.

17.4
Stufenzuordnung bei Höhergruppierung/Herabgruppie-
rung (§ 17 Absatz 4)

Anders als das bisherige Recht kennt der TV-L keine au-
tomatisch fortlaufenden Lebensalters- oder Lohnstufen, 
die bei Höhergruppierungen mitgenommen werden. Im 
Hinblick auf den Grundsatz der Bezahlung nach Berufs-
erfahrung und Leistung erfolgt die Stufenzuordnung bei 
Höhergruppierungen im TV-L betragsmäßig (gegebenen-
falls mit Garantiebetrag); bei einer Herabgruppierung ist 
eine stufengleiche Zuordnung vorgesehen.

17.4.1
Höhergruppierung (§ 17 Absatz 4 Satz 1 bis 3)
Nach einer Höhergruppierung werden die Beschäftigten 
in ihrer neuen Entgeltgruppe derjenigen Stufe zugeord-
net, in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt 
erhalten. Da es sich bei diesen Beschäftigten in aller Re-
gel nicht mehr um Neueinstellungen handelt, werden sie 
jedoch unabhängig von der Höhe ihres bisherigen Ver-
dienstes mindestens der Stufe 2 zugeordnet. Die Tarif-
vertragsparteien sind davon ausgegangen, dass Höher-
gruppierungen aus der Stufe 1 heraus in der Praxis die 
Ausnahme bilden werden. Bei Eingruppierung über 
mehr als eine Entgeltgruppe wird die Zuordnung zu den 
Stufen so vorgenommen, als ob faktisch eine Eingrup-
pierung in jede der einzelnen Entgeltgruppen stattgefun-
den hätte.

Beispiel 1:
  Einer/einem Beschäftigten mit Entgelt aus der Ent-

geltgruppe 10 Stufe 3 (2.800 Euro) werden Tätigkeiten 
der Entgeltgruppe 12 übertragen, die eine Höhergrup-
pierung in die Entgeltgruppe 12 zur Folge haben.

  Bei (fiktiver) Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 
11 steht der/dem Beschäftigten dort ein Betrag von 
2.900 Euro (= Stufe 3) und bei weiterer Höhergruppie-
rung aus der Entgeltgruppe 11 in die Entgeltgruppe 12 
dann ein Betrag von 3.200 Euro (= Stufe 3) zu. Dieser 
Betrag wird nach der Höhergruppierung in die Ent-
geltgruppe 12 gezahlt. Ein direkter Vergleich des Aus-
gangswertes in der Entgeltgruppe 11 von 2.800 Euro 
mit einem mindestens gleich hohen Wert in der Ent-
geltgruppe 12 hätte demgegenüber zur Zuordnung in 
die Stufe 2 der Entgeltgruppe 12 (2.800 Euro) geführt.

Ein Garantiebetrag in Höhe von

–  25 Euro beziehungsweise 
–  50 Euro 

soll sicherstellen, dass Beschäftigte nach Übertragung 
der höherwertigen Tätigkeit einen Mindestgewinn erzie-
len. Maßgeblich ist insoweit der Unterschiedsbetrag zwi-
schen dem bisherigen und dem in der nächsthöheren 
Entgeltgruppe maßgebenden, mindestens gleich hohen 
neuen Tabellenentgelt. Liegt der Unterschiedsbetrag in 
den Entgeltgruppen 1 bis 8 unter 25 Euro beziehungs-
weise in den Entgeltgruppen 9 bis 15 unter 50 Euro, so 
sichert der Garantiebetrag einen Zugewinn von 25 Euro 
(Entgeltgruppen 1 bis 8) beziehungsweise 50 Euro (Ent-
geltgruppen 9 bis 15). 

Es bestehen keine Bedenken, die Regeln über den Garan-
tiebetrag auch dann anzuwenden, wenn Beschäftigte aus 
der individuellen Endstufe höhergruppiert werden. 

Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltan-
passungen teil (Protokollerklärung zu § 17 Absatz 4 
Satz 2). Mit Erreichen der nächsthöheren Stufe entfällt 
der Garantiebetrag, gezahlt wird dann wieder das regu-
läre Stufenentgelt.

Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt 
mit dem Tag der Höhergruppierung von neuem. „Rest-
zeiten“ aus der bisherigen Entgeltgruppe und -stufe wer-
den in der höheren Entgeltgruppe nicht angerechnet.

Beispiel 2:
  Einer/einem Beschäftigten mit Entgelt aus der Ent-

geltgruppe 7 Stufe 4 von 2.230 Euro werden am 1. De-
zember 2007 höherwertige Tätigkeiten übertragen, 
die der Entgeltgruppe 8 zuzuordnen sind. 

  Betragsmäßig ist sie/er nach der Höhergruppierung 
der Stufe 3 in der Entgeltgruppe 8 mit einem Tabel-
lenentgelt von 2.240 Euro zuzuordnen. Da die Diffe-
renz zwischen dem bisherigen Tabellenentgelt und 
seinem neuen Tabellenentgelt lediglich 10 Euro be-
trägt, steht ihr/ihm der Garantiebetrag von 25 Euro 
zu. Ihr/sein Entgelt beträgt daher ab 1. Dezember 
2007 2.255 Euro; zeitgleich beginnt die dreijährige 
Laufzeit in der Stufe 3.

Beispiel 3:
  Einer/einem Beschäftigten mit Entgelt aus der Ent-

geltgruppe 14 Stufe 4 von 3.900 Euro werden am 1. 
Oktober 2007 höherwertige Tätigkeiten übertragen, 
die der Entgeltgruppe 15 zuzuordnen sind.

  Betragsmäßig ist sie/er nach der Höhergruppierung 
der Stufe 3 in der Entgeltgruppe 15 mit einem Tabel-
lenentgelt von 3.900 Euro zuzuordnen. Da die Tabel-
lenentgelte alt und neu identisch sind, steht ihr/ihm 
der Garantiebetrag von 50 Euro zu. Ihr/sein Entgelt 
beträgt daher ab 1. Oktober 2007 3.950 Euro; zeit-
gleich beginnt die dreijährige Stufenlaufzeit für das 
Erreichen der Stufe 4 in Entgeltgruppe 15.

 Hinweis:
  Für ehemalige Angestellte und Arbeiterinnen/Arbeiter, 

die gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 TVÜ-Länder bezie-
hungsweise § 7 Absatz 3 Satz 1 TVÜ-Länder in eine 
individuelle Zwischenstufe übergeleitet worden sind, 
und die vor dem 1. November 2008 höhergruppiert 
werden, endet mit der Zuordnung einer regulären 
Stufe in der neuen Entgeltgruppe die Zeit in der indi-
viduellen Zwischenstufe. Von diesem individuellen 
Zuordnungszeitpunkt an richtet sich das Erreichen der 
nächsten Stufe nach § 16 Absatz 3.

  Für Höhergruppierungen aus der individuellen End-
stufe wird auf Ziffer 7.4 der Durchführungshinweise 
zum TVÜ-Länder verwiesen.

Soweit durch die Zahlung des Garantiebetrages das Ta-
bellenentgelt nach der regulären Stufe überschritten 
wird, geht dieser Teil des Garantiebetrages als ein in 
Monatsbeträgen festgelegter Entgeltbestandteil in die 
Entgeltfortzahlung nach § 21 Satz 1 und in die Bemes-
sungsgrundlage für die Jahressonderzahlung nach § 20 
Absatz 3 ein. Er bleibt hingegen ohne Auswirkungen auf 
das individuelle Stundenentgelt (zum Beispiel für die 
Berechnung des Überstundenentgelts).

17.4.2
Herabgruppierung (§ 17 Absatz 4 Satz 4)

Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgelt-
gruppe ist die/der Beschäftige auch in der niedrigeren 
Entgeltgruppe der in der höheren Entgeltgruppe erreich-
ten Stufe zuzuordnen, wird also stufengleich in die nied-
rigere Entgeltgruppe herabgruppiert. Dies gilt nicht im 
Fall der Korrektur tarifwidriger Eingruppierungen.

 Hinweis:
  Für Herabgruppierungen aus der individuellen End-

stufe wird für übergeleitete ehemalige Angestellte 
(Regelungen nach § 6 Absatz 2 Satz 3 TVÜ-Länder) 
auf Ziffer 6.6 der Durchführungshinweise zum TVÜ-
Länder und für übergeleitete ehemalige Arbeite-
rinnen und Arbeiter (Regelungen nach § 7 Absatz 2 
Satz TVÜ-Länder) auf die Ausführungen in Ziffer 7.5 
der Hinweise zum TVÜ-Länder verwiesen.

17.4.3
Zahlungsbeginn

Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, 
in dem die Höher- oder Herabgruppierung wirksam 
wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der neu 
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festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe, gege-
benenfalls mit dem Garantiebetrag (§ 17 Absatz 4 
Satz 5).

18
Zu § 18 – Leistungsentgelt 

18.1
Einführung 

§ 18 enthält Rahmenregelungen für die leistungsorien-
tierte Bezahlung. Die Norm trifft die Grundsatzentschei-
dung zur Einführung eines Leistungsentgelts ab 2007, 
enthält im Übrigen aber nur wenige Eckpunkte zur Aus-
gestaltung des Leistungsentgelts und zum Entgeltvolu-
men der Leistungsbezahlung. Nähere Regelungen blei-
ben eigenständigen landesbezirklichen Tarifverträgen 
vorbehalten.

18.2
Regelungen zur Ausgestaltung des Leistungsentgelts

Das Leistungsentgelt wird zum 1. Januar 2007 für alle 
Beschäftigten mit Ausnahme der unter § 41 fallenden 
Ärztinnen und Ärzte auf der Grundlage eines noch zu 
vereinbarenden landesbezirklichen Tarifvertrages zum 
Leistungsentgelt eingeführt. Sollte nicht rechtzeitig eine 
tarifvertragliche Einigung möglich sein, regelt § 18 Ab-
satz 5, dass mit dem Tabellenentgelt des Monats Dezem-
ber ab dem Jahr 2007 12 v. H. des für den Monat Septem-
ber desselben Jahres zustehenden Tabellenentgelts aus-
gezahlt werden.
Für die Ausgestaltung des Leistungsentgelts trifft der 
TV-L folgende Festlegungen: Das Leistungsentgelt wird 
zusätzlich zum Tabellenentgelt gewährt. Es wird sich 
an der individuellen Leistung der/des Beschäftigten 
orientieren und variabel sein. Als Elemente einer leis-
tungsorientierten Bezahlung kommen einmalige Leis-
tungs- und Erfolgsprämien sowie eine zeitlich befristete 
regelmäßige Leistungszulage in Betracht. Regelungen 
zur individuellen Leistungsfeststellung und -bewertung 
werden in den noch zu vereinbarenden landesbezirk-
lichen Tarifverträgen und diesen ausfüllende Dienst-
vereinbarungen getroffen werden. Die Leistungsmes-
sung wird auch an die Leistung von Gruppen (Teams) 
anknüpfen können. 

18.3
Regelungen zum Entgeltvolumen 

Wie zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbart, 
wird für die Leistungsbezahlung im Jahr 2007 zunächst 
ein Gesamtvolumen von 1 v. H. der ständigen Mo-
natsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbe-
reich des TV-L fallenden Beschäftigten des jeweiligen 
Arbeitgebers (mit Ausnahme der unter § 41 fallenden 
Ärztinnen und Ärzte) zur Verfügung stehen (Startvolu-
men). Der genaue Umfang des für die Leistungsbezah-
lung zur Verfügung stehenden Finanzvolumens wird 
durch die Protokollerklärung zu § 18 Absatz 1 Satz 3 
konkretisiert. Zielvolumen der für die Leistungsbezah-
lung zur Verfügung stehenden Finanzmittel sind 8 v.H. 
der ständigen Monatsentgelte aller unter den TV-L fal-
lenden Beschäftigten des jeweiligen Arbeitgebers (mit 
Ausnahme der unter § 41 fallenden Ärztinnen und 
Ärzte). Ein Zeitplan für das Erreichen dieses Zielvolu-
mens ist im TV-L nicht festgelegt.

Der TV-L regelt, welches Finanzvolumen für die Leis-
tungsbezahlung insgesamt zur Verfügung steht. Eine 
Festlegung, welches Volumen das Leistungsentgelt für 
einen einzelnen Beschäftigten gemessen an dessen Mo-
natsentgelt haben kann, ist damit nicht verbunden.

19
Zu § 19 – Erschwerniszuschläge 

§ 19 enthält nur eine Rahmenvorschrift für die Zahlung 
von Erschwerniszuschlägen. Er umschreibt allgemein, 
welche außergewöhnlichen Erschwernisse eine Zulagen-
zahlung rechtfertigen können, und legt fest, dass die Zu-
schläge in der Regel 5 bis 15 v.H. des auf eine Stunde 
entfallenden Anteils des monatlichen Tabellenentgelts 
der Stufe 2 der Entgeltgruppe 2 betragen sollen. Für 
welche konkreten Arbeiten Erschwerniszuschläge zu 

zahlen sind, ist in einem besonderen Tarifvertrag noch 
festzulegen. Dort wird auch die Höhe der Zuschläge kon-
kret vereinbart.

Bis zum In-Kraft-Treten einer tariflichen Regelung gel-
ten die bisherigen Regelungen über Erschwerniszu-
schläge in folgenden Tarifverträgen mit ihrem jeweiligen 
bisherigen Geltungsbereich fort:

–  Tarifvertrag über die Lohnzuschläge gemäß § 29 MTL 
II (TVZ zum MTL) vom 9. Oktober 1963,

–  Tarifvertrag über die Gewährung von Zulagen gemäß 
§ 33 Absatz 1 Buchstabe c BAT vom 11. Januar 1962.

Die Fortgeltung betrifft sowohl vorhandene als auch neu 
eingestellte Beschäftigte (vgl. § 1 Absatz 1 und 2 TVÜ-
Länder). Soweit in den fortgeltenden Tarifverträgen die 
Erschwerniszuschläge als Monatsbeträge ausgewiesen 
sind, erhalten Teilzeitbeschäftigte diese Zuschläge ge-
mäß § 24 Absatz 2 in dem Umfang, der dem Anteil ihrer 
individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit 
an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeit-
beschäftigter entspricht.

Durch die befristete Fortgeltung der bisherigen Tarifver-
träge werden Besitzstände nicht begründet.

20
Zu § 20 – Jahressonderzahlung

20.1
Allgemeines

Für die Jahressonderzahlung 2006/2007 ergeben sich 
die wesentlichen Festlegungen aus § 20 TV-L und § 21 
TVÜ-Länder; danach aus § 21 TV-L. Die Regelungen 
sehen eine Unterscheidung in drei Beschäftigtengrup-
pen vor:

a)   Für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis bereits am 
30. Juni 2003 bestanden hat und die bis zum 31. Ok-
tober 2006 für die Zuwendung der tariflichen Nach-
wirkung unterliegen, richtet sich die Jahressonder-
zahlung ausschließlich nach § 20 TV-L

  Für diese Beschäftigte gilt uneingeschränkt bereits 
die neue Staffel des § 20 Absatz 2 TV-L. Der TVÜ-
Länder enthält für diese Personengruppen in § 21 
Absatz 1 den Hinweis, dass sich Grund und Höhe des 
Anspruchs nach § 20 TV-L bestimmen. Weiterge-
hende Aussagen enthält der TVÜ-Länder für diese 
Beschäftigtengruppe nicht.

b)   Für Beschäftigte, mit denen arbeitsvertraglich vor 
dem 31. Oktober 2006 abweichende Vereinbarungen 
zur Zuwendung und zum Urlaubsgeld getroffen wor-
den sind, richtet sich im Jahr 2006 der Anspruch auf 
Zuwendung und Urlaubsgeld nach den am 19. Mai 
2006 geltenden Landesregelungen.

  Die hierfür maßgebende Tarifgrundlage findet sich in 
§ 21 Absatz 2 TVÜ-Länder. § 20 TV-L gilt für diese 
Beschäftigtengruppe in 2006 (noch) nicht. Dies wird 
durch den Hinweis in der Protokollerklärung Nr. 2 zu 
§ 20 TV-L ausdrücklich klargestellt.

c)  Für Beschäftigte, die nach dem 31. Oktober 2006 neu 
eingestellt werden, gilt ausschließlich § 21 Absatz 3 
TVÜ-Länder.

  Sie unterfallen im Jahr 2006 denselben Regelungen, 
die auch für diejenigen Beschäftigten gelten, mit de-
nen arbeitsvertraglich vor dem 31. Oktober 2006 ab-
weichende Vereinbarungen zur Zuwendung und zum 
Urlaubsgeld getroffen worden sind (vgl. Buch-
stabe b).

Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken, die über-
wiegend in der unmittelbaren Patientenversorgung tätig 
sind (§ 41 Nr. 1 TV-L, § 1 TV-Ärzte) erhalten weder im 
Jahr 2006 noch in den Folgejahren eine Jahressonder-
zahlung – auch nicht anteilig.

20.2
Im Einzelnen

20.2.1
Beschäftigte, die der tariflichen Nachwirkung unterlie-
gen (§ 20 TV-L)
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20.2.1.1
Stichtagsprinzip als Anspruchsvoraussetzung

Anspruch auf die Jahressonderzahlung haben nach § 20 
Absatz 1 TV-L nur Beschäftigte, die am 1. Dezember 
2006 im Arbeitsverhältnis stehen. Dabei kommt es allein 
auf den rechtlichen Bestand des Arbeitsverhältnisses am 
Stichtag an.

Ruht das Arbeitsverhältnis am 1. Dezember, ist dies un-
schädlich. Das Ruhen des Arbeitsverhältnisses berührt 
dessen Bestand nicht, weil lediglich die wechselseitigen 
Hauptpflichten aus dem weiterhin bestehenden Arbeits-
vertrag suspendiert sind (Pflicht zur Arbeitsleistung und 
zur Entgeltzahlung). Dies ist z. B. bei einem unbezahlten 
Sonderurlaub nach § 28 TV-L, einer Elternzeit nach 
§ 15 ff. Bundeserziehungsgeldgesetz oder bei Ableistung 
des Wehr-/Zivildienstes der Fall.

Auch sonstige Zeiten ohne Arbeitsleistung berühren den 
Anspruch auf die Jahressonderzahlung dem Grunde 
nach nicht, wenn das Arbeitsverhältnis am 1. Dezember 
besteht. Zu solchen Zeiten gehören insbesondere Be-
schäftigungsverbote vor und nach der Geburt des Kindes 
nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 Mutterschutzgesetz 
oder Zeiten einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähig-
keit.

Zur Höhe der Jahressonderzahlung in diesen Fällen wird 
auf Ziffer 20.2.1.7 verwiesen.

Die zusätzlichen Anspruchseinschränkungen in den 
früheren Zuwendungstarifverträgen sind von den Tarif-
vertragsparteien nicht erneut vereinbart worden. Des-
halb ist es für das Bestehen des Anspruchs auf die Jah-
ressonderzahlung unerheblich, wie lange das Arbeitsver-
hältnis bereits vor dem 1. Dezember bestanden hat und 
wie lange es noch nach dem Stichtag andauert. Ein Aus-
scheiden der/des Beschäftigten nach dem 1. Dezember 
berührt den Anspruch auf die Jahressonderzahlung 
nicht. Dabei ist auch unerheblich, aus welchem Grund 
das Arbeitsverhältnis endet.

Endet das Arbeitsverhältnis vor dem Stichtag, besteht 
kein Anspruch auf die Jahressonderzahlung. Dies gilt 
grundsätzlich auch für Arbeitsverhältnisse, die mit Ab-
lauf des 30. November 2006 enden. Zu den Ausnahmen 
siehe nachstehend Ziffer 20.2.1.2.

20.2.1.2
Ausnahmen vom Stichtagsprinzip

Der TV-L sieht zwei Ausnahmen vom Stichtag 1. Dezem-
ber vor:

(1) Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis im Laufe des 
Monats November 2006 wegen Erreichens der Alters-
grenze, wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder we-
gen Erfüllung der Voraussetzungen zum Bezug einer Al-
tersrente geendet hat.

Sie erhalten nach der Protokollerklärung Nr. 3 zu § 20 
TV-L eine anteilige Jahressonderzahlung in entspre-
chender Anwendung des § 20 Absätze 1 bis 5 TV-L. Auf 
die Hinweise unter Ziffer 20.2.1.8 wird verwiesen.

(2) Beschäftigte, die bis zum 20. Mai 2006 Altersteilzeit-
arbeit vereinbart haben.

Sie erhalten die Jahressonderzahlung nach § 20 Absatz 6 
TV-L auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis wegen 
Rentenbezugs vor dem 1. Dezember endet. Hinweis: 
 Diese Regelung wird erst ab 2007 Bedeutung erlangen, 
weil im Jahre 2006 bei Ausscheiden im Monat November 
zugleich die Voraussetzungen nach der Protokollerklä-
rung Nr. 3 zu § 20 TV-L (siehe oben) erfüllt wären. Bei 
einem Ausscheiden vor Inkrafttreten des TV-L z. B. im 
Oktober 2006 erhalten die Beschäftigten eine anteilige 
Zuwendung nach den bis zum 31. Oktober 2006 gelten-
den Zuwendungstarifverträgen.

20.2.1.3
Höhe der Jahressonderzahlung

Die Höhe der Jahressonderzahlung ergibt sich, indem 
der Bemessungssatz, der für die/den Beschäftigten maß-
geblich ist, auf die individuell ermittelte Bemessungs-
grundlage angewendet wird.

20.2.1.4
Bemessungssatz

Für die Jahressonderzahlung der Beschäftigten, die der 
tariflichen Nachwirkung unterliegen, gelten folgende 
Bemessungssätze (§ 20 Absatz 2 Satz 1 TV-L):

Tarifgebiet West

E 1 bis E 8 95 v. H.

E 9 bis E 11 80 v. H.

E 12 bis E 13 50 v. H.

E 14 bis E 15 35 v. H.

Im Jahr 2006 bestimmt sich der Bemessungssatz aus-
nahmsweise nach der Entgeltgruppe am 1. November 
2006 (Protokollerklärung Nr. 1 Satz 1 zu § 20 TV-L). Das 
ist die Entgeltgruppe, in die der Beschäftigte übergelei-
tet wurde. Ab 2007 ist die am 1. September maßgebende 
Entgeltgruppe für die Feststellung des Bemessungssatzes 
heranzuziehen.

Für Beschäftigte der Entgeltgruppe E 13, die eine Zulage 
nach § 17 Absatz 8 TVÜ-Länder erhalten, gilt der Be-
messungssatz der Entgeltgruppe 14 (§ 20 Absatz 2 Satz 3 
TV-L).

Bei Beschäftigten der Entgeltgruppe 13 Ü gilt nach § 20 
Absatz 2 Satz 2 TV-L Folgendes:

(1) Für Beschäftigte, deren Vergleichsentgelt 3.600 Euro 
nicht erreicht, gilt der Bemessungssatz der Entgelt-
gruppe 13. Ihr Bemessungssatz beträgt damit im Tarif-
gebiet West 50 v. H.

(2) Für alle anderen Beschäftigten der Entgeltgruppe 13 Ü, 
die ein Vergleichsentgelt mindestens in Höhe der Stufe 4a 
dieser Entgeltgruppe erhalten, also mindestens in Höhe von 
3.600 Euro (West), gilt der Bemessungssatz der Entgelt-
gruppe 14. Das sind im Tarifgebiet West 35 v. H.

Nach der Niederschriftserklärung zu § 20 Absatz 2 
Satz 1 TV-L gilt für die Beschäftigten der Entgeltgruppe 
2 Ü der Bemessungssatz der Entgeltgruppen 1 bis 8. Für 
die Beschäftigten der Entgeltgruppe 15 Ü gilt der Be-
messungssatz der Entgeltgruppen 14 bis 15.

20.2.1.5
Bemessungsgrundlage

Nach § 20 Absatz 3 TV-L ist grundsätzlich das durch-
schnittliche Entgelt der Monate Juli, August und Sep-
tember Bemessungsgrundlage für die Jahressonderzah-
lung. Diese Regelung findet im Jahr 2006 jedoch keine 
Anwendung. Für das Jahr 2006 gilt nach der Protokoll-
erklärung Nr. 1 Satz 2 zu § 20 TV-L davon abweichend 
vielmehr Folgendes:

Die Bemessungsgrundlage der Jahressonderzahlung be-
stimmt sich nach der Urlaubsvergütung beziehungsweise 
dem Urlaubslohn, die/der nach den bisherigen Zuwen-
dungs-Tarifverträgen maßgebend gewesen wäre. Das ist 
grundsätzlich die Urlaubsvergütung nach § 47 Absatz 2 
BAT beziehungsweise der Urlaubslohn nach § 48 MTArb, 
die der/dem Beschäftigten im Fall des Erholungsurlaubs 
für den Monat September 2006 zugestanden hätte. Die 
Bezugnahme auf Regelungen des bisherigen Tarifrechts 
für die Jahressonderzahlung 2006 dient der Begrenzung 
des Aufwandes im Zuge der Umstellung auf das neue 
Tarifrecht.

Über diese Ausnahmevorschrift hinaus haben die bishe-
rigen Zuwendungs-Tarifverträge bei Beschäftigten, die der 
tariflichen Nachwirkung unterliegen, keine Bedeutung 
mehr. Auch der kinderbezogene Erhöhungsbetrag (wie 
z. B. nach § 2 Absatz 3 der Zuwendungs-Tarifverträge) 
wird an diese Beschäftigtengruppe nicht mehr gezahlt.

20.2.1.6
Teilzeitbeschäftigte

Auch für Teilzeitbeschäftigte berechnet sich im Jahr 
2006 die Bemessungsgrundlage für die Jahressonderzah-
lung nicht nach § 20 Absatz 3 TV-L. Sie ergibt sich viel-
mehr ebenfalls aus der Protokollerklärung Nr. 1 Satz 2 
zu § 20 TV-L.
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Danach ist 2006 auch für Teilzeitbeschäftigte grundsätz-
lich die Urlaubsvergütung nach § 47 Absatz 2 BAT be-
ziehungsweise der Urlaubslohn nach § 48 MTArb Bemes-
sungsgrundlage der Jahressonderzahlung, die der/dem 
Beschäftigten im Fall des Erholungsurlaubs für den Mo-
nat September 2006 zugestanden hätte.

Bei Berechnung der Urlaubsvergütung beziehungsweise 
des Urlaubslohnes für September 2006 kommt es darauf 
an, welche Arbeitsleistung vom der/dem Teilzeitbeschäf-
tigten im September 2006 zu erbringen war:

(1) Bestand im September 2006 eine Teilzeitbeschäfti-
gung, sind zur Berechnung der Bemessungsgrundlage die 
Teilzeitbezüge maßgeblich.

(2) Bestand bis August 2006 eine Teilzeitbeschäftigung 
und folgte ab September 2006 eine Vollzeitbeschäfti-
gung, sind zur Berechnung der Bemessungsgrundlage die 
Vollzeitbezüge maßgeblich.

(3) Bestand bis September eine Vollzeitbeschäftigung 
und folgte ab Oktober eine Teilzeitbeschäftigung sind 
zur Berechnung der Bemessungsgrundlage ebenfalls die 
Vollzeitbezüge maßgeblich.

20.2.1.7
Verminderung des Anspruchs auf Jahressonderzahlung 

20.2.1.7.1
Verminderung der Jahressonderzahlung um ein Zwölftel 
für Kalendermonate ohne Entgeltanspruch

Die volle Jahressonderzahlung erhält, wer in allen Ka-
lendermonaten des Jahres jeweils für mindestens einen 
Tag Anspruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung hatte.

Die Jahressonderzahlung vermindert sich nach § 20 Ab-
satz 4 Satz 1 TV-L grundsätzlich für jeden Kalendermo-
nat, in dem für keinen Tag Anspruch auf Entgelt oder 
Entgeltfortzahlung besteht, um ein Zwölftel ihres Ur-
sprungsbetrages.

Besteht während des gesamten Kalenderjahres kein An-
spruch auf Entgelt oder Entgeltfortzahlung (z. B. bei 
ganzjährigem Sonderurlaub), wird die Jahressonderzah-
lung um zwölf Zwölftel gekürzt. Das bedeutet, sie wird 
nicht gezahlt.

Zu beachten ist jedoch die Ausnahmeregelung des § 20 
Absatz 4 Satz 2 TV-L, nach dem entgeltlose Zeiten aus 
bestimmten Gründen den Anspruch auf die Jahresson-
derzahlung nicht mindern (vgl. 20.2.1.7.2).

20.2.1.7.2
Ausnahmen von der Verminderung der Jahressonderzah-
lung bei Kalendermonaten ohne Entgeltanspruch

§ 20 Absatz 4 Sätze 2 und 3 TV-L regeln die Ausnahmen 
von der Verminderung der Jahressonderzahlung für Ka-
lendermonate ohne Entgeltanspruch. Die Regelung zählt 
die Ausnahmen abschließend auf.

Danach unterbleibt die Verminderung der Jahressonder-
zahlung, wenn die/der Beschäftigte aus einem der fol-
genden Gründe in einem Kalendermonat kein Tabel-
lenentgelt erhalten hat:

(1) Wegen Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivil-
dienst, wenn dieser vor dem 1. Dezember endet und die 
Beschäftigung unverzüglich wieder aufgenommen wird.

(2) Wegen des sechswöchigen Beschäftigungsverbotes 
vor der Geburt des Kindes nach § 3 Absatz 2 Mutter-
schutzgesetz oder wegen des acht- beziehungsweise 
zwölfwöchigen Beschäftigungsverbotes nach der Geburt 
entsprechend § 6 Absatz 1 Mutterschutzgesetz.

(3) Wegen Elternzeit nach dem Bundeserziehungsgeld-
gesetz, wenn das Kind im laufenden Kalenderjahr gebo-
ren wurde. Voraussetzung ist ferner, dass am Tag vor 
Antritt der Elternzeit Anspruch auf Entgelt oder auf Zu-
schuss zum Mutterschaftsgeld nach § 14 Mutterschutz-
gesetz bestanden hat. Entgeltansprüche in diesem Sinne 
sind z. B. auch Ansprüche auf Urlaubsentgelt, Entgelt im 
Krankheitsfall oder auch auf Krankengeldzuschuss.

(4) Nach Ende der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
entsprechend § 22 Absatz 1, wenn und solange die/der 
Beschäftigte dem Grunde nach Anspruch auf Kranken-
geldzuschuss hat. Dies gilt nach § 20 Absatz 4 Satz 3 TV-
L unabhängig davon, ob der Krankengeldzuschuss we-

gen der Höhe des zustehenden Krankengelds oder einer 
entsprechenden gesetzlichen Leistung gezahlt worden ist 
oder nicht.

20.2.1.8
Sonderregelung für Beschäftigte, deren Arbeitsverhält-
nis im Laufe des Monats November 2006 wegen Rente 
endet

Die Protokollerklärung Nr. 3 zu § 20 TV-L enthält eine 
auf den Monat November 2006 begrenzte Härtefallrege-
lung.

Danach erhalten Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis 
im Laufe des Monats November 2006 wegen Rentenbe-
zugs endet, eine anteilige Jahressonderzahlung in ent-
sprechender Anwendung des § 20 Absätze 1 bis 5 TV-L. 
Voraussetzung für die Anwendung dieser Härtefallrege-
lung ist, dass das Arbeitsverhältnis geendet hat wegen 

–  Erreichens der Altersgrenze, 

–  verminderter Erwerbsfähigkeit oder 

–  Erfüllung der Voraussetzungen zum Bezug einer Al-
tersrente.

Die Bezugnahme auf § 20 Absätze 1 bis 5 schließt die 
Protokollerklärungen Nrn. 1 und 2 zu § 20 mit ein. Da-
mit gelten für diese Beschäftigten insgesamt die Rege-
lungen, die für die Beschäftigten in der tariflichen Nach-
wirkung gelten. 

Die Jahressonderzahlung der Beschäftigten im Sinne der 
Protokollerklärung Nr. 3 zu § 20 TV-L ist mindestens um 
ein Zwölftel entsprechend § 20 Absatz 4 Satz 1 TV-L zu 
vermindern, da jedenfalls für den Dezember 2006 kein 
Entgeltanspruch mehr besteht. 

20.2.2
Jahressonderzahlung für Beschäftigte, die am 31. Okto-
ber 2006 im Arbeitsverhältnis stehen und nicht der tarif-
lichen Nachwirkung unterliegen

Für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis bis zum 31. Ok-
tober 2006 hinsichtlich der Zuwendung nicht der tarif-
lichen Nachwirkung unterlegen hat, findet § 20 TV-L im 
Jahr 2006 und 2007 keine Anwendung. Stattdessen gilt 
§ 21 TVÜ-Länder (Protokollerklärung Nr. 2 zu § 20 TV-L). 

Das bedeutet, der Anspruch auf Zuwendung (Jahresson-
derzahlung) richtet sich im Jahr 2006 nach den am 19. 
Mai 2006 geltenden Landesregelungen (§ 21 Absatz 2 
Buchstabe a TVÜ-Länder). Wegen der in Nordrhein-
Westfalen geltenden Regelungen wird auf das Rund-
schreiben vom 1. Juli 2003 – B 4320-148-IV 1 – Bezug ge-
nommen.

Auf die Beschäftigten findet damit nicht die in Ziffer 
20.2.1.4 wiedergegebene Tabelle Anwendung. Es gilt 
vielmehr weiterhin derjenige Bemessungssatz für die Zu-
wendung, der aufgrund der arbeitsvertraglichen Verein-
barungen nach dem Stand vom 19. Mai 2006 für die Zu-
wendung maßgeblich war. 

20.2.3
Jahressonderzahlung für Beschäftigte, die nach dem 31. 
Oktober 2006 neu eingestellt werden

Es ist der übereinstimmende Wille der Tarifvertragspar-
teien, Neueinstellungen nach dem 31. Oktober 2006 hin-
sichtlich der Jahressonderzahlung nicht anders zu be-
handeln als die unter § 21 Absatz 2 TVÜ-Länder fal-
lenden Beschäftigten, die nicht der tariflichen Nachwir-
kung unterliegen. § 21 Absatz 3 TVÜ-Länder verweist 
deshalb hinsichtlich der Höhe der Jahressonderzahlung 
auf § 21 Absatz 2 TVÜ-Länder.

Ein Anspruch auf eine Jahressonderzahlung kann für 
das Jahr 2006 nur entstehen, wenn das Arbeitsverhältnis 
nach dem 31. Oktober 2006 und spätestens am 1. Dezem-
ber 2006 (Stichtag sowohl im bisherigen wie auch im 
neuen Recht) begründet wird. 

Zur Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen im Einzel-
nen ist wegen des Verweises auf die am 19. Mai 2006 gel-
tenden Landesregelungen (§ 21 Absatz 3, § 21 Absatz 2 
Buchstabe a TVÜ-Länder) grundsätzlich noch § 1 des 
bisherigen Zuwendungs-Tarifvertrages für Angestellte 
oder Arbeiter heranzuziehen, wenn die Landesregelung 
diese Vorschrift in Bezug genommen hat (nach den Zu-
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wendungs-Tarifverträgen sind bei Einstellung nach dem 
1. Oktober eines Jahres bestimmte Bedingungen für den 
Zuwendungsanspruch zu erfüllen). 

Besteht bei Anwendung dieser Vorschriften dem Grunde 
nach ein Anspruch auf eine Zuwendung, richtet sich de-
ren Höhe nach den Bemessungssätzen, die für die unter 
§ 21 Absatz 2 Buchstabe a TVÜ-Länder fallenden Be-
schäftigten maßgebend sind. 

20.3
Auszahlung der Jahressonderzahlung 

Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt 
für November ausgezahlt (§ 20 Absatz 5 TV-L sowie die 
entsprechenden Regelungen in den bisherigen Zuwen-
dungs-Tarifverträgen). 

20.4
Zusatzversorgungspflicht der Jahressonderzahlung

Die Jahressonderzahlung ist grundsätzlich zusatzversor-
gungspflichtig. Dies gilt auch für Entgeltbestandteile, 
die in die Bemessungsgrundlage der Jahressonderzah-
lung einfließen, ohne selbst zusatzversorgungspflichtig 
zu sein (z. B. Nachtzuschläge). 

21
Zu § 21 – Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzah-
lung

21.1
Allgemeines

§ 21 TV-L löst die bisherige Regelung über die Urlaubs-
vergütung nach § 47 Absatz 2 BAT beziehungsweise den 
Urlaubslohn nach § 48 Absatz 2 MTArb ab. Die Vor-
schrift begründet selbst keinen Entgeltfortzahlungsan-
spruch, sondern setzt diesen bereits voraus. § 21 regelt 
einheitlich für alle Beschäftigten die Höhe des trotz 
Nichtleistung der Arbeit fortzuzahlenden Entgelts in den 
nachstehend abschließend aufgezählten Fällen:

–  Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (§ 22 Absatz 1),

–  Entgeltfortzahlung bei Erholungsurlaub (§ 26),

–  Entgeltfortzahlung bei Zusatzurlaub (§ 27).

Die in § 21 geregelte Bemessungsgrundlage für die Entgelt-
fortzahlung stellt eine Kombination aus dem Lohnausfall- 
und dem Referenzprinzip dar; dabei wird – wie bisher – 
nach der Art der Entgeltbestandteile differenziert:

–  Die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestand-
teile werden nach dem Lohnausfallprinzip weiterge-
zahlt (§ 21 Satz 1); dabei handelt es sich um das Tabel-
lenentgelt (§ 15) und die sonstigen in Monatsbeträgen 
festgelegten Entgeltbestandteile wie zum Beispiel Zu-
lagen.

–  Die nicht in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbe-
standteile (zum Beispiel Zeitzuschläge in Stundensät-
zen oder Erschwerniszuschläge in Tagessätzen) werden 
nach dem Referenzprinzip in Form eines arbeitstäg-
lichen Tagesdurchschnitts, der sich auf einen Berech-
nungszeitraum von drei vollen Kalendermonaten be-
zieht, gezahlt (§ 21 Sätze 2 und 3).

21.2
Weiterzahlung nach dem Lohnausfallprinzip (§ 21 
Satz 1)

Das Tabellenentgelt (§ 15), dem das Vergleichsentgelt 
(§ 5 TVÜ-Länder) gleichsteht, und die sonstigen in Mo-
natsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile – also die 
sog. ständigen Entgeltbestandteile – werden nach dem 
Lohnausfallprinzip weitergezahlt. Die Auszahlung er-
folgt an dem allgemein bestimmten Zahltag des lau-
fenden Monats, in dem das maßgebende Ereignis für die 
Entgeltfortzahlung liegt (§ 24 Absatz 1 Satz 2 und 3).

21.3
Tagesdurchschnitt nach dem Referenzprinzip (§ 21 
Satz 2)

Die nicht in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbe-
standteile, also die nach Stunden- oder Tagessätzen be-
messenen sog. unständigen Entgeltbestandteile, werden 
hingegen nach dem Referenzprinzip für jeden Tag der 
Entgeltfortzahlung als Durchschnitt aus einem bestimm-

ten Referenzzeitraum gezahlt. Die Berechnung des Ta-
gesdurchschnitts erfolgt dabei auf arbeitstäglicher Basis, 
da derartige Entgeltbestandteile nur an Tagen mit Ar-
beitsleistung anfallen können. In Anlehnung an die ge-
setzliche Regelung nach § 11 Bundesurlaubsgesetz ist für 
die Berechnung des Tagesdurchschnitts in der Fünftage-
woche deshalb der Faktor 1/65 anzusetzen (vgl. Proto-
kollerklärung Nr. 2 Satz 1 zu § 21 Satz 2 und 3); dies 
entspricht pauschaliert den Arbeitstagen im Bemes-
sungszeitraum von drei Monaten nach § 21 Satz 2 (= 
13 Wochen x 5 Arbeitstage).

In die Durchschnittsberechnung gehen sowohl tarifliche 
als auch über- beziehungsweise außertariflich gewährte 
unständige Entgeltbestandteile ein. Sofern unständige 
Entgeltbestandteile als Monatspauschalen gezahlt wer-
den, bleiben sie bei der Durchschnittsberechung unbe-
rücksichtigt; sie werden wie ständige Entgeltbestandteile 
nach Ziffer 21.2 weitergezahlt. Die Auszahlung des Ta-
gesdurchschnitts erfolgt gemäß der Fälligkeitsregelung 
in § 24 Absatz 1 Satz 4 zeitversetzt erst am Zahltag des 
zweiten Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt.

21.3.1
Berechnungsformel

Die Berechnung des Durchschnitts nach § 21 Satz 2 er-
folgt in folgenden zwei Berechnungsschritten:

a) Regelfall, erster Berechnungsschritt

Zunächst werden alle zu berücksichtigenden unständi-
gen Entgeltbestandteile (vgl. Satz 3), die während des 
Berechnungszeitraums erzielt wurden, zusammengerech-
net. Dass es nicht auf die im Berechnungszeitraum fäl-
ligen Entgeltbestandteile ankommt, stellt sprachlich die 
Protokollerklärung Nr. 2 Satz 1 zu § 21 Satz 2 und 3 
klar. Danach wird der Tagesdurchschnitt auf Basis „der 
Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbestandteile, 
die für den Berechnungszeitraum zugestanden haben“ 
gezahlt. Bestätigt wird dies zudem durch Satz 2 der Pro-
tokollerklärung Nr. 1 zu § 21 Satz 2 und 3, der besondere 
Maßgaben enthält, wenn das Arbeitsverhältnis weniger 
als drei Kalendermonate bestanden hat (käme es auf die 
im Berechnungszeitraum fälligen Entgeltbestandteile an, 
hätte man bei Neueinstellungen Sondervorschriften für 
die ersten fünf Kalendermonate benötigt).

Berechnungszeitraum sind dabei im Regelfall die dem 
maßgebenden Ereignis für die Entgeltfortzahlung vor-
hergehenden letzten drei vollen Kalendermonate (§ 21 
Satz 2). Entsprechend § 11 Absatz 1 Satz 1 Bundesur-
laubsgesetz ist dabei auf den Beginn des maßgebenden 
Ereignisses abzustellen. Sofern der Anlass für die Ent-
geltfortzahlung mehr als einen Kalendermonat betrifft, 
erfolgt aus diesem Grund daher keine Neuberechnung 
des Tagesdurchschnitts. 

Beispiel:
  Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter hat vom 30. März 

2007 bis 10. April 2007 Erholungsurlaub. Der Tages-
durchschnitt ist auf Basis der vollen Kalendermonate 
Dezember 2006 bis Februar 2007 zu berechnen. Eine 
Neuberechnung des Tagesdurchschnitts für die Ur-
laubstage im April 2007 erfolgt nicht, da der Beginn 
des Urlaubs maßgeblich ist.

Bei der Durchschnittsberechnung nach § 21 Satz 2 zu 
berücksichtigten sind gemäß Protokollerklärung Nr. 1 
Satz 1 zu § 21 Satz 2 und 3 nur Kalendermonate, an de-
nen das Arbeitsverhältnis an allen Kalendertagen be-
standen hat. Das Abstellen auf volle Kalendermonate 
entspricht der bisherigen Regelung nach § 47 Absatz 2 
Unterabsatz 3 BAT für neu begründete Arbeitsverhält-
nisse beziehungsweise § 47 Absatz 2 Unterabsatz 4 BAT 
bei Änderung der arbeitsvertraglich vereinbarten regel-
mäßigen Arbeitszeit.

b) Zweiter Berechnungsschritt

Berechnung eines Tagesdurchschnitts

Bei der Fünftagewoche wird der Tagesdurchschnitt be-
rechnet, indem die nach Buchstabe a ermittelte Summe 
der unständigen Entgeltbestandteile, die in den dem 
maßgebenden Ereignis für die Entgeltfortzahlung vor-
hergehenden letzten drei vollen Kalendermonaten erar-
beitet wurden, pauschal mit 1/65 multipliziert (= 13 Wo-
chen x 5 Arbeitstage) wird. Bei einer abweichenden Ver-
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teilung der Arbeitszeit ist der Tagesdurchschnitt ent-
sprechend zu ermitteln (Satz 3 der Protokollerklärung 
Nr. 2 zu § 21 Satz 2 und 3). Bei der Sechstagewoche ist 
beispielsweise 1/78 (= 13 Wochen x 6 Arbeitstage) anzu-
setzen. Maßgebend ist jeweils die Verteilung der Arbeits-
zeit zu Beginn des Berechnungszeitraums (Satz 2 der 
Protokollerklärung Nr. 2 zu § 21 Satz 2 und 3).

Beispiel:
  Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter, die/der in der 

Fünftagewoche arbeitet, erzielt in den Kalendermo-
naten Januar bis März 2007 aufgrund ihrer/seiner je-
weiligen Arbeitsleistung unständige Entgeltbestand-
teile in Höhe von insgesamt 150 Euro. Im April 2007 
nimmt sie/er 10 Arbeitstage Erholungsurlaub. Die 
Summe des dafür zustehenden Tagesdurchschnitts 
beträgt insgesamt 23,10 Euro (= 150,00 Euro x 1/65 
[pauschal] = 2,31 Euro; 2,31 Euro x 10). Auf die tat-
sächliche Anzahl der Arbeitstage im Berechnungs-
zeitraum kommt es hier nach Satz 1 der Protokoller-
klärung Nr. 2 zu § 21 Satz 2 und 3 nicht an.

Berechnung eines Stundendurchschnitts

In Fällen der stundenweisen Entgeltfortzahlung beste-
hen keine Bedenken, die Summe der während des Be-
rechnungszeitraums von drei Kalendermonaten erzielten, 
berücksichtigungsfähigen unständigen Entgeltbestand-
teile auf einen Kalendermonat umzurechnen und durch 
das 4,348-fache der individuellen wöchentlichen Ar-
beitszeit zu teilen. Es wird also die allgemeine Formel 
für die Berechnung des Stundenentgelts nach § 24 Ab-
satz 3 (siehe Ziffer 24.5 zu § 24) angewandt.

Beispiel 1:
  Eine Vollzeitbeschäftigte/ein Vollzeitbeschäftigter, 

für die/den eine regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 
von 39 Stunden 50 Minuten gilt, erhält für eine 
Stunde Entgeltfortzahlung. Im Berechnungszeitraum 
von drei Kalendermonaten haben unständige Entgelt-
bestandteile in Höhe von 600 Euro zugestanden.

  600 Euro : 3 Kalendermonate = 200 Euro/Kalender-
monat; 

  200 Euro : 173,18 Stunden [= 39,83 Stunden x 4,348] = 
1,15 Euro/Stunde.

Beispiel 2:
  Eine Teilzeitbeschäftigte/Teilzeitbeschäftigter mit 50 

v. H. der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (= 
19 Stunden, 25 Minuten) erhält für eine Stunde Ent-
geltfortzahlung. Im Berechnungszeitraum von drei 
Kalendermonaten haben unständige Entgeltbestand-
teile in Höhe von 300 Euro zugestanden.

  300 Euro : 3 Kalendermonate = 100 Euro/Kalender-
monat;

  100 Euro : 86,59 Stunden [= 19,915 Stunden x 4,348] = 
1,15 Euro/Stunde.

c) Ausnahmefälle

Abweichend vom Regelfall nach Buchstabe a ist in fol-
genden Fällen ein Ersatzberechnungszeitraum zu be-
rücksichtigen:

–  Bei Neueinstellungen sind nur die innerhalb des Be-
rechnungszeitraums liegenden vollen Kalendermonate, 
in denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat, zu be-
rücksichtigen (Satz 2 der Protokollerklärung Nr. 1 zu 
§ 21 Satz 2 und 3).

–  Bei Änderungen der arbeitsvertraglichen Arbeitszeit 
sind nur die nach der Arbeitszeitänderung und inner-
halb des Berechnungszeitraums liegenden vollen Ka-
lendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis an allen 
Tagen bestanden hat, zu berücksichtigen (Satz 3 der 
Protokollerklärung Nr. 1 zu § 21 Satz 2 und 3).

Um zusätzlichen Meldeaufwand im Bezügezahlungsver-
fahren zu vermeiden, bestehen keine Bedenken, den Ta-
gesdurchschnitt hier bei der Fünftagewoche wie folgt zu 
ermitteln: Die Summe der berücksichtigungsfähigen un-
ständigen Entgeltbestandteile, die in den dem maßge-
benden Ereignis für die Entgeltfortzahlung vorherge-
henden vollen Kalendermonaten des Ersatzberechnungs-
zeitraums erarbeitet wurden, wird bei einem Ersatzbe-
rechnungszeitraum 

–  von einem vollen Kalendermonat mit 1/21,67 
(= 65 Arbeitstage x 1/3) und

–  von zwei vollen Kalendermonaten mit 1/43,33 
(= 65 Arbeitstage x 2/3)

multipliziert. Bei einer abweichenden Verteilung der Arbeits-
zeit ist der Tagesdurchschnitt entsprechend zu ermitteln.

 Beispiele:
  Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter, die/der zum 

15. November 2006 eingestellt wurde und in der Fünf-
tagewoche arbeitet, ist durch Arbeitsunfähigkeit in-
folge Krankheit an der Arbeitsleistung verhindert. 
Das Arbeitsverhältnis hat bei Beginn des für die Ent-
geltfortzahlung maßgeblichen Ereignisses weniger als 
drei Kalendermonate bestanden.

 a)   Tritt die Arbeitsunfähigkeit im November oder De-
zember 2006 ein, besteht kein Anspruch auf einen 
Tagesdurchschnitt, da das Arbeitsverhältnis vor dem 
für die Entgeltfortzahlung maßgebenden Ereignis 
noch keinen vollen Kalendermonat bestanden hat.

 b)  Tritt die Arbeitsunfähigkeit im Januar 2007 ein, ist 
Ersatzberechnungszeitraum der volle Kalendermonat 
Dezember 2006 (19 Arbeitstage). Der Tagesdurch-
schnitt für die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
im Januar 2007 ergibt sich folglich, indem die Summe 
der zu berücksichtigenden unständigen Entgeltbe-
standteile, die im Kalendermonat Dezember 2006 er-
zielt wurden, pauschal mit 1/21,67 multipliziert wird.

 c)   Tritt die Arbeitsunfähigkeit im Februar 2007 ein, 
bilden die Kalendermonate Dezember 2006 und Ja-
nuar 2007 den Ersatzberechnungszeitraum (41 Ar-
beitstage). Der Tagesdurchschnitt für die Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall im Februar 2007 er-
gibt sich folglich, indem die Summe der zu berück-
sichtigenden unständigen Entgeltbestandteile, die 
in den Kalendermonaten Dezember 2006 und Ja-
nuar 2007 erzielt wurden, pauschal mit 1/43,33 
multipliziert wird.

d)   Kein Durchschnitt vom Durchschnitt (Satz 4 der Pro-
tokollerklärung Nr. 2 zu § 21 Satz 2 und 3)

Schon die bisherigen Regelungen in § 47 Absatz 2 Unterab-
satz 2 BAT beziehungsweise § 48 Absatz 3 MTArb ließen 
ausdrücklich nur Zulagen und Zuschläge in die Bemes-
sungsgrundlage einfließen, so dass kein Aufschlag vom 
Aufschlag zur Urlaubsvergütung/Urlaubslohn gezahlt 
wurde. Auch im neuen Recht ist der Tagesdurchschnitt 
selbst von der Bemessungsgrundlage für den neuen Tages-
durchschnitt ausgenommen. Dadurch soll ein „Jojo-Effekt“ 
vermieden werden. Entsprechend dem Grundsatz des Ent-
stehungsprinzips in Satz 1 der Protokollerklärung Nr. 2 zu 
§ 21 Satz 2 und 3 ist hier ebenfalls auf die im Berechnungs-
zeitraum erzielten Tagesdurchschnitte abzustellen.

Die Regelung in Satz 4 der Protokollerklärung Nr. 2 zu 
§ 21 Satz 2 und 3 ist über den bloßen Wortlaut hinaus 
dahingehend auszulegen, dass Entgeltfortzahlungstatbe-
stände, die während des Berechnungszeitraums bereits 
vorgelegen haben, in die Bemessungsgrundlage für den 
neuen Tagesdurchschnitt insgesamt nicht einbezogen 
werden. Bei der Durchschnittsberechnung bleiben somit 
sowohl die entsprechenden Geldbeträge als auch die mit 
Tagesdurchschnitten belegten Arbeitstage selbst unbe-
rücksichtigt. Der Geldfaktor und der Zeitfaktor sind 
entsprechend zu korrigieren.

Um zusätzlichen Meldeaufwand zu vermeiden, bestehen 
keine Bedenken, den Tagesdurchschnitt hier wie folgt zu 
ermitteln: Die Summe der im Teilmonat erzielten berück-
sichtigungsfähigen unständigen Entgeltbestandteile wird 
durch die tatsächlichen Arbeitstage des Teilmonats geteilt 
und mit den Soll-Arbeitstagen des gesamten Kalendermo-
nats multipliziert. Die derart auf Basis einer Hochrech-
nung ermittelte fiktive Summe wird zu den Summen der 
vollen Kalendermonate des Berechnungszeitraums bezie-
hungsweise Ersatzberechnungszeitraums hinzugezählt 
und bei der Fünftagewoche pauschal mit 1/65 multipli-
ziert. Bei einer abweichenden Verteilung der Arbeitszeit 
ist der Tagesdurchschnitt entsprechend zu ermitteln.

Beispiel:
  Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter, die/der in der 

Fünftagewoche arbeitet, erhält – entsprechende Ar-
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beitsleistung vorausgesetzt – einen Erschwerniszu-
schlag, der als Tagessatz in Höhe von 2,50 Euro je Ar-
beitstag gezahlt wird. Für die Kalendermonate Dezem-
ber 2006 bis Februar 2007 wer den folgende unständige 
Entgeltbestandteile erarbeitet:

Kalender-
monate

Arbeits-
tage

Erzielte unständige 
Entgelt bestandteile

Dez. 2006 19 47,50 Euro

Jan. 2007 22 55,00 Euro

Feb. 2007 20  50,00 Euro

insgesamt 61 152,50 Euro

  Der Tagesdurchschnitt für zehn Arbeitstage Erho-
lungsurlaub im März 2007 beträgt somit 2,35 Euro/
Arbeitstag (= 152,50 Euro x 1/65 [pauschal]). Für den 
Urlaub insgesamt stehen also 23,50 Euro (2,35 Euro x 
10) zu, die nach § 24 Absatz 1 Satz 4 mit dem Entgelt 
für den Monat Mai 2007 ausgezahlt werden.

Kalender-
monate

Arbeits-
tage

Erzielte unständige 
Entgelt bestandteile

März 2007 22  55,00 Euro 
(fiktiv)

Nebenrechnung:
30,00 Euro x 22 
Soll-Arbeits-
tage : 12 tat-
sächl. Arbeits-
tage =
55,00 Euro
30,00 Euro für 
12 tatsächliche 
Arbeitstage 
23,50 Euro für 
10 Arbeitstage 
Urlaub

Apr. 2007 19  47,50 Euro

Mai  2007 20  50,00 Euro

insgesamt 61 152,50 Euro

  Bei einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit im 
Juni 2007 sind für die Durchschnittsberechnung die 
vor dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit liegenden 
vollen Kalendermonate März, April und Mai 2007 zu 
berücksichtigen. Die 10 Arbeitstage Urlaub sowie die 
dafür zustehenden 23,50 Euro sind in die Bemes-
sungsgrundlage des neuen Tagesdurchschnitts für die 
Krankheit im Juni nicht einzubeziehen. Der zu be-
rücksichtigende Betrag für den Kalendermonat März 
2007 ergibt sich fiktiv aus dem Verhältnis des für die 
tatsächliche Arbeitsleistung erzielten Entgelts von 
30,00 Euro für 12 Arbeitstage und den Soll-Arbeitsta-
gen des gesamten Monats. Der Tagesdurchschnitt für 
die Entgeltfortzahlung im Juni 2007 beträgt somit ar-
beitstäglich 2,35 Euro (152,50 Euro x 1/65 [pau-
schal]).

e)  Entgeltfortzahlung im Zeitraum November 2006 bis 
Dezember 2006 bei Bestandsfällen

 Für die Berechnung des Tagesdurchschnitts im Zeitraum 
November bis Dezember 2006 bei den von § 1 Absatz 1 
TVÜ erfassten Beschäftigten, die am 1. November 2006 
in den TV-L übergeleitet wurden, sind ausführliche Hin-
weise in Nr. 15.1 der Durchführungshinweise zum TVÜ-
Länder gegeben worden. Hierauf wird verwiesen.

f) Dynamisierung

Der Tagesdurchschnitt nimmt an allgemeinen Entgelt-
anpassungen, die während des Berechnungszeitraums 
oder während des Ereignisses der Entgeltfortzahlung 
eintreten, nach Maßgabe der Protokollerklärung Nr. 3 zu 
§ 21 Satz 2 und 3 teil. Nach einer allgemeinen Entgeltan-
passung sind die berücksichtigungsfähigen Entgeltbe-
standteile, die vor der Entgeltanpassung zustanden, um 
90 v. H. des Vomhundertsatzes für die allgemeine Entgelt-
anpassung zu erhöhen.

Beispiel:

  Am 1. Januar 2008 wird im Tarifgebiet West eine all-
gemeine Entgeltanpassung um 2,9 v. H. wirksam. Ein 
 Beschäftigter nimmt Erholungsurlaub im Februar 
2008.  In den drei vorhergehenden vollen Kalendermo-
naten  November 2007 bis Januar 2008 sind unstän-
dige Entgeltbestandteile in folgender Höhe erzielt 
worden:

 November 2007 100,00 Euro
 Dezember 2007   80,00 Euro
 Januar 2008    60,00 Euro

  Die vor der allgemeinen Entgeltanpassung, also in 
den Monaten November und Dezember 2006 erzielten 
unständigen Entgeltbestandteile sind nach der Proto-
kollerklärung Nr. 3 zu § 21 Satz 2 und 3 um 90 v. H. 
des Anpassungssatzes, hier also um (2,9 v. H. x 0,90 =) 
2,61 v. H. zu erhöhen. Es ergeben sich dann folgende 
Werte:

 November 2007 102,61 Euro
 Dezember 2007   82,09 Euro
 Januar 2008 (unverändert)   60,00 Euro

   244,70 Euro

Der Tagesdurchschnitt für den Erholungsurlaub im Feb-
ruar 2008 beträgt somit 3,76 Euro/Arbeitstag (= 244,70 
Euro x 1/65).

21.4
Ausgenommene Bezüge (§ 21 Satz 3)

Ausgenommen von der Bemessungsgrundlage für die 
Entgeltfortzahlung sind:

–  Zusätzlich für Mehrarbeit gezahlte Entgelte

–  Zusätzlich für Überstunden gezahlte Entgelte (Stun-
denentgelte für Überstunden und Zeitzuschläge für 
Überstunden). Das gilt nicht für Überstundenentgelte 
in Form von Monatspauschalen (diese fallen als „in 
Monatsbeträgen festgelegte Entgeltbestandteile“ unter 
Satz 1 des § 21). Nicht ausgenommen sind auch Über-
stundenentgelte für Zeiten der Inanspruchnahme aus 
der Rufbereitschaft. Die Ausnahme erfasst ferner nicht 
die Entgelte für Mehrarbeits- oder Überstunden, die 
bei der Dienstplanaufstellung fest in den Dienstplan 
eingebaut worden sind (regelmäßige Mehrarbeits- oder 
Überstunden).

–  Leistungsentgelte. Ausgenommen sind sowohl die mo-
natlich gezahlten Leistungszulagen als auch die ein-
malig gezahlten Leistungsprämien. Dabei ist unerheb-
lich, ob es sich um ein außertarifliches oder tarifliches 
Leistungsentgelt handelt.

–  Jahressonderzahlungen.

–  Besondere Zahlungen nach § 23:

–  Vermögenswirksame Leistungen (§ 23 Absatz 1); die 
vermögenswirksame Leistung wird aber neben der 
Entgeltfortzahlung geleistet,

–  Jubiläumsgeld (§ 23 Absatz 2),

–  Sterbegeld (§ 23 Absatz 3) und

–  Reise- und Umzugskosten (§ 23 Absatz 4).

22
Zu § 22 – Entgelt im Krankheitsfall

22.1
Definition

Der in § 22 sowie an anderen Stellen des neuen Tarif-
rechts verwendete Begriff des „Entgelts im Krankheits-
fall“ erfasst als Oberbegriff sowohl die Entgeltfortzah-
lung (§ 22 Absatz 1) als auch den Krankengeldzuschuss 
(§ 22 Absatz 2 und 3).

22.2
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall (§ 22 Absatz 1)

Die neue Regelung zur Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall nach § 22 Absatz 1 ist – mit Ausnahme der Be-
messungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung nach 
§ 21 – gegenüber der bisherigen Regelung zur sechswö-
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chigen Entgeltfortzahlung nach § 37 BAT beziehungs-
weise § 42 MTArb inhaltlich unverändert. Es wurden 
lediglich redaktionelle Anpassungen an die Formulie-
rungen des § 3 Absatz 1 Entgeltfortzahlungsgesetz vor-
genommen; zum Teil wurde auch auf die deklarato-
rische Wiederholung zwingender gesetzlicher Vor-
schriften verzichtet.

Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht für die 
Zeit der Arbeitsunfähigkeit grundsätzlich für alle Be-
schäftigten nunmehr einheitlich bis zur Dauer von sechs 
Wochen. Eine Ausnahme hiervon gilt nach § 13 TVÜ-
Länder jedoch für übergeleitete Beschäftigte, die am 31. 
Oktober 2006 noch unter die Übergangsregelung des § 71 
BAT fielen, und

–  in der privaten Krankenversicherung versichert sind

–  oder – insoweit auf Antrag – wenn sie freiwillig in der 
gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind und 
dort am 19. Mai 2006 aufgrund individueller Verein-
barungen einen Anspruch auf Krankengeld erst ab der 
27. Woche der Arbeitsunfähigkeit hatten.

Nur für diesen Personenkreis besteht ein Entgeltfortzah-
lungsanspruch auch künftig noch bis zum Ablauf der 26. 
Woche seit Beginn der Arbeitsunfähigkeit. Ein Anspruch 
auf Krankengeldzuschuss nach Ablauf der 26. Woche be-
steht dagegen nicht.

Für die Übrigen, bisher unter § 71 BAT fallenden Be-
schäftigten, die in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versichert sind, wird zum Ausgleich für die Verkürzung 
des Entgeltfortzahlungszeitraums (von 26 auf 6 Wochen) 
ab der 7. Woche ein höherer Krankengeldzuschuss ge-
zahlt. Als Krankengeldzuschuss steht in diesen Fällen 
der Unterschiedsbetrag zwischen dem festgesetzten Net-
tokrankengeld oder der entsprechenden gesetzlichen 
Nettoleistung und dem Nettoentgelt zu.

Wegen der Einzelheiten wird auf § 13 TVÜ-Länder und 
die Ausführungen hierzu in Nr. 13.1 der Durchführungs-
hinweise zum TVÜ-Länder verwiesen.

Welche Sachverhalte fiktiv als Arbeitsunfähigkeit in-
folge Krankheit und damit als unverschuldete Arbeits-
unfähigkeit gelten, ergibt sich nunmehr unmittelbar aus 
dem Entgeltfortzahlungsgesetz. Eine Entgeltfortzahlung 
scheidet aus, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt worden ist (Protokoll-
erklärung zu § 22 Absatz 1 Satz 1). Bei Arbeitsverhinde-
rung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vor-
sorge oder Rehabilitation sowie infolge Sterilisation oder 
Schwangerschaftsabbruchs ist § 3 Absatz 2 beziehungs-
weise § 9 Entgeltfortzahlungsgesetz zu beachten. Eben-
falls unmittelbar aus dem Gesetz ergeben sich die Rege-
lungen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses (§ 8 Ent-
geltfortzahlungsgesetz).

Auch bei Wiederholungserkrankungen kommen die ge-
setzlichen Regelungen zum Tragen. Eine inhaltliche 
Änderung gegenüber der bisherigen Regelung nach § 37 
Absatz 2 Unterabsatz 2 BAT beziehungsweise § 42 Ab-
satz 2 Unterabsatz 2 MTArb hat sich dadurch nicht er-
geben; in Anwendung des § 3 Absatz 1 Satz 2 Entgelt-
fortzahlungsgesetz gilt hier Folgendes: Wird die/der 
Beschäftigte infolge derselben Krankheit erneut ar-
beitsunfähig, so verliert sie/er wegen der erneuten Ar-
beitsunfähigkeit den Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall nach § 22 Absatz 1 Satz 1 für einen 
weiteren Zeitraum von höchstens sechs Wochen dann 
nicht, wenn

–  sie/er vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens 
sechs Monate nicht infolge derselben Krankheit ar-
beitsunfähig war oder

–  seit Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben 
Krankheit eine Frist von zwölf Monaten abgelaufen 
ist.

Die vierwöchige Wartezeit gemäß § 3 Absatz 3 Entgelt-
fortzahlungsgesetz, nach der der Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall bei Neubegründung des 
Arbeitsverhältnisses erstmals entsteht, findet unverän-
dert keine Anwendung.

Die Höhe des fortzuzahlenden Entgelts richtet sich nach 
der allgemein geltenden Regelung über die Bemessungs-
grundlage für die Entgeltfortzahlung gemäß § 21 TV-L.

22.3
Krankengeldzuschuss (§ 22 Absatz 2 und 3)

22.3.1
Grundsätzliches

Die neue Regelung zum Krankengeldzuschuss nach § 22 
Absatz 2 entspricht hinsichtlich der Höhe des Kranken-
geldzuschusses inhaltlich der bisherigen Regelung nach 
§ 37 Absatz 8 und 9 BAT beziehungsweise § 42 Absatz 8 
und 9 MTArb. 

Anspruch auf Krankengeldzuschuss besteht unverändert 
nur für die Zeit, für die Krankengeld oder entsprechende 
gesetzliche Leistungen gezahlt werden. Der Zahlung des 
gesetzlichen Krankengeldes gleichgestellt sind folgende 
Leistungen aus der gesetzlichen Renten- und Unfallver-
sicherung:

–  Übergangsgeld nach §§ 20 ff. SGB VI,

–  Verletztengeld nach §§ 45 ff. SGB VII und

–  Versorgungskrankengeld nach §§ 16 ff. Bundesversor-
gungsgesetz.

Der Anspruch auf Krankengeld entsteht ab Beginn einer 
stationären Maßnahme der Krankenkasse beziehungs-
weise von dem Tag an, der auf den Tag der ärztlichen 
Feststellung der ärztlichen Arbeitsunfähigkeit folgt (§ 46 
SGB V). Voraussetzung für die Zahlung des Kranken-
geldes ist, dass die/der Versicherte die Arbeitsunfähig-
keit durch eine ärztliche Bescheinigung pünktlich ihrer/
seiner Krankenkasse nachweist; die Frist hierzu beträgt 
eine Woche (§ 49 Nr. 5 SGB V).

Im Falle einer Wiederholungserkrankung, bei der ein 
Entgeltfortzahlungsanspruch gegen den Arbeitgeber 
nicht mehr besteht, werden das gesetzliche Krankengeld 
und der tarifliche Krankengeldzuschuss daher erst ab 
dem Folgetag der ärztlichen Feststellung der Arbeitsun-
fähigkeit gezahlt (so genannter Wartetag). Zur Vermei-
dung von finanziellen Einbußen ist es daher im Fall von 
Wiederholungserkrankungen erforderlich, die ärztliche 
Bescheinigung bereits am ersten Erkrankungstag einzu-
holen und unverzüglich der Krankenkasse und dem Ar-
beitgeber vorzulegen.

22.3.2
Höhe des Krankengeldzuschusses

Die Höhe des Krankengeldzuschusses bemisst sich – wie 
bisher – nach dem Unterschiedsbetrag zwischen den tat-
sächlichen Barleistungen des Sozialleistungsträgers und 
dem um die gesetzlichen Abzüge verminderten Nettoent-
gelt (§ 22 Absatz 2 Satz 1).

Das maßgebliche Nettoentgelt ist dabei auf Basis des 
Entgelts nach § 21, also ohne die in § 21 Satz 3 aufge-
führten Entgeltbestandteile, zu ermitteln. Das dort defi-
nierte Bruttoentgelt wird um die gesetzlichen Abzüge, 
die im konkreten Einzelfall anfallen würden, vermindert 
(vgl. § 22 Absatz 2 Satz 2). Dabei sind die jeweiligen Be-
sonderheiten zu beachten (zum Beispiel Steuerklasse, 
Freibeträge, Kirchensteuersatz, individueller Kranken-
kassenbeitrag, Zusatzbeitrag in Höhe von 0,9 v. H. in der 
gesetzlichen Krankenversicherung nach dem Gesetz zur 
Anpassung der Finanzierung von Zahnersatz vom 
15. Dezember 2004 [BGBl. I S. 3445], Beitragszuschlag 
von 0,25 v.H. für Kinderlose in der sozialen Pflegeversi-
cherung nach dem Kinder-Berücksichtigungsgesetz – 
KiBG – vom 15. Dezember 2004 [BGBl. I S. 3448], steuer- 
und sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen der be-
trieblichen Altersversorgung bei der VBL).

Gesetzliche Abzüge sind:

–  Steuern 
  (Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, gegebenenfalls Kir-

chensteuer),

–  Sozialversicherungsbeiträge 
  (Arbeitnehmeranteile zur Renten-, Arbeitslosen-, 

Kranken- und Pflegeversicherung einschließlich des 
Zusatzbeitrags zur Krankenversicherung und des Bei-
tragszuschlags zur Pflegeversicherung)

–  landesgesetzliche Abzüge 
  (zum Beispiel Kammerbeiträge in Bremen und im 

Saarland).
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Der Eigenanteil zur betrieblichen Altersversorgung bei 
der VBL ist als tariflicher Abzug hingegen nicht zu be-
rücksichtigen, obgleich die Beschäftigten diesen Eigen-
anteil auch in Zeiträumen mit Anspruch auf Kranken-
geldzuschuss tatsächlich zu entrichten haben (vgl. Ab-
satz 3 der Ausführungsbestimmungen zu § 64 Absatz 4 
Satz 1 der VBL-Satzung). Bei dem im Rahmen der Be-
messung der Höhe des Krankengeldzuschusses zu be-
rücksichtigenden Nettoentgelt handelt es sich also – wie 
bisher – um eine fiktive Rechengröße.

Unter den „tatsächlichen Barleistungen des Sozialleis-
tungsträgers“ werden – ebenso wie bisher bei § 37 Ab-
satz 8 BAT oder § 42 Absatz 8 MTArb – das festgesetzte 
Bruttokrankengeld beziehungsweise die festgesetzten 
entsprechenden gesetzlichen Bruttoleistungen vor Abzug 
der Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung ver-
standen. 

Dabei ist zu beachten, dass die Berechnung des Kranken-
geldzuschusses generell auf kalendertäglicher Basis erfolgt. 
Während das gesetzliche Krankengeld aber stets pauscha-
liert auf Basis von 30 Kalendertagen ermittelt wird, wird 
das um die gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt im 
Sinne des § 21 (Nettoentgelt) kalendertäglich spitz je nach 
Anzahl der tatsächlichen Kalendertage des jeweiligen Ka-
lendermonats berechnet (vgl. § 24 Absatz 3 Satz 1).

Beispiel:
  Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter der Entgelt-

gruppe 7 Stufe 2 mit einem Tabellenentgelt von 
2.000 Euro kommt wegen unverschuldeter Arbeitsun-
fähigkeit infolge Krank heit in der Zeit vom 10. März 
2007 bis zum 7. Mai 2007 nicht zur Arbeit.

  Die sechswöchige Entgeltfortzahlung nach § 22 Ab-
satz 1 TV-L endet am 20. April 2007 (42. Kalender-
tag). Der im Anschluss in der Zeit vom 21. April 2007 
bis zum 7. Mai 2007 zu zahlende Krankengeldzu-
schuss berechnet sich wie folgt: Das Brutto-Entgelt 
beträgt 2.000 Euro/Monat, nach Verminderung um 
die gesetzlichen Abzüge ergibt sich ein Nettoentgelt 
von  1.248,26 Euro/Monat.

 a) April 2007 (30 Kalendertage):

 Nettoentgelt:  41,61 Euro/Kalendertag (= 1.248,26 
Euro/Monat : 30 Kalendertage)

 Krankengeld:  37,45 Euro/Kalendertag (= 1.123,43 
Euro/Monat : 30 Kalendertage)

 Differenz:   4,16 Euro/Kalendertag

  Das nach § 21 TV-L zu zahlende Nettoentgelt ist hö-
her als das zustehende Krankengeld (vor Abzug der 
Arbeitnehmeranteile zur Renten-, Arbeitslosen- und 
Pflegeversicherung). Im April 2007 ist somit ein 
Krankengeldzuschuss in Höhe des Differenzbetrages 
zu zahlen. Für den Zeitraum 21. bis 30. April 2007 
(10 Kalendertage) beträgt der Krankengeldzuschuss 
41,60 Euro (4,16 Euro x 10).

 b) Mai 2007 (31 Kalendertage):

 Nettoentgelt:  40,26 Euro/Kalendertag (= 1.248,26 
Euro/Monat : 31 Kalendertage)

 Krankengeld:  37,45 Euro/Kalendertag (= 1.123,43 
Euro/Monat : 30 Kalendertage)

 Differenz:   2,81 Euro/Kalendertag

  Das nach § 21 TV-L zu zahlende Nettoentgelt ist hö-
her als das zustehende Krankengeld (vor Abzug der 
Arbeitnehmeranteile zur Renten-, Arbeitslosen- und 
Pflegeversicherung). Im Mai 2007 ist somit ein Kran-
kengeldzuschuss in Höhe des Differenzbetrages zu 
zahlen. Für den Zeitraum 1. bis 7. Mai 2007 (7 Kalen-
dertage) beträgt der Krankengeldzuschuss 19,67 Euro 
(2,81 Euro x 7).

Nicht gesetzlich krankenversicherte Beschäftigte

a) Krankengeld

Bei Beschäftigten, die in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung versicherungsfrei oder die von der Versiche-
rungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung 
befreit sind, sind bei der Berechnung des Krankengeld-
zuschusses diejenigen Leistungen zu Grunde zu legen, 
die ihnen als Pflichtversicherte in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung zustünden (§ 22 Absatz 2 Satz 3). Viel-
fach wird dies das gesetzlich mögliche Höchstkranken-
geld sein. Der Krankengeldhöchstsatz beträgt 2007 vor-
aussichtlich kalendertäglich 83,13 Euro (monatliches 
Höchstregelentgelt 3.562,50 Euro: 30 Kalendertage = 
118,75 Euro kalendertäglich; 118,75 Euro x 70 v. H. = 
83,13 Euro kalendertäglich).

b) Nettoentgelt

Bei freiwillig Krankenversicherten ist an Stelle der Ar-
beitnehmeranteile zur gesetzlichen Kranken- und Pfle-
geversicherung deren Gesamtkranken- und Pflegeversi-
cherungsbeitrag abzüglich der Arbeitgeberzuschüsse zur 
Krankenversicherung nach § 257 SGB V beziehungs-
weise Pflegeversicherung nach § 61 SGB XI zu berück-
sichtigen (§ 22 Absatz 2 Satz 2 zweiter Teilsatz).

Privat Krankenversicherte werden vom Wortlaut der 
vorstehenden Regelung ausdrücklich nicht erfasst. Da-
her sind dort als Sozialversicherungsbeiträge nur die 
tatsächlichen gesetzlichen Abzüge anzusetzen, also die 
Arbeitnehmeranteile zur gesetzlichen Renten- und Ar-
beitslosenversicherung. Haben von der Versicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreite 
Arbeitnehmer auf gesetzlicher Grundlage Versicherungs-
beiträge zu einer privaten Rentenversicherung aufzu-
bringen, handelt es sich ebenfalls um gesetzliche Abzüge 
vom Bruttolohn im Sinne des § 22 Absatz 2 Satz 2 (vgl. 
BAG vom 5. November 2003 – 5 AZR 682/02 –); es beste-
hen keine Bedenken, bei Beiträgen zu berufständischen 
Versorgungswerken entsprechend zu verfahren. Die Bei-
träge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung 
werden hingegen nicht berücksichtigt. Hintergrund für 
diese Differenzierung ist, dass freiwillig Krankenversi-
cherte während der Arbeitsunfähigkeit beitragsfrei ver-
sichert sind, während privat Krankenversicherte weiter-
hin ihre Versicherungsbeiträge entrichten müssen.

22.3.3
Zahlungsdauer

Die Dauer der Zahlung des Krankengeldzuschusses ge-
mäß § 22 Absatz 3 ist weiterhin abhängig von der Be-
schäftigungszeit (§ 34 Absatz 3); allerdings wurde der 
Höchstbezugszeitraum bis zur 39. Woche verlängert. Die 
Zahlung erfolgt erst nach Ablauf des Zeitraums der Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall gemäß § 22 Absatz 1. 
Bei einer Beschäftigungszeit von einem Jahr wird der 
Krankengeldzuschuss bis zum Ende der 13. Woche und 
bei einer Beschäftigungszeit von drei Jahren bis zum 
Ende der 39. Woche der Arbeitsunfähigkeit infolge der-
selben Krankheit gezahlt.

Nach § 22 Absatz 3 Satz 3 kann innerhalb eines Kalen-
derjahres das Entgelt im Krankheitsfall nach § 22 Ab-
satz 1 und 2, also die Entgeltfortzahlung und der Kran-
kengeldzuschuss, insgesamt längstens für 13 beziehungs-
weise – bei mehr als 3 Jahren Beschäftigungszeit – für 39 
Wochen bezogen werden; bei jeder neuen Arbeitsunfä-
higkeit besteht jedoch mindestens der Entgeltfortzah-
lungsanspruch nach § 22 Absatz 1.

In die Höchstbezugszeiträume für den Krankengeldzu-
schuss nach § 22 Absatz 3 sind damit unverändert die 
Zeiträume der vorgehenden Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall nach § 22 Absatz 1 einzurechnen. Maß-
geblich für die Zahlungsdauer bleibt die Beschäftigungs-
zeit, die im Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfä-
higkeit vollendet wird (§ 22 Absatz 3 Satz 2), so dass sich 
die Zahlungsdauer des Krankengeldzuschusses während 
der Arbeitsunfähigkeit noch erweitern kann. Beschäf-
tigte mit einer Beschäftigungszeit von bis zu einem Jahr 
haben – wie bisher – keinen Anspruch auf Krankengeld-
zuschuss.

Beispiel 1:
  Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter, deren/dessen Ar-

beitsverhältnis am 1. März 2001 begründet worden ist, 
tritt wegen unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit infolge 
Krankheit am 2. Januar 2007 den Dienst nicht an. 
Nach § 22 Absatz 1 TV-L besteht Anspruch auf Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall durch den Arbeitge-
ber für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit vom 2. Januar 
2007 bis 12. Februar 2007 (42 Kalendertage = sechs 
Wochen). Nach Ablauf des Zeitraums der Entgeltfort-
zahlung erhält die/der Beschäftigte von ihrem/seinem 
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Arbeitgeber ab dem 13. Februar 2007 einen Kranken-
geldzuschuss nach § 22 Absatz 2. Der Anspruch auf 
Krankengeldzuschuss besteht längstens bis zum Ende 
der 39. Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit 
infolge derselben Krankheit, also längstens bis zum 
1. Oktober 2007 (273. Kalendertag).

Die am 31. Oktober 2006 arbeitsunfähig erkrankten Be-
schäftigten wachsen in die verlängerte Zahlungsdauer 
für den Krankengeldzuschuss von bis zu 39 Wochen hin-
ein, soweit die Zahlungsdauer für den Krankengeldzu-
schuss nach der neuen Regelung des § 22 Absatz 2 und 3 
seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben 
Krankheit noch nicht abgelaufen ist. Bei Beschäftigten, 
die vor dem 1. November 2006 den 182. Tag (= Ende der 
26. Woche) bereits erreicht hatten, so dass ihr Anspruch 
auf Krankenbezüge nach bisherigem Recht (§ 37 BAT 
oder § 71 BAT beziehungsweise § 42 MTArb) bereits er-
schöpft war, lebt der Anspruch auf Entgelt im Krank-
heitsfall nach § 22 gegebenenfalls ab 1. November 2006 
wieder auf. Bei der Fristberechnung nach § 22 Absatz 3 
sind aber die Tage nach Ablauf des 182. Tags bis zum In-
Kraft-Treten der neuen Regelung am 1. November 2006 
mitzuzählen; dabei ist unerheblich, dass für diesen Zeit-
raum kein Krankengeldzuschuss gezahlt wurde. Die 
Zahlung des Krankengeldzuschusses erfolgt somit auch 
in diesen Fällen längstens bis zum 273. Tag (= Ende der 
39. Woche) seit Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge 
derselben Krankheit.

Beispiel 2:
  Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter, deren/dessen Ar-

beitsverhältnis am 1. April 2001 begründet worden 
ist, hat wegen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit 
vom 13. April  2006 bis zum 24. Mai 2006 Entgeltfort-
zahlung und anschließend vom 25. Mai bis zum 
11. Oktober 2006 Krankengeldzuschuss erhalten. Ins-
gesamt wurden also 26 Wochen (= 182 Kalendertage) 
Krankenbezüge gezahlt. Seit dem 12. Oktober 2006 
bezieht sie/er nur noch das gesetzliche Krankengeld 
von ihrer/seiner Krankenkasse. Sofern die Arbeitsun-
fähigkeit über den 31. Oktober 2006 ununterbrochen 
fortdauert, wird der Krankengeldzuschuss nach § 22 
Absatz 2 und 3 ab dem 1. November 2006 längstens 
bis zum 11. Januar 2007 (= 273. Kalendertag – Ende 
der 39. Woche seit Beginn der Arbeitsunfähigkeit in-
folge derselben Erkrankung) gezahlt.

22.3.4
Abweichungen vom bisherigen Tarifrecht

Mangels Ausnahmeregelungen im § 22 ergeben sich fer-
ner folgende Abweichungen vom bisherigen Tarifrecht:

–  Maßnahmen zur Vorsorge- und Rehabilitation sind in 
vollem Umfang auf die Fristen für den Bezug des 
Krankengeldzuschusses anzurechnen (vgl. früher § 37 
Absatz 4 Unterabsatz 3 BAT oder § 42 Absatz 4 Un-
terabsatz 3 MTArb),

–  die bisherigen Ausschlüsse für den Anspruch auf 
Krankengeldzuschuss nach § 37 Absatz 3 Buchstabe a 
bis c BAT beziehungsweise § 42 Absatz 3 Buchstabe a 
bis c MTArb wurden nicht übernommen und

–  der TV-L enthält für Arbeitsunfähigkeit, die durch ei-
nen Arbeitsunfall oder eine Berufskrankheit verur-
sacht worden ist, keinen verlängerten Höchstbezugs-
zeitraum (vgl. früher § 37 Absatz 6 BAT oder § 42 Ab-
satz 6 MTArb).

22.4
Ende der Zahlung des Entgelts im Krankheitsfall (§ 22 
Absatz 4)

Die Entgeltfortzahlung sowie die Zahlung des Kranken-
geldzuschusses enden mit dem Zeitpunkt des (recht-
lichen) Endes des Arbeitsverhältnisses, soweit sich aus 
§ 8 Entgeltfortzahlungsgesetz nicht etwas anderes ergibt 
(§ 22 Absatz 4 Satz 1). Nach § 8 Absatz 1 Satz 1 Entgelt-
fortzahlungsgesetz wird der Anspruch auf Fortzahlung 
des Arbeitsentgelts nicht dadurch berührt, dass der Ar-
beitgeber das Arbeitsverhältnis aus Anlass der Arbeits-
unfähigkeit kündigt.

Im Übrigen entspricht § 22 Absatz 4 weitgehend § 37 
Absatz 7 BAT beziehungsweise § 42 Absatz 7 MTArb. 
Die bisherigen Regelungen zum Ende der Zahlung des 

Entgelts im Krankheitsfall bei Rentengewährung sowie 
zur Rückforderung von Überzahlungen wurden über-
nommen.

Es bestehen keine Bedenken, weiterhin von der Rück-
forderung überzahlter Bezüge insoweit abzusehen, als 
der Rückforderungsbetrag nach Abzug der Bezüge i. S. 
von Absatz 4 Satz 3 sowie nach Verrechnung dem An-
gestellten ggf. noch zustehender Ansprüche den Betrag 
in Höhe eines (Brutto-)Monatsentgelts (§ 24) übersteigt. 
Soll darüber hinausgehend von der Rückforderung ab-
gesehen werden, bedarf dies einer besonderen Begrün-
dung im Einzelfall. Ein Verzicht auf die Rückforderung 
kommt nicht in Betracht, wenn die/der Beschäftigte die 
Zustellung des Rentenbescheides nicht unverzüglich 
mitgeteilt und dadurch eine höhere Überzahlung verur-
sacht hat.

22.5
Anzeige- und Nachweispflichten

Die vormals in § 37a BAT beziehungsweise § 42a MTArb 
geregelten Anzeige- und Nachweispflichten im Zusam-
menhang mit einer Arbeitsunfähigkeit ergeben sich jetzt 
unmittelbar aus § 5 Entgeltfortzahlungsgesetz.

Danach ist die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer ver-
pflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit und 
deren voraussichtliche Dauer unverzüglich mitzuteilen. 
Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als drei Kalender-
tage, hat die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer eine 
ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeits-
unfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer spätes-
tens an dem darauf folgenden Arbeitstag vorzulegen. Der 
Arbeitgeber ist berechtigt, die Vorlage der ärztlichen Be-
scheinigung früher zu verlangen. Dauert die Arbeitsun-
fähigkeit länger als in der Bescheinigung angegeben, ist 
die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer verpflichtet, eine 
neue ärztliche Bescheinigung vorzulegen.

Hält sich die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer bei Be-
ginn der Arbeitsunfähigkeit im Ausland auf, so ist sie/er 
verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit, 
deren voraussichtliche Dauer und die Adresse am Auf-
enthaltsort in der schnellstmöglichen Art der Übermitt-
lung mitzuteilen. Kehren arbeitsunfähig erkrankte Ar-
beitnehmer in das Inland zurück, so sind sie verpflichtet, 
dem Arbeitgeber und der Krankenkasse ihre Rückkehr 
unverzüglich anzuzeigen.

22.6
Forderungsübergang bei Dritthaftung

Auch auf die früher in § 38 BAT beziehungsweise § 43 
MTArb enthaltene Wiederholung der gesetzlichen Vor-
schriften zum Forderungsübergang bei Dritthaftung 
(§§ 6, 7 Entgeltfortzahlungsgesetz) ist im TV-L verzich-
tet worden. Die gesetzlichen Vorschriften gelten nun-
mehr unmittelbar.

23
Zu § 23 – Besondere Zahlungen

§ 23 enthält Regelungen zum Anspruch auf vermögens-
wirksame Leistungen (§ 23 Absatz 1), Jubiläumsgeld 
(§ 23 Absatz 2), Sterbegeld (§ 23 Absatz 3) und Reise- 
und Umzugskosten (§ 23 Absatz 4).

23.1
Vermögenswirksame Leistungen (§ 23 Absatz 1)

Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen ge-
mäß § 23 Absatz 1 setzt ein voraussichtlich mindestens 
sechs Monate dauerndes Arbeitsverhältnis sowie einen 
Anspruch auf Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung oder 
Krankengeldzuschuss für den Bezugsmonat voraus. Ein 
Anspruch auf die vermögenswirksamen Leistungen be-
steht auch für solche Kalendermonate, in denen die/der 
Beschäftigte deshalb keinen Krankengeldzuschuss er-
hält, weil das Krankengeld der Krankenkasse höher ist 
als das Nettoentgelt nach § 21. Im Übrigen richtet sich 
der Anspruch nach dem Vermögensbildungsgesetz in sei-
ner jeweils geltenden Fassung.

Die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer muss dem Arbeit-
geber die nach dem Vermögensbildungsgesetz erforder-
lichen Angaben schriftlich mitteilen. Der Anspruch ent-
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steht dann frühestens für den Kalendermonat, in dem 
diese Mitteilung eingeht sowie für die beiden vorange-
gangenen Monate desselben Kalenderjahres. Bei Eingang 
der Mitteilung im Monat Januar kann daher ein An-
spruch auf vermögenswirksame Leistungen für die Mo-
nate November und Dezember des Vorjahres nicht mehr 
entstehen.

Für Vollzeitbeschäftigte beträgt die vermögenswirksame 
Leistung monatlich 6,65 Euro, Teilzeitbeschäftigten 
steht der Anspruch anteilig zu (vgl. § 24 Absatz 2). Die 
vermögenswirksame Leistung ist – wie schon im früheren 
Recht – kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

23.2
Jubiläumsgeld (§ 23 Absatz 2)

Der Anspruch auf Zahlung eines Jubiläumsgeldes ent-
steht nach Vollendung einer Beschäftigungszeit von 25 
beziehungsweise 40 Jahren. Nach 25 Jahren werden 350 
Euro und nach 40 Jahren 500 Euro gezahlt. Die Beträge 
sind für Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigte identisch, eine 
zeitanteilige Kürzung erfolgt nicht (vgl. § 23 Absatz 2 
Satz 2). Zudem wird für das Jubiläumsgeld die nach bis-
herigem Recht errechnete Dienstzeit, Beschäftigungszeit 
und Jubiläumszeit nach Maßgabe des § 14 Absatz 2 
TVÜ-Länder als Beschäftigungszeit im Sinne von § 34 
Absatz 3 anerkannt.

23.3
Sterbegeld (§ 23 Absatz 3)

Im Falle des Todes einer/s Beschäftigten, deren/dessen 
Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, besteht nach § 23 
Absatz 3 ein Anspruch der engsten Angehörigen auf 
Sterbegeld. Das sind Ehegatten beziehungsweise Lebens-
partner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 
die leiblichen oder adoptierten Kinder, nicht jedoch – 
wie früher – sonstige Personen. Die Berechtigten erhal-
ten eine Zahlung in Höhe des Tabellenentgelts des/der 
Verstorbenen für die restlichen Tage des Sterbemonats 
und zwei weitere Monate; die beiden vollen Monatsta-
bellenentgelte sollen in einer Summe gezahlt werden.
Der Tarifvertrag bestimmt keine Rangfolge der Berech-
tigten, es handelt sich um eine Gesamtgläubigerschaft 
im Sinne des § 428 BGB. Dementsprechend bringt die 
Zahlung des Sterbegeldes an einen der Berechtigten den 
Anspruch aller übrigen potentiell Berechtigten zum Er-
löschen (§ 23 Absatz 3 Satz 3 1. Halbsatz). Außerdem 
wird der Anspruch auch durch die Zahlung des Arbeit-
gebers auf das Gehaltskonto der/des Verstorbenen erfüllt 
(§ 23 Absatz 3 Satz 3 2. Halbsatz). Sind bereits Entgelte 
überwiesen, erfolgt eine Verrechnung.

23.4
Reise- und Umzugskosten (§ 23 Absatz 4)

Für die Erstattung von Reise- und Umzugskosten sowie 
Trennungsgeld finden weiterhin die Bestimmungen, die 
für die Beamtinnen und Beamten des Arbeitgebers je-
weils gelten, entsprechende Anwendung.

24
Zu § 24 – Berechnung und Auszahlung des Entgelts

24.1
Bemessungszeitraum (§ 24 Absatz 1 Satz 1)

Dem § 24 liegt der neue Entgeltbegriff des TV-L zu-
grunde. Dieser umfasst das Tabellenentgelt (§ 15) und 
sonstige Entgeltbestandteile, also laufende Zahlungen 
des Arbeitgebers.

Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt (§ 15) und 
die sonstigen Entgeltbestandteile bleibt der Kalender-
monat. Etwas anderes gilt nur, soweit tarifvertraglich 
ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt ist (zum Bei-
spiel bei den Zeitzuschlägen nach § 8 Absatz 1 oder der 
Wechselschicht-/Schichtzulage bei nicht ständiger 
Wechselschichtarbeit oder Schichtarbeit nach § 8 Ab-
satz 7 Satz 2 beziehungsweise Absatz 8 Satz 2). 

24.2
Auszahlung des Entgelts (§ 24 Absatz 1 Satz 2 und 3)

Die/Der Beschäftigte ist verpflichtet, ihrem/seinem Ar-
beitgeber für die Auszahlung des Entgelts ein Konto in-
nerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder eines an-

deren Mitgliedstaats der Europäischen Union zu benen-
nen. Es ist nicht erforderlich, dass die/der Beschäftigte 
zugleich Inhaberin/Inhaber dieses Kontos ist. So kann 
beispielsweise auch das Konto einer/eines Dritten be-
nannt werden (zum Beispiel Ehegattin/Ehegatte).

Fällt der Zahltag auf einen Samstag oder auf einen Wo-
chenfeiertag, gilt der vorhergehende Werktag, fällt er 
auf einen Sonntag, gilt der zweite vorhergehende Werk-
tag als Zahltag (§ 24 Absatz 1 Satz 3).

Die Entgeltzahlung erfolgt rechtzeitig, wenn die Wert-
stellung auf dem von der/dem Beschäftigten benannten 
Konto bis zum Ablauf des Zahltages stattfindet.

24.3
Berechnung und Auszahlung unständiger Entgeltbe-
standteile (§ 24 Absatz 1 Satz 4)

Für die Auszahlung von Entgeltbestandteilen, die nicht in 
Monatsbeträgen festgelegt sind (sog. unständige Entgelt-
bestandteile wie zum Beispiel Zeitzuschläge in Stunden-
sätzen oder Erschwerniszuschläge in Tagessätzen), sowie 
für den Tagesdurchschnitt nach § 21 Satz 2 enthält der 
TV-L eine spezielle Vorschrift (§ 24 Absatz 1 Satz 4). Da-
bei handelt es sich – im Unterschied zur früheren Bemes-
sungsregelung nach § 36 Absatz 1 Unterabsatz 2 bis 5 
BAT oder § 31 Absatz 2 Unterabsatz 2 bis 5 MTArb (so 
genannte Vorvormonatsregelung) – um eine Fälligkeitsre-
gelung. Danach werden unständige Entgeltbestandteile, 
deren Anspruch dem Grunde nach bereits mit der Ar-
beitsleistung entstanden ist, erst am Zahltag des über-
nächsten Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, 
fällig. Berechnungsgrundlage bleiben hier aber die Ver-
hältnisse des Vorvormonats, in dem die Arbeitsleistung 
erbracht wurde. Neben der Bemessung des Umfangs der 
erbrachten Arbeitsleistung (zum Beispiel Anzahl der ge-
leisteten zuschlagspflichtigen Arbeitsstunden) gilt dies 
auch für die Berechnung der Entgelthöhe (zum Beispiel 
bei allgemeiner Erhöhung der Entgeltsätze oder individu-
eller Höhergruppierung beziehungsweise Stufenaufstieg).

Beispiel:
  Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter in der Entgelt-

gruppe 9 leistet fünf Überstunden. Im Zahlmonat, 
zwei Kalendermonate nach dem Erbringen der Ar-
beitsleistung, ist die/der Beschäftigte in die Entgelt-
gruppe 10 höhergruppiert worden. Die Zeitzuschläge 
für die fünf Überstunden sind auf Basis der Verhält-
nisse des Vorvormonats zu berechnen. Maßgeblich für 
die Höhe des Zeitzuschlags für Überstunden ist somit 
das Stundenentgelt der Entgeltgruppe 9 in Stufe 3 
und ein Überstundenzeitzuschlag von 30 v. H. (§ 8 Ab-
satz 1 Satz 2 Buchstabe a in Verbindung mit § 24 Ab-
satz 1 Satz 4).

24.4
Entgelt Teilzeitbeschäftigter (§ 24 Absatz 2)

Die Berechnung des Entgelts von Teilzeitbeschäftigten 
erfolgt zeitanteilig in dem Umfang, der dem Anteil ihrer 
individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit 
an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeit-
beschäftigter entspricht. Dieser Grundsatz gilt für das 
Tabellenentgelt (§ 15) und die sonstigen Entgeltbestand-
teile, soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas 
anderes geregelt ist Die zeitanteilige Umrechnung hat 
dabei für jeden Entgeltbestandteil einzeln zu erfolgen 
(vgl. § 24 Absatz 4 Satz 3).

24.5
Teilmonatsbeträge (§ 24 Absatz 3)

Die Regelung des § 24 Absatz 3 entspricht inhaltlich § 36 
Absatz 2 BAT. Sie bestimmt die Zahlungsweise nur für 
die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile. 
Sofern der Entgeltanspruch hier nicht für einen vollen 
Kalendermonat besteht, werden die Teilmonatsbeträge 
gezahlt, die auf den Anspruchszeitraum entfallen. Dabei 
erfolgt die Berechnung grundsätzlich kalendertäglich.

24.5.1
Kürzung für ganze Kalendertage (§ 24 Absatz 3 Satz 1)

Soweit der Entgeltanspruch für ganze Kalendertage ent-
fällt, wird das anteilige Entgelt ermittelt, indem das Ta-
bellenentgelt (§ 15) und die sonstigen in Monatsbeträgen 
festgelegten Entgeltbestandteile durch die Zahl der tat-
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sächlichen Kalendertage des jeweiligen Kalendermonats 
geteilt und mit der Zahl der Anspruchstage vervielfältigt 
wird (§ 24 Absatz 3 Satz 1). Die Berechnung hat dabei 
für jeden Entgeltbestandteil einzeln zu erfolgen (vgl. § 24 
Absatz 4 Satz 3).

Beispiele:
 1.  Neueinstellung am 8. Februar 2007. Anspruch auf 

21/28 des Tabellenentgelts und der sonstigen in 
Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile.

 2.  Sonderurlaub unter Verzicht auf die Fortzahlung 
des Entgelts ab 16. März 2007. Anspruch auf 15/31 
des Tabellenentgelts und der sonstigen in Monats-
beträgen festgelegten Entgeltbestandteile.

Die Berechnung für Teilmonate erfolgt, soweit kein Fall 
des § 24 Absatz 3 Satz 2 vorliegt, auf kalendertäglicher 
Basis. Die bisherige Regelung nach § 30 Absatz 3 Satz 1 
Buchstabe b MTArb, die eine arbeitstägliche Berechnung 
vorsah, wurde nicht übernommen.

24.5.2
Kürzung für einzelne Arbeitsstunden (§ 24 Absatz 3 
Satz 2 und 3)

Besteht der Entgeltanspruch nur für einen Teil eines Ka-
lendertags, wird das auf eine Stunde entfallende antei-
lige Entgelt ermittelt, indem die in Monatsbeträgen fest-
gelegten Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit nach § 6 Ab-
satz 1 beziehungsweise der entsprechenden Sonderrege-
lungen hierzu geteilt wird (§ 24 Absatz 4 Satz 2 und 3). 
Wegen der unterschiedlichen wöchentlichen Arbeitszeit 
in den Ländern wird auf die in Ziffer 15.5 abgedruckten 
Divisoren verwiesen.

Beispiel:
  Bei einem Beschäftigten in der Entgeltgruppe 9 

Stufe 2 mit einem monatlichen Tabellenentgelt von 
2.290 Euro und einer regelmäßigen wöchentlichen Ar-
beitszeit von 39 Stunden und 50 Minuten ist der Ent-
geltanspruch wegen unerlaubten Fernbleibens von 
der Arbeit an einem Kalendertag für drei Stunden zu 
kürzen. Auf Basis des individuellen Stundenentgelts 
von 13,33 Euro (2.290 Euro : 173,18 Stunden [= 39,83 
Stunden x 4,348]) ergibt sich für drei Fehlstunden so-
mit ein Kürzungsbetrag von 39,66 Euro.

24.6
Rundungsvorschrift (§ 24 Absatz 4)

§ 24 Absatz 4 entspricht dem bisherigen Tarifrecht und 
schreibt die allgemeinübliche Rundung vor, wenn sich 
bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines 
Cents ergibt. Lediglich zur Klarstellung wurden ergän-
zend die Sätze 2 und 3 angefügt. Danach sind auch Zwi-
schenrechnungen jeweils auf zwei Dezimalstellen durch-
zuführen beziehungsweise ist jeder Entgeltbestandteil 
einzeln zu runden.

24.7
Wegfall der Voraussetzungen für eine Zulage (§ 24 Ab-
satz 5)

§ 24 Absatz 5 stellt klar, dass auch bei Wegfall der Vor-
aussetzungen für die Gewährung einer Zulage im Laufe 
eines Kalendermonats nur der Teil der Zulage gezahlt 
wird, der auf den Anspruchszeitraum entfällt. Eine ähn-
liche Regelung enthielt bereits § 1 Absatz 3 des Tarifver-
trages über die Gewährung von Zulagen gemäß § 33 Ab-
satz 1 Buchstabe c BAT. Die Hinweise zu Ziffer 24.5.1 
gelten entsprechend.

24.8
Pauschalierung von Entgeltbestandteilen (§ 24 Absatz 6)

§ 24 Absatz 6 eröffnet die Möglichkeit zur einzelvertrag-
lichen Vereinbarung einer Pauschalierung von Entgelt-
bestandteilen, die neben dem Tabellenentgelt zustehen-
den. Die in dem Klammerzusatz genannten Entgeltbe-
standteile stellen keine abschließende Aufzählung dar. 

24.9
Rückforderung überzahlten Entgelts

Im Falle der Überzahlung von Entgelt an Beschäftigte ist 
bei der Rückforderung nach folgenden Grundsätzen zu 
verfahren:

Zuviel gezahltes Entgelt ist – unbeschadet von § 37 TV-L 
– grundsätzlich nach den Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs über die Verpflichtung  zur Herausgabe ei-
ner ungerechtfertigten Bereicherung (§§ 812 ff. BGB) zu-
rückzufordern.

Eine Rückforderung ist nach diesen Regelungen ausge-
schlossen, soweit die/der Beschäftigten nicht mehr be-
reichert ist (§ 818 Abs. 3 BGB). Dies ist nur dann der Fall, 
wenn das Erlangte ersatzlos weggefallen ist und kein 
Überschuss zwischen dem vorhandenen Vermögen und 
dem Vermögen mehr besteht, das ohne den bereichernden 
Vorgang vorhanden wäre. Von dem Fortbestehen einer 
Bereicherung ist auch dann auszugehen, wenn die Berei-
cherungsschuldnerin/der Bereicherungsschuldner mit der 
Ausgabe des Erlangten anderweitige Aufwendungen er-
spart hat. Ebenso besteht die Bereicherung in Höhe der 
Befreiung von einer Verbindlichkeit fort, soweit die Emp-
fängerin/der Empfänger mit dem Erlangten bestehende 
Schulden tilgt. Ein Wegfall der Bereicherung ist dagegen 
anzunehmen, wenn die Empfängerin/der Empfänger die 
rechtsgrundlose Leistung ersatzlos für Ausgaben verwen-
det hat, die sie/er sonst nicht gemacht hätte.

Bei geringen Überzahlungen des laufenden Arbeitsent-
gelts spricht ein Beweis des ersten Anscheins dafür, dass 
das überzahlte Entgelt für den laufenden Lebensunter-
halt verbraucht wird. Wird von der/dem Beschäftigten 
gegen einen Rückforderungsanspruch der Wegfall der 
Bereicherung eingewendet, kann dieser daher ohne nä-
here Prüfung unterstellt werden, wenn das im jeweiligen 
Monat zuviel gezahlte Entgelt 10 v. H. des insgesamt zu-
stehenden Betrages, höchstens aber 150 Euro, nicht 
übersteigt. Dies gilt nicht, sofern die Voraussetzungen 
des § 818 Abs. 4 BGB oder des § 819 BGB vorliegen.

Entgelt im Sinne der o.g. Grundsätze sind alle Geldleis-
tungen, die der Arbeitgeber erbracht hat (z. B. Tabel-
lenentgelt, Leistungsentgelt, Zuschläge, Entgeltfortzah-
lung, Krankengeldzuschuss, Trennungsgeld, Reise- und 
Umzugskostenvergütung, Beihilfe, Einmalzahlungen).

§ 59 LHO und die dazu bestehenden Verwaltungsvor-
schriften bleiben unberührt.

25
Zu § 25 – Betriebliche Altersversorgung

Der Tarifvertrag über die betriebliche Altersversorgung 
der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes (Tarifvertrag 
Altersversorgung – ATV) vom 1. März 2002 gilt auch im 
Rahmen des TV-L fort (vgl. Anlage 1 Teil C Nr. 6 zum 
TVÜ-Länder).

IV.
Zu Abschnitt IV – Urlaub und Arbeitsbefreiung

Vorbemerkung
Das neue Tarifrecht ist zum 1. November 2006 in Kraft 
getreten, also während des noch laufenden Urlaubsjahres 
2006. Der TVÜ-Länder enthält aus diesem Grund in § 15 
urlaubsrechtliche Übergangsregelungen:

–  Für die Dauer und Bewilligung des Erholungs- bezie-
hungsweise Zusatzurlaubs für das Urlaubsjahr 2006 
sowie für dessen Übertragung auf das Urlaubsjahr 
2007 gelten die im Oktober 2006 maßgebenden Vor-
schriften bis zum 31. Dezember 2006 fort (§ 15 Ab-
satz 1 Satz 1 TVÜ-Länder).

–  Die entsprechenden urlaubsrechtlichen Regelungen 
des TV-L treten dazu korrespondierend erst mit Wir-
kung vom 1. Januar 2007 in Kraft (§ 39 Absatz 1 Satz 2 
TV-L).

–  Die Neuregelungen des TV-L für die Bemessung des 
während des Urlaubs fortzuzahlenden Entgelts (§ 21 
TV-L) gelten bereits mit Wirkung vom 1. November 
2006 (vgl. § 15 Absatz 1 Satz 2 TVÜ-Länder in Verbin-
dung mit § 39 Absatz 1 Satz 1 TV-L).

26
Zu § 26 – Erholungsurlaub

26.1
Tarifvertragliche Regelungen zum Erholungsurlaub
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Die Regelungen zum Erholungsurlaub richten sich – wie 
insbesondere § 26 Absatz 2 TV-L zeigt – künftig weitge-
hend nach dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG). Der TV-L 
beschränkt sich auf Aussagen zu denjenigen Regelungen, 
die im Rahmen des § 13 Absatz 1 Bundesurlaubsgesetz 
vom Gesetz abweichen. Auf deklaratorische Wiederho-
lungen der gesetzlichen Urlaubsvorschriften wird weit-
gehend verzichtet. Materiellrechtliche Änderungen ge-
genüber dem bisherigen Tarifrecht sind damit nur in be-
grenztem Umfang verbunden.

26.1.1
Urlaubsdauer (§ 26 Absatz 1)

§ 26 Absatz 1 Satz 2 behält die Staffelung der Dauer des 
Erholungsurlaubs nach dem Lebensalter bei. Die bisher 
nur im BAT vorgesehene Differenzierung in unterschied-
liche Urlaubsstufen in Abhängigkeit von der Eingrup-
pierung ist jedoch aufgegeben worden. Für Beschäftigte 
der früheren Vergütungsgruppen I und Ia BAT, die im 
Urlaubsjahr 2006 bereits ab dem vollendeten 30. Lebens-
jahr einen Anspruch auf 30 Arbeitstage Erholungsurlaub 
hatten, enthält § 15 Absatz 2 TVÜ-Länder eine Besitz-
standsregelung.

26.1.2
Urlaubsjahr und Teilung des Urlaubs (§ 26 Absatz 1 
Satz 1 und 7)

Urlaubsjahr ist unverändert das Kalenderjahr, d. h. der 
Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr ge-
währt und genommen werden (§ 26 Absatz 1 Satz 1 und 
7). Abweichend vom bisherigen Grundsatz der zusam-
menhängenden Urlaubsgewährung, enthält der TV-L nur 
noch eine Soll-Regelung. Er lässt aber eine Teilung des 
Urlaubs grundsätzlich zu. Dabei soll mit Blick auf den 
Erholungszweck ein Urlaubsanteil von jedenfalls zwei-
wöchiger Dauer angestrebt werden (§ 26 Absatz 1 Satz 7 
in Verbindung mit der Protokollerklärung hierzu).

26.1.3
Urlaubsübertragung (§ 26 Absatz 2 Buchstabe a)

Der TV-L enthält keine eigene Regelung, in welchen Fäl-
len eine Urlaubsübertragung auf das nächste Kalenderjahr 
zulässig ist. Eine Urlaubsübertragung ist deshalb nach § 7 
Absatz 3 Satz 2 Bundesurlaubsgesetz nur statthaft, wenn 
dringende dienstliche oder in der Person der/des Beschäf-
tigten liegende Gründe dies rechtfertigen; als persönliche 
Gründe reichen grundsätzlich sachliche Gründe – soweit 
sie dem Erholungszweck nicht entgegenstehen – aus.

Beispiele:
  Krankheit der/des Beschäftigten, Erkrankung eines 

in demselben Haushalt lebenden Angehörigen usw.

Der Zeitraum, bis wann ins folgende Kalenderjahr über-
tragener Erholungsurlaub abzuwickeln ist, wurde im 
TV-L eigenständig geregelt (§ 26 Absatz 2 Buchstabe a): 
Danach muss ein übertragener Erholungsurlaub bis zum 
31. März angetreten werden. Nur wenn der Erholungsur-
laub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen/
dienstlichen Gründen nicht bis zum 31. März angetreten 
werden kann, ist er bis zum 31. Mai anzutreten.

Für den Bereich der Beschäftigten an Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen, die unter § 40 fallen, besteht 
die Sonderregelung, dass übertragener Erholungsurlaub 
bis zum 30. September des Folgejahres genommen sein 
muss. Damit wird den Besonderheiten im Semesterbe-
trieb der Hochschulen Rechnung getragen.

Für Ärztinnen und Ärzte (innerhalb und außerhalb von 
Universitätskliniken) gilt diese Verlängerung nicht. Bei 
ihnen verbleibt es bei den allgemeinen Übertragungsfris-
ten (31. März/31. Mai).

26.1.4
Urlaubsanspruch bei Beendigung/Ruhen des Arbeitsver-
hältnisses (§ 26 Absatz 2 Buchstabe b und c)

Beibehalten wurden die bisherigen tariflichen Vor-
schriften zur Rundung von Urlaubsbruchteilen, zur 
Zwölftelung bei Teilurlaub beziehungsweise dem Ruhen 
des Arbeitsverhältnisses sowie zum Zeitpunkt der Aus-
zahlung des Urlaubsentgelts.

Die tarifliche Zwölftelungsregelung nach § 26 Absatz 2 
Buchstabe b ist – wie schon die Vorgängerregelung – zum 

Teil weiter als die gesetzliche Regelung zum Teilurlaub 
bei Beginn oder Ende des Arbeitsverhältnisses nach § 5 
Bundesurlaubsgesetz. Deshalb ist im Wege einer Ver-
gleichsberechnung sicherzustellen, dass der gesetzliche 
Mindesturlaub durch die tarifliche Zwölftelung nicht 
unterschritten wird.

Beispiel:
  Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Ablauf 

des 31. Juli beträgt der tarifliche Urlaubsanspruch 
7/12, das sind 15 Arbeitstage bei einem vollen Jahres-
anspruch von 26 Arbeitstagen in der Fünftagewoche.

  Nach § 5 Bundesurlaubsgesetz steht im Fall der Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses im zweiten Kalen-
derhalbjahr jedoch der volle gesetzliche Urlaubsan-
spruch zu, der in der Fünftagewoche 20 Arbeitstage 
beträgt.

26.2
Unmittelbare Geltung des Bundesurlaubsgesetzes

26.2.1
Umfang des tariflichen Verweises

Folgende weitere Regelungen ergeben sich nunmehr un-
mittelbar aus dem Bundesurlaubsgesetz:

–  Wartezeit von sechs Monaten für den erstmaligen Er-
werb des vollen Urlaubsanspruchs (§ 4 Bundesur-
laubsgesetz),

–  Ausschluss von Doppelansprüchen bei Arbeitgeber-
wechsel (§ 6 Bundesurlaubsgesetz),

–  Urlaubsabgeltung bei Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses (§ 7 Absatz 4 Bundesurlaubsgesetz),

–  Verbot der Erwerbstätigkeit während des Urlaubs (§ 8 
Bundesurlaubsgesetz),

–  Nichtanrechnung von Zeiten der Arbeitsunfähigkeit 
infolge Krankheit während des Urlaubs (§ 9 Bundes-
urlaubsgesetz) und 

–  Nichtanrechnung von Zeiten der medizinischen Vor-
sorge oder Rehabilitation auf den Urlaub (§ 10 
Bundesurlaubsgesetz).

26.2.2
Umsetzung bei der Urlaubsabgeltung

Nach den bisher maßgebenden Tarifvorschriften waren 
im Fall der Urlaubsabgeltung für jeden abzugeltenden 
Urlaubstag bei der Fünftagewoche 3/65 und bei der 
Sechstagewoche 1/26 der Urlaubsvergütung zu zahlen, 
die der/dem Beschäftigten zugestanden hätte, wenn sie/er 
im Monat der Beendigung des Arbeitsverhältnisses Erho-
lungsurlaub gehabt hätte (vgl. beispielsweise § 51 Absatz 
2 BAT). Diese Vorschrift ist nicht in den TV-L übernom-
men worden. Auch das Bundesurlaubsgesetz enthält 
keine Regelung für die Berechnung der Urlaubsabgel-
tung. Es wird hierzu folgendes Verfahren empfohlen:

a)   Vom Tabellenentgelt und von den in Monatsbeträgen 
festgelegten Entgeltbestandteilen, die den Beschäf-
tigten zugestanden hätten, wenn während des ganzen 
Kalendermonats, in dem das Arbeitsverhältnis endet, 
Erholungsurlaub gewährt worden wäre, wird für je-
den abzugeltenden Urlaubstag ein Tagesbetrag er-
rechnet. Dieser Tagesbetrag beträgt bei der Fünftage-
woche 3/65 und bei der Sechstagewoche 1/26 des Mo-
natsbetrages. Bei anderer Verteilung der regelmä-
ßigen Arbeitszeit in der Kalenderwoche ist der Bruch-
teil entsprechend zu ermitteln (siehe Protokollerklä-
rung Nr. 2 zu § 21 Satz 2 und 3).

b)   Zusätzlich ist der Tagesbetrag zu zahlen, der sich als 
Durchschnitt nach § 21 Satz 2 und 3 in Verbindung 
mit den Protokollerklärungen hierzu aus den nicht in 
Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteilen er-
rechnet. Dabei sind die in den letzten drei vollen 
 Kalendermonaten vor dem Ausscheiden aus dem 
 Arbeitsverhältnis zustehenden unständigen Entgelt-
bestandteile heranzuziehen. Bei der Berechnung des 
Tagesdurchschnitts ist zu berücksichtigen, dass zu-
sätzlich für Mehrarbeit und Überstunden gezahltes 
Entgelt, Leistungsentgelte, Jahressonderzahlungen 
 so wie besondere Zahlungen nach § 23 nicht zu 
 berücksichtigen sind (siehe § 21 Satz 3).



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 12 vom 18. Mai 2007 251

Die vorgeschlagene Verfahrensweise lässt sich an fol-
gendem Beispiel verdeutlichen:

Beispiel:
  Eine/ein in der Fünftagewoche eingesetzte/eingesetz-

ter Beschäftigte/Beschäftigter, eingruppiert in der 
Entgeltgruppe 8 (Stufe 2) und mit Anspruch auf die 
Besitzstandszulage nach § 11 TVÜ-Länder, scheidet 
mit Ablauf des 30. November aus dem Arbeitsverhält-
nis aus. Sie/er hat noch einen Anspruch auf Abgel-
tung von zehn Urlaubstagen.

 a)  Tabellenentgelt und in Monatsbeträgen festgelegte 
Entgeltbestandteile:

  Tabellenentgelt (Stufe 2) 2.140,00 Euro

  Besitzstandszulage nach 
  § 11 TVÜ-Länder 90,57 Euro

  Summe 2.230,57 Euro

  davon 3/65 als Tagesbetrag 102,95 Euro

 b)   Nicht in Monatsbeträgen festgelegte 
Entgeltbestandteile:

  Im Monat August 20 Euro, im September 
  30 Euro und im Oktober 40 Euro = 90,00 Euro

  davon 1/65 als Tagesdurchschnitt 1,38 Euro

  Gesamtsumme  104,33 Euro

  Die Urlaubsabgeltung für zehn Urlaubstage beträgt 
somit 1.043,30 Euro.

27
Zu § 27 – Zusatzurlaub

27.1
Anspruch auf Zusatzurlaub

27.1.1
Verweis auf beamtenrechtliche Bestimmungen

In Absatz 1 wird für die Gewährung eines Zusatzur-
laubs – wie schon bisher im BAT – wiederum auf die 
sinngemäße Geltung der für die Beamten des jeweiligen 
Landes jeweils maßgebenden Bestimmungen verwiesen. 
Eine entsprechende Regelung enthielt auch schon § 49 
Absatz 1 BAT. (Für Arbeiter der Länder gab es einen 
vergleichbaren Verweis bisher nicht.)

Die beamtenrechtlichen Bestimmungen gelten ausdrück-
lich aber nicht für den Zusatzurlaub für Wechselschicht-
arbeit, Schichtarbeit und Nachtarbeit (§ 27 Absatz 1 
Satz 2). Über den Wortlaut des Tarifvertrages hinaus 
tritt ihre Anwendung auch dann zurück, wenn ein An-
spruch auf Zusatzurlaub nach § 15 Absatz 3 TVÜ-Län-
der entweder für gesundheitsgefährdende Arbeiten (im 
früheren Geltungsbereich des MTArb) oder für Minder-
schwerbehinderte (nur im früheren Geltungsbereich des 
MTArb) besteht.

Die Vorschrift des Absatzes 1 erlangt in Nordrhein-
Westfalen keine praktische Bedeutung.

27.1.2
Zusatzurlaub für Wechselschichtarbeit und Schichtar-
beit

Die Dauer des Zusatzurlaubs für Wechselschichtarbeit 
und Schichtarbeit bemisst sich nunmehr nach der Ar-
beitsleistung des laufenden Jahres. Der Anspruch auf 
Zusatzurlaub entsteht fortwährend im laufenden Jahr, 
sobald die Anspruchsvoraussetzungen nach § 27 Ab-
satz 2 oder 3 erfüllt sind.

 Hinweis:
  Für das Urlaubsjahr 2007 ist allerdings folgende Be-

sonderheit gemäß § 15 Absatz 4 TVÜ zu beachten:

  Im Kalenderjahr 2007 wird letztmalig in entspre-
chender Anwendung des bisherigen Tarifrechts (§ 48a 
BAT oder § 48a MTArb) der nach der Arbeitsleistung 
im Kalenderjahr 2006 zu bemessende Zusatzurlaub 
für Wechselschichtarbeit und Schichtarbeit gewährt. 
Die nach dieser Übergangsregelung zustehenden Ur-
laubstage sind aber auf den Zusatzurlaub für Wech-
selschichtarbeit und Schichtarbeit nach § 27, der im 
Jahr 2007 neu entsteht, anzurechnen. Für die Über-

tragung des Zusatzurlaubs auf das folgende Kalen-
derjahr gelten die Regelungen für den Erholungsur-
laub entsprechend.

Aus dem Begriff „Zusatzurlaub“ ergibt sich, dass ein 
Anspruch auf den Zusatzurlaub nur bestehen kann, 
wenn und soweit dem Grunde nach ein Anspruch auf 
„Haupturlaub“ besteht oder bestanden hat. Neben den 
im Folgenden beschriebenen besonderen Anspruchsvor-
aussetzungen gelten – mit Ausnahme der Zwölftelungs-
regelung nach § 26 Absatz 2 Buchstabe b – die allgemei-
nen urlaubsrechtlichen Vorschriften des § 26 entspre-
chend (§ 27 Absatz 5). Dies gilt zum Beispiel für die Vor-
schriften zur Wartezeit, zur Bruchteilsberechnung, zur 
Verfallsfrist, zur Urlaubsübertragung auf das folgende 
Kalenderjahr, zur Urlaubsabgeltung oder zur Auszah-
lung und Berechnung des Urlaubsentgelts.

27.2
Dauer des Zusatzurlaubs für Wechselschicht- und 
Schichtarbeit

Die Dauer des Zusatzurlaubs ist nach dem Umfang der 
geleisteten Wechselschicht- oder Schichtarbeit gestaffelt 
(§ 27 Absatz 2 und 3).

 Hinweis:
  Die neue Regelung nach § 27 tritt erst mit Wirkung 

vom 1. Januar 2007 in Kraft (§ 39 Absatz 1 Satz 2). 
Deshalb kann Anspruch auf Zusatzurlaub nur für 
Wechselschichtarbeit oder Schichtarbeit entstehen, 
die ab dem Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens geleistet 
wird. Die Berücksichtigung von Monaten des Kalen-
derjahres 2006 ist ausgeschlossen.

Zudem wird unterschieden, ob die Wechselschicht- oder 
Schichtarbeit ständig oder nicht ständig geleistet wird. 
Dabei wird im Ergebnis an die Höhe der Wechselschicht-
zulage beziehungsweise der Schichtzulage nach § 8 Ab-
satz 7 und 8 angeknüpft. Für die Feststellung, ob stän-
dige Wechselschichtarbeit oder ständige Schichtarbeit 
vorliegt, ist eine Unterbrechung durch Arbeitsbefreiung, 
Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfä-
higkeit in den Grenzen des § 22 unschädlich (Satz 2 der 
Protokollerklärung zu § 27 Absatz 2 und 3). Die neue 
Zusatzurlaubsregelung sieht dabei folgende vier Fallge-
staltungen vor:

a)  Ständige Wechselschichtarbeit 
(§ 27 Absatz 2 Buchstabe a)

  Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit gemäß 
§ 7 Absatz 1 leisten und denen eine Wechselschicht-
zulage in Höhe von monatlich 105,00 Euro nach § 8 
Absatz 7 Satz 1 zusteht, erhalten bei Wechselschicht-
arbeit für je zwei zusammenhängende Monate einen 
Arbeitstag Zusatzurlaub. Bezogen auf einen Zeitraum 
von zwölf Monaten ergibt sich somit ein Höchstan-
spruch von bis zu sechs Arbeitstagen Zusatzurlaub.

b) Ständige Schichtarbeit (§ 27 Absatz 2 Buchstabe b)

  Beschäftigte, die ständig Schichtarbeit gemäß § 7 Ab-
satz 2 leisten und denen eine Schichtzulage in Höhe 
von monatlich 40,00 Euro nach § 8 Absatz 8 Satz 1 
zusteht, erhalten bei Schichtarbeit für je vier zusam-
menhängende Monate einen Arbeitstag Zusatzurlaub. 
Bezogen auf einen Zeitraum von zwölf Monaten er-
gibt sich somit ein Höchstanspruch von bis zu drei 
Arbeitstagen Zusatzurlaub.

c)   Nicht ständige Wechselschichtarbeit 
(§ 27 Absatz 3 Buchstabe a)

  Beschäftigte, die nicht ständig Wechselschichtarbeit ge-
mäß § 7 Absatz 1 leisten (zum Beispiel ständige Vertre-
ter oder so genannte „Springer“) und denen eine Wech-
selschichtzulage in Höhe von 0,63 Euro pro Stunde nach 
§ 8 Absatz 7 Satz 2 zusteht, erhalten für je drei Monate 
im Jahr (nicht Kalenderjahr) in denen sie überwiegend 
– d. h. zu mehr als der Hälfte ihrer Arbeitszeit – Wech-
selschichtarbeit geleistet haben, einen Arbeitstag Zu-
satzurlaub. Somit ergibt sich ein Höchstanspruch von 
bis zu vier Arbeitstagen Zusatzurlaub im Jahr.

d)   Nicht ständige Schichtarbeit 
(§ 27 Absatz 3 Buchstabe b)

  Beschäftigte, die nicht ständig Schichtarbeit gemäß 
§ 7 Absatz 2 leisten (zum Beispiel ständige Vertreter 
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oder so genannte „Springer“) und denen eine Schicht-
zulage in Höhe von 0,24 Euro pro Stunde nach § 8 
Absatz 8 Satz 2 zusteht, erhalten für je fünf Monate 
im Jahr (nicht Kalenderjahr) in denen sie überwie-
gend – d. h. zu mehr als der Hälfte der Arbeitszeit – 
Schichtarbeit geleistet haben, einen Arbeitstag Zu-
satzurlaub. Somit ergibt sich ein Höchstanspruch von 
bis zu zwei Arbeitstagen Zusatzurlaub im Jahr.

  Hinweis:
  Zusatzurlaub nach § 27 Absatz 2 oder 3 kann nur für 

die Zeiten zustehen, für die den Beschäftigten in ihrer 
Person die Wechselschicht-/Schichtzulage zusteht. 
Das bedeutet für Beschäftigte, bei denen die Voraus-
setzungen von Zusatzurlaub aufgrund nicht ständiger 
Wechselschicht-/Schichtarbeit zu prüfen sind, dass 
mindestens ein Monat Wechselschicht-/Schichtarbeit 
geleistet worden sein muss, bevor für einen sich an-
schließenden Monat eine „überwiegende“ Wechsel-
schicht-/Schichtarbeit (mehr als die Hälfte der regel-
mäßigen Arbeitszeit im fraglichen Zeitraum) geprüft 
werden kann.

Beispiel 1:
  Eine Springerin/ein Springer leistet im Mai 2007 für 

drei Wochen Wechselschichtarbeit.

  Da die Springerin/der Springer mit drei Wochen 
Wechselschichtarbeit in ihrer/seiner Person die Vor-
aussetzungen für die – nicht ständige – Wechsel-
schichtzulage nicht erfüllt, ist die überwiegende 
Wechselschichtarbeit im Monat Mai für die Frage 
eines Zusatzurlaubsanspruchs nicht zu berücksichti-
gen.

Beispiel 2:
  Wie oben, allerdings hat die Springerin/der Springer 

bereits den gesamten April 2007 in Wechselschichtar-
beit gearbeitet und hat in den drei Wochen Wechsel-
schichtarbeit im Mai eine Nachtschicht abgeleistet.

  Da die Springerin/der Springer in ihrer/seiner Person 
die Voraussetzungen für die nicht ständige Wechsel-
schichtzulage für den gesamten Zeitraum erfüllt, und 
im Monat Mai überwiegend Wechselschichtarbeit ge-
leistet hat, kann dieser Monat für die Prüfung eines 
Zusatzurlaubsanspruchs berücksichtigt werden.

27.3
Anforderungen an den Zeitraum der Wechselschicht- 
und Schichtarbeit

Für den Zusatzurlaub bei ständiger Wechselschicht- 
oder Schichtarbeit ist daher die Feststellung wesentlich, 
ob es sich um zusammenhängende, d. h. zeitlich mitein-
ander verbundene Monate handelt; es gelten § 187 Ab-
satz 2, § 188 BGB.

Für den Zusatzurlaub bei nicht ständiger Wechsel-
schicht- oder Schichtarbeit nach § 27 Absatz 3 brauchen 
die Monate der Arbeitsleistung nicht zusammenhängend 
erbracht zu werden. Hier ist ein Jahreszeitraum, der 
nicht an das Kalenderjahr gebunden ist, zu betrachten. 
Die Jahresfrist beginnt mit dem Tag der Aufnahme der 
entsprechenden Arbeitsleistung des ersten zu berück-
sichtigenden Monats (§ 187 Absatz 2 BGB). Die Jahres-
frist läuft dann nach § 188 Absatz 2 BGB mit Ablauf 
desjenigen Tages ab, „welcher dem Tage vorhergeht, der 
durch seine Benennung oder seine Zahl dem Anfangstag 
der Frist entspricht“.

Sobald die Voraussetzungen für das Entstehen des An-
spruchs auf einen Arbeitstag Zusatzurlaub erfüllt sind, 
beginnt mit dem ersten Tag des nächsten zusatzurlaubs-
rechtlich zu berücksichtigenden Monats eine neue Jah-
resfrist zu laufen. Es handelt sich also um einen rollie-
renden Jahreszeitraum. Sofern in einem Monat überwie-
gend Wechselschicht- oder Schichtarbeit geleistet wurde, 
für die der/dem Beschäftigten die Zulage nach § 8 Ab-
satz 7 Satz 2 oder Absatz 8 Satz 2 zusteht, können die 
Voraussetzungen für den Erwerb eines Arbeitstages Zu-
satzurlaub nach § 27 Absatz 3 also noch bis zum Ablauf 
eines Jahres erfüllt werden.

Beispiel:
  Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter leistet als sog. 

Springer im Zeitraum vom 9. Januar 2007 bis zum 8. 

Februar 2007 überwiegend Wechselschichtarbeit. Ne-
ben ihrem/seinem Tabellenentgelt (§ 15) erhält sie/er 
dafür gemäß § 8 Absatz 7 Satz 2 eine Zulage von 0,63 
Euro pro Stunde für nicht ständige Wechselschichtar-
beit. Somit liegt der erste von den drei Monaten, die 
nach § 27 Absatz 3 Buchstabe a für das Entstehen eines 
Arbeitstages Zusatzurlaub erforderlich sind, vor. Die 
Jahresfrist beginnt mit dem Tag der Aufnahme der ent-
sprechenden Arbeitsleistung des ersten zu berücksich-
tigenden Monats zu laufen (hier 9. Januar 2007); sie 
endet mit Ablauf des 8. Januar 2008. 

  Entstünde der Anspruch auf einen Arbeitstag Zusatz-
urlaub bereits während des an sich noch laufenden 
Jahreszeitraums – etwa weil die/der Beschäftigte die 
noch erforderlichen zwei weiteren Monate nicht 
ständiger Wechselschichtarbeit, die ja nicht zusam-
menhängend erbracht werden müssen, bis zum 
21. Juli 2007 geleistet hat –, würde mit Beginn des 
nächsten berücksichtigungsfähigen Monats eine neue 
Jahresfrist zu laufen beginnen, und zwar auch vor 
Ablauf der ursprünglichen Fristdauer am 8. Januar 
2008.

27.4
Zusatzurlaub für Nachtarbeitsstunden

Das bisherige Tarifrecht enthielt neben dem Zusatzur-
laub für Wechselschicht- und Schichtarbeit auch die 
Möglichkeit, Zusatzurlaub für Nachtarbeit zu erhalten. 
Den Zusatzurlaub für Nachtarbeit konnten jedoch nur 
diejenigen Beschäftigten in Anspruch nehmen, die die 
Voraussetzungen für den (höheren) Zusatzurlaub für 
Wechselschicht- oder Schichtarbeit nicht erfüllten.

Dieser Zusatzurlaub für Nachtarbeit ist für Ärztinnen 
und Ärzte innerhalb und außerhalb von Universitätskli-
niken sowie für nichtärztliche Beschäftigte in Universi-
tätskliniken und Krankenhäusern beibehalten worden. 
Aber auch künftig ist Voraussetzung, dass nur solche 
Nachtarbeitsstunden den Zusatzurlaub begründen kön-
nen, die nicht in Zeiträume fallen, die für den Zusatzur-
laub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit zählen. Die 
Regelung ist in § 27 Absatz 6 in der im Geltungsbereich 
der §§ 41 bis 43 maßgebenden Fassung verankert wor-
den. Danach erhalten diese Beschäftigten Zusatzurlaub 
im Kalenderjahr bei einer Leistung im Kalenderjahr von 
mindestens

150 Nachtarbeitsstunden  1 Arbeitstag
300 Nachtarbeitsstunden  2 Arbeitstage
450 Nachtarbeitsstunden  3 Arbeitstage
600 Nachtarbeitsstunden  4 Arbeitstage.

Nach der dazugehörigen Protokollerklärung zu Absatz 6 
bemisst sich der Anspruch auf Zusatzurlaub nach den 
abgeleisteten Nachtarbeitsstunden und entsteht im lau-
fenden Jahr, sobald die Voraussetzungen nach Absatz 6 
Satz 1 erfüllt sind.

Bei Teilzeitkräften ist die Zahl der in Satz 1 geforderten 
Nachtarbeitsstunden entsprechend dem Verhältnis der 
vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen Arbeits-
zeit zur regelmäßigen Arbeitszeit von entsprechenden 
Vollzeitkräften zu kürzen.

27.5
Begrenzung des Zusatzurlaubsanspruchs (§ 27 Absatz 4)

Eine Höchstbegrenzung beim Zusammentreffen von Zu-
satzurlaub und Erholungsurlaub ist weiterhin vorgese-
hen. Der Zusatzurlaub nach dem TV-L und nach sonsti-
gen Bestimmungen – mit Ausnahme des gesetzlichen Zu-
satzurlaubs für schwerbehinderte Menschen nach § 125 
SGB IX – wird in zweifacher Weise begrenzt:

a)   Beim Zusammentreffen von mehren Zusatzurlaubs-
ansprüchen erfolgt eine Begrenzung des gesamten 
Zusatzurlaubs auf bis zu insgesamt sechs Arbeitstage 
im Kalenderjahr (§ 27 Absatz 4 Satz 1).

Beispiel:
  Besteht neben dem Anspruch auf vier Arbeitstage Zu-

satzurlaub für nicht ständige Wechselschichtarbeit 
Anspruch auf drei Arbeitstage Zusatzurlaub für ge-
sundheitsgefährdende Arbeiten nach § 15 Absatz 3 
TVÜ-Länder, dürfen insgesamt nur sechs Arbeitstage 
Zusatzurlaub im Kalenderjahr gewährt werden.
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  Unter die Höchstbegrenzung von insgesamt sechs Ar-
beitstagen fallen alle Zusatzurlaube: Neben den schon 
erwähnten Zusatzurlauben für Wechselschicht-, 
Schicht- oder Nachtarbeit oder gesundheitsgefähr-
denden Arbeiten nach dem Tarifvertrag zu § 49 
MTArb auch die Zusatzurlaube nach beamtenrecht-
lichen Bestimmungen (§ 27 Absatz 1) und der Zusatz-
urlaub für so genannte Minderschwerbehinderte, so-
weit sie am 31. Oktober 2006 bereits einen Anspruch 
nach § 49 Absatz 4 MTArb hatten.

b)   Eine weitere Begrenzung des Zusatzurlaubsanspruchs 
besteht darin, dass beim Zusammentreffen von Erho-
lungsurlaub und Zusatzurlaub (Gesamturlaub) im 
Kalenderjahr 35 Arbeitstage nicht überschritten wer-
den dürfen. Bei Beschäftigten, die das 50. Lebensjahr 
vollendet haben, gilt eine Höchstgrenze von 36 Ar-
beitstagen; maßgebend ist das Lebensjahr, das im 
Laufe des Kalenderjahres vollendet wird (§ 27 Ab-
satz 4 Satz 4). Die Höchstgrenze von 35 beziehungs-
weise 36 Arbeitstagen ist beim Zusammentreffen von 
Zusatzurlaub für Wechselschicht- oder Schichtarbeit 
nach § 27 Absatz 2 und 3 mit Erholungsurlaub nicht 
anzuwenden (§ 27 Absatz 4 Satz 3). Sie gilt allerdings 
beim Zusammentreffen von Zusatzurlaub für Nacht-
arbeit nach § 27 Absatz 6 (in der Fassung der §§ 41 
bis 43), da in den Sonderregelungen der Inhalt des 
Satzes 3 des § 26 Absatz 4 nicht erweitert worden ist.

28
Zu § 28 – Sonderurlaub

Voraussetzung für die Gewährung von unbezahltem 
Sonderurlaub nach der tariflichen Neuregelung ist das 
Vorliegen eines „wichtigen Grundes“. Die Entscheidung 
über den Antrag ist nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) 
zu treffen, da es sich um eine „Kann-Regelung“ handelt. 

Die Tarifpartner haben auf eine Definition und eine da-
mit verbundene Einschränkung des Begriffes des wich-
tigen Grundes verzichtet. Ohne Zweifel genügen die in 
den bisherigen Regelungen des § 50 BAT beziehungs-
weise § 55 MTArb besonders genannten familienbe-
dingten Gründe den tariflichen Anforderungen für unbe-
zahlten Sonderurlaub nach dem TV-L.

Die Zeit eines unbezahlten Sonderurlaubs bleibt – wie 
schon bisher – bei der Feststellung der Beschäftigungs-
zeit unberücksichtigt, soweit der Arbeitgeber nicht vor 
Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein dienstliches In-
teresse anerkannt hat (§ 34 Absatz 3 Satz 2).

29
Zu § 29 – Arbeitsbefreiung

Die Vorschrift zur Arbeitsbefreiung entspricht weitge-
hend der bisherigen Regelung des § 52 BAT beziehungs-
weise § 33 MTArb.

Folgende Änderungen haben sich ergeben:

–  Ausdrücklich einbezogen sind Lebenspartnerinnen/
Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsge-
setzes.

–  Die Arbeitsbefreiung für gewerkschaftliche Zwecke 
wurde um die Landesfachbereichsvorstände erweitert 
und die Dauer der Arbeitsbefreiung auf acht Werktage 
angehoben (§ 29 Absatz 4).

  Die Arbeitsbefreiung für gewerkschaftliche Zwecke ist 
unverändert nach Werktagen bemessen und bezieht 
sich folglich – wie auch der gesetzliche Mindesturlaub 
nach dem Bundesurlaubsgesetz – auf die Sechstagewo-
che. Wegen der heute üblichen Fünftagewoche ist eine 
Umrechnung in Arbeitstage erforderlich. Da der TV-L 
hierfür keine Berechnungsformel vorsieht, sind die 
vom Bundesarbeitsgericht zur Bestimmung der indivi-
duellen gesetzlichen Urlaubsdauer entwickelten 
Grundsätze entsprechend anzuwenden (vgl. u.a. BAG 
vom 14. Januar 1992 – 9 AZR 148/91 –). Danach be-
trägt die Höchstdauer der Arbeitsbefreiung für ge-
werkschaftliche Zwecke in der Fünftagewoche jetzt 
6,67 Arbeitstage (Freistellungsanspruch geteilt durch 
sechs Werktage, multipliziert mit fünf Arbeitstagen). 
Die Bruchteile ergeben sich auf Grund der geänderten 
Freistellungsdauer von jetzt acht Werktagen. Mangels 
einer einschlägigen gesetzlichen oder tariflichen Run-

dungsvorschrift ist für gewerkschaftliche Zwecke da-
her gegebenenfalls auch stundenweise Arbeitsbefrei-
ung zu gewähren.

–  Die Tarifvertragsparteien haben niederschriftlich 
klargestellt, dass die ärztliche Behandlung im Sinne 
des § 29 Absatz 1 Buchstabe f auch die ärztliche Un-
tersuchung und die ärztlich verordnete Behandlung 
umfasst.

In allen Fällen der Arbeitsbefreiung nach § 29 werden – 
wie schon im früheren Recht – nur das Tabellenentgelt 
sowie die sonstigen Entgeltbestandteile, die in Monats-
beträgen festgelegt sind, weitergezahlt. Die Durch-
schnittsberechnung nach § 21 Satz 2 findet keine An-
wendung.

V.
Abschnitt V – Befristung und Beendigung des Arbeits-
verhältnisses

Vorbemerkungen
In Abschnitt V finden sich die Regelungen zu den befris-
teten Arbeitsverhältnissen und den neuen Instrumenten 
der Führung auf Probe und der Führung auf Zeit. Der 
Abschnitt enthält zudem die Regelungen zur Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses durch ordentliche Kündigung, 
zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündi-
gung (Erwerbsunfähigkeit, Aufhebungsvertrag usw.) und 
zum Zeugnis. Der Regelungsinhalt entspricht daher im 
Wesentlichen dem Abschnitt XII des BAT beziehungs-
weise Abschnitt IX des MTArb.

Auf die Neutarifierung der gesetzlichen Regelungen zur 
außerordentlichen Kündigung und zur Schriftform der 
Kündigung wurde verzichtet. Für die außerordentliche 
Kündigung ist daher jetzt alleine § 626 BGB, für das 
Schriftformerfordernis § 623 BGB maßgebend.

30
Zu § 30 – Befristete Arbeitsverträge

30.1
Einführung

§ 30 enthält die Regelungen für befristete Arbeitsver-
hältnisse. Es werden zwei Beschäftigtengruppen unter-
schieden:

–  Beschäftigte, bei denen die Regelungen des Tarifge-
biets West Anwendung finden und deren Tätigkeit vor 
dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Ange-
stellten unterlegen hätte (bisher: Anwendungsbereich 
der SR 2 y BAT),

–  alle anderen Beschäftigten.

Für die zweite Beschäftigtengruppe, das sind alle Be-
schäftigten im Tarifgebiet Ost sowie alle Beschäftigten, 
für die im Tarifgebiet West bisher der MTArb Anwen-
dung fand, gelten die Befristungsregelungen des allge-
meinen Arbeitsrechts (insbesondere also das Teilzeit- 
und Befristungsgesetz [TzBfG]), § 30 Absatz 1 Satz 1. Da 
für diese Beschäftigtengruppen kein ordentliches Kündi-
gungsrecht mehr tarifiert ist (vgl. § 15 Absatz 3 Teilzeit- 
und Befristungsgesetz), ist bei Abschluss eines befriste-
ten Arbeitsvertrages besonders darauf zu achten, dass 
das ordentliche Kündigungsrecht arbeitsvertraglich ver-
einbart ist. Die als Anlage beigefügten Arbeitsvertrags-
muster für den Abschluss befristeter Arbeitsverträge 
sehen die vertragliche Vereinbarung des ordentlichen 
Kündigungsrechts bereits vor.
Für Beschäftigte, die bei Fortbestehen des BAT unter 
den Anwendungsbereich der SR 2 y BAT gefallen wären, 
gelten zusätzlich die Absätze 2 bis 5. Die Absätze 2 bis 5 
müssen nur dann nicht beachtet werden, wenn auf ihre 
Arbeitsverhältnisse die §§ 57a ff. Hochschulrahmenge-
setz beziehungsweise Nachfolgeregelungen unmittelbar 
oder entsprechend Anwendung finden (§ 30 Absatz 1 
Satz 2). Die Absätze 2 bis 5 enthalten die wesentlichen 
Inhalte der SR 2 y BAT in modifizierter Form.

30.2
Befristungsgrundsätze für Beschäftigte im Anwendungs-
bereich des § 30 Absatz 1 Satz 1

Für alle Beschäftigten im Tarifgebiet Ost sowie für die-
jenigen Beschäftigten im Tarifgebiet West, deren Tätig-
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keit bisher unter den MTArb fiel, richtet sich die Zuläs-
sigkeit der Befristung nach den Vorgaben des Teilzeit- 
und Befristungsgesetzes sowie anderer gesetzlicher Vor-
schriften (§ 30 Absatz 1 Satz 1). Eine „andere gesetzliche 
Vorschrift“ ist zum Beispiel § 21 Bundeserziehungsgeld-
gesetz (ab 1. Januar 2007: § 21 Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz), das die befristete Einstellung einer 
Vertretung für Zeiten des Mutterschutzes, der Elternzeit 
usw. erlaubt.

Da die Möglichkeit der ordentlichen Kündigung nicht 
mehr tarifiert wurde, ist sie arbeitsvertraglich zu verein-
baren (s. Ziffer 30.1). Die Möglichkeit der außerordent-

SR 2 y BAT § 30 TV-L

Nr. 1 SR 2 y: Unterscheidung der Befristungsmöglich-
keiten in drei Kategorien
–  Zeitangestellte
–  Angestellte für Aufgaben von begrenzter Dauer
–  Aushilfsangestellte

weggefallen

Protokollnotiz Nr. 1 zu Nr. 1 SR 2 y
Zulässige Befristungsgründe bei Zeitangestellten

Den Begriff „Zeitangestellte“ gibt es nicht mehr, die 
Zulässigkeit der Befristung richtet sich nach allg. 
Grundsätzen, insbesondere § 14 Absatz 1 TzBfG.

Protokollnotiz Nr. 2 zu Nr. 1 SR 2 y
Fünfjahresgrenze für Zeitverträge, Ausnahme für Ärzte, 
Zahnärzte, Tierärzte.

§ 30 Absatz 2 Satz 1

Protokollnotiz Nr. 3 zu Nr. 1 SR 2 y 
Zulässigkeitsbegrenzung für Arbeitsverträge für 
Aufgaben mit begrenzter Dauer

Von der Regelung des § 30 Absatz 2 Satz 1 mittelbar er-
fasst, soweit kalendermäßig befristeter Arbeitsvertrag

Protokollnotiz Nr. 4 zu Nr. 1 SR 2 y 
Bevorzugte Berücksichtigung bei der Besetzung von 
Dauerarbeitsplätzen

§ 30 Absatz 2 Satz 2

Protokollnotiz Nr. 6 zu Nr. 1 SR 2 y
Besondere Regelungen zur sachgrundlosen Befristung
a)  besondere Nennung der sachgrundlosen Befristung 

im Arbeitsvertrag

Weggefallen

(zur Ausgestaltung befristeter Arbeitsverträge vgl. die 
Arbeitsvertragsmuster)

b)   Mindestdauer des Arbeitsverhältnisses 
(Soll-Vorschrift) § 30 Absatz 3 Satz 1

c)  und d)

Probezeit und Kündigungsfrist in der Probezeit

§ 30 Absatz 4
–  Probezeit bei sachgrundlosen Befristungen einheitlich 

sechs Wochen
–  für Befristungen mit Sachgrund tarifvertragliche 

Festlegung einer sechsmonatigen Probezeit
–  Kündigungsfrist in der Probezeit einheitlich zwei 

 Wochen zum Monatsende
 (s. Ziffer 2.4.2)

e)  Kündigung nach Ablauf der Probezeit § 30 Absatz 5

f) Weiterbeschäftigung § 30 Absatz 3 Satz 2

Nr. 2 SR 2 y
Arbeitsvertragsgestaltung

weggefallen
(zur Ausgestaltung befristeter Arbeitsverträge vgl. die 
Arbeitsvertragsmuster)

Nr. 3 SR 2 y
Übertragung anderer Aufgaben bei Angestellten für 
Aufgaben von begrenzter Dauer

weggefallen
Die Möglichkeit der Aufgabenzuweisung wird vom all-
gemeinen Direktionsrecht bestimmt. Bei der Zuweisung 
anderer Aufgaben muss bei einer Sachgrundbefristung 
darauf geachtet werden, dass dadurch der Befristungs-
grund nicht widerlegt wird.

Nr. 7 SR 2 y
Kündigungsfristen § 30 Absatz 5

In Absatz 2 haben die Tarifvertragsparteien die Fünfjah-
resgrenze wieder aufgenommen und die Vorschrift im 
Vergleich zur Vorgängerregelung in der Protokollnotiz 
Nr. 2 zu Nr. 1 SR 2 y BAT dahingehend präzisiert, dass 
„die Dauer des einzelnen Vertrages“ die Fünfjahres-
grenze nicht übersteigen darf. Daraus ergibt sich, dass 
eine Überschreitung dieser Grenze bei mehreren Verträ-
gen durchaus zulässig ist. Allerdings hat die Rechtspre-
chung des BAG bei zunehmender Dauer der Befristung 
auch die Anforderungen an den Sachgrund der Befris-
tung erhöht (siehe Urteil des BAG vom 11. Dezember 
1991 – 7 AZR 431/90 – AP Nr. 141 zu § 620 BGB Befris-
teter Arbeitsvertrag).

lichen Kündigung (§ 626 BGB) ist auch im befristeten 
Arbeitsverhältnis jederzeit gegeben.

30.3
Beschäftigte im Anwendungsbereich des § 30 Absatz 1 
Satz 2

Für diejenigen Beschäftigten im Tarifgebiet West, deren 
Tätigkeit bisher unter den BAT (und unter die SR 2 y 
BAT) fiel, gelten jetzt die Absätze 2 bis 5 des § 30. Die 
Unterschiede der SR 2 y BAT zu § 30 Absatz 2 bis 5 TV-
L werden in folgender Synopse dargestellt:

Zu den Kündigungsfristen des Absatzes 5 ist folgende 
Protokollerklärung vereinbart worden: „Bei mehreren 
aneinander gereihten Arbeitsverhältnissen führen wei-
tere vereinbarte Probezeiten nicht zu einer Verkürzung 
der Kündigungsfrist.“

Die Protokollerklärung verdeutlicht, dass bei Kettenar-
beitsverhältnissen für die Berechnung der Kündigungs-
frist auf den Zeitpunkt der erstmaligen Einstellung abzu-
stellen ist. Unterbrechungen von bis zu drei Monaten sind 
unschädlich, sofern die Unterbrechung nicht durch die/
den Beschäftigten verursacht wurde (§ 30 Absatz 5 Satz 3 
TV-L, entspricht Nr. 7 der SR 2 y BAT). Für die Berech-
nung der Kündigungsfrist sind die Zeiten der Unterbre-
chung nicht zu berücksichtigen (§ 30 Absatz 5 Satz 4).
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Beispiel:
  Mit einer/einem Beschäftigten wurden seit 2004 bei 

demselben Arbeitgeber folgende befristete Arbeitsver-
hältnisse vereinbart:

01.07.2004 – 30.09.2005 (Vereinbarung einer sechs-
monatigen Probezeit im 
 Arbeitsvertrag)

01.12.2005 – 30.11.2006

01.01.2007 – 31.07.2008 (erneute Vereinbarung einer 
sechsmonatigen Probezeit 
im Arbeitsvertrag)

  Eine ordentliche Kündigung kann sowohl innerhalb 
der Probezeit (1.1.2007 – 30.6.2007) als auch danach 
nur mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum 
Kalendervierteljahr ausgesprochen werden:

  Die zweimonatige Unterbrechung im Jahr 2005 und 
die einmonatige Unterbrechung im Jahr 2006 sind für 
die Berechnung der Kündigungsfrist unschädlich 
(§ 33 Absatz 5 Satz 3) die Unterbrechungszeiten zäh-
len aber bei der Berechnung der Kündigungsfrist 
nicht mit (Beschäftigungszeit am 1.1.2007 = 27 Mo-
nate).

  Die erneute Vereinbarung einer Probezeit im Jahr 
2007 führt nicht dazu, dass nach § 33 Absatz 5 Satz 2 
für die Berechnung der Kündigungsfrist nur die ab 
dem 1. Januar 2007 zurückgelegte Zeit im Arbeitsver-
hältnis zählt (Protokollerklärung zu § 33 Absatz 5).

  Ab 1. Oktober 2007 beträgt die Kündigungsfrist vier 
Monate zum Kalendervierteljahr (Beschäftigungszeit 
= 36 Monate).

30.4
Besonderheiten im Wissenschaftsbereich

Im Bereich der Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen der Länder haben die Festlegungen in § 30 nur 
geringe Bedeutung: Sofern für die Befristung die Vor-
schriften der §§ 57a ff. Hochschulrahmengesetz herange-
zogen werden, verdrängen diese die tariflichen Vor-
schriften des § 30 TV-L. Dies ändert sich auch nicht 
nach Ablösung der §§ 57a ff. Hochschulrahmengesetz 
durch die vom Gesetzgeber geplanten Nachfolgerege-
lungen. Die gesetzlichen Befristungsvorschriften gelten 
uneingeschränkt.

Sofern ausnahmsweise im Einzelfall die gesetzlichen Be-
fristungsvorschriften des Hochschulrahmengesetzes oder 
– künftig – der gesetzlichen Nachfolgeregelung nicht un-
mittelbar oder entsprechend gelten, finden im Tarifge-
biet West bei Tätigkeiten, die vor dem 1. Januar 2005 der 
Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätten, 
die Absätze 2 bis 5 des § 30 Anwendung. Allerdings gilt 
für diese Fälle im Hochschulbereich anstelle der Höchst-
dauer von fünf Jahren eine solche von sieben Jahren (vgl. 
§ 30 Absatz 2 in der Fassung des § 40 Nr. 8). Diese Ab-
weichung ist nicht auf Wissenschaftler beschränkt, son-
dern erfasst an den Hochschulen und Forschungseinrich-
tungen alle (Angestellten-)Tätigkeiten im Tarifgebiet 
West außerhalb der §§ 57a ff. Hochschulrahmengesetz.

30.5
Besonderheiten bei Ärztinnen und Ärzten an Universi-
tätskliniken

Die Ausführungen unter Ziffer 30.4 gelten uneinge-
schränkt auch für Ärztinnen und Ärzte an Universitäts-
kliniken (vgl. § 30 Absatz 2 in der Fassung des § 41 
Nr. 19 Ziffer 1). Auch hier beträgt die Höchstdauer des 
einzelnen befristeten Arbeitsvertrages in § 30 Absatz 2 – 
sofern die Vorschriften wegen der vorrangigen Geltung 
der §§ 57a ff. Hochschulrahmengesetz überhaupt zur 
Anwendung kommen – ebenfalls sieben statt fünf Jahre. 
(Hinweis: Der TV-Ärzte enthält keine den § 30 Absatz 2 
TV-L vergleichbare Regelung.)

Zu beachten ist bei Ärztinnen und Ärzten an Universi-
tätskliniken aber der Absatz 7 des § 30, der dieser Vor-
schrift durch § 41 Nr. 19 Ziffer 2 angefügt wurde und 
der sich auch im TV-Ärzte (hier: § 30 Absatz 2 TV-Ärzte) 
findet. Danach muss der Arbeitgeber beim Abschluss 
von befristeten Arbeitsverträgen „mit besonders kurzen 

Vertragslaufzeiten“ auch das Interesse der Beschäftigten 
an einer notwendigen Planungssicherheit berücksichti-
gen. In den Tarifverhandlungen waren insbesondere Ver-
tragslaufzeiten von nur zwei bis drei Monaten als beson-
ders kritisch gesehen worden. Derartige Laufzeiten sind 
zwar auch künftig nicht ausgeschlossen, allerdings muss 
der Arbeitgeber eine Abwägung der beiderseitigen Inter-
essen vornehmen.

Für Befristungen nach dem Hochschulrahmengesetz mit 
dem Zweck der Weiterbildung zur Fachärztin oder zum 
Facharzt enthält der Satz 2 in § 30 Absatz 7 TV-L (und 
ebenso in § 30 Absatz 2 TV-Ärzte) eine Sollvorschrift: 
Danach soll der erste Vertrag möglichst für eine Laufzeit 
von nicht weniger als zwei Jahren und der weitere Ver-
trag bis zum Ende der Mindestweiterbildungszeit ge-
schlossen werden. Abweichungen sind zulässig. Dies 
stellt auch Satz 3 klar, der zum Ausdruck bringt, dass 
sachliche Gründe eine kürze Vertragslaufzeit erfordern 
können. Dringende oder gewichtige Gründe sind nicht 
gefordert. Die Vorschrift ist weit auszulegen.

31
Zu § 31 – Führung auf Probe

31.1
Einführung

Das neue Instrument Führung auf Probe steht den Ar-
beitgebern alternativ und fakultativ zu der unmittel-
baren dauerhaften Übertragung von Führungspositionen 
zur Verfügung. Führung auf Probe dient in erster Linie 
der Personalentwicklung und Verbesserung der Füh-
rungsqualität. Der Arbeitgeber soll bei diesen wichtigen 
Funktionen in die Lage versetzt werden, die Eignung der 
Bewerberin/des Bewerbers tatsächlich zu überprüfen 
und gegebenenfalls seine Entscheidung zu revidieren.

31.2
Voraussetzungen

Auf Probe können Führungspositionen bis zu einer Ge-
samtdauer von zwei Jahren übertragen werden, wobei 
eine höchstens zweimalige Verlängerung möglich ist 
(§ 31 Absatz 1 Satz 1 und 2).

Führungspositionen sind die ab der Entgeltgruppe 10 
zugewiesenen Tätigkeiten mit Weisungsbefugnis (§ 31 
Absatz 2). Weisungsbefugt ist derjenige, der das Direkti-
ons- und Weisungsrecht nach § 106 Gewerbeordnung 
über andere Beschäftigte ausüben darf. Voraussetzung 
ist also das vom Arbeitgeber abgeleitete Recht, die ge-
schuldete arbeitsvertragliche Leistungspflicht nach Zeit, 
Ort, Inhalt und Art ganz oder teilweise zu konkretisieren 
bzw. zu beeinflussen. Nicht ausreichend ist eine rein tat-
sächliche Wahrnehmung einer Leistungskonkretisie-
rung.

Bei Ärztinnen und Ärzten an Universitätskliniken im 
Geltungsbereich des TV-L tritt an die Stelle der Entgelt-
gruppe 10 die Entgeltgruppe Ä 3 (siehe § 31 in der Fas-
sung des § 41 Nr. 20 TV-L). Der TV-Ärzte enthält eine 
Vorschrift über die Vereinbarung einer Führungsposition 
auf Probe zwar nicht; dies schließt aber die Vereinba-
rung befristeter Probearbeitsverhältnisse in Anlehnung 
an § 31 TV-L auch im Geltungsbereich des TV-Ärzte 
nicht aus (vgl. auch § 14 Absatz 1 Nr. 5 Teilzeit- und Be-
fristungsgesetz).

31.3
Externe Bewerberinnen und Bewerber

Externe Bewerberinnen und Bewerber werden in einem 
befristeten Arbeitsverhältnis beschäftigt. Nach den ge-
setzlichen Grundregelungen für Befristungen im Teil-
zeit- und Befristungsgesetz kann ein befristetes Arbeits-
verhältnis mit Sachgrund oder ohne Sachgrund abge-
schlossen werden.

31.3.1
Befristeter Arbeitsvertrag

Wird eine Befristung ohne Sachgrund gewählt, ist § 14 
Absatz 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz zu beachten. 
Danach darf zuvor kein befristetes oder unbefristetes 
Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber bestanden 
haben (§ 14 Absatz 2 Satz 3 Teilzeit- und Befristungsge-
setz). Zu beachten ist, dass die einzelnen Länder jeweils 
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Arbeitgeber sind und nicht die jeweilige vertragsschlie-
ßende Behörde.

Kommt eine sachgrundlose Befristung im Sinne des § 14 
Absatz 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz wegen einer 
Vorbeschäftigung nicht in Frage, kann eine Führung auf 
Probe mit Sachgrund nach § 14 Absatz 1 Nr. 5 Teilzeit- 
und Befristungsgesetz erfolgen.

31.3.2
Befristungsdauer und Verlängerung

Wie bei jedem Abschluss eines befristeten Arbeitsver-
trages ist gemäß § 14 Absatz 4 Teilzeit- und Befristungs-
gesetz die Befristung schriftlich im Arbeitsvertrag zu fi-
xieren (vgl. die als Anlage beigefügten Arbeitsvertrags-
muster zum befristeten Arbeitsvertrag). Bis zu einer Ge-
samtdauer von zwei Jahren kann der Arbeitgeber das 
Arbeitsverhältnis bis zu zwei Mal verlängern.

Bei einer Befristung ohne Sachgrund muss die Verlänge-
rung innerhalb der Laufzeit des alten Vertrages erfolgen 
und darf auch außer der Verlängerungsabrede keine in-
haltliche Veränderung erfahren. Bei einer Befristung mit 
Sachgrund sind inhaltliche Veränderungen oder ein Ab-
schluss einer Verlängerungsabrede nach Auslaufen des 
befristeten Arbeitsvertrages unschädlich.

31.3.3
Eingruppierung

Eingruppiert werden externe Bewerberinnen und Bewer-
ber in der Entgeltgruppe der Führungsposition. Die Stu-
fenzuordnung innerhalb der Entgeltgruppe folgt den all-
gemeinen Grundsätzen.

31.3.4
Kündigung

Nach § 30 Absatz 6 findet die tarifvertragliche Ein-
schränkung der ordentlichen Kündigung eines befriste-
ten Arbeitsverhältnisses im Tarifgebiet West (§ 30 Ab-
satz 5) keine Anwendung. Da die beiderseitigen Kündi-
gungsrechte während des befristeten Arbeitsverhält-
nisses aber unberührt bleiben (Absatz 1 Satz 3), ist die 
ordentliche Kündbarkeit entsprechend § 15 Absatz 3 
Teilzeit- und Befristungsgesetz durch einzelvertragliche 
Vereinbarung möglich und sollte vereinbart werden.

31.4
Interne Bewerberinnen und Bewerber

31.4.1
Befristungsdauer

Beschäftigte mit einem bestehenden Arbeitsverhältnis 
(interne Bewerberinnen und Bewerber) bekommen die 
Führungsposition bis zu zwei Jahren befristet übertra-
gen. Nach der tarifrechtlichen Ausgestaltung ist die 
Übertragung der Führungsposition auf Probe an eine in-
terne Bewerberin/einen internen Bewerber eine Konkre-
tisierung des Direktionsrechts und kann daher ohne Än-
derungsvertrag erfolgen.

Allerdings muss die Entscheidung der Übertragung der 
Führungsaufgabe zunächst auf Probe „billigem Ermes-
sen“ entsprechen. Es müssen vor der Besetzung der Füh-
rungsposition mit einer internen Bewerberin/einem in-
ternen Bewerber alle wesentlichen Umstände des Falles 
abgewogen und die beiderseitigen Interessen angemessen 
berücksichtigt werden. In der Regel wird aber das Inter-
esse des Arbeitgebers, die Eignung der Bewerberin/des 
Bewerbers für die Wahrnehmung der Führungsposition 
zunächst zu testen und deshalb die Funktion auf Probe 
zu vergeben, überwiegen. Erfolgt die Übertragung mit 
dem Einverständnis der/des Beschäftigten, kann grund-
sätzlich von der Ausübung nach billigem Ermessen aus-
gegangen werden.

31.4.2
Entgelt

Interne Bewerberinnen und Bewerber bleiben in ihrer 
bisherigen Entgeltgruppe und erhalten eine Zulage in 
Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen den Entgelten 
nach der bisherigen Entgeltgruppe und dem sich bei Hö-
hergruppierung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 erge-
benden Entgelt. Befinden sich Beschäftigte in der Ent-
geltgruppe 15, wird bei Übertragung einer Führungs-

funktion der gleichen Entgeltgruppe keine Zulage ge-
währt.

Beispiel 1:
  Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter in der Entgelt-

gruppe (E) 9 Stufe 4 erhält ein Monatsentgelt in Höhe 
von 2.730 Euro. Bei einer Führungsposition auf Probe 
mit Wertigkeit E 10 bleibt sie/er weiterhin in E 9 
Stufe 4, erhält 2.730 Euro und eine Zulage in Höhe 
von 70 Euro (Differenz zwischen E 10 Stufe 3 und E 9 
Stufe 4 entsprechend einer Höhergruppierung), insge-
samt also 2.800 Euro.

Beispiel 2:
  Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter in Entgeltgruppe 

11 Stufe 4 erhält ein Monatsentgelt in Höhe von 3.200 
Euro. Bei einer Führungsposition auf Probe mit Wer-
tigkeit E 12 bleibt sie/er weiterhin in E 11 Stufe 4, er-
hält 3.200 Euro und eine Zulage in Höhe von 50 Euro 
(Differenz zwischen E 11 Stufe 4 und E 12 Stufe 3 
entspricht 0 Euro, daher Garantiebetrag nach § 17 
Absatz 4 Satz 2 in Höhe von 50 Euro), insgesamt also 
3.250 Euro.

31.5
Fristablauf

Nach Fristablauf endet für extern geworbene Beschäf-
tigte das Arbeitsverhältnis, für die intern geworbenen 
Beschäftigten die Erprobung und die entsprechende Zu-
lage.

31.5.1
Interne Bewerberinnen und Bewerber

Im Falle der Bewährung wird internen Bewerberinnen 
und Bewerbern die Führungsposition auf Dauer durch 
gesonderte Entscheidung des Arbeitgebers übertragen. 
Ein automatischer Wechsel in die Führungsfunktion auf 
Dauer erfolgt nicht. Die Eingruppierung in die Entgelt-
gruppe der Führungsposition erfolgt anhand allgemeiner 
Grundsätze. Nach § 17 Absatz 4 Satz 3 beginnt erst mit 
dem Tag der Höhergruppierung die Stufenlaufzeit in der 
höheren Entgeltgruppe.

Bei Nichtbewährung erhalten Beschäftigte eine Tätig-
keit, die ihrer bisherigen Eingruppierung nach TV-L be-
ziehungsweise TVÜ-Länder entspricht.

31.5.2
Externe Bewerberinnen und Bewerber

Bei externen Bewerberinnen und Bewerber endet das 
Arbeitsverhältnis mit Fristablauf. Ein tarifvertraglicher 
Anspruch auf Übertragung der höherwertigen Tätigkeit 
besteht nicht. Wird die Führungsfunktion im Anschluss 
an das Probearbeitsverhältnis durch ein neues Arbeits-
verhältnis auf Dauer übertragen, werden sie in der Ent-
geltgruppe und der Stufe eingruppiert, die sie zuletzt 
inne hatten (§ 16 Absatz 2 Satz 2).

32
Zu § 32 – Führung auf Zeit

32.1
Einführung

Die Führung auf Zeit ist im Unterschied zur Führung 
auf Probe nicht auf eine dauerhafte Übertragung der 
Führungsposition gerichtet. Die (vollwertige) Führungs-
position soll nur auf Zeit übertragen werden. Grund 
kann zum Beispiel ein zeitlich befristetes Projekt sein, 
bei dem Nachwuchsführungskräfte im Rahmen von Per-
sonalentwicklungs- und Personalfördermaßnahmen ihre 
Führungsqualitäten unter Beweis stellen, aber ein Be-
darf an einer dauerhaften Besetzung nicht besteht. Auch 
ist denkbar, dass Führungspositionen zwar dauerhaft 
zur Verfügung stehen, eine Besetzung auf Dauer aber 
nicht gewollt ist. Der Begriff der Führungsposition ist in 
§ 32 Absatz 2 inhaltsgleich zur Führung auf Probe gere-
gelt.

32.2
Externe Bewerberinnen und Bewerber

Die Einstellung externer Bewerberinnen und Bewerber 
erfolgt in ein befristetes Arbeitsverhältnis mit einer 
Dauer bis zu vier Jahren. In den Entgeltgruppen 10 bis 
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12 kann der Arbeitsvertrag zweimal bis zu einer Gesamt-
dauer von acht Jahren verlängert werden (zu den Beson-
derheiten bei Ärztinnen und Ärzten an Universitätskli-
niken siehe Ziffer 32.4). Ab der Entgeltgruppe 13 kann 
das Arbeitsverhältnis höchstens dreimal bis zu einer Ge-
samtdauer von 12 Jahren verlängert werden. Es handelt 
sich hierbei um eine tarifvertragliche Befristungsmög-
lichkeit eines Arbeitsvertrages ohne Sachgrund nach 
§ 14 Absatz 2 Satz 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz. Wie 
oben unter Ziffer 31.3.1 dargestellt, darf kein vorheriges 
Arbeitsverhältnis zu dem Arbeitgeber bestanden haben.

Die Möglichkeit, Zeiten einer Führungsposition auf Zeit 
in den Entgeltgruppen 10 bis 12 auf eine Führungsposi-
tion auf Zeit ab Entgeltgruppe 13 zur Hälfte anzurech-
nen (§ 32 Absatz 1 Satz 3), wird voraussichtlich selten 
vorkommen. Zum einen ist eine Vergabe einer weiteren 
Führungsposition auf Zeit bei dem Externen, der nicht 
dauerhaft in den Landesdienst übernommen wurde, 
grundsätzlich nur möglich, wenn ein Sachgrund nach 
§ 14 Absatz 1 Teilzeit- und Befristungsgesetz zur Verfü-
gung steht. Eine Befristung ohne Sachgrund scheidet ge-
nerell aus, weil bereits zuvor ein Arbeitsverhältnis zum 
gleichen Arbeitgeber – die Führung auf Zeit in den Ent-
geltgruppen 10 bis 12 – bestanden hat. Zum anderen be-
steht nach dem Tarifwortlaut keine Verpflichtung, die 
Zeiten anzurechnen.

Die Bezahlung externer Bewerber bei Führung auf Zeit 
entspricht derjenigen bei Führung auf Probe. Des Wei-
teren sollte die tarifvertragliche Probezeit bei Führungs-
kräften auf Zeit arbeitsvertraglich vereinbart werden. 
Eine Kündigungsmöglichkeit sollte – wie bei der Füh-
rung auf Probe – ebenfalls arbeitvertraglich vereinbart 
werden (vgl. die als Anlage beigefügten Arbeitsvertrags-
muster zum befristeten Arbeitsvertrag). Das Arbeitsver-
hältnis endet mit Ablauf der Frist, falls keine Beendi-
gung durch Kündigung erfolgt.

32.3
Interne Bewerberinnen und Bewerber

Die rechtstechnische Konstruktion für interne Bewerbe-
rinnen und Bewerber bei Führungspositionen auf Zeit 
folgt derjenigen auf Probe (§ 32 Absatz 3).

Der/Dem Beschäftigten wird für die Dauer der Übertra-
gung eine Zulage gewährt in Höhe des Unterschiedsbe-
trags zwischen dem Tabellenentgelt nach der bisherigen 
Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach 
§ 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 ergebenden Entgelt zuzüglich 
eines Zuschlags von 75 v. H. des Unterschiedsbetrags 
zwischen dem Tabellenentgelt der Entgeltgruppe, die der 
übertragenen Führungsfunktion entspricht, zur nächst-
höheren Entgeltgruppe nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2. 
Erfolgt eine Übertragung einer Führungsposition auf 
Zeit mit der Wertigkeit der Entgeltgruppe 15, fällt der 
Zuschlag nicht an.

Beispiel 1:
  Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter (interne Bewerbe-

rin/interner Bewerber) in Entgeltgruppe 11 Stufe 4 
erhält ein Monatsentgelt in Höhe von 3.200 Euro. Bei 
einer Führungsposition auf Zeit mit Wertigkeit E 12 
bleibt sie/er weiterhin in E 11 Stufe 4, erhält 3.200 
Euro und eine Zulage in Höhe von 50 Euro (Garantie-
betrag nach § 17 Absatz 4 Satz 2). Dazu kommen als 
Zuschlag 75 Euro (75 v. H. der Differenz von 100 Euro 
zwischen E 12 Stufe 3 und E 13 Stufe 3, also 75 Euro). 
Insgesamt erhält die/der Beschäftigte also 3.325 
Euro.

Beispiel 2:
  Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter (interne Bewerbe-

rin/interner Bewerber) in E 14 Stufe 5 erhält ein Mo-
natsentgelt in Höhe von 4.360 Euro. Bei einer Füh-
rungsposition auf Zeit mit Wertigkeit E 15 bleibt sie/
er in E 14 Stufe 4, erhält 4.360 Euro und eine Zulage 
in Höhe von 50 Euro (Garantiebetrag nach § 17 Ab-
satz 4 Satz 2). Der Zuschlag in Höhe von 75 v. H. der 
Entgeltgruppe und Stufe aus der Führungsposition zu 
der nächsthöheren Entgeltgruppe entfällt, da es keine 
höhere Entgeltgruppe als E 15 gibt.

Nach Ende der Führungsposition auf Zeit erhält die/der 
Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung nach 
TV-L beziehungsweise TVÜ-Länder entsprechende Tä-

tigkeit; im Beispiel 1 also eine Tätigkeit der E 11 und im 
Beispiel 2 eine Tätigkeit der E 14. Die Differenzzulage 
zu der höheren Führungsfunktion und der Zuschlag ent-
fallen.

32.4
Besonderheiten bei Ärztinnen und Ärzten an Universi-
tätskliniken

Bei Ärztinnen und Ärzten an Universitätskliniken gilt 
§ 32 in der Fassung des § 41 Nr. 21. Die Abweichungen 
gegenüber der für alle anderen Beschäftigten geltenden 
Fassung des § 32 beziehen sich darauf, dass der zusätz-
liche Zuschlag bei Ärztinnen und Ärzten nicht verein-
bart ist und dass die Entgeltgruppe Ä 3 an die Stelle der 
Entgeltgruppen 10 bis 12 und die Entgeltgruppe Ä 4 an 
die Stelle der Entgeltgruppe 13 tritt. Dies bedeutet Fol-
gendes:

a)   Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe Ä 3 
auszuübenden Tätigkeiten mit Weisungsbefugnis; die 
Regelung hat also unmittelbare Bedeutung nur für 
Oberärztinnen und Oberärzte.

b)   Verlängerungen sind bei Ärztinnen und Ärzten der 
Entgeltgruppe Ä 3 zweimal bis zu einer Gesamtdauer 
von acht Jahren und bei Ärztinnen und Ärzten der 
Entgeltgruppe Ä 4 dreimal bis zu einer Gesamtdauer 
von 12 Jahren möglich.

  Hinweis:
  Im TV-Ärzte war der Marburger Bund zu einer wort-

gleichen Regelung nicht bereit. Nach § 32 Absatz 1 
TV-Ärzte kann der einzelne Vertrag für die Übertra-
gung einer Führungsposition auf Zeit nur für die 
Dauer von drei Jahren (nicht vier Jahren) geschlossen 
werden. Allerdings enthält der § 32 TV-Ärzte keinen 
Ausschluss, daran anschließend weitere Befristungen 
vorzunehmen, aus den gleichen oder anderen Grün-
den. Regelungen über die Zahl und die Gesamtdauer 
von Verlängerungen sieht der § 32 TV-Ärzte folglich 
nicht vor.

  Bei übergeleiteten Ärztinnen und Ärzten, die ab 1. 
November 2006 unter den TV-Ärzte fallen, ist über-
dies § 16 TVÜ-Ärzte zu beachten. Ärztinnen und 
Ärzte, die sich zum 31. Oktober 2006 in einem unbe-
fristeten Arbeitsverhältnis befunden haben, können 
nicht ohne weiteres bei Übertragung der Oberarzt-
funktion befristet werden. Dies ist nur möglich bei 
einem Wechsel in eine andere Klinik (innerhalb des 
Universitätsklinikums) oder zu einem anderen Klini-
kum desselben Arbeitgebers. Ein Wechsel des Arbeit-
gebers führt ohnehin zu einem neuen Vertrag; § 16 
TVÜ-Ärzte wäre dann ebenfalls nicht einschlägig.

  Da allerdings Fachärztinnen und Fachärzte vielfach 
nach den §§ 57a ff. Hochschulrahmengesetz befristete 
Arbeitsverträge haben, wird die Regelung in § 16 
TVÜ-Ärzte, die nur für unbefristete Arbeitsverhält-
nisse gilt, kaum einschlägig sein. Wird das Arbeits-
verhältnis nach dem 31. Oktober 2006 in ein unbefris-
tetes Arbeitsverhältnis umgewandelt, bleibt § 32 TV-
Ärzte anwendbar und die Oberarztfunktion kann auf 
Zeit übertragen werden.

  Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass sich der Mar-
burger Bund eine Kündigung des § 32 TV-Ärzte zum 
31. Dezember 2007 ohne Nachwirkung vorbehalten 
hat. Damit will der Marburger Bund die praktische 
Anwendung dieser Vorschrift im Jahre 2007 prüfen.

Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit und die 
beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben sowohl im Gel-
tungsbereich des TV-L als auch im Geltungsbereich des 
TV-Ärzte durch Übertragung einer Führungsposition auf 
Zeit unberührt.

33
Zu § 33 – Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne 
Kündigung

33.1
Einführung

Im alten Tarifrecht waren die Beendigungstatbestände 
ohne Kündigung über mehrere Paragraphen verteilt 
(§ 58 – § 60 BAT beziehungsweise § 56, § 62 und § 63 
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MTArb). Diese sind nun in § 33 zusammengefasst. Auf 
die bisherige Erwähnung der Beendigung durch Befris-
tungsablauf beziehungsweise Bedingungseintritt in § 56 
MTArb wurde verzichtet, da es lediglich die Wiedergabe 
einer arbeitsvertraglichen Regelung ohne eigenen (tarif-
lichen) Regelungsinhalt war.

Auf das als Anlage 9 beigefügte Merkblatt für Beschäf-
tigte bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird hin-
gewiesen.

33.2
Beendigung durch Erreichen der Altersgrenze oder durch 
Auflösungsvertrag

Wie bisher endet das Arbeitsverhältnis mit Vollendung 
des 65. Lebensjahres. § 33 Absatz 1 Buchstabe a über-
nimmt die tarifliche Altersgrenze des § 60 Absatz 1 BAT 
beziehungsweise § 63 Absatz 1 MTArb. Allerdings haben 
die Tarifvertragsparteien das 65. Lebensjahr nicht expli-
zit genannt, sondern mit den Worten „das gesetzlich 
festgelegte Alter zum Erreichen einer abschlagsfreien 
Regelaltersrente“ umschrieben. Damit tragen sie einer 
Verlängerung des Renteneintrittsalters vom 65. auf das 
67. Lebensjahr Rechnung. Vor Vollendung des 65. Le-
bensjahres können die Voraussetzungen des Buchstaben 
a nicht erfüllt werden. Die Regelaltersrente wird frühes-
tens ab Vollendung des 65. Lebensjahres gewährt.

Im Falle einer Weiterbeschäftigung sind die Möglich-
keiten, bei der Arbeitsvertragsgestaltung vom Tarifrecht 
abzuweichen, eingeschränkt worden: Lediglich die Kün-
digungsfrist beträgt abweichend von § 34 Absatz 1 un-
abhängig von der Dauer der Beschäftigung vier Wochen 
zum Monatsende, wenn im Arbeitsvertrag nicht etwas 
anderes vereinbart wurde (§ 33 Absatz 5).

Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit ohne die Einhal-
tung von Fristen durch schriftlichen (§ 623 BGB) Auflö-
sungsvertrag beendet werden.

33.3
Beendigung wegen Erwerbsminderung

In welchen Fällen und unter welchen Bedingungen das 
Arbeitsverhältnis bei einer Rente wegen Erwerbsminde-
rung endet, regelt § 33 Absatz 2 bis 4. Die bisherigen 
Vorschriften in § 59 BAT und § 62 MTArb wurden im 
Wesentlichen inhaltsgleich übernommen, so dass die ge-
festigte Rechtsprechung dazu weiterhin Bestand hat. Be-
sondere Bedeutung kommt dabei dem Urteil des BAG 
vom 23. Juni 2004 – 7 AZR 440/03; DB S. 2586f zu. Das 
BAG zieht in der Entscheidung erstmals die seit 1. Ja-
nuar 2001 geltende Vorschrift des § 15 Abs. 2 des Teil-
zeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG), die bei auflösend 
bedingten Arbeitsverhältnissen entsprechend gilt (§ 21 
TzBfG), heran, so dass auch in den Fällen des § 59 
BAT/§ 62 MTArb bzw. nun auch in den Fällen des § 33 
Absatz 2 TV-L (auflösende Bedingung ist hier der Ein-
tritt der Erwerbsminderung) das Arbeitsverhältnis frü-
hestens zwei Wochen nach Zugang der schriftlichen Un-
terrichtung des Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber 
über den Zeitpunkt des Eintritts der auflösenden Bedin-
gung endet. Nach Auffassung des BAG ist § 59 Abs. 1 
BAT (nun § 33 Absatz 2 TV-L) ergänzend gesetzeskon-
form dahin auszulegen, dass nicht schon der Rentenbe-
scheid, sondern erst ein darauf Bezug nehmendes Schrei-
ben des Arbeitgebers das Arbeitsverhältnis unter Beach-
tung der gesetzlichen Auslauffrist beenden soll. Erhält 
der Arbeitgeber Kenntnis von der Zuerkennung einer 
Erwerbsminderungsrente, muss er den Arbeitnehmer 
schriftlich auf die Beendigung oder das Ruhen des Ar-
beitsverhältnisses hinweisen. Die Rechtswirkungen des 
§ 59 BAT/§ 33 Absatz 2 TV-L treten frühestens zwei Wo-
chen nach Zugang dieser schriftlichen Mitteilung ein 
(vgl. Rundschreiben des Finanzministeriums vom 6. Ja-
nuar 2005 – B 4145-8.4-IV 1).

Folgende Abweichungen zum alten Tarifrecht bestehen: 
Das Arbeitsverhältnis endet grundsätzlich mit Ablauf 
des Monats, in dem der/dem Beschäftigten der Bescheid 
eines Rentenversicherungsträgers zugestellt wurde. Die 
verlängerte Auslauffrist gemäß § 59 Absatz 2 BAT, § 62 
Absatz 2 MTArb, falls der Arbeitgeber nicht zu einer Zu-
satzversorgung beiträgt, gibt es nicht mehr.

Die Voraussetzungen einer Weiterbeschäftigung bei teil-
weiser Erwerbsminderung richten sich jetzt für alle Be-

schäftigten nach dem in § 33 Absatz 3 (wie zuvor schon 
in § 59 Absatz 3 BAT) geregelten Verfahren. Kann die/
der Beschäftigte nach ihrem/seinem vom Rentenversi-
cherungsträger festgestellten Leistungsvermögen auf ih-
rem/seinem bisherigen oder einem anderen geeigneten 
und freien Arbeitsplatz weiterbeschäftigt werden und 
stehen dringende dienstliche Gründe der Weiterbeschäf-
tigung nicht entgegen, so endet beziehungsweise ruht das 
Arbeitsverhältnis nicht. Weitere Voraussetzung ist der 
schriftliche Antrag der/des Beschäftigten auf Weiterbe-
schäftigung innerhalb von zwei Wochen nach Zugang 
des Rentenbescheids (§ 33 Absatz 3).

Bei Ärztinnen und Ärzten sind die berufsständischen 
Versorgungswerke ausdrücklich den Rentenversiche-
rungsträgern gleichgestellt worden (siehe § 41 Nr. 22, 
§ 42 Nr. 9).

34
Zu § 34 – Kündigung des Arbeitsverhältnisses

34.1
Einführung

Im Gegensatz zum BAT, MTArb regelt der TV-L nur 
noch die Kündigungsfristen und die Voraussetzungen 
der sog. Unkündbarkeit (dies entspricht im Wesentlichen 
§ 53 BAT, § 57, § 58 MTArb). Die weitergehenden Rege-
lungen von § 54, § 55, § 57, § 58 BAT beziehungsweise 
§ 59, § 60 und § 61 MTArb (zum Beispiel außerordent-
liche Kündigung und Änderungskündigung) sind im In-
teresse einer Straffung des Tariftextes nicht mehr aufge-
nommen worden. Es kommt das allgemeine Arbeitsrecht 
zur Anwendung, zum Beispiel § 626 BGB für die außer-
ordentliche Kündigung und § 623 BGB für das Schrift-
formerfordernis.

Auf das als Anlage 9 beigefügte Merkblatt für Beschäf-
tigte bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird hin-
gewiesen.

34.2
Kündigungsfristen

Die Kündigungsfristen sind unverändert. Die verkürzte 
Kündigungsfrist für Beschäftigte unter 18 Jahren (§ 53 
Absatz 1 BAT, § 57 Absatz 1 MTArb) ist weggefallen.

Für die Berechnung der Kündigungsfrist sind weiterhin 
nur die Beschäftigungszeiten (vgl. Absatz 3) zu berück-
sichtigen sind, die bei demselben Arbeitgeber zurückge-
legt wurden. Dies wird durch den Klammerzusatz in § 34 
Absatz 1 Satz 2, der nur auf die Sätze 1 und 2 des Ab-
satzes 3 Bezug nimmt, konkretisiert. Zeiten bei einem 
anderen Arbeitgeber bleiben für die Berechnung der 
Kündigungsfrist selbst dann unberücksichtigt, wenn der 
andere Arbeitgeber ebenfalls unter den TV-L fällt.

Beispiel:
  Eine Beschäftigte/ein Beschäftigter war vor ihrer/sei-

ner Einstellung beim Land Nordrhein-Westfalen sie-
ben Jahre beim Land Niedersachsen beschäftigt. Nach 
drei Jahren beim Land Nordrhein-Westfalen soll ihr/
ihm nun verhaltensbedingt gekündigt werden.

  Die Kündigungsfrist für die ordentliche Kündigung 
beträgt sechs Wochen zum Schluss des Kalendervier-
teljahres. Die siebenjährige Vorbeschäftigung beim 
Land Niedersachsen führt nicht zu einer Verlänge-
rung der Kündigungsfrist auf fünf Monate zum 
Schluss eines Kalendervierteljahres.

Haben Beschäftigte Sonderurlaub unter Verzicht auf die 
Fortzahlung des Entgelts erhalten (§ 28), bleibt die Zeit 
dieses Sonderurlaubs bei der Berechnung der Beschäfti-
gungszeit und damit auch bei der Berechnung der Kün-
digungsfristen unberücksichtigt. Etwas anders gilt nur 
dann, wenn der Arbeitgeber vor Antritt des Sonderur-
laubs ein dienstliches oder betriebliches Interesse 
schriftlich anerkannt hat.

34.3
Unkündbarkeit

Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebietes 
West Anwendung finden, sind nach einer Beschäfti-
gungszeit von 15 Jahren und der Vollendung des 40. Le-
bensjahres ordentlich nicht mehr kündbar (§ 34 Ab-

Anlage 9
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satz 2). Auch hier werden bei der Berechnung der Be-
schäftigungszeit für die Feststellung des Eintritts der 
Unkündbarkeit nur diejenigen Beschäftigungszeiten be-
rücksichtigt, die bei demselben Arbeitgeber zurückgelegt 
wurden.

§ 34 Absatz 2 Satz 2 stellt klar, dass übergeleitete Be-
schäftigte, die bereits nach dem BAT / MTArb nicht mehr 
ordentlich kündbar waren, auch unter der Geltung des 
TV-L nicht ordentlich kündbar sind. Diese Rechtsstands-
wahrung kann für diejenigen Beschäftigten von Bedeu-
tung sein, bei denen im bisherigen Tarifrecht Zeiten als 
Beschäftigungszeit anerkannt wurden, die nicht beim sel-
ben Arbeitgeber zurückgelegt worden waren. Eine derar-
tige Anrechnungsmöglichkeit enthielt zum Beispiel § 19 
Absatz 4 BAT. Auch bei unkündbaren Beschäftigten ist 
eine außerordentliche Kündigung nach den allgemeinen 
Grundsätzen des § 626 BGB möglich. Ebenso ist eine au-
ßerordentliche Änderungskündigung zulässig.

Das bisherige Tarifrecht enthielt in § 55 Absatz 2 Un-
terabsatz 1 BAT eine Vorschrift, wonach bei dringenden 
dienstlichen Erfordernissen eine Änderungskündigung 
des unkündbaren Angestellten zum Zwecke der Herab-
gruppierung um eine Vergütungsgruppe möglich war. 
Eine ähnliche Regelung sah auch § 60 Absatz 2 MTArb 
vor. Diese Bestimmungen sind nicht in den TV-L über-
nommen worden. Dies schließt eine Kündigung aus be-
triebsbedingten Gründen aber nicht generell aus. Das 
BAG hat eine Kündigung zum Beispiel zugelassen, wenn 
andernfalls ein sinnloses Arbeitsverhältnis gegebenen-
falls bis zur Pensionierung des Arbeitnehmers allein 
durch Entgeltzahlungen aufrechterhalten werden müsste 
(Urteil des BAG vom 27. Juni 2002 – 2 AZR 367/01 – AP 
Nr. 4 zu § 55 BAT).

Der besondere Kündigungsschutz des § 55 Absatz 2 Un-
terabsatz 2 Satz 2 BAT für unkündbare, leistungsgemin-
derte Beschäftigte gilt hingegen zunächst fort (Satz 4 der 
Protokollerklärung zum 3. Abschnitt des TVÜ-Länder).

34.4
Beschäftigungszeit

Die Beschäftigungszeit hat im Vergleich zum alten Tarif-
recht (§ 19 BAT, § 6 MTArb) eine erhebliche Ausweitung 
erfahren. Nunmehr zählen alle Zeiten einer Beschäfti-
gung bei demselben Arbeitgeber, ein „schädliches“ Aus-
scheiden (vgl. § 19 Absatz 1 Unterabsatz 2 BAT) gibt es 
nicht mehr. Zeiten im ruhenden Arbeitsverhältnis (zum 
Beispiel Elternzeit gemäß § 15 Bundeserziehungsgeldge-
setz) gelten als Beschäftigungszeit mit Ausnahme der 
Zeiten eines Sonderurlaubs gemäß § 28. Sonderurlaub 
zählt nur dann als Beschäftigungszeit, wenn der Arbeit-
geber vorher schriftlich ein dienstliches Interesse aner-
kannt hat (§ 34 Absatz 3 Satz 2).

Wesentliche Veränderungen hat es bei der Anerkennung 
von Vorzeiten gegeben. Sofern ein vorheriger Arbeitge-
ber der/des Beschäftigten vom Geltungsbereich des 
TV-L erfasst wird, sind die dort zurückgelegten Beschäf-
tigungszeiten für die Berechnung der Dauer des Kran-
kengeldzuschusses und für das Jubiläumsgeld anzuer-
kennen. Voraussetzung ist aber, dass ein „Wechsel“ zwi-
schen den Arbeitgebern stattfindet. Unter dem Begriff 
„Wechsel“ ist nach allgemeinem Sprachgebrauch nur der 
Fall zu verstehen, dass sich das neue Arbeitsverhältnis 
zeitlich unmittelbar an das vorangegangene Arbeitsver-
hältnis anschließt.

Vom Geltungsbereich des TV-L nicht erfasst ist ein Ar-
beitgeber, der – ohne die Voraussetzungen des § 1 TV-L 
zu erfüllen – den TV-L lediglich aufgrund arbeitsver-
traglicher Inbezugnahme oder gesetzlicher Verpflichtung 
anwendet. Die bei solchen Arbeitgebern verbrachten 
Zeiten können daher nicht nach § 34 Absatz 3 Satz 3 als 
Beschäftigungszeit anerkannt werden.

Ebenfalls nur für die Berechnung der Dauer des Kran-
kengeldzuschusses und für das Jubiläumsgeld sind auch 
die Zeiten bei anderen öffentlich-rechtlichen Arbeitge-
bern als Beschäftigungszeit anzuerkennen, wenn die/der 
Beschäftigte von diesem Arbeitgeber zu dem jetzigen Ar-
beitgeber „wechselt“, also in unmittelbarem Anschluss 
das neue Arbeitsverhältnis aufnimmt.

Zu den öffentlich-rechtlichen Arbeitgebern gehören der 
Bund, die Länder, die Gemeinden und Gemeindever-

bände, die Sozialversicherungsträger sowie alle anderen 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts, unabhängig davon, ob sie den TV-L, den 
TVöD oder einen Tarifvertrag wesentlich gleichen In-
halts anwenden.

35
Zu § 35 – Zeugnis

§ 35 ist die Fortführung des § 61 BAT beziehungsweise 
§ 64 MTArb. Die Begriffe „Endzeugnis“, „Zwischen-
zeugnis“ und „vorläufiges Zeugnis“ werden definiert 
und die Verpflichtung des Arbeitgebers zur unverzüg-
lichen Ausstellung des Zeugnisses hervorgehoben.

Für den Bereich der Ärzte (innerhalb und außerhalb von 
Universitätskliniken), wird zusätzlich darauf hingewie-
sen, dass das Zeugnis vom leitenden Arzt und vom Ar-
beitgeber ausgestellt wird (siehe § 41 Nr. 23 und § 42 
Nr. 10 TV-L sowie § 35 Absatz 5 TV-Ärzte).

VI.
Übergangs- und Schlussvorschriften

Vorbemerkung
Abschnitt VI enthält Regelungen zur Ausschlussfrist, 
wichtige Definitionen und die Regelungen zum In-Kraft-
Treten des TV-L beziehungsweise dessen Kündigungs-
möglichkeiten.

36
Zu § 36 – Anwendung weiterer Tarifverträge

§ 36 enthält lediglich den Hinweis, dass die in der An-
lage 1 TVÜ-Länder Teil C aufgeführten Tarifverträge 
und Tarifvertragsregelungen fortgelten, soweit nicht im 
TVÜ-Länder, in seinen Anlagen oder im TV-L ausdrück-
lich etwas anderes bestimmt ist. Eine entsprechende 
Aussage enthält auch § 2 Absatz 5 TVÜ-Länder. Soweit 
die fortgeltenden Tarifverträge in ihrem Geltungsbereich 
nur für Angestellte oder nur für Arbeiter oder nur im 
Tarifgebiet West oder nur im Tarifgebiet Ost abgeschlos-
sen worden sind, bezieht sich die Fortgeltung auch nur 
auf diesen Bereich.

37
Zu § 37 – Ausschlussfrist

§ 37 Absatz 1 übernimmt inhaltsgleich die bisher in § 70 
BAT beziehungsweise § 72 MTArb geregelte Ausschluss-
frist. Auf Ansprüche aus einem Sozialplan findet die 
Ausschlussfrist keine Anwendung (§ 37 Absatz 2).

38
Zu § 38 – Begriffsbestimmungen

38.1
Betrieb, betrieblich, Betriebspartei (§ 38 Absatz 2)

Im TV-L werden zum Teil die Begriffe „Betrieb“, „be-
trieblich“ oder „Betriebspartei“ verwendet, ohne dass 
alternativ die entsprechenden Begriffe für den Bereich 
der Verwaltung beziehungsweise des Personalvertre-
tungsrechts genannt werden. § 38 Absatz 2 bestimmt für 
diese Fälle, dass die entsprechenden Begriffe miterfasst 
sind, außer der Tarifvertrag verwendet ausdrücklich nur 
den betriebsverfassungsrechtlichen Begriff. Pendant zum 
Begriff der „Betriebspartei“ ist auf der Ebene des Perso-
nalvertretungsrechts die jeweils zuständige Dienststelle, 
vertreten durch die Leiterin/den Leiter der Dienststelle, 
und die entsprechende Personalvertretung.

38.2
Einvernehmliche Dienstvereinbarung (§ 38 Absatz 3)

Der Begriff „einvernehmliche Dienstvereinbarung“ in 
§ 38 Absatz 3 soll sicherstellen, dass die Dienstvereinba-
rung auf der „betrieblichen“ Ebene abgeschlossen wird 
und nicht durch den Spruch der Einigungsstelle oder ein 
eventuelles Letztentscheidungsrecht des Arbeitgebers 
ersetzt wird.

Das Erfordernis der „einvernehmlichen Dienstvereinba-
rung“ ist insbesondere im Abschnitt II des TV-L (Ar-
beitszeit) relevant (vgl. § 6 Absatz 9, § 9 Absatz 2 und 
§ 10 Absatz 1). 
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39
Zu § 39 – In-Kraft-Treten, Laufzeit

39.1
In-Kraft-Treten

Abweichend vom allgemeinen In-Kraft-Treten des TV-L 
zum 1. November 2006 treten die Vorschriften über den 
Erholungsurlaub (§ 26) und den Zusatzurlaub (§ 27) 
grundsätzlich erst mit Beginn des neuen Urlaubsjahres 
am 1. Januar 2007 in Kraft (§ 39 Absatz 1 Satz 2). Ledig-
lich die Regelung über die Auszahlung des während des 
Urlaubs fortzuzahlenden Entgelts zu dem in § 24 festge-
setzten Zeitpunkt ist bereits am 1. November 2006 in 
Kraft getreten (§ 26 Absatz 2 Buchstabe d).

Die Übertragung etwaigen Resturlaubs 2006 in das 
 Urlaubsjahr 2007 richtet sich noch nach den bisherigen 
Tarifvorschriften (§ 15 Absatz 1 TVÜ-Länder).

Generell ist zu empfehlen, parallel zu den Vorschriften 
des TV-L zu prüfen, ob der TVÜ besondere Bestimmun-
gen enthält.

39.2
Laufzeit (§ 39 Absatz 2 und 4)

Der TV-L kann erstmals zum 31. Dezember 2009 gekün-
digt werden (§ 39 Absatz 2). Hiervon abweichend können 
die Entgelttabellen frühestens zum 31. Dezember 2008 
und bestimmte Einzelregelungen frühestens bereits zum 
31. Dezember 2007 gekündigt werden (§ 39 Absatz 3 
und 4).

Anlagen:

– Anlage 1: Muster für Arbeitsverträge mit Beschäf-
tigten, für die der TV-L gilt und die auf unbestimmte 
Zeit eingestellt werden,

– Anlage 2: Muster für Arbeitsverträge mit Beschäf-
tigten, für die der TV-L gilt und die befristet eingestellt 
werden,

– Anlage 3: Muster für Änderungsverträge mit Beschäf-
tigten, für die der TV-L gilt,

– Anlage 4: Muster für Arbeitsverträge mit Lehrkräften, 
für die der TV-L gilt und die auf unbestimmte Zeit ein-
gestellt werden,

– Anlage 5: Muster für Arbeitsverträge mit Lehrkräften, 
für die der TV-L gilt und die befristet eingestellt wer-
den,

– Anlage 6: Muster für Änderungsverträge mit Lehr-
kräften, für die der TV-L gilt,

– Anlage 7: Erläuterungen zu den Arbeitsvertragsmus-
tern,

– Anlage 8: Niederschrift nach dem Nachweisgesetz

– Anlage 9: Merkblatt für Beschäftigte bei Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses

– Anlage 10: Niederschrift über die förmliche Verpflich-
tung nicht beamteter Personen
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Anlage 1 

Muster

für Arbeitsverträge mit Beschäftigten, für die der TV-L gilt 
und die auf unbestimmte Zeit eingestellt werden 1

Zwischen

………………………………………………………………………………………………..

vertreten durch ………………………………………………………………. (Arbeitgeber) 

und

Frau/Herrn ....................................................................................................................

Anschrift: ……………………………………………………………………………………… 

geboren am: ………………………………………………… (Beschäftigte/Beschäftigter) 

wird - vorbehaltlich 2…………………………………………………………….. - folgender 

A r b e i t s v e r t r a g

geschlossen:

§ 1 

Frau/Herr …………………………………………………………………………………… 

wird ab .........................................................................................................................

auf unbestimmte Zeit

 als Vollbeschäftigte/Vollbeschäftigter eingestellt. 3

 als TeiIzeitbeschäftigte/TeiIzeitbeschäftigter 3

 mit ........... v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten eingestellt. 3

 mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von ………  Stunden eingestellt. 3, 4

Die/Der Teilzeitbeschäftigte ist im Rahmen begründeter dienstlicher Not-
wendigkeiten zur Leistung von Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Über-
stunden und Mehrarbeit verpflichtet. 
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§ 2 

Für das Arbeitsverhältnis gelten 
- der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), 
- der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L und zur 

Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) sowie 
- die Tarifverträge, die den TV-L und den TVÜ-Länder ergänzen, ändern oder er-

setzen,
in der Fassung, die für den Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Länder und für 
das Land ……………………………..……………. jeweils gilt. 

§ 3 

Die Probezeit nach § 2 Absatz 4 TV-L beträgt sechs Monate. 5

§ 4 

Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe ............ TV-L eingruppiert. 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, der/dem Beschäftigten aus dienstlichen Gründen eine 
andere Tätigkeit im Rahmen der Entgeltgruppe zuzuweisen. 

Anpassungen der Eingruppierung aufgrund des In-Kraft-Tretens einer neuen Ent-
geltordnung können auch entgeltgruppenübergreifend erfolgen (§ 17 Absatz 4 TVÜ-
Länder).

Bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung sind alle Eingruppierungsvor-
gänge vorläufig und begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand 
(§ 17 Absatz 3 Satz 1 TVÜ-Länder). 

§ 5 

(1) Es wird folgende Nebenabrede vereinbart: 

 …………………………………………………………………………………… 3

(2) Die Nebenabrede kann mit einer Frist 

 von zwei Wochen zum Monatsschluss 3

 von .................................. zum ……………………………………………… 3

schriftlich gekündigt werden. 
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§ 6 

Änderungen und Ergänzungen dieses Arbeitsvertrages einschließlich der Nebenab-
reden sowie Vereinbarungen weiterer Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie 
schriftlich vereinbart werden. 

.......................................................................................................................................
(Ort, Datum) 

............................................................             …………………………………… 
   (Arbeitgeber) (Beschäftigte/Beschäftigter)

                                           
1 Dieses Muster ist nicht zu verwenden für Ärzte und für Lehrkräfte; für diese Beschäftigten liegen 

besondere Vertragsmuster vor. 

2 Auszufüllen, wenn die Wirksamkeit des Vertrages zum Beispiel von dem Ergebnis einer Prüfung 
abhängig gemacht wird. 

3 Zutreffendes bitte ankreuzen und gegebenenfalls ausfüllen! 

4 Nur auszufüllen, wenn die vereinbarte Stundenzahl auch bei einer allgemeinen tariflichen Ände-
rung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit unverändert bleiben soll. 

5 Nach § 2 Absatz 4 TV-L gelten die ersten 6 Monate der Beschäftigung als Probezeit, soweit nicht 
eine kürzere Zeit vereinbart ist. 

Wird die/der Beschäftigte im unmittelbaren Anschluss an ein erfolgreich abgeschlossenes Ausbil-
dungsverhältnis nach den Tarifverträgen für Auszubildende der Länder in den Ausbildungsberufen 
nach dem Berufsbildungsgesetz oder in Pflegeberufen bei derselben Dienststelle oder bei dem-
selben Betrieb eingestellt, ist der Text des § 3 wie folgt zu fassen: "Eine Probezeit ist nicht verein-
bart."



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 12 vom 18. Mai 2007264

Anlage 2 

Muster
für Arbeitsverträge mit Beschäftigten, für die der TV-L gilt 

und die befristet eingestellt werden 1

Zwischen

………………………………………………………………………………………………..

vertreten durch ………………………………………………………………. (Arbeitgeber) 

und

Frau/Herrn ....................................................................................................................

Anschrift: ……………………………………………………………………………………… 

geboren am: ………………………………………………… (Beschäftigte/Beschäftigter) 

wird - vorbehaltlich 2…………………………………………………………….. - folgender 

A r b e i t s v e r t r a g

geschlossen:

§ 1 

Frau/Herr   …………………………………………………………………………………… 

wird ab .........................................................................................................................

 als Vollbeschäftigte/Vollbeschäftigter befristet eingestellt. 3

 als TeiIzeitbeschäftigte/TeiIzeitbeschäftigter 3

 mit ........... v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten befristet einge-
stellt. 3

 mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von ………  Stunden befristet eingestellt. 3, 4

Die/Der Teilzeitbeschäftigte ist im Rahmen begründeter dienstlicher Not-
wendigkeiten zur Leistung von Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Über-
stunden und Mehrarbeit verpflichtet. 
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Das Arbeitsverhältnis ist befristet 

 bis zum ………………………………………………………………………… 3

 bis zum Erreichen folgenden Zweckes 

"…………………………………………………………………….……………..";

längstens bis zum ……………………………………………………………… 3

 für die Dauer eines Beschäftigungsverbots nach dem Mutterschutzgesetz / 
der Elternzeit / der Arbeitsfreistellung zur Betreuung eines Kindes von 
Frau/Herrn …………………………………………………………………….; 3

längstens bis zum ………………………………………………………………… 

§ 2 

Für das Arbeitsverhältnis gelten 
- der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), 
- der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L und zur 

Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) sowie 
- die Tarifverträge, die den TV-L und den TVÜ-Länder ergänzen, ändern oder er-

setzen,
in der Fassung, die für den Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Länder und für 
das Land ……………………………..……………. jeweils gilt. 

 Auf das Arbeitsverhältnis findet § 21 Absatz 1 bis 5 Bundeserziehungsgeldge-
setz / § 21 Absatz 1 bis 5 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Anwendung. 3

§ 3 

(1)  Die Probezeit nach § 2 Absatz 4 TV-L beträgt sechs Monate. 3, 5

 Die Probezeit beträgt nach § 30 Absatz 4 Satz 1 1. Halbsatz TV-L sechs 
Wochen. 3, 5

(2)  Für die Kündigung des gemäß § 30 Absatz 1 Satz 1 TV-L befristeten
Arbeitsverhältnisses gilt § 34 Absatz 1 TV-L. 3

 Für die Kündigung des gemäß § 30 Absatz 1 Satz 2 TV-L befristeten Ar-
beitsverhältnisses gilt § 30 Absatz 4 und 5 TV-L. 3, 6

§ 4 

Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe ............ TV-L  eingruppiert. 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, der/dem Beschäftigten aus dienstlichen Gründen eine 
andere Tätigkeit im Rahmen der Entgeltgruppe zuzuweisen. 
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Anpassungen der Eingruppierung aufgrund des In-Kraft-Tretens einer neuen Ent-
geltordnung können auch entgeltgruppenübergreifend erfolgen (§ 17 Absatz 4 TVÜ-
Länder).

Bis zum In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung sind alle Eingruppierungsvorgän-
ge vorläufig und begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand (§ 17 
Absatz 3 Satz 1 TVÜ-Länder). 

§ 5 

(1) Es wird folgende Nebenabrede vereinbart: 

 …………………………………………………………………………………… 3

(2) Die Nebenabrede kann mit einer Frist 

 von zwei Wochen zum Monatsschluss 3

 von .................................. zum ……………………………………………… 3

schriftlich gekündigt werden. 

§ 6 

Änderungen und Ergänzungen dieses Arbeitsvertrages einschließlich der Nebenab-
reden sowie Vereinbarungen weiterer Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie 
schriftlich vereinbart werden. 

.......................................................................................................................................
(Ort, Datum) 

............................................................             …………………………………… 
(Arbeitgeber) (Beschäftigte/Beschäftigter)
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1 Dieses Muster gilt für befristete Arbeitsverträge mit und ohne sachlichen Grund. Es ist nicht zu 

verwenden für Ärzte und für Lehrkräfte; für diese Beschäftigten liegen besondere Vertragsmuster 
vor. 

2 Auszufüllen, wenn die Wirksamkeit des Vertrages zum Beispiel von dem Ergebnis einer Prüfung 
abhängig gemacht wird. 

3 Zutreffendes bitte ankreuzen und gegebenenfalls ausfüllen! 

4 Nur auszufüllen, wenn die vereinbarte Stundenzahl auch bei einer allgemeinen tariflichen Ände-
rung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit unverändert bleiben soll. 

5 Nach § 2 Absatz 4 TV-L gelten die ersten 6 Monate der Beschäftigung als Probezeit, soweit nicht 
eine kürzere Zeit vereinbart ist. 

Wird die/der Beschäftigte im unmittelbaren Anschluss an ein erfolgreich abgeschlossenes Ausbil-
dungsverhältnis nach den Tarifverträgen für Auszubildende der Länder in den Ausbildungsberufen 
nach dem Berufsbildungsgesetz oder in Pflegeberufen bei derselben Dienststelle oder bei dem-
selben Betrieb eingestellt, ist der Text des § 3 wie folgt zu fassen: "Eine Probezeit ist nicht verein-
bart."

Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund für Beschäftigte im Tarifgebiet West, de-
ren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte, 
gelten die ersten 6 Wochen als Probezeit (§ 30 Absatz 4 TV-L). 

6 Dieses Kästchen ist nur einschlägig bei Beschäftigten im Tarifgebiet West, deren Tätigkeit vor 
dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte. In den Fällen der 
§§ 57a ff. Hochschulrahmengesetz findet diese Kündigungsbestimmung keine Anwendung. 
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Anlage 3 

Muster
für Änderungsverträge mit Beschäftigten, 

für die der TV-L gilt 1, 2

Zwischen

………………………………………………………………………………………………..

vertreten durch ………………………………………………………………. (Arbeitgeber) 

und

Frau/Herrn ....................................................................................................................

Anschrift: ……………………………………………………………………………………… 

geboren am: ………………………………………………… (Beschäftigte/Beschäftigter) 

wird in Abänderung des Arbeitsvertrages vom …………………………………………… 

 in der Fassung des Änderungsvertrages vom ……………………....... folgender 3

Ä n d e r u n g s v e r t r a g

geschlossen:

§ 1 

(1) § 1 wird durch folgende Vereinbarung ersetzt: 

Frau/Herr ……………………………………………………………………………….. 

wird ab ...................................................................................................................

 als Vollbeschäftigte/Vollbeschäftigter weiterbeschäftigt. 3

 als TeiIzeitbeschäftigte/TeiIzeitbeschäftigter 3

 mit ........... v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten weiterbeschäf-
tigt.3

 mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von ….. Stunden weiterbeschäftigt. 3

Die/Der Teilzeitbeschäftigte ist im Rahmen begründeter dienstlicher Not-
wendigkeiten zur Leistung von Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Über-
stunden und Mehrarbeit verpflichtet. 
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(2) Der Wortlaut zu § 2 erhält folgende Fassung: 

"Für das Arbeitsverhältnis gelten 
- der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), 
- der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L 

und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) sowie 
- die Tarifverträge, die den TV-L und den TVÜ-Länder ergänzen, ändern oder 

ersetzen,
in der Fassung, die für den Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Länder und 
für das Land ……………………………..……………. jeweils gilt." 

(3) In § 4 des Arbeitsvertrages werden die Worte 

"  Entgeltgruppe …..  Vergütungsgruppe ……  Lohngruppe ……."  
durch die Worte "Entgeltgruppe .…." ersetzt. 3

Der Arbeitgeber ist berechtigt, der /dem Beschäftigten aus dienstlichen Gründen 
eine andere Tätigkeit im Rahmen der Entgeltgruppe zuzuweisen. 

Anpassungen der Eingruppierung aufgrund des In-Kraft-Tretens einer neuen 
Entgeltordnung können auch entgeltgruppenübergreifend erfolgen (§ 17 Absatz 
4 TVÜ-Länder). 

Bis zum In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung sind alle Eingruppierungs- 
vorgänge vorläufig und begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Besitz-
stand (§ 17 Absatz 3 Satz 1 TVÜ-Länder). 

(4) In § 5 des Arbeitsvertrages wird die Nebenabrede 

 um folgende Nebenabrede ergänzt: 3

 durch folgende Nebenabrede ersetzt: 3

1. Es wird folgende Nebenabrede vereinbart: 
 …………………………………………………………………………........ 3

2. Die Nebenabrede kann mit einer Frist

 von zwei Wochen zum Monatsschluss 3

 von …………………………. zum ………………………………………3

schriftlich gekündigt werden. 
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§ 2 

Dieser Änderungsvertrag tritt   am /   mit Wirkung vom ……………………….. in 
Kraft. 3

.......................................................................................................................................
(Ort, Datum) 

............................................................             …………………………………… 
(Arbeitgeber) (Beschäftigte/Beschäftigter)

                                           
1 Aufgeführt sind die drei Hauptfälle von Vertragsänderungen, bezogen auf den Mustervertrag für 

Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis unter den TV-L fällt. Das Muster kann aber auch bei ande-
ren Änderungen als Grundlage dienen. 

2 Dieses Muster ist nicht zu verwenden für Ärzte und Lehrkräfte; für diese Beschäftigen liegen 
besondere Vertragsmuster vor. 

3 Zutreffendes bitte ankreuzen und gegebenenfalls ausfüllen! 
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Anlage 4 

Muster
für Arbeitsverträge mit Lehrkräften, für die der TV-L gilt 

und die auf unbestimmte Zeit eingestellt werden 1

Zwischen

………………………………………………………………………………………………..

vertreten durch ………………………………………………………………. (Arbeitgeber) 

und

Frau/Herrn ....................................................................................................................

Anschrift: …………..………………………………………………………………………… 

geboren am: ………………………………………………… (Beschäftigte/Beschäftigter) 

wird - vorbehaltlich 2…………………………………………………………….. - folgender 

A r b e i t s v e r t r a g

geschlossen:

§ 1 

Frau/Herr …………………………………………………………………………………… 

wird ab .........................................................................................................................

auf unbestimmte Zeit

 als vollbeschäftigte Lehrkraft eingestellt. 3

 als teiIzeitbeschäftigte Lehrkraft 3

 mit ........... v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit einer entsprechenden vollbeschäftigten Lehrkraft einge-
stellt. 3

 mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von ………  Pflichtstunden eingestellt. 3, 4
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§ 2 

Für das Arbeitsverhältnis gelten 
- der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), 
- der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L und zur 

Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) sowie 
- die Tarifverträge, die den TV-L und den TVÜ-Länder ergänzen, ändern oder er-

setzen,
in der Fassung, die für den Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Länder und für 
das Land ……………………………..……………. jeweils gilt. 

§ 3 

Die Probezeit nach § 2 Absatz 4 TV-L beträgt sechs Monate. 5

§ 4 

Für die Eingruppierung gelten die Abschnitte A und B der Richtlinien der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder über die Eingruppierung der im Angestelltenverhältnis 
beschäftigten

 Lehrkräfte (Lehrer-Richtlinien der TdL) 3

 Lehrkräfte-Ost (Lehrer-Richtlinien-O der TdL) 3

in der jeweiligen Fassung in Verbindung mit der Anlage 2 Teil B / Anlage 4 Teil B 
TVÜ-Länder. 6 Die/Der Beschäftigte ist danach in der Entgeltgruppe ............ TV-L 
eingruppiert. 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, der/dem Beschäftigten aus dienstlichen Gründen eine 
andere Tätigkeit im Rahmen der Entgeltgruppe zuzuweisen. 

Anpassungen der Eingruppierung aufgrund des In-Kraft-Tretens einer neuen Ent-
geltordnung können auch entgeltgruppenübergreifend erfolgen (§ 17 Absatz 4 TVÜ-
Länder).

Bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung sind alle Eingruppierungsvor-
gänge vorläufig und begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand 
(§ 17 Absatz 3 Satz 1 TVÜ-Länder). 

§ 5 

(1) Es wird folgende Nebenabrede vereinbart: 

 …………………………………………………………………………………… 3

(2) Die Nebenabrede kann mit einer Frist 
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 von zwei Wochen zum Monatsschluss 3

 von .................................. zum ……………………………………………… 3

schriftlich gekündigt werden. 

§ 6 

Änderungen und Ergänzungen dieses Arbeitsvertrages einschließlich der Nebenab-
reden sowie Vereinbarungen weiterer Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie 
schriftlich vereinbart werden. 

.......................................................................................................................................
(Ort, Datum) 

............................................................             …………………………………… 
   (Arbeitgeber) (Beschäftigte/Beschäftigter)

                                           
1 Dieses Vertragsmuster ist nur für Lehrkräfte an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen 

zu verwenden. 

2 Auszufüllen, wenn die Wirksamkeit des Vertrages zum Beispiel von dem Ergebnis einer Prüfung 
abhängig gemacht wird. 

3 Zutreffendes bitte ankreuzen und gegebenenfalls ausfüllen! 

4 Nur auszufüllen, wenn die vereinbarte Stundenzahl auch bei einer allgemeinen Änderung der 
Pflichtstunden einer vollbeschäftigten Lehrkraft unverändert bleiben soll. 

5 Nach § 2 Absatz 4 TV-L gelten die ersten 6 Monate der Beschäftigung als Probezeit, soweit nicht 
eine kürzere Zeit vereinbart ist. 

6 Nicht Zutreffendes bitte streichen! 
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Anlage 5 

Muster
für Arbeitsverträge mit Lehrkräften, für die der TV-L gilt 

und die befristet eingestellt werden 1

Zwischen

………………………………………………………………………………………………..

vertreten durch ………………………………………………………………. (Arbeitgeber) 

und

Frau/Herrn ....................................................................................................................

Anschrift: ……………………………………………………………………………………… 

geboren am: ………………………………………………… (Beschäftigte/Beschäftigter) 

wird - vorbehaltlich 2…………………………………………………………... - folgender 

A r b e i t s v e r t r a g

geschlossen:

§ 1 

Frau/Herr …………………………………………………………………………………… 

wird ab .........................................................................................................................

 als vollbeschäftigte Lehrkraft befristet eingestellt. 3

 als teiIzeitbeschäftigte Lehrkraft 3

 mit ........... v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit einer entsprechenden vollbeschäftigten Lehrkraft befristet 
eingestellt. 3

 mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von ……… Pflichtstunden befristet eingestellt. 3, 4
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Das Arbeitsverhältnis ist befristet 

 bis zum ………………………………………………………………………… 3

 bis zum Erreichen folgenden Zweckes 

"…………………………………………………………………….……………..";

längstens bis zum ……………………………………………………………... 3

 für die Dauer eines Beschäftigungsverbots nach dem Mutterschutzgesetz / 
der Elternzeit / der Arbeitsfreistellung zur Betreuung eines Kindes von 
Frau/Herrn …………………………………………………………………….; 3

längstens bis zum ………………………………………………………………… 

§ 2 

Für das Arbeitsverhältnis gelten 
- der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), 
- der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L und zur 

Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) sowie 
- die Tarifverträge, die den TV-L und den TVÜ-Länder ergänzen, ändern oder er-

setzen,
in der Fassung, die für den Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Länder und für 
das Land ……………………………..……………. jeweils gilt. 

 Auf das Arbeitsverhältnis findet § 21 Absatz 1 bis 5 Bundeserziehungsgeldge-
setz / § 21 Absatz 1 bis 5 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz Anwendung. 3

§ 3 

(1)  Die Probezeit nach § 2 Absatz 4 TV-L beträgt sechs Monate. 3, 5

 Die Probezeit beträgt nach § 30 Absatz 4 Satz 1 1. Halbsatz TV-L sechs 
Wochen. 3, 5

(2)  Für die Kündigung des gemäß § 30 Absatz 1 Satz 1 TV-L befristeten
Arbeitsverhältnisses gilt § 34 Absatz 1 TV-L. 3

 Für die Kündigung des gemäß § 30 Absatz 1 Satz 2 TV-L befristeten Ar-
beitsverhältnisses gilt § 30 Absatz 4 und 5 TV-L. 3, 6

§ 4 

Für die Eingruppierung gelten die Abschnitte A und B der Richtlinien der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder über die Eingruppierung der im Angestelltenverhältnis 
beschäftigten
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 Lehrkräfte (Lehrer-Richtlinien der TdL) 3

 Lehrkräfte-Ost (Lehrer-Richtlinien-O der TdL) 3

in der jeweiligen Fassung in Verbindung mit der Anlage 2 Teil B / Anlage 4 Teil B 
TVÜ-Länder. 7 Die/Der Beschäftigte ist danach in der Entgeltgruppe ............ TV-L 
eingruppiert. 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, der/dem Beschäftigten aus dienstlichen Gründen eine 
andere Tätigkeit im Rahmen der Entgeltgruppe zuzuweisen. 

Anpassungen der Eingruppierung aufgrund des In-Kraft-Tretens einer neuen Ent-
geltordnung können auch entgeltgruppenübergreifend erfolgen (§ 17 Absatz 4 TVÜ-
Länder).

Bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung sind alle Eingruppierungsvor-
gänge vorläufig und begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand 
(§ 17 Absatz 3 Satz 1 TVÜ-Länder). 

§ 5 

(1) Es wird folgende Nebenabrede vereinbart: 

 …………………………………………………………………………………… 3

(2) Die Nebenabrede kann mit einer Frist 

 von zwei Wochen zum Monatsschluss 3

 von .................................. zum ……………………………………………… 3

schriftlich gekündigt werden. 

§ 6 

Änderungen und Ergänzungen dieses Arbeitsvertrages einschließlich der Nebenab-
reden sowie Vereinbarungen weiterer Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie 
schriftlich vereinbart werden. 

.......................................................................................................................................
(Ort, Datum) 

............................................................             …………………………………… 
   (Arbeitgeber) (Beschäftigte/Beschäftigter)
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1 Dieses Vertragsmuster ist nur für Lehrkräfte an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen 

zu verwenden. 

2 Auszufüllen, wenn die Wirksamkeit des Vertrages zum Beispiel von dem Ergebnis einer Prüfung 
abhängig gemacht wird. 

3 Zutreffendes bitte ankreuzen und gegebenenfalls ausfüllen! 

4 Nur auszufüllen, wenn die vereinbarte Stundenzahl auch bei einer allgemeinen Änderung der 
Pflichtstunden einer vollbeschäftigten Lehrkraft unverändert bleiben soll. 

5 Nach § 2 Absatz 4 TV-L gelten die ersten 6 Monate der Beschäftigung als Probezeit, soweit nicht 
eine kürzere Zeit vereinbart ist. 

Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund für Beschäftigte im Tarifgebiet West, de-
ren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte, 
gelten die ersten 6 Wochen als Probezeit (§ 30 Absatz 4 TV-L). 

6 Dieses Kästchen ist nur einschlägig bei Beschäftigten im Tarifgebiet West, deren Tätigkeit vor 
dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte. 

7 Nicht Zutreffendes bitte streichen. 
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Anlage 6 

Muster
für Änderungsverträge mit Lehrkräften, 

für die der TV-L gilt 1, 2

Zwischen

………………………………………………………………………………………………..

vertreten durch ………………………………………………………………. (Arbeitgeber) 

und

Frau/Herrn ....................................................................................................................

Anschrift: ……………………………………………………………………………………… 

geboren am: ………………………………………………… (Beschäftigte/Beschäftigter) 

wird in Abänderung des Arbeitsvertrages vom …………………………………………… 

 in der Fassung des Änderungsvertrages vom ……………………....... folgender 3

Ä n d e r u n g s v e r t r a g

geschlossen:

§ 1 

(1) § 1 wird durch folgende Vereinbarung ersetzt: 

Frau/Herr ……………………………………………………………………………….. 

wird ab ...................................................................................................................

 als vollbeschäftigte Lehrkraft weiterbeschäftigt. 3

 als teiIzeitbeschäftigte Lehrkraft 3

 mit ........... v.H. der durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit einer entsprechenden vollbeschäftigten Lehrkraft weiter-
beschäftigt.3

 mit einer durchschnittlichen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
von ….. Pflichtstunden weiterbeschäftigt. 3

(2) Der Wortlaut zu § 2 erhält folgende Fassung: 

"Für das Arbeitsverhältnis gelten 
- der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), 
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- der Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in den TV-L 
und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) sowie 

- die Tarifverträge, die den TV-L und den TVÜ-Länder ergänzen, ändern oder 
ersetzen,

in der Fassung, die für den Bereich der Tarifgemeinschaft deutscher Länder und 
für das Land ……………………………..……………. jeweils gilt." 

(3) Der Wortlaut zu § 4 erhält folgende Fassung: 

"Für die Eingruppierung gelten die Abschnitte A und B der Richtlinien der Tarif-
gemeinschaft deutscher Länder über die Eingruppierung der im Angestellten-
verhältnis beschäftigten 

 Lehrkräfte (Lehrer-Richtlinien der TdL) 3

 Lehrkräfte-Ost (Lehrer-Richtlinien-O der TdL) 3

in der jeweiligen Fassung in Verbindung mit der Anlage 2 Teil B / Anlage 4 Teil 
B TVÜ-Länder. 4 Die/Der Beschäftigte ist danach in der Entgeltgruppe ............ 
TV-L eingruppiert." 

Der Arbeitgeber ist berechtigt, der /dem Beschäftigten aus dienstlichen Gründen 
eine andere Tätigkeit im Rahmen der Entgeltgruppe zuzuweisen. 

Anpassungen der Eingruppierung aufgrund des In-Kraft-Tretens einer neuen 
Entgeltordnung können auch entgeltgruppenübergreifend erfolgen (§ 17 Absatz 
4 TVÜ-Länder). 

Bis zum In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung sind alle Eingruppierungs- 
vorgänge vorläufig und begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Besitz-
stand (§ 17 Absatz 3 Satz 1 TVÜ-Länder). 

(4) In § 5 des Arbeitsvertrages wird die Nebenabrede 

 um folgende Nebenabrede ergänzt: 3

 durch folgende Nebenabrede ersetzt: 3

1. Es wird folgende Nebenabrede vereinbart: 
 …………………………………………………………………………........ 3

2. Die Nebenabrede kann mit einer Frist

 von zwei Wochen zum Monatsschluss 3

 von …………………………. zum ………………………………………3

schriftlich gekündigt werden. 
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§ 2 

Dieser Änderungsvertrag tritt   am /   mit Wirkung vom ……………………….. in 
Kraft. 3

.......................................................................................................................................
(Ort, Datum) 

............................................................             …………………………………… 
(Arbeitgeber) (Beschäftigte/Beschäftigter)

                                           
1 Aufgeführt sind die drei Hauptfälle von Vertragsänderungen, bezogen auf den Mustervertrag für 

Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis unter den TV-L fällt. Das Muster kann aber auch bei ande-
ren Änderungen als Grundlage dienen. 

2 Dieses Muster ist nur für Lehrkräfte an allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen zu 
verwenden. 

3 Zutreffendes bitte ankreuzen und gegebenenfalls ausfüllen! 

4 Nicht Zutreffendes bitte streichen! 
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Anlage 7 

Erläuterungen zu den Arbeitsvertragsmustern 

I. Grundsätzliches: 

Die Kästchen in den Arbeitsvertragsmustern eröffnen entweder eine Wahlmöglichkeit 
zwischen zwei oder mehreren Alternativen oder auch, ob eine Regelung in den individu-
ellen Arbeitsvertrag aufgenommen werden soll. Dabei ist Zutreffendes anzukreuzen, 
nicht Zutreffendes ist zu streichen. 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich in der Gliederung auf die Arbeitsvertragmus-
ter 1 (Einstellung auf unbestimmte Zeit) und 2 (befristete Einstellungen). Soweit ein-
schlägig gelten diese Ausführungen auch für das Arbeitsvertragsmuster 3 (Änderungs-
vertrag). Für Lehrkräfte gelten besondere Arbeitsvertragsmuster (Muster 4 bis 6); die 
folgenden Ausführungen gelten hier entsprechend. 

II. Im Einzelnen: 

1. Einleitungssatz des Arbeitsvertrages

Ein Arbeitsvertrag wird unter Vorbehalt geschlossen, wenn die Wirksamkeit des Vertra-
ges zum Beispiel von dem Ergebnis einer Prüfung oder einer ärztlichen Untersuchung 
abhängig gemacht wird. 

2. Zu § 1 des Arbeitsvertrages (Arbeitszeitumfang und Dauer des Arbeitsver-
hältnisses)

2.1 Teilzeitbeschäftigung:

Der Regelfall einer Teilzeitbeschäftigung - außerhalb des Bereichs der Lehrkräfte - ist 
die individuelle Vereinbarung einer durchschnittlichen Arbeitszeit in einem prozentualen 
Verhältnis zur regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter. Soll aus-
nahmsweise abweichend von diesem Grundsatz eine feste Stundenzahl - die auch bei 
einer allgemeinen tariflichen Änderung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit un-
verändert bleiben soll - für die Teilzeitbeschäftigung vereinbart werden, so ist das ent-
sprechende Kästchen anzukreuzen und auszufüllen. Neu aufgenommen wurde die Re-
gelung gemäß § 6 Absatz 5 TV-L, wonach für Teilzeitbeschäftigte die Verpflichtung zur 
Leistung von Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und Mehrarbeit arbeits-
vertraglich zu regeln ist. Bei Lehrkräften bedarf es dieser ausdrücklichen arbeitsvertrag-
lichen Verpflichtung nicht, da sich die Arbeitszeit nach den für die Beamten maßgeben-
den Bestimmungen richtet (§ 44 Nr. 2 TV-L). 
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2.2 Befristung:

 Allgemeines:

Für Befristungen von Arbeitsverhältnissen gelten die Regelungen des § 30 TV-L. Dem-
nach sind befristete Arbeitsverträge nach Maßgabe des Teilzeit- und Befristungsgeset-
zes (TzBfG) sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von Arbeitsver-
trägen zulässig (§ 30 Absatz 1 Satz 1). 

Das TzBfG unterscheidet bei befristeten Arbeitsverträgen zwischen kalendermäßig be-
fristeten und zweckbefristeten Arbeitsverträgen (§ 3 Absatz 1 TzBfG). Dabei bedarf die 
Befristung eines Arbeitsvertrages zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform (§ 14 Absatz 4 
TzBfG). Das Schriftformerfordernis erfasst nicht die Angabe des Befristungsgrundes 
(mit/ohne Sachgrund beziehungsweise welcher Sachgrund).  

 Kalendermäßig befristeter Arbeitsvertrag

Das kalendermäßig befristete Arbeitsverhältnis endet mit Ablauf der vereinbarten Zeit 
(§ 15 Absatz 1 TzBfG). 

 Zweckbefristung

Bei der Zweckbefristung ist das Ende des Arbeitsverhältnisses nicht an einen bestimm-
ten Termin gebunden, sondern an das Erreichen eines im Arbeitsvertrag definierten 
Zwecks. Der Zweck muss im Arbeitsvertrag so hinreichend umschrieben sein, dass man 
zuverlässig feststellen kann, ob er erreicht ist. Der Gesetzgeber verpflichtet den Arbeit-
geber, die Beschäftigte/den Beschäftigten zwei Wochen vor Erreichen des Zwecks 
schriftlich davon zu unterrichten (§ 15 Absatz 2 TzBfG). Es wird empfohlen, Zweckbe-
fristungen regelmäßig mit einer kalendermäßigen Befristung des Arbeitsverhältnisses zu 
verbinden. 

Sachgrundlose - kalendermäßige - Befristung (§ 14 Absatz 2 TzBfG):

Ein Arbeitsverhältnis kann ohne Vorliegen eines sachlichen Grundes bis zu einer Dauer 
von zwei Jahren abgeschlossen werden. Innerhalb der Gesamtdauer von zwei Jahren 
kann das Arbeitsverhältnis bis zu dreimal verlängert werden. Zu beachten ist, dass bei 
einer eventuellen Verlängerung innerhalb des Zweijahreszeitraums keine über die bloße 
Verlängerung hinausgehende Vereinbarung getroffen werden darf. Jede darüber hinaus 
gehende Änderung des Arbeitsverhältnisses (zum Beispiel Art der Tätigkeit/Arbeitszeit) 
oder der Abschluss eines neuen Arbeitsvertrages anstelle der bloßen Verlängerung füh-
ren nach § 16 TzBfG zu einer unwirksamen Befristung und in der Folge zu einem auf 
unbestimmte Zeit abgeschlossenen Arbeitsvertrag. Ebenfalls darf kein vorheriges Ar-
beitsverhältnis zu demselben Arbeitgeber bestanden haben. 
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Besonderheiten für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebiets West
Anwendung finden und deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversiche-
rung der Angestellten unterlegen hätte:

- Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zulässig, 
wenn die Dauer des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht übersteigt (§ 30 Absatz 2 
Satz 1 TV-L). 

- Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf Monate 
nicht unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate betragen 
(§ 30 Absatz 3 Satz 1 TV-L). 

Diese Besonderheiten gelten nicht für Arbeitsverhältnisse, für die die §§ 57a ff. HRG 
unmittelbar oder entsprechend gelten. Bei Befristungen nach den §§ 57a ff. HRG rege 
ich an, nach der Angabe des Enddatums den Zusatz "(§ 57a HRG)" anzubringen. 

Befristungen nach § 21 Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG) / § 21 Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Ein sachlicher Grund für die Befristung eines Arbeitsverhältnisses liegt vor, wenn Be-
schäftigte zur Vertretung einer/eines anderen Beschäftigten für die Dauer eines Be-
schäftigungsverbots nach dem Mutterschutzgesetz / der Elternzeit / der Arbeitsfreistel-
lung zur Betreuung eines Kindes nach § 21 BErzGG / § 21 BEEG eingestellt werden. 
Die Dauer der Befristung des Arbeitsvertrages muss kalendermäßig bestimmt oder be-
stimmbar sein. 

Übertragung von Führungspositionen auf Zeit und auf Probe (§§ 31 und 32 TV-L)

Es bestehen keine besonderen Formerfordernisse; die Arbeitsvertragsmuster für befris-
tete Einstellungen finden uneingeschränkt Anwendung. 

3. Zu § 2 des Arbeitsvertrages (Verweis auf Tarifrecht) 

Das Arbeitsverhältnis bestimmt sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
der Länder (TV-L) und dem Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Länder in 
den TV-L und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Länder) und die diese ergän-
zenden, ändernden oder ersetzenden Tarifverträge in der jeweils geltenden Fassung. 

Bei Abschluss eines befristeten Arbeitsverhältnisses mit sachlichem Grund nach § 21 
BErzGG / § 21 BEEG ist folgender Satz aufzunehmen: "Auf das Arbeitsverhältnis findet 
§ 21 Absatz 1 bis 5 BErzGG / § 21 Absatz 1 bis 5 BEEG Anwendung." 

4. Zu § 3 des Arbeitsvertrages (Probezeit und Kündigung befristeter Arbeitsver-
hältnisse)

Nach § 2 Absatz 4 TV-L gelten die ersten 6 Monate der Beschäftigung als Probezeit, 
soweit nicht eine kürzere Zeit vereinbart ist. Wird die/der Beschäftigte im unmittelbaren 
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Anschluss an ein erfolgreich abgeschlossenes Ausbildungsverhältnis nach den Tarifver-
trägen für Auszubildende der Länder (TVA-L BBiG, TVA-L Pflege) bei derselben Dienst-
stelle oder bei demselben Betrieb eingestellt, ist der Text des § 3 wie folgt zu fassen: 
"Eine Probezeit ist nicht vereinbart." 

Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund für Beschäftigte, auf die die Re-
gelungen des Tarifgebietes West Anwendung finden und deren Tätigkeit vor dem 1. Ja-
nuar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen hätte, gelten die ersten 
sechs Wochen als Probezeit (§ 30 Absatz 4 Satz 1 1. Halbsatz TV-L).  

Befristete Arbeitsverhältnisse dürfen gemäß § 15 Absatz 3 TzBfG nur ordentlich gekün-
digt werden, wenn dies tarif- oder arbeitsvertraglich ausdrücklich vereinbart ist. Für be-
fristete Arbeitsverhältnisse nach § 30 Absatz 1 Satz 2 ist die ordentliche Kündigung aus-
drücklich in § 30 Absatz 4 und 5 vereinbart. Für diese Befristungsfälle ist der Satz in § 3 
des Arbeitsvertragsmusters daher deklaratorisch. 

Bei befristeten Arbeitsverhältnissen nach § 30 Absatz 1 Satz 1 TV-L ist dagegen eine 
ordentliche Kündigung im TV-L nicht ausdrücklich vorgesehen. Deshalb sollte der Ver-
weis auf die Kündigungsmöglichkeit nach § 34 Absatz 1 TV-L aufgenommen werden. 

5. Zu § 4 des Arbeitsvertrages (Eingruppierung) 

Gemäß § 17 Absatz 1 TVÜ-Länder gelten über den 31. Oktober 2006 hinaus fort: 

- §§ 22, 23 BAT / BAT-O einschließlich der Vergütungsordnung (Anlagen 1a und 1b 
zum BAT / BAT-O), für das Tarifgebiet Ost mit den Maßgaben des § 2 des 1. Änd.-
TV zum BAT-O vom 8. Mai 1991; 

- § 1, § 2 Absatz 1 und § 5 des Tarifvertrages über das Lohngruppenverzeichnis der 
Länder zum MTArb (TV Lohngruppen TdL) einschließlich des Lohngruppenverzeich-
nisses, für das Tarifgebiet Ost mit den Maßgaben des § 1 TV Lohngruppen-O-TdL 

für Eingruppierungsvorgänge bis zum In-Kraft-Treten von Eingruppierungsvorschriften 
des TV-L (mit Entgeltordnung), soweit § 17 TVÜ-Länder im Übrigen nichts Abweichen-
des bestimmt. 

Für die Eingruppierungsvorgänge ist daher zunächst weiterhin festzustellen, ob es sich 
nach bisherigem Recht um Angestelltentätigkeiten oder Tätigkeiten als Arbeiterin bezie-
hungsweise Arbeiter gehandelt hätte. Dies ergibt sich aus den Begriffsbestimmungen 
des TV-L (§ 38 Absatz 5 TV-L): Die bisherigen Regelungen für Angestellte finden auf 
Beschäftigte Anwendung, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversiche-
rung der Angestellten unterlegen hätte, die bisherigen Regelungen für Arbeiterinnen und 
Arbeiter finden auf Beschäftigte Anwendung, deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 
der Rentenversicherung der Arbeiter unterlegen hätte. 

Die Eingruppierung nach TVÜ-Länder und TV-L knüpft dagegen an die Entgeltgruppen 
des TV-L an. Im Arbeitsvertrag ist daher die maßgebliche Entgeltgruppe anzugeben. Für 
Maßnahmen zwischen dem 1. November 2006 und dem In-Kraft-Treten einer neuen 



Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 12 vom 18. Mai 2007 285

5

Entgeltordnung werden die Vergütungsgruppen der Allgemeinen Vergütungsordnung 
(Anlage 1a) und die Lohngruppen des Lohngruppenverzeichnisses gemäß Anlage 4 
TVÜ-Länder den Entgeltgruppen des TV-L zugeordnet (§ 17 Absatz 7 TVÜ-Länder). Al-
lerdings ist der im Rahmen der Überleitung erreichte Bestandsschutz übergeleiteter Be-
schäftigter zu beachten. Die im Rahmen des Eingruppierungsvorgangs festzustellende 
Vergütungs- beziehungsweise Lohngruppe sowie Fallgruppe ist Gegenstand der Tätig-
keitsdarstellung und -bewertung der/des Beschäftigten; diese Angaben sind wie bisher 
weder in den Arbeitsvertrag noch in die Niederschrift nach dem Nachweisgesetz aufzu-
nehmen.  

Die Entgeltgruppe nach TV-L bestimmt den Rahmen des Direktionsrechts des Arbeitge-
bers. Deren Aufnahme in den Arbeitsvertrag stellt über die Wiedergabe der tariflichen 
Regelung hinaus zugleich eine eigenständige Vereinbarung zwischen Beschäftigten und 
Arbeitgeber über den Umfang des Direktionsrechts dar. 

Alle zwischen dem 1. November 2006 und dem In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltord-
nung stattfindenden Eingruppierungsvorgänge (Neueinstellungen und Umgruppierun-
gen) sind vorläufig und begründen keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand 
(vgl. § 17 Absatz 3 TVÜ-Länder). Als Ausnahme von diesem Grundsatz sind Eingruppie-
rungen in die Entgeltgruppe 1 nicht vorläufig; in diesen Fällen ist der entsprechende 
Satz im Arbeitsvertragsmuster zu streichen. 

6. Zu § 5 des Arbeitsvertrages (Nebenabreden)

Für den Fall, dass eine vereinbarte Nebenabrede während der Laufzeit des Vertrages 
nicht gesondert kündbar sein soll, ist Absatz 2 zu streichen. 

7. Besonderheit Änderungsvertrag 

Bei Abschluss eines Änderungsvertrags sind - unabhängig von der Art der Änderung - 
jeweils die Absätze 1 bis 3 des Arbeitsvertragsmusters auszufüllen, sofern der Ur-
sprungsarbeitsvertrag abweichende Regelungen enthält (Verweis auf den BAT / BAT-O 
/ MTArb / MTArb-O oder Benennung einer Vergütungs-/Lohngruppe im Arbeitsvertrag). 
Absatz 4 ist lediglich bei Bedarf auszufüllen. 
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Anlage 8 

N i e d e r s c h r i f t 
nach dem Nachweisgesetz 1

Nach dem Gesetz über den Nachweis der für ein Arbeitsverhältnis geltenden wesent-
lichen Bedingungen (Artikel 1 des Gesetzes zur Anpassung arbeitsrechtlicher Be-
stimmungen an das EG-Recht vom 20. Juli 1995 - BGBI. I S. 946) wird neben dem 
mit

Frau/Herrn .....................................................................................................................
geboren am: ..................................................................................................................
Anschrift: ........................................................................................................................

geschlossenen Arbeitsvertrag vom ………………………………………………………… 
Folgendes niedergelegt: 

1. Die Beschäftigung erfolgt 

 in …............................................................................................. (Arbeitsort) 
 an verschiedenen Orten 2

Die tariflichen Vorschriften über die Versetzung, Abordnung, Zuweisung und Per-
sonalgestellung bleiben unberührt. 

2. Frau/Herr …………………………………………………………………………...…… 

wird als ..............................................................................................3 beschäftigt. 

Die Übertragung anderer Tätigkeiten bleibt vorbehalten. 

……………………………………. ……………………………………………….
(Ort, Datum) (Arbeitgeber) 

                                           
1 Die Niederschrift ist nicht erforderlich bei Beschäftigten, die nur zur vorübergehenden Aushilfe von 

höchstens einem Monat eingestellt werden (§ 1 Nachweisgesetz). 

2 Diese Alternative kommt in Betracht, wenn die/der Beschäftigte nicht nur an einem Ort beschäftigt 
werden soll. 

3 Hier ist die Bezeichnung der zu leistenden Tätigkeit aufzunehmen, zum Beispiel "Beschäftigter im 
allgemeinen Verwaltungsdienst". 
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Anlage 9 
Merkblatt 

für Beschäftigte bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses

Im Zusammenhang mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird auf Folgendes 
hingewiesen: 

Beschäftigte sind verpflichtet, bereits bei einem bestehenden Arbeitsverhältnis frühzeitig 
vor dessen Beendigung eigenverantwortlich nach einer weiteren Beschäftigung zu su-
chen (§ 2 Absatz 5 Nr. 2 SGB III). 

Weiterhin sind Beschäftigte verpflichtet, sich unverzüglich nach Kenntnis des Beendi-
gungszeitpunktes eines bestehenden Arbeitsverhältnisses persönlich bei der Bundes-
agentur für Arbeit arbeitsuchend zu melden. Liegen zwischen der Kenntnis des Beendi-
gungszeitpunktes und der Beendigung des Arbeitsverhältnisses weniger als drei Mona-
te, hat die Meldung innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungszeitpunk-
tes zu erfolgen. Die Pflicht zur Meldung besteht unabhängig davon, ob der Fortbestand 
des Arbeitsverhältnisses gerichtlich geltend gemacht oder vom Arbeitgeber in Aussicht 
gestellt wird (§ 37b SGB III). 

Eine verspätete Meldung bei der Bundesagentur für Arbeit zieht eine Sperrzeit für den 
Anspruch auf Arbeitslosengeld von einer Woche nach sich (§ 144 Absatz 6 SGB III). 

Kenntnis genommen am ...................................... 

.................................................................................................... 
(Unterschrift Beschäftigte / Beschäftigter) 
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Anlage 10 
Niederschrift über die  

förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen 

Verhandelt

….........................…………… (Ort), den …………….……………………. (Datum) 

Vor dem Unterzeichneten erschien heute zum Zwecke der Verpflichtung nach § 1 
des Gesetzes über die förmliche Verpflichtung nicht beamteter Personen vom 
2. März 1974 (BGBl. I S. 547) 

Frau / Herr ……………………………………………………..……………………………… 

Die/Der Erschienene wurde auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer/seiner Obliegenhei-
ten verpflichtet. Ihr/Ihm wurde der Inhalt der folgenden Strafvorschriften des Strafge-
setzbuches bekannt gegeben: 

§ 133 Absatz 3 - Verwahrungsbruch, 
§ 201 Absatz 3 - Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes, 
§ 203 Absatz 2, 4, 5 - Verletzung von Privatgeheimnissen, 
§ 204 - Verwertung fremder Geheimnisse, 
§§ 331, 332 - Vorteilsnahme und Bestechlichkeit, 
§ 353b - Verletzung des Dienstgeheimnisses und  

einer besonderen Geheimhaltungspflicht, 
§ 358 - Nebenfolgen, 
§ 97b Absatz 2 in Verbindung 

mit §§ 94 bis 97 - Verrat in irriger Annahme eines illegalen Ge-
heimnisses,

§ 120 Absatz 2 - Gefangenenbefreiung, 
§ 355 - Verletzung des Steuergeheimnisses. 

Die/Der Erschienene wurde darauf hingewiesen, dass die vorgenannten Strafvor-
schriften auf Grund der Verpflichtung für sie/ihm anzuwenden sind. 

Sie/Er erklärt, nunmehr von dem Inhalt der genannten Bestimmungen unterrichtet zu 
sein. Sie/Er unterzeichnet dieses Protokoll nach Vorlesung zum Zeichen der Geneh-
migung und bestätigt gleichzeitig den Empfang einer Abschrift der Niederschrift und 
der oben genannten Vorschriften. 

v.u.g.

…………………………………………         ………………………………………… 
  Unterschrift des Verpflichtenden     Unterschrift des Verpflichteten 

– MBl. NRW. 2007 S. 204
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III.

Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR

Sitzungen der Fachausschüsse des Verwaltungs-
rates der VRR AöR

Bek. d. Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr AöR 
v. 10. 5. 2007

Zur Vorbereitung auf die Sitzung des Verwaltungsrates 
der VRR AöR am 14. Juni 2007 finden folgende Sit-
zungen der Fachausschüsse statt:

  Ausschuss für Verkehr und Planung
Mittwoch, 30. Mai 2007, 10.00 Uhr,
im Rathaus der Stadt Essen, Raum R. 2.20

  Ausschuss für Tarif und Marketing
Freitag, 01. Juni 2007, 10.00 Uhr,
im Rathaus der Stadt Essen, Raum R. 2.20

  Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen
Mittwoch, 06. Juni 2007, 10.00 Uhr,
im Rathaus der Stadt Essen, Raum R. 2.20

  Vergabeausschuss (nicht öffentlich)
Donnerstag, 14. Juni 2007, 13.00 Uhr,
im Rathaus der Stadt Essen, Raum R. 2.12

Die Tagesordnung für die Sitzung des Verwaltungsrates 
am 14. Juni 2007 wird in Kürze öffentlich bekannt ge-
macht.

Essen, den 10. Mai 2007

Gabriele  R a t i n g

– MBl. NRW. 2007 S. 289
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